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VORWORT

GITTA GLUPKER KESEBIR, PHD UND DR. ROLAND HAIN

Die wissenschaftlichen Kollegs der Studienstiftung ermoglichen
es Studierenden ab dem dritten Fachsemester, sich tiber die In-
halte ihres Studiengangs hinaus in neue Themen ihres Fachbe-
reichs einzuarbeiten, Methoden des wissenschaftlichen Arbei-
tens kennenzulernen und vor allem eigene intensive Erfahrun-
gen mit wissenschaftlicher Arbeit und allem, was damit einher-
geht, zu sammeln.

Das Gesellschaftswissenschaftliche Kolleg der Studienstif-
tung bringt seit 2005 regelmaflig Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit Geforderten der Sozial-, Politik-, Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften zusammen. In festen Arbeits-
gruppen werden iber einen Zyklus von vier Kollegwochen, die
jeweils einmal pro Semester stattfinden, zuvor ausgewahlte Fra-
gestellungen der jeweiligen gesellschaftswissenschaftlichen Dis-
ziplin bearbeitet. Hierbei spielt Interdisziplinaritat eine wichtige
Rolle: Nicht nur durch das Zusammenkommen von Studieren-
den und Arbeitsgruppenleitungen der verschiedenen gesell-
schaftswissenschaftlichen Fachgebiete, sondern auch in der Be-
arbeitung vielfaltig ausgelegter Fragestellungen wird der inter-
disziplinare Austausch gepflegt und das Verstandnis fiir unter-
schiedliche wissenschaftliche Ansdtze und Fragestellungen ge-
fordert.

Deshalb freuen wir uns besonders, dass es der Arbeitsgruppe
“Flucht und Menschenrechte” des VII. Gesellschaftswissen-
schaftlichen Kollegs gelungen ist, sowohl wissenschaftlich als
auch gesellschaftlich hochst relevante und aktuelle Fragestel-
lungen im Bereich Flucht und Menschenrechte aus den unter-
schiedlichen gesellschaftswissenschaftlichen Perspektiven ge-
eint zu bearbeiten und die Erkenntnisse in diesem Buch zu ver-
offentlichen.



VORWORT

Die Autorinnen und Autoren kamen zwischen Herbst 2017
und Frithjahr 2019 in Ellwangen, Pappenheim, Springe und Wei-
mar zusammen. Sie nutzten die Kollegwochen unter der Leitung
von Professorin Dr. Petra Bendel und Professor Dr. Michael
Krennerich dazu, in kiirzester Zeit einen Uberblick iiber den
Forschungsstand zu gewinnen und sich daraus ergebende Fra-
gestellungen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Studiengebiete
zu erarbeiten. Gaste aus Wissenschaft und Praxis kamen tage-
weise zur Arbeitsgruppe hinzu, um Einblicke in ihre Arbeit und
Erfahrungen zu teilen. Institutionen wie das BAMF und die In-
ternationalen Organisation fiir Migration wurden von der Ar-
beitsgruppe besucht, um direkt vor Ort zu erfahren, wie diese
im Bereich Flucht und Menschenrechte arbeiten.

Dartiber hinaus fanden von den Kollegteilnehmenden selbst
organisierte Zwischentreffen in Deutschland und Belgien statt.
Diese Treffen dienten nicht nur dem weiteren Austausch, son-
dern auch dem gemeinsamen Planen und Verfassen der Auf-
sdtze, die nun in diesem Buch vorliegen.

Wir freuen uns, dass die Studienstiftung Professorin Dr. Ben-
del und Professor Dr. Krennerich fiir die Leitung dieser Arbeits-
gruppe des Gesellschaftswissenschaftlichen Kollegs gewinnen
konnte. Wir danken ihnen fiir ihren Einsatz in der Vorbereitung
und Durchfithrung der Arbeitsgruppe und fiir die dariiber weit
hinausgehende Begleitung der Autorinnen und Autoren, welche
das Erscheinen dieses Buches ermoglicht haben. Hiermit konnte
durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligter ein in unseren Au-
gen neuer und niitzlicher wissenschaftlicher Beitrag zum The-
menbereich Flucht und Menschenrechte geleistet werden.

Bonn, im April 2020

Gitta Gliipker Kesebir, PhD Dr. Roland Hain



Flucht und Menschenrechte - ein Problemaufriss

Flucht und Menschenrechte — ein Problem-
aufriss

PETRA BENDEL UND MICHAEL KRENNERICH

Debatten um Migrationspartnerschaften mit afrikanischen Staa-
ten, der Streit um die Zustandigkeit fiir die Seenotrettung im
Mittelmeer, um Asylverfahren an den EU-Aufdengrenzen, um
,push backs“ an Grenzen von EU-Mitgliedstaaten und um die
mangelnde Solidaritat und Kooperation der EU-Mitgliedstaaten
bei der Verteilung von gefliichteten Menschen in Inneren der
Europdischen Union: Die Diskussion um die Geltung der Men-
schenrechte auch fiir Gefliichtete' steht immer wieder hoch
oben auf der Agenda der EU und ihrer Mitgliedstaaten.

Obwohl die weitaus tiberwiegende Zahl der Gefliichteten und
Binnenvertriebenen weltweit> in ihrer Herkunftsregion ver-

1 Die Begriffe ,Gefliichtete” und , Schutzsuchende® werden hier ganz allgemein
verwendet. Das Recht aber unterscheidet zwischen Asylantragstellern und je-
nen Personen, deren Asylantrag anerkannt wurde bzw. die Schutz im Sinne
der Genfer Flichtlingskonvention erhalten - nur diese sind ,Fliichtlinge“ im
rechtlichen Sinne. ,Subsididrer Schutz” wird dann gewahrt, wenn einer schutz-
suchenden Person kein Asyl und kein Fliichtlingsschutz zugestanden wird,
dieser aber ernsthafter Schaden im Herkunftsland drohen kénnte. Als ,Gedul-
dete“ schliefdlich gelten solche Personen, deren Asylantrag nicht bewilligt
wurde, die allerdings nicht ins Herkunftsland oder einen Drittstaat zuriickge-
fithrt werden konnen. Thnen wird eine voriibergehende Aussetzung der Ab-
schiebung bescheinigt, wenn sie aus tatsdchlichen, rechtlichen, dringenden
humanitdren oder persénlichen Griinden das Bundesgebiet nicht verlassen
konnen, obwohl sie dazu verpflichtet sind.

2 Laut UNHCR-Angaben waren Ende 2019 79,5 Millionen Menschen weltweit

auf der Flucht. 26 Millionen dieser Menschen sind demnach ,Fliichtlinge, die
vor Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen aus
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bleibt - etwa 8o Prozent finden in Entwicklungsregionen Auf-
nahme (de Haas et al. 2019, UNHCR 2020) -, hat die zeitweilig
starke Zunahme der Zahl von Fliichtlingen in Europa in den Jah-
ren 2015 und 2016 in etlichen Mitgliedstaaten eine gesellschaft-
liche und politische Polarisierung in Gang gesetzt, die sich an
Einstellungen zu den Rechten von Fliichtlingen und Migrantin-
nen und Migranten entziindete. Zwar tritt die Mehrheit der
deutschen und europdischen Bevolkerung einschliagigen Umfra-
gen zufolge im Grundsatz weiterhin fiir die Aufnahme von
Schutzsuchenden ein (MIDEM 2019); jedoch meint gleichzeitig
die Mehrheit, dass der Zuzug von Fliichtlingen begrenzt werden
miisse (ebda.; SVR-Integrationsbarometer 2018). Zwar erfasste
in Deutschland in den Jahren 2015 und 2016 eine Welle der Hilfs-
bereitschaft das Land und liegt die Zahl der in der Fliichtlings-
arbeit tatigen Ehrenamtlichen trotz eines Riickgangs noch im-
mer vergleichsweise hoch (Kleist/Karakayali 2015 und 2016;
Karakayali 2018), doch regten sich bald auch Angste, Wider-
stinde und Ablehnungen. Gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit (Heitmeyer 2008), ausgedriickt in Hate-Speech, gewalt-
samen Ubergriffen, ja, in Hasskriminalitat und Gewalt zwischen
gesellschaftlichen Gruppen, stiegen an. Nicht zuletzt in der
Folge des AfD-Einzugs in den Deutschen Bundestag mehrten
sich auch dort Stimmen, die im Umgang mit Gefliichteten men-
schenrechtliche Standards zu verwassern suchten oder diese gar
in Frage stellten.

Doch: Auch und gerade unter schwierigen Bedingungen ha-
ben Deutschland und die Europdische Union ihre Asyl- und
Fliichtlingspolitik menschenrechtskonform auszugestalten.
Was genau aber ist menschenrechtlich geboten? In welchen
Bereichen bieten uns die Menschenrechte, so wie sie heute im
Volkerrecht und im EU-Recht verankert sind, Orientierung -

ihrer Heimat flohen.“ 45,7 Millionen Menschen sind Binnenvertriebene, Men-
schen, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht sind. 4,2 Millionen Menschen
unter den 79,5 Millionen sind Asylsuchende; vgl. UNHCR 2020.
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moglicherweise selbst da, wo das Recht (noch) nicht eindeutig
ist?

Diesen Fragen sind wir tiber zwei Jahre hinweg mit dem Ge-
sellschaftlichen Kolleg der ,Studienstiftung des deutschen Vol-
kes“ zum Thema , Flucht und Menschenrechte“ nachgegangen.
Dabei haben wir uns analytisch in vier konzentrischen Kreisen
entlang der Migrationsrouten mit folgenden Ebenen beschaftigt:
1) dem Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Flucht-
ursachen, 2) der Situation der Menschenrechte in den Erstauf-
nahme- und Transitstaaten, auf den Land- und Seerouten, 3) der
menschenrechtlichen Verantwortung der Europdischen Union
und ihrer Mitgliedstaaten und 4) dem Zugang zu den Men-
schenrechten in Deutschland, bis hinunter auf die kommunale
Ebene.

Menschenrechte und Fluchtursachen

Betrachten wir die Hauptherkunftsstaaten von Fliichtlingen
hierzulande - Syrien, Irak, Iran, Nigeria, Afghanistan, Tiirkei,
Eritrea, Somalia -, so fallt auf: Besonders viele Menschen fliehen
vor staatlicher oder aufstandischer Gewalt.> Sie kommen aus
Lindern, in denen Kriege und bewaffnete Konflikte herrschen,
staatliche Strukturen kaum funktionieren oder repressive, auto-
ritaire Regime Teile der Bevolkerung unterdriicken. Vielerorts
werden Menschen aufgrund ihrer politischen Ansichten, ihres
gesellschaftlichen Engagements, ihres Glaubens, ihrer ethni-
schen oder nationalen Zugehorigkeit oder auch aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung verfolgt. In unterschiedlicher Intensitat
sind mangelnde Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechtsverlet-
zungen ,drivers“ oder ,triggers“ fiir Flucht, oft gepaart mit aku-
ter Gewalteskalation. Briicker u.a. (2019) geben an, dass rund 8o
Prozent der in Deutschland aufgenommenen Schutzsuchenden

3 Vgl. ausfiihrlich SVR 2017: 60-73 und die dort verarbeitete Literatur.
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aus Landern stammen, die von Krieg und Biirgerkrieg oder poli-
tischem Terror betroffen sind oder in denen elementare Biirger-
und Menschenrechte verletzt werden, was sich nach der Erhe-
bung des IAB-BAMF-SOEP (2016, 2019) auch in der Selbstwahr-
nehmung der Schutzsuchenden zu ihren Migrationsmotiven wi-
derspiegelt: 88 Prozent betonen, dass sie aufgrund von Krieg,
politischer Verfolgung oder Zwangsrekrutierung geflohen sind.
Fir die individuelle Wanderungsentscheidung oder auch fiir Se-
kundédrmigration konnen aber auch weitere Griinde eine Rolle
spielen wie mangelnder Zugang zu Arbeit, zu Bildungschancen
und wirtschaftliche Perspektivlosigkeit. Sie treiben viele Men-
schen in die Stadte und von dort - gerade, wenn sie jung, mobil
und gebildet sind - ins Ausland, auf die Suche nach einem bes-
seren, selbstbestimmten Leben (sog. Kaskadenmigration); aller-
dings ist die interkontinentale Wanderung, zumal von Afrika
nach Europa - entgegen manchen vorschnellen Urteilen und
schlecht begriindeten Prognosen - sehr begrenzt (vgl. SVR
2020).

Flucht- und Migrationsgriinde tiberlappen daher einander
oft, zumal dann, wenn die Motivation fiir die Migration, wie so
haufig, eher unfreiwilliger Natur ist — der Terminus ,forced mi-
gration“ oder ,Zwangsmigration schliefit fiir gewohnlich die
Flucht mit ein, und dhnlich erfasst der Begriff der ,gemischten
Wanderungen® (auch als gemischte Migration bezeichnet) sol-
che meist ungeregelten Migrationsbewegungen, bei denen
Fliichtlinge und Migranten hdufig auf dieselben Routen und
Transportmittel angewiesen sind. Gleichermafden miissen sie
die Hilfe von Schleusern und Schleuserinnen in Anspruch neh-
men. So kann die Wanderungsentscheidung ein und derselben
Person in Verfolgung begriindet sein, aber zugleich oder in der
Folge in anderweitigen, 6kologischen, wirtschaftlichen oder so-
zialen Zwangen. Schlieflich konnen auf dem Wanderungsweg
neue Flucht- oder Migrationsmotive hinzukommen (Ange-
nendt/Bendel 2017).
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Die ,Bekdmpfung“ oder besser: Behandlung von Fluchtursa-
chen ist in aller Munde. Doch ein Patentrezept gibt es angesichts
der Komplexitdt der Problematik wahrlich nicht. Ganz allge-
mein gesprochen, ware notig: Kriege und gewaltsame Konflikte
zu befrieden, neuen Konflikten vorzubeugen, terroristische Ge-
walt einzudammen, funktionierende staatliche Strukturen auf-
zubauen, eine gute Regierungsfiihrung zu etablieren, Korrup-
tion zu unterbinden sowie den Menschen soziale und wirt-
schaftliche Lebensperspektiven zu 6ffnen. Aufdenpolitik, Sicher-
heitspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Handels- und Wirt-
schaftspolitik sowie internationales Krisenmanagement miiss-
ten dazu starker zusammenwirken, um auch regionale Macht-
konflikte zu tiberwinden und Kriegs6konomien zu schwachen.
Erstaufnahmestaaten in den Landern des Globalen Siidens, ein-
schliefdlich der aufnehmenden Stadte und Regionen, miissen
unterstiitzt werden, denn sie sind oft nicht oder nicht in ausrei-
chendem Maf3e in der Lage, menschenrechtliche Garantien bei
der Aufnahme und Integration zu gewahrleisten. Reguldre Zu-
gangswege nach Europa und die Gewahrleistung von Schutz in
Europa koénnen diese Unterstiitzung erganzen (SVR 2019). Riick-
kehr und Reintegration in die Herkunftslinder miissen dann er-
leichtert werden, wenn Verfolgungsgriinde nicht oder nicht
mehr bestehen.*

Menschenrechte auf der Fluchtroute

Grof3e Risiken konnen sich jedoch gerade in der Zusammenar-
beit mit autoritaren Regimen und schwachen, korrupten Regie-
rungen ergeben, die nicht willens oder in der Lage sind, die Men-
schenrechte zu achten und zu schiitzen. Denn die Moglichkei-
ten, ,von auflen“ auf den Abbau staatlicher und parastaatlicher
Repressionsapparates hinzuwirken und gleichzeitig den Aufbau
staatlicher Kapazititen des Menschenrechtsschutzes voranzu-
treiben, sind oft sehr begrenzt. Dies gilt zumal dort, wo findige

4Vgl. fiir Afrika ausfiihrlich die Ausfithrungen des SVR-Jahresgutachtens 2020.
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Autokraten inzwischen Gegenstrategien entwickelt haben, um
sich gegen menschenrechtliche Kritik und , Einmischung“ zu
wehren (vgl. Krennerich 2018a). Rasch kann sich gutwillige
Politik zum Handlanger von Autokraten und Kriegsherren ma-
chen (etwa: Koch/Weber/Werenfels 2018). Vor allem die Koope-
ration mit Streit- und Sicherheitskraften, die oft selbst in Men-
schenrechtsverletzungen verwickelt sind, ist hochproblema-
tisch. Das gilt aktuell auch dort, wo die EU und ihre Mitglied-
staaten verschiedene Transitstaaten beim Aufbau von Grenzre-
gimen unterstiitzen, die ihre Staatsangehdrigen an der Ausreise
hindern oder das non-refoulement-Gebot verletzen (vgl. Bendel
2015, 2017, Baldwin-Edwards/Lutterbeck 2019, Kipp/Koch 2018).

Trotz vieler sinnvoller aufden- und entwicklungspolitischer
Bemiihungen ist zudem strittig, inwieweit deutsche (und euro-
paische) Politik nicht nur Teil der Losung, sondern auch Teil des
Problems darstellt. Inwieweit tragt beispielsweise unsere Han-
dels-, Riistungsexport-, Sicherheits-, unsere Agrar- und Fische-
reipolitik oder auch unsere Klima-, Energie- und Entwicklungs-
politik mit zur Verletzung Flucht von Menschen im Globalen
Suden bei? Hier kommen ,extraterritoriale” menschenrechtli-
che Pflichten Deutschlands ins Spiel, die auch wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Menschenrechte betreffen (Krennerich
2013).

Menschen auf der Flucht erleben zahlreiche Menschen-
rechtsverletzungen, sowohl in Nachbarstaaten, in denen sie
zeitweise oder dauerhaft verbleiben, oder auch in Richtung
Europa. Das betrifft physische und psychische Menschenrechts-
verletzungen, die zu vereiteln die jeweiligen (Transit-)Staaten
nicht willens und/oder fahig sind, aber auch mangelhafte Unter-
bringungsmaéglichkeiten in lang andauernden Fluchtsituationen
- sogenannten ,protracted situations —, in denen etwa der
Zugang zu Versorgung, Gesundheit, Bildung und Arbeit stark
eingeschrankt oder unmoglich ist. In vielen Fluchtsituationen
werden Fliichtende unrechtmaf3ig in Haft genommen, mitunter
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sogar misshandelt. Die Gefihrdung von Menschenleben in den
Wiisten und auf See sind beredte Beispiele extremer Menschen-
rechtsverletzungen.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten miissen daher Erstauf-
nahme- und Transitstaaten beim Aufbau eigener Asylsysteme
mit hohen Standards unterstiitzen und dazu anhalten, die Stan-
dards bestandig zu verbessern (Bendel 2017). Zwar ist nicht an-
zunehmen, dass menschenrechtliche Standards - an deren Er-
fillung selbst viele Mitgliedstaaten scheitern - von Drittstaaten
umstandslos umgesetzt werden (kdnnen), doch bieten die Men-
schenrechte einen Kompass, der fiir den Abschluss von Vertra-
gen mit Drittstaaten und die Ausrichtung etwaiger Kooperatio-
nen mafsgeblich sein muss. Dies gilt ebenso fiir die zusehends
informellen Vereinbarungen zwischen der EU bzw. ihren Mit-
gliedstaaten und Drittstaaten. Die EU kann und darf ihre men-
schenrechtliche Verantwortung nicht nach auf3en abtreten.

Nicht nur aus normativer Sicht ist die Zusammenarbeit mit
Staaten mit fragwiirdiger menschenrechtlicher und rechtsstaat-
licher Bilanz problematisch, sondern auch, weil Abhangigkeiten
von unzuverldssigen Partnern drohen (ebda.). Auf diese Gefahr
haben Menschenrechtsorganisationen gerade mit Blick auf die
Migrationspartnerschaften mit afrikanischen Lindern wieder-
holt aufmerksam gemacht, und auch die EU-Tiirkei-Erklarung
ist dafiir ein beredtes Beispiel. Technische und finanzielle Zu-
sammenarbeit, Mafdnahmen der Grenzsicherung und Migrati-
onssteuerung — etwa die Unterstiitzung der libyschen Kiisten-
wache bei der Grenzkontrolle — halten einer kritischen, men-
schenrechtlichen Uberpriifung oft nicht stand. Hinlinglich be-
kannt ist etwa die Situation in Libyen, mit dem die EU trotz aller
menschenrechtlich gebotenen Kritik weiterhin kooperiert.
Diese Kooperation ist besonders im Kontext der Seenotrettung
problematisch, wenn EU-Mitgliedstaaten ihre menschenrechtli-
chen Verpflichtungen umschiffen, indem sie ihre Verantwor-
tung an Libyen - und andere Staaten - abtreten. Immer wieder
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gibt es Fille, in denen aus Seenot Gerettete nach Libyen zuriick-
gefithrt werden, was zumindest das volkerrechtlich verbriefte
Recht auf Nicht-Zuriickweisung verletzt (vgl. u.a. Farahat/
Markard 2020).

Das non-refoulement-Prinzip liegt auch der menschenrecht-
lichen Diskussion um , Asylverfahren Offshore” zugrunde. Diese
Debatte hat sich seit Jahrzehnten immer wieder an Vorschldgen
zu einer Auslagerung von Asylverfahren aufderhalb der EU ent-
zlindet, so bereits 2003 ein Vorschlag Tony Blairs (,New Vision
for Refugees“) und wenig spater des ehemaligen deutschen In-
nenministers Otto Schily - Vorschlage, die bei Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern, Menschenrechtsorganisationen
und verschiedenen politischen Organisationen von jeher auf
menschen- und voélkerrechtliche Bedenken stiefen. Diese De-
batte scheint reflexartig immer wieder dann auf, wenn sich die
Mitgliedstaaten der Europdischen Union im Inneren nicht auf
gemeinsame Verfahren und Standards verstandigen konnen. So
auch 2018, als sich die EU-Mitgliedstaaten zum wiederholten
Male nicht auf die Verantwortungsteilung fiir die im Mittelmeer
geretteten Schutzsuchenden einigen konnten. Daraufhin for-
derte der Europdische Rat die Kommission auf, einen Vorschlag
fir die Einrichtung sogenannter Ausschiffungsplattformen in
Drittstaaten vorzulegen, die von potenziellen Aufnahmeldndern
jedoch bislang abgelehnt wurden. Fliichtlingsrechtliche Beden-
ken betreffen insbesondere solche Vorschldge, welche Asylver-
fahren oder Vorpriifungen ganz an Drittstaaten auslagern, z.B.
in sogenannte Aufnahmezentren oder Ausschiffungsplattfor-
men in Nordafrika (SVR 2017, SVR 2018): Hier stellen sich Fragen
der (Menschen-)Rechte, aber auch praktische und politische
Fragen (Bendel 2015, SVR 2019): Wie etwa sollen das non-
refoulement-Prinzip und das Verbot der kollektiven Auswei-
sung oder der Zugang zu effektivem Rechtsschutz garantiert
werden? Ferner bleibt die Verteilungsfrage weiterhin unklar, be-
steht doch zwischen den Mitgliedstaaten ein beachtliches Ge-
falle im Schutzsystem fort.
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Menschenrechte an der Grenze

Verschiedene andere Szenarien, die sich um die EU-Auf3engren-
zen drehen, sind allerdings weiterhin in der Diskussion. Dazu
zahlt etwa die — ebenfalls bereits von der Europdischen Kommis-
sion (2018) vorgelegte und von der deutschen Ratsprdsident-
schaft 2020 aufgenommene - Moglichkeit, Schutzsuchende in
sogenannte ,kontrollierte Zentren“ in EU-Mitgliedstaaten zu
verbringen, dort (beschleunigte) Asylverfahren durchzufithren
und die Personen sodann in andere, aufnahmebereite EU-Mit-
gliedstaaten zu verteilen. Zunachst ist danach zu fragen, was
sich hinter ,controlled centres“ verbirgt, und es ist zu beachten,
dass selbst innerhalb der EU die sogenannten Hotspots keines-
falls menschenrechtlichen Anforderungen gentigen — man erin-
nere nur an die Situation auf den griechischen Inseln, die nicht
erst seit der COVID-19-Pandemie aufgrund der menschenun-
wirdigen Unterbringung von Schutzsuchenden in die Schlag-
zeilen geraten sind. Wie lassen sich hier menschen- und fliicht-
lingsrechtliche Standards sicherstellen? Der Zugang zum
Rechtsschutz muss garantiert, eine angemessene Unterbringung
und ein wirksamer Gesundheitsschutz miissen gewdhrleistet
werden. Auch ist das Asylverfahren fair und effektiv zu gestal-
ten. ,Solange dies nicht gewahrleistet ist, riskieren solche Zen-
tren lediglich, die Zustande in den griechischen ,Hotspots® zu
reproduzieren. (SVR 2020a: 7) Damit dies nicht geschieht, sollte
tiberlegt werden, ob die EU-Agenturen eine aktivere Rolle tiber-
nehmen und in Einzelfdllen auch Entscheidungen treffen kon-
nen sollten.

Wie Geiger (2019: uff.) in einem Forschungsiiberblick zur
(deutschsprachigen) Literatur hervorgehoben hat, dreht sich die
Diskussion um Flucht und Grenzen aber nicht nur um Asylvor-
entscheidungen und Verteilungsfragen, sondern in einem wei-
teren Sinne um ,,(1) Konstruktion und Relevanz von Grenzen fiir
Fliichtlinge und Flucht; (2) Entstehung und Weiterentwicklung
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des EU-Grenz- und Flucht-/Asylregimes; (3) Exterritorialisie-
rung der EU-Grenz-, Fliichtlings- und Asylpolitik; (4) Akteure
europdischer und internationaler Grenz- und Fliichtlingspolitik;
(5) Technologisierung von Grenzen und Flucht; und (6) die
Handlungsfahigkeit von Fliichtlingen, Protest und Widerstand
gegen Grenzen.“

Zu all diesen Themenkomplexen lassen sich direkte men-
schenrechtliche Beziige aufzeigen. Im Wesentlichen geht es bei
den rechts-, politik- und sozialwissenschaftlichen Debatten im-
mer wieder um die Diskrepanz, Migrations- und Fluchtbewe-
gungen zu steuern und zugleich den volker- und menschen-
rechtlichen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Grenzkontrol-
len und Grenzsicherung, angewandt entlang der Migrations-
und Fluchtrouten aufderhalb des Territoriums von EU-Staaten,
aber auch - buchstdblich und im tibertragenen Sinne - ,an der
Grenze“ bergen das Risiko menschenrechtswidriger Praktiken
und, mangels reguldrer Zugangswege, oft auch der ,Irregulari-
sierung“ von Migrations- und Fluchtbewegungen — mit dem Er-
gebnis, dass es Schutzsuchenden zusehends schwer fillt, iber-
haupt noch auf legale Weise territorialen Zugang zu den EU-
Mitgliedstaaten zu erhalten, um einen Asylantrag zu stellen. Zu
erinnern ist an die Debatte um ,push backs® in den spanischen
Exklaven Ceuta und Melilla sowie an der ungarischen Grenze,
welche jeweils auch die Gerichte und - mit unterschiedlichen
Ergebnissen - gerade auch den Europdischen Gerichtshof fiir
Menschenrechte (EGMR) beschaftigt haben. Ebenfalls ist zu er-
innern an Zuriickweisungen an der Grenze, wie sie 2018 auch in
Deutschland zum Umgang mit solchen Asylsuchenden disku-
tiert wurden, die bereits einen Asylantrag in einem anderen EU-
Staat gestellt hatten, und fiir die etwa das sogenannte , Transit-
verfahren“ empfohlen wurde - in diesem Zusammenhang wurde
die Frage eines etwaigen Freiheitsentzuges und des Zugangs zu
Rechtsbehelf sowie Aufnahmestandards thematisiert.
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Das GEAS, das sein Ziel einer Harmonisierung von Schutz-
standards in allen Mitgliedstaaten der EU mitnichten erreicht
hat, steht seit 2016 erneut im Zentrum von Debatten um eine
Neuauflage. Die Blockaden dieser Reformen zwischen den Mit-
gliedstaaten und zwischen den EU-Institutionen aufzuldsen, ist
ein schwieriges Unterfangen. Wenn sich aber keine kreativen
Ubergangslésungen und Auswege finden, liuft das System men-
schenrechtlich hohl. Es ist notwendig, allen Schutzsuchenden
einen effektiven Zugang zum Asylsystem eines Staates zu garan-
tieren — und darin besteht wohl der erhaltenswerte Kern des an-
sonsten dysfunktionalen Dublin-Systems -, um das Phanomen
der immer weiter nach aufden verschobenen Fliichtlinge, fiir die
sich kein Staat zustiandig erklart (,refugees in orbit“) zu vermei-
den.

Menschenrechtliche Aspekte der Lebensbedin-
gungen in Deutschland

Hinsichtlich der Aufnahme von gefliichteten Menschen und ih-
ren Familien in Deutschland gab es in den vergangenen Jahren
eine - inzwischen abgeklungene - Debatte iiber eine ,Ober-
grenze“ sowie um den Familiennachzug zu subsidiar Schutzbe-
rechtigten. Wahrend anerkannte Fliichtlinge und Asylberech-
tigte einen Anspruch auf die Zusammenfiithrung mit Angehori-
gen der Kernfamilie haben, wurde der Familiennachzug fiir sub-
sidiar Schutzberechtige im Rahmen des Asylpakets Il zundchst
befristet fiir die Dauer von zwei Jahren ausgesetzt. Im Sommer
2018 wurde diese Beschrankung zuriickgenommen, der Zuzug
aber auf 1.000 Personen pro Monat begrenzt. Auch diirfen nur
Eltern zu ihren minderjahrigen Kindern nachziehen, nicht aber
deren Geschwister. Mit Nachdruck ist zu betonen, dass der Fa-
miliennachzug dem menschenrechtlich gebotenen Schutz der
Familie dient und sich auch integrationspolitisch als sinnvoll er-
weist.
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Menschenrechtliche Aspekte betreffen zentral aber auch die
Frage, unter welchen Bedingungen gefliichtete Menschen hier-
zulande leben und arbeiten konnen. Vielfdltige menschenrecht-
liche Anforderungen ergeben sich beziiglich der Unterbringung,
der medizinischen Versorgung, der Bildung und der Integration
in den Arbeitsmarkt von Gefliichteten (Krennerich 2016). Dies
sind komplexe Probleme, die im Rahmen eines Uberblickbeitra-
ges nur benannt, aber nicht im Detail ausgefiithrt werden kon-
nen. Nur kurz sei auf drei ausgesuchte Bereiche eingegangen:
Sammelunterkiinfte, Gesundheitsleistungen und Schulbildung.

Im Hinblick auf die Unterbringung von gefliichteten Men-
schen ist wichtig, dass menschenrechtliche Standards auch in
Erstaufnahmeeinrichtungen und Anschlussunterkiinften ge-
wahrt werden, und zwar ganz unabhdngig von der ,Bleibeper-
spektive® der Asylsuchenden. Die teils langere Unterbringung in
grofden Sammelunterkiinften und sogenannten AnkER-Zentren
befordert nicht nur potenzielle Konflikte zwischen den - mitun-
ter traumatisierten - Bewohnern, die auf engem Raum bei unsi-
cherer Bleibe- und Lebensperspektive oft ohne Arbeit ausharren
missen und dabei groffem psychischem Druck ausgesetzt sind.
Sie greift auch in das Recht auf Privatsphdre ein und bietet kein
familien-, kind- und behindertengerechtes Umfeld, auf das
menschenrechtliche Forderungen zum Schutz und zur Forde-
rung von Familien, Kindern und von Menschen mit Behinderun-
gen abzielen. Auch der Schutz von Frauen ist vielfach unzu-
reichend. Aufderdem erschweren grofde, abgelegene Sammelun-
terkiinfte ganz erheblich den Zugang zu einer unabhdngigen
Rechtsberatung und zur gesellschaftlichen Teilhabe. Der ge-
ringe Kontakt zur Bevolkerung befordert oft sogar Stigmatisie-
rungen von gefliichteten Menschen in der Gesellschaft. Aus
menschenrechtlicher Sicht sind daher (angemessene) dezent-
rale Unterbringungen grundsatzlich vorzuziehen.
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Dort, wo Sammelunterkiinfte nach wie vor fiir notig erachtet
werden, sollten sie zumindest menschenrechtskonform ausge-
staltet sein. Die Unterkiinfte miissen nicht nur Mindestbedin-
gungen an Bewohnbarkeit, Gesundheit und Sicherheit erfiillen
- angesichts der COVID-19-Pandemie besonders schwierig, da
ein Ansteckungsschutz dort kaum méglich ist -, sondern sollen
auch einen angemessenen Zugang zu Gesundheits-, Bildungs-
und anderen sozialen Einrichtungen gestatten. Die Leichtigkeit,
mit der Politik und Rechtsprechung mitunter iiber behebbare
Mangel oder Missstande in Erstaufnahme- und Gemeinschafts-
unterkiinften hinweggehen und befinden, dass Asylbewerber in
den Grenzen der Menschenwiirde die mit solchen Unterkiinften
typischerweise verbundenen Nachteile hinnehmen miissten,
lasst sich aus menschenrechtlicher Sicht durchaus kritisieren
(zumal der Begriff der Menschenwiirde in diesem Zusammen-
hang mitunter sehr rudimentdr ausgelegt wird). Besonders
schutzbediirftig sind gerade auch Kinder, deren Wohl - laut UN-
Kinderrechtskonvention - vorrangig zu berticksichtigen ist. Ge-
rade Kinder und Jugendliche konnen besonders stark unter den
eingeschrankten Lebensbedingungen in Sammelunterkiinften
leiden (BafF 2020). Dabei haben gefliichtete Kinder wie alle Kin-
der ein Recht auf Schutz vor Gewalt, auf gesundheitliche Versor-
gung und Teilhabe sowie Zugang zu Bildung.

Schliefilich sei darauf hingewiesen, dass, selbst wenn aner-
kannte Flichtlinge nicht mehr verpflichtet (und strenggenom-
men auch nicht mehr berechtigt) sind in Gemeinschaftsunter-
kiinften zu leben, sie als sogenannte ,Fehlbeleger” oft faktisch
dazu gezwungen sind. Auf dem angespannten Wohnungsmarkt
finden namlich viele anerkannte Fliichtlinge und subsidiar
Schutzberechtigte samt deren nachgezogene Familienangeho-
rige oft lange keine eigene Wohnung, sondern wohnen mitunter
iiber mehrere Jahre in 6ffentlichen Gemeinschaftsunterkiinften.
Sie reihen sich damit ein in die grofde Zahl an wohnungslosen

15



Flucht und Menschenrechte - ein Problemaufriss

Menschen in Deutschland, die tiber keinen mietvertraglich ab-
gesicherten Wohnraum (oder Wohneigentum) verfiigen (Engel-
mann et al. 2019).

Mit Blick auf die Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden
in Deutschland geriet deren eingeschrankter Zugang schon
rasch in den Fokus der Kritik. ,Asylbewerber” haben gemaf3 §2
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Ubereinstimmung
mit der Aufnahmerichtlinie und der Riickfithrungsrichtlinie der
Europdischen Union bis zur Klarung ihres Asylanspruchs, langs-
tens aber fiir 18 Monate (bis September 2019: 15 Monate), nur
den Anspruch auf eine kostenlose gesundheitliche Grundversor-
gung. Erst danach besteht ein Anspruch auf reguldre Sozialleis-
tungen, welche die gesetzliche Krankenversicherung ein-
schliefit. Die medizinische Grundversorgung nach dem AsylbLG
ist begrenzt auf die Behandlung akuter Erkrankungen und
Schmerzzustiande, Betreuung bei Schwangerschaft und Geburt
sowie Schutzimpfungen. Die Behandlung chronischer Erkran-
kungen ist grundsatzlich ausgeschlossen, es sei denn, sie ist mit
Schmerzen verbunden oder geht mit einer akuten Erkrankung
einher. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt laut Gesetz nur,
soweit dies aus medizinischen Griinden und im Einzelfall unaus-
weichlich ist. Dartiber hinaus gehende Leistungen, die fiir die
Gesundheit unerlasslich sind, konnen - auch bei chronischen
und psychischen Erkrankungen - allerdings im Einzelfall ge-
wahrt werden. Grundlage hierfiir bietet im Sinne einer Auf-
fangregelung §6 AsylbLG.

Die Entscheidungen dariiber, welche medizinischen Leistun-
gen unter das AsylbLG fallen, bediirfen regelmaflig Ermessens-
entscheidungen der Behorden, die inzwischen auch die Gerichte
beschaftigt haben. Obwohl die Rechtsprechung verschie-
dentlich Leistungsanspriiche bekraftigt und damit zu mehr
Rechtsklarheit beigetragen hat, bestehen in der Praxis durchaus
Unsicherheiten hinsichtlich des darztlichen Versorgungsum-
fangs. Aus menschenrechtlicher Sicht wiederum ist zu fordern,
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dass das Niveau der Gesundheitsleistungen weitestgehend dem
Recht der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht, sei es
durch eine entsprechende Auslegung des AsylbLG oder, was vor-
zuziehen ware, dessen Abschaffung und die umgehende Einglie-
derung von Asylsuchenden in das reguldre Sozialsystem. Aber
auch gefliichtete oder migrierte Menschen die einen Anspruch
auf gleiche Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
haben, stoflen auf Schwierigkeiten, die sich durch geringe
Deutschkenntnisse und fehlende Routinen im Umgang mit dem
hiesigen Gesundheitswesen ergeben und zu migrationsspezifi-
schen Unterschieden der praventiven und kurativen Versorgung
fihren. Um solche Barrieren zu tiberwinden, muss die Gesund-
heitsversorgung diversitdtssensibel ausgestaltet werden.

Hinzu kamen in den vergangenen Jahren weitere praktische
Probleme, die damit zusammenhingen, dass die Inanspruch-
nahme von Gesundheitsleistungen durch kommunale Sozialam-
ter genehmigt werden musste und teilweise noch genehmigt
werden muss. Den Beispielen von Bremen (2005) und Hamburg
(2012) folgend, haben inzwischen jedoch immerhin etliche Bun-
deslander Rahmenvereinbarungen mit Krankenkassen geschlos-
sen, die Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden zu tber-
nehmen (und die Kosten, verbunden mit einer Verwaltungspau-
schale, mit den Kommunen abzurechnen). Damit einher ging
die Einfiihrung elektronischer Gesundheitskarten fiir Asylsu-
chende, sei es flichendeckend (Berlin, Brandenburg, Schleswig-
Holstein, Thiiringen) oder in einzelnen Landkreisen und kreis-
freien Stadten (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nieder-
sachsen). Dadurch ist es Asylsuchenden moglich, direkt medizi-
nische Behandlung in Anspruch nehmen. Allerdings hat sich der
im AsylbLG rechtlich verankerte Leistungsumfang dadurch
nicht vergrofdert. Auch ist es fiir traumatisierte Fliichtlinge nach
wie vor schwierig, die psychotherapeutische Behandlung und
psychosoziale Beratung zu erhalten, die sie fiir eine Genesung
benotigen. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesweite Arbeits-
gemeinschaft der Psychosozialen Zentren fiir Fliichtlinge und
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Folteropfer, BAfF e.V. (2019). Die erhoffte Offnung des Gesund-
heitssystems fiir gefliichtete Menschen habe sich in den vergan-
genen Jahren nicht eingestellt. Noch immer miissten tausende
Menschen, die um Unterstiitzung angefragt haben, abgelehnt
werden.

Im Hinblick auf das Recht auf Bildung ist die Beschulung von
gefliichteten Kindern ein politisches Dauerthema (Krennerich
2018b). Nicht erst nach der Anerkennung, sondern bereits wah-
rend des Asylverfahrens haben gefliichtete Kinder ein (Men-
schen-)Recht auf Schulbesuch. In den meisten Bundeslandern
erfolgt die Einschulung nach Verlassen der Erstaufnahmeein-
richtung bzw. der Zuweisung zu einer Gemeinde. Als Asylsu-
chende noch bis maximal drei Monate in den Erstaufnahmeein-
richtungen verblieben, entsprach dies im Wesentlichen auch
den Vorgaben der EU-Aufnahmerichtlinie. Indem Asylgesetzan-
derungen eine Verldngerung des Aufenthalts in den Aufnahme-
einrichtungen fiir Familien auf bis zu sechs Monate ermdgli-
chen, kann sich der Schulbesuch verzogern - es sei denn, die
Kinder besuchen voriibergehend eine Regelschule in der Nahe
von Aufnahmeeinrichtungen (was meist nicht ermoglicht wird)
oder sie werden direkt in den Aufnahmeeinrichtungen beschult.
Zur Qualitat des dortigen Schulunterrichts gibt es zwar keine
vergleichenden Studien. Erfahrungsberichte zeugen jedoch da-
von, dass das dortige Bildungsangebot zeitlich und inhaltlich
stark beschrankt ist.

Bleibt zu erwdhnen, dass auch die Aufnahme von minderjah-
rigen Fliichtlingen in die Regelschulen mit grof3en Herausforde-
rungen einhergeht. Den Kindern gilt es eine angepasste und
hochwertige Schulbildung zu bieten, die den unterschiedlichen
Lernausgangslagen und der wachsenden Vielfalt angemessen
Rechnung trdagt. Um diese Aufgabe zu meistern, miissen
ausreichende und bedarfsgerechte personelle und finanzielle
Ressourcen zur Verfliigung gestellt und die Lehrkrifte hinrei-
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chend aus- und weitergebildet werden. Dies ist nicht nur bil-
dungspolitisch sinnvoll, sondern auch menschenrechtlich gebo-
ten. Zugleich erfordert die UN-Behindertenrechtskonvention,
dass gefliichtete Kinder mit Behinderungen im Rahmen einer in-
klusiven Bildung angemessen zu berticksichtigen sind. Schlief3-
lich sei auch die grofde Bedeutung der Bildung fiir nicht mehr
schulpflichtige Jugendliche und fiir Erwachsene zu erwdhnen,
auf die hier nicht eingegangen wurde. Die Berufsausbildung und
die Integration in den Arbeitsmarkt wiederum ist ein eigenes
Thema fiir sich.

Schlussbemerkungen

Europa ist gerade deshalb zum Fluchtpunkt geworden, weil es
sich auf die Menschenwiirde und die Menschenrechte beruft.
Die derzeitigen Politiken aber konnen die Rechte von Gefliich-
teten gefihrden: ihr Recht auf Nichtzuriickweisung an den
Grenzen, ihr Recht auf Bewegungsfreiheit durch Inhaftnahme,
die Fragen der Statusanerkennung im Innern, ihre wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte, ihre Rechte auf das Zu-
sammenleben als Familie, Rechte in den Asylverfahren. Die
Menschenrechte geben normative Orientierung fiir den Um-
gang mit Migration und Flucht in der Europdischen Union, mit
Diversitdt und Differenz in unseren Gesellschaften. Aber sie sind
auch hier Gegenstand anhaltender Kontroversen und werden
immer starker hinterfragt.

Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft, von Think
Tanks, der Zivilgesellschaft, Rechtsinterpreten und ,cause
lawyers“ konnen als Advokaten der Menschen- und Fliichtlings-
rechte in Forschung, wissenschaftlicher Politikberatung und
Praxis sowie auch in Lehrformaten - wie dem Gesellschaftswis-
senschaftlichen Kolleg der Studienstiftung des deutschen Volkes
- diese Menschenrechte diskutieren und einbringen. Zu dieser
Debatte ist der vorliegende Band ein kleiner Beitrag.
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Realistische Utopie?! — Solidarity City als
legale Umsetzung der globalen Bewegungs-
freiheit?

CHRISTIN LOW UND TIL MARTIN BUSSMANN-WELSCH

Abstract

Derzeit befasst sich eine Vielzahl von Professionen mit der durch
Andreas Cassee’ wiederbelebten Idee der globalen Bewegungsfrei-
heit. In Abgrenzung zum derzeitigen deutschen Migrationsregime
wird die globale Bewegungsfreiheit von den Autorinnen® dabei als
Mittel zur Uberwindung der Gewalterfahrungen des derzeitigen
Migrationsregimes angesehen. Jedoch ldsst die Anerkennung
einer blofen Bewegungsfreiheit auch Liicken, die durch andere
Freiheiten geschlossen werden konnen und teilweise miissen.
Gleichzeitig erscheint das Ideenkonzept der globalen Bewegungs-
freiheit noch weit von unserer gelebten Realitdt entfernt. Dennoch
lassen sich lokale Initiativen finden, die diese Idee aufgreifen und
im Rahmen ihrer Handlungsspielrdume nutzen. Eine dieser Initi-
ativen ist das Netzwerk der Solidarity City in Deutschland, das,
anders als der Name vermuten ldsst, eine biirgerliche Initiative’
bildet, die auf die Kooperation mit Stddten pocht. Aus diesem
Grund wollen wir uns mit der Frage befassen, wie das Netzwerk
der Solidarity City die Idee der globalen Bewegungsfreiheit ver-
wirklicht und ob sich dies in einem tragfdhigen rechtlichen Rah-
men abspielt.

Der Text soll die verbreitete Angst vor der vermehrten Wahr-
nehmung der aus Sicht der Autorinnen basalen menschlichen

5 Inspiriert durch Joseph Carens.

6 Im weiteren Verlauf des Textes wird das generische Femininum stellvertre-
tend fiir alle anderen Geschlechter verwendet.

7 Die biirgerliche Initiative wird im Folgenden als eine sich aus der Bevolkerung
herausbildende Vereinigung zur Verfolgung spezifischer Ziele verstanden.
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Freiheit der kérperlichen Bewegung nehmen, indem eine realisti-
sche Umsetzungsperspektive am Beispiel der Solidarity City ange-
boten wird.

Einleitung

Denken Sie einmal tiber Thre vergangenen Tage nach: Wie sind
Sie unterwegs gewesen? Sind Sie vielleicht zur Arbeit gefahren?
Zur Universitat gegangen? Haben Freundinnen besucht? Sind in
den Urlaub gefahren oder geflogen? Vielleicht war es ja so, dass
Sie dafiir in eine andere Stadt gefahren sind oder in ein anderes
Bundesland oder ein anderes Land, einen anderen Staat, einen
anderen Kontinent? Stellen Sie sich vor, dass Sie dies ohne Thren
deutschen Pass getan hdtten oder vielleicht besitzen Sie gar
nicht einen solchen? Mit einer grofieren Wahrscheinlichkeit
werden Sie einen Pass besitzen, der Thre Mobilitat auf der ge-
samten Welt wesentlich erleichtert. Sie konnten zu der Gruppe
von Personen gehoren, deren Mobilitat nicht verhindert, son-
dern in hohem Maf3e begriif3t oder zumindest wesentlich unter-
stlitzt wird. Was unterscheidet diese Mobilitat von derjenigen,
die im Sommer der Migration 2015 stattgefunden hat? Aus wel-
chem Grund hat diese Art von Mobilitdt eine solch polarisie-
rende Debatte ausgel6st? Warum gehen mit dieser Art von Mo-
bilitdt eine Menge tragischer und oft auch tddlicher Ereignisse
einher? Warum sind seit Januar 2018 mindestens 2500 Men-
schen im Mittelmeer ertrunken (vgl. MiGAZIN 04.02.2019)? Und
warum ist diese Zahl wieder steigend (vgl. MiGAZIN 13.02.2019)?
Warum gibt es immer noch unmenschliche und entwiirdigende
Lebensbedingungen in griechischen Fliichtlingscamps? Warum
werden immer noch Abschiebungen in Lander wie Afghanistan
durchgefiihrt, die so viele zivile Opfer, wie nie zuvor hatten?
Dies sind alles Fragen, die sich taglich um ein problematisiertes,
beherrschtes Format von Mobilitat - der Migration® - stellen.

8 Migration wird im vorliegenden Text in einem weiten Sinne verstanden, so-
dass die klassischer Weise vorgenommene Differenzierung zwischen Flucht
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Obwohl sich Europa und die Vereinten Nationen immer wieder
als Hiiterinnen der Menschenrechte bezeichnen, kann man sich
fragen, wie solche Strukturen und personliche Gewalterfahrun-
gen Uberhaupt moglich werden und wie diese angegangen wer-
den konnen. Die durch Andreas Cassee wieder in den Vorder-
grund geriickte Idee der globalen Bewegungsfreiheit hat nach
Sichtweise der Autorinnen das Potenzial, diese Gewalterfahrun-
gen zukinftig unmoglich werden zu lassen und zum Zeitpunkt
jetziger globaler Umstdnde zumindest voriibergehend wesent-
lich zu mindern. Soweit sich im globalen und regionalen Kon-
text derzeit keine Mehrheiten zur Umsetzung solcher Konzepte
finden, fallt der Blick auf lokale Initiativen. Eine dieser Initiati-
ven ist das 2017 in Deutschland begriindete Netzwerke der Soli-
darity City.

Wir wollen uns deshalb mit der theoretischen Frage ausei-
nandersetzen, wie die bereits von Andreas Cassee moralisch be-
griindete globale Bewegungsfreiheit — auch in Verbindung mit
der Gewdhr anderer Rechtsanspriiche® - durch die Initiative der
Solidarity City in Deutschland umgesetzt wird und ob dies auf
einem tragfdhigen rechtlichen Rahmen basiert.

Struktur

Daraus ergibt sich folgende zweigliedrige Struktur, anhand wel-
cher sich der vorliegende Text orientiert. Im ersten Teil wird die
globale Bewegungsfreiheit in Bezug zu dem Netzwerk der Soli-
darity City gesetzt. Zundchst wird die globale Bewegungsfrei-
heit, die in einem radikalen Widerspruch zu unserer gelebten

und Migration in diesem Text nicht stattfindet. Der Grund hierfiir fuf3t auf dem
Gedanken, dass die Griinde, die fiir eine Einteilung in die Kategorie Flucht oder
Migration auf einer kiinstlichen Aufteilung von Flucht- oder Migrationsgriin-
den basieren (vgl. Loske 2015: 471). Tatsdchlich sind die Beweggriinde fiir die
Bewegung eines Menschen von einem Ort zu einem anderen aber derart mit-
einander verkniipft, dass eine Aufteilung nicht die Realitit erfassen kann (vgl.
derselbe S. 471). Sie kann demnach ersatzlos entfallen.

9 Zu nennen sind hier beispielhaft das Recht auf Wohnen und Arbeit.
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Realitdt zu stehen scheint, als Ideenkonzept vorgestellt, wobei
fir ihre positive Begriindung weitestgehend auf die Ausfithrung
von Andreas Cassee verwiesen werden wird. Im Ergebnis stellt
sich die globale Bewegungsfreiheit als basische Freiheit dar, die
die grenzenlose korperliche Fortbewegung des Menschen unab-
hangig von seiner Staatenzugehorigkeit garantiert. Sie gilt
grundlegend, aber nicht absolut. Vergleichbar zur Staatsbiirger-
schaft bildet sie die Grundlage fiir die Auslebung anderer Frei-
heiten. Allerdings erfolgt im Gegensatz zur Staatsbiirgerschaft
keine automatische Verkniipfung mit anderen Freiheitsrechten.

Darauf aufbauend werden die Autorinnen kurz darstellen,
warum sie die Anerkennung des Rechts auf globale Bewegungs-
freiheit unabhdngig von seiner moralischen Begriindung als not-
wendig erachten, um die Gewalterfahrungen des derzeitigen
Migrationsregimes zu mildern. Dabei ist insbesondere relevant,
dass die Anerkennung des Rechtes auf globale Bewegungsfrei-
heit lediglich den Rechtfertigungsdruck und die Beweislast fiir
Einschrankungen dieser Freiheit dem Staat aufbiirdet. Soweit
die Anerkennung des Rechtes auf globale Bewegungsfreiheit
also wirklich zu den befiirchteten, eindeutig negativen Verschie-
bungen gesellschaftlicher Strukturen fithren wiirde®, ware auch
die Einschrankung des Rechts gerechtfertigt.

Im Anschluss daran werden wir die lokale Initiative der Soli-
darity City in Deutschland vorstellen. Sie stellt sich als von den
Solidarity Cities bzw. Eurocities zu unterscheidendes Stadte-
netzwerk dar, das Menschen Freiraume unabhangig von ihrer
rechtlichen Kategorisierung in Gruppierungen wie Fliichtling,
Migrantin oder Staatsbiirgerin schafft.

Im weiteren Verlauf werden wir sodann ergriinden, inwieweit
das Netzwerk der Solidarity City die Idee der globalen Bewe-
gungsfreiheit aufgreift. Zunachst wird hierbei der scheinbare

10 Wie beispielsweise dem Zusammenbruch von Arbeitsmarkten.
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Widerspruch zwischen einem globalen Konzept und einer loka-
len Umsetzung ausgeraumt. Denn die Wirkweise eines Rechtes
auf globale Bewegungsfreiheit hangt maf3geblich von der aner-
kennenden Akteurin ab. Auch wenn nur ein Stadtenetzwerk ein
Recht auf globale Bewegungsfreiheit anerkennt entfaltet es doch
in diesem Netzwerk Wirkung.

Als nachstes vergleichen wir die Grundsatze der globalen Be-
wegungsfreiheit mit den Umsetzungen des Netzwerkes der So-
lidarity City. So wird ersichtlich, dass das Netzwerk tiber die An-
erkennung einer blofden Bewegungsfreiheit bereits in doppelter
Hinsicht hinausgeht. Zum einen erkennen sie auch weitere Frei-
heitsrechte an, die auf der Bewegungsfreiheit aufbauen. Inso-
weit schliefden sie die Liicke, die Cassee lasst, indem er seine
Analyse auf die Freiheit der korperlichen Bewegung beschrankt.
Zum anderen scheinen sie die Grundsatze der Ethik, der Cassee
folgt, und die auf der Abwagung gegensatzlicher Positionen be-
ruht, nicht hinreichend zu beachten. Vielmehr scheint die Initi-
ative einen Absolutheitsanspruch aller Rechte zu begriinden.

In einem zweiten Teil werden wir auf den rechtlichen Rah-
men eingehen, in dem die Solidarity City agiert. Dabei wird fest-
gestellt, dass die Basis des Handlungsspielraumes der Initiative
in der kommunalen Selbstverwaltung der Stadte sowie der kon-
kreten Ausfiihrung des Aufenthaltsrechts durch die Stadte liegt.
Die Reichweite dieser Handlungsspielriume erscheint aber
selbst unter Anerkennung der weiteren Freiraume fiir Stadtstaa-
ten enger als es die Mafdnahmen des Netzwerkes der Solidarity
City erfordern. Jedoch wird die faktische Justiziabilitat dessen in
Frage gestellt. Will man jedoch nicht den rechtsstaatlichen Ent-
gleisungen der Neuzeit Folge leisten, so wird man die Initiative
womoglich als politisches Druckinstrument zu Rechtsanderun-
gen einsetzen missen. Abschliefdend erfolgt eine kurze Zusam-
menfassung.
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Methodik

Im ersten Teil wird methodisch auf eine theoretische Analyse
rekurriert, bei der ausgehend vom erarbeiteten Konzept der mo-
ralischen Begriindung eines Rechtes auf globale Bewegungsfrei-
heit der Vergleich zu einem tatsdchlich umgesetzten Konzept in
Form der Solidarity City erfolgt. Zwar gilt es dabei kritisch zu
beachten, dass Cassees Theorie einer utopischen Vision ent-
springt, die Konflikte der Gegenwart tibernimmt. Denn die Uto-
pie ist lediglich ein Widerspruch zu fragmentarischen Proble-
matiken der Gegenwart, sodass andere Problematiken unhinter-
fragt ibernommen werden (vgl. Schwandt 2010: 89). Die Utopie
bildet also nur mit Blick auf ausgewdhlte Probleme den ge-
wiinschten zukiinftigen Zustand ab. Andere Probleme der Ge-
genwart werden hingegen auch noch in der Utopie abgebildet.
Doch ist diese Kritik eben auf den Anspruch der Perfektion einer
Analyse gerichtet. Den Autorinnen geht es jedoch nicht um Per-
fektion mit Blick auf die Uberwindung von allen moralischen
Widerspriichen der Gegenwart, sondern um schlichten Fort-
schritt, der auch in der Ubertragung von Konflikten der Gegen-
wart auf eine Zukunftsvision bestehen kann.

Im zweiten Teil wird deduktiv ermittelt, ob die Umsetzungs-
form der Solidarity City dem rechtlichen Rahmen in Deutsch-
land gerecht wird. Aus dem Ergebnis werden mit Hilfe der Me-
thoden der Rechtssoziologie Handlungsempfehlungen ermit-
telt.

Inhalt

Ist das noch globale Bewegungsfreiheit?

Zu Beginn wollen wir ermitteln, inwieweit das Konzept der Soli-
darity City mit dem Recht auf globale Bewegungsfreiheit nach
Andreas Cassee im Einklang steht. Dazu wird zunachst die Idee
eines Rechtes der globalen Bewegungsfreiheit, wie sie von An-
dreas Cassee moralisch begriindet wurde, dargelegt. Dabei wird
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explizit und weitestgehend auf eine moralische Begriindung der
Anerkennung dieses Rechtes verzichtet.” Folglich wirkt eine
fundierte Kritik der Begriindung durch Andreas Cassee zugleich
auch gegen diese Arbeit. Im Weiteren werden wir kurz begriin-
den, warum wir die Anerkennung der globalen Bewegungsfrei-
heit unabhdngig von seiner moralischen Begriindung mit Blick
auf das derzeitige deutsche Migrationsregime unterstiitzen.
Schliefdlich werden wir das Konzept das Solidarity City vorstel-
len, um es im Anschluss mit den Grundpfeilern der globalen Be-
wegungsfreiheit abzugleichen.

Ein Recht auf globale Bewegungsfreiheit

Zunachst gilt es also, das Recht auf globale Bewegungsfreiheit,
wie es von Andreas Cassee begriindet wurde, darzulegen.

Cassee beschreibt das Recht auf globale Bewegungsfreiheit
als ,[...] das gute Recht jedes Menschen, sich auf der Oberflache
des Planeten, den wir gemeinsam bewohnen, frei zu bewegen,
[...]“ (Cassee 2016: 2779). Er leitet es unter anderem auf Basis einer
abgewandelten Form der von John Rawls begriindeten Vertrags-
theorie im Rahmen des sog. Schleier des Nichtwissens her (vgl.
Cassee 2016: 236 ff.). Rawls stellte sich einen Urzustand vor, bei
dem sich alle Individuen als gesellschaftliche Vertragspartner
gegeniiberstehen, um die Grundlagen ihres gesellschaftlichen
Zusammenlebens zu ergriinden. Dabei wiissten sie nicht, welche
gesellschaftliche Position sie innehaben, welche Merkmale sie
besitzen, welche Fahigkeiten, welche Vorstellungen von einem
gelingenden Leben, usw. (Rawls 1975: 159 ff.). Nach Rawls wiir-
den sich die Vertragspartner unter diesen Voraussetzungen und
unter der Beriicksichtigung aller Personen auf universelle
Grundfreiheiten sowie auf das Prinzip der Verteilungsgerechtig-
keit einigen (vgl. ebd.: 81 ff.). Zu diesen Grundfreiheiten gehort

1 Die Autorinnen verweisen insoweit auf eine Lektiire des Buches ,Globale Be-
wegungsfreiheit - Ein Pladoyer fiir offene Grenzen“ von Andreas Cassee aus
dem Jahre 2016.
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nach Cassee und im Gegensatz zu Rawls nun auch ein Recht auf
globale Bewegungsfreiheit. Die Vertragspartner ndhmen diese
Freiheit aus demselben Grund in die Liste der Grundfreiheiten
auf, aus dem sie allen anderen Freiheiten zustimmen: Es konnte
sich nach der Liiftung des Schleiers fiir die eigene Lebensgestal-
tung als wichtig herausstellen. (vgl. Cassee 2016: 259).

Dieses Recht hat nach Cassee dabei vier maf3gebliche Auswir-
kungen. Als erstes ist die globale Bewegungsfreiheit primar eine
negative Freiheit, die es den jeweils verpflichteten Staaten auf-
erlegt Einschrankungen der Bewegungsfreiheit bestmoglich
selbst zu unterlassen und Dritte von Einschrankungen abzuhal-
ten (vgl. Cassee 2016: 212). Die globale Bewegungsfreiheit exis-
tiert somit in einem bestehenden nationalstaatlichen Staatenge-
fige und setzt keine Abkehr von diesem vor-aus (vgl. Cassee
2016: 215 f.). Zudem erfordert sie grundsatzlich keine Maf3nah-
men der verpflichteten Staaten, um jedem einzelnen Rechte-in-
haber zu ermoglichen sein Recht auf bestmogliche Art und
Weise auszuiiben (positive Freiheit). Die globale Bewegungsfrei-
heit impliziert somit keine Pflicht zum Kauf von beispielsweise
Flugtickets (vgl. Cassee 2016: 214). Zweitens ist die globale Bewe-
gungsfreiheit keine absolute Freiheit. Vielmehr kann sie bei-
spielhaft durch Griinde der 6ffentlichen Ordnung, der Freiheit,
der innerstaatliche Gerechtigkeitsverwirklichung oder der kultu-
rellen Kontinuitdt eingeschrankt werden. Beachtet werden muss
dabei stets das rechtsstaatliche Prinzip der Verhaltnismafigkeit
ausgefiillt durch fundierte empirische Beweise (ebd.: 261 ff.).
Die globale Bewegungsfreiheit erzeugt somit einen Rechtferti-
gungsdruck und eine damit einhergehende Beweislast der ver-
pflichteten Staaten gegentiber den Rechteinhabern (vgl. Cassee
2016: 214 f.). Drittens impliziert die globale Bewegungsfreiheit
nicht, dass Migration als solche positiv oder negativ ware. Sie

2 Wie beispielsweise den konkreten Nachweis des drohenden Zusammen-
bruchs sozialer Sicherungssysteme.
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begriindet nur, dass Menschen ein Recht haben, ihren Aufent-
haltsort grundsatzlich frei zu wahlen. Als Grundlage der indivi-
duellen Autonomie wird die globale Bewegungsfreiheit lediglich
als Voraussetzung fiir die Wahrnehmung anderer Rechte ver-
standen (vgl. Cassee 2016: 211 f.). Viertens folgt aus der Anerken-
nung der globalen Bewegungsfreiheit nicht zwingend die Aner-
kennung weiterer Rechte. Nur weil sich eine Person tiber Lan-
dergrenzen hinwegbewegen darf, heif3t dies nicht, dass sie auch
ein Recht auf die freie Wahl des Arbeitsplatzes oder eines
Wohnortes hat (vgl. Cassee 2016: 214). Vergleichbar zur Staats-
biirgerschaft bildet die globale Bewegungsfreiheit die Grundlage
fur die Auslebung anderer Freiheiten (vgl. Arendt 1949: 756 f.).
Jedoch erfolgt im Gegensatz zur Staatsbiirgerschaft keine auto-
matische Verkniipfung mit anderen Freiheitsrechten.

Warum die globale Bewegungsfreiheit tatsichlich wichtig
ist

Nun werden wir kurz darlegen, warum wir die Anerkennung der
globalen Bewegungsfreiheit unabhdngig von ihrer moralischen

Begriindung nach dem ethischen Ansatz von Cassee fiir relevant
erachten.

Dies ergibt sich insbesondere mit Blick auf das derzeitige
deutsche Migrationsregime. Ein Migrationsregime bildet dabei
den ,Versuch, die Elemente, Verlaufsmuster und Wirkungen
von Aushandlungsprozessen [im Rahmen von Migration] unter
der Annahme, dass soziale Strukturen prinzipiell fluide sind, in
einer sehr umfassenden Perspektive thematisierbar und analy-
sierbar zu machen.“ (Pott/Rass/Wolff 2018: 5). Migration wird
nach dem bisherigen gangigen Verstandnis unabhangig von jed-
weder positiven oder negativen Konnotation nicht als etwas Na-
turliches verstanden, sondern als etwas vom Idealbild Abwei-
chendes, dass es demnach auf einem umfassenden Wege zu
steuern gilt (vgl. Nail 2015: 236). Der Steuerung dienen dabei
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mehrere Mechanismen, die im Rahmen eines Regimes zusam-
mengefasst werden konnen. Denn beim Thema Migration geht
es immer auch um die Frage, wie und wo symbolische und ma-
terielle Grenzen gesellschaftlicher Kontexte politisch festgelegt
werden sollen und welcher Umgang innerhalb dieser Grenzen
mit Differenz und Ungleichheit angemessen ist. (Mecheril/Polat
2019: 48).

Indem Cassee nun fiir eine globale Bewegungsfreiheit pla-
diert, ermoglicht er uns einen neuen Blick auf diese gesellschaft-
lichen Verhaltnisse. Denn soweit Staaten befiirchten, dass in-
terne gesellschaftliche Strukturen durch zu starke Migration
erodieren konnten, so muss der Staat auf Basis der Rechtferti-
gung einer Einschrankung der globalen Bewegungsfreiheit fun-
dierte Beweise liefern und nachweisen, dass eine Begrenzung
der Migration in der konkreten Form das mildeste, gleich geeig-
nete Mittel ist, dass nicht aufder Verhdltnis zur Zielerreichung
steht (Cassee 2016: 26 f.). Cassee erzeugt folglich die Notwendig-
keit, Positionen in eine Abwagung miteinzubeziehen, die zuvor
im Rahmen der Aushandlung von Migrationsregimen nicht be-
rlicksichtigt wurden (vgl. Cassee 2016: 261 ff.). Zwar beschrankt
Cassee dies auch auf die Bewegungsfreiheit (vgl. Cassee 2016:
214) und lasst insoweit eine elementare Liicke mit Blick auf die
zu berticksichtigenden Positionen. Denn Menschen sind in un-
seren gesellschaftlichen Verhaltnissen auf mehr angewiesen als
nur die Freiheit der korperlichen Bewegung. Doch ermdoglicht
uns Cassee so eben auch weitergehende Rechte,* die die Bewe-
gungsfreiheit als Basis bendtigen, neu zu erschliefden und kla-
rere, auf Fakten basierte Aushandlungsprozesse zu fithren
(Cassee 2016: 214). Dies muss letztlich nicht bedeuten, dass die
Abwagungsentscheidungen im Endeffekt nicht auch zu Lasten
von Migrantinnen gehen, die taglich Gewalt im Rahmen ihrer

13 Namlich dem Schutz gesellschaftlicher Strukturen.
14 Wie das Recht zur Arbeit, zum Wohnen, zur Teilnahme an Wahlen und Ab-
stimmungen (etc.).

36



Realistische Utopie?! - Solidarity City als legale Umsetzung der globalen
Bewegungsfreiheit?

Migration erfahren. Doch ist dies immerhin ein Fortschritt mit
Blick auf unsere derzeitigen Debatten.

Eine Umsetzung der globalen Bewegungsfreiheit?

Fraglich ist somit, wie sich diese Idee der globalen Bewegungs-
freiheit tatsiachlich etablieren lasst. Als potenzielles Beispiel
wird dazu nun die Initiative der Solidarity City dargestellt, deren
tatsachliche Umsetzung im Anschluss mit den Grundpfeilern
der globalen Bewegungsfreiheit nach Cassee abgeglichen wird.

Die Initiative der Solidarity City

Stadte sind Orte des alltaglichen Lebens, die aber auch globale
Verdanderungen wirksam anstofden und nationale Narrative und
Strukturen hinterfragen. So entstehen vor dem Hintergrund
einer aktiven Zivilgesellschaft, dem Sommer der Migration von
2015 und des sich europaweit verscharfenden Migrationsregimes
Initiativen und Biindnisse, die auf Ebene der Stadt Veranderung
und Moglichkeitsraume suchen (vgl. Christoph/Kron 2019: 7).
Wir beschreiben sie als Realutopien, weil sie auf der einen Seite
als Utopie , Visionen von Alternativen zu den dominanten Insti-
tutionen [...] entwickeln, die unsere tiefsten Sehnstichte nach
einer Welt verkorpern, in der alle Menschen Zugang zu den Be-
dingungen eines gedeihlichen Lebens haben“ (Wright 2015: 63),
und auf der anderen Seite ganzheitliche Alternativen vorschla-
gen, die auch Widerspriiche ernst nehmen (vgl. ebd.).

Im Gegensatz zu dem Netzwerk der iiber 140 europdischen
Stadt- und Kommunalverwaltungen EUROCITIES und den da-
zugehorigen 15 Solidarity Cities, die sich zusammen mit der Eu-
ropdischen Kommission als Antwort auf die ,refugee crisis“ (So-
lidarity Cities 2019) vor allem strukturell und symbolisch fiir die
Aufnahme und Integration von gefliichteten Menschen einset-
zen (vgl. Bendel et. al. 2019: 18 f.), geht das Biindnis Solidarity
City mit seinen Forderungen einen grundlegenden Schritt wei-
ter: ,Eine Stadt, aus der kein Mensch abgeschoben wird, in der
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sich alle frei und ohne Angst bewegen kdnnen, in der kein
Mensch nach einer Aufenthaltserlaubnis gefragt wird, in der
kein Mensch illegal ist. Das sind die grundlegenden Vorstellun-
gen von einer Solidarity City.“ (Solidarity City 2019).

Dieses Ziel wird momentan von Initiativen in 19 Stadten
Deutschlands und zwei Stadten in der Schweiz angestrebt (vgl.
ebd. 2019). Dabei gilt es zu betonen, dass diese aktivistischen
Initiativen unterschiedliche Entwicklungsstadien und auch un-
terschiedliche Anerkennungsstufen im Rahmen der Untersttit-
zung und Kooperation mit der jeweiligen Stadtverwaltung auf-
weisen (vgl. Kron/Lebuhn 2018). Die Initiativen gehen also ge-
rade meist nicht von der Stadt selbst aus, sondern werden von
Biirgerinnen an diese herangetragen, sodass die Stadt hierauf re-
agieren muss.

Die Aktivistinnen setzen aber alle im Sinne einer Stadt fiir
Alle (Solidarity City 2019) an den Bediirfnissen aller Bewohnerin-
nen an und stehen fiir Bewegungsfreiheit, soziale Sicherung und
die Verwirklichung von Menschenrechten ein. Nicht nur Mi-
grantinnen, die auf Grund ihres Aufenthaltsstatus teils erheblich
an der gesellschaftlichen Teilhabe gehindert werden, sind somit
im Fokus, ,sondern alle Menschen, die im Zuge von Neolibera-
lisierungsprozessen ins gesellschaftliche Abseits gedrangt und
de facto in ihren sozialen wie biirgerlichen Rechten beschnitten
werden.“ (Kron/Lebuhn 2018). Als Vorbild dienen die Sanctuary
Cities, welche sich seit den 1980er Jahren in den USA und Ka-
nada und seit 2005 in Grof3britannien fiir illegalisierte Menschen
einsetzen, sich jedoch in ihrem Handeln wegen ihres nationalen
Kontexts unterscheiden (vgl. Bauder 2016: 3ff). Obwohl es im
Moment keine ,gemeinsame Sprache solidarischer Stadte in Eu-
ropa gibt“ (Christoph/Kron 2019: 9) und sich das Biindnis Soli-
darity City noch im Aufbau befindet (vgl. Neumann 2019: 25),
sind gemeinsame Verdanderungen auf struktureller und kulturel-
ler Ebene erkennbar.
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Strukturell meint dabei Mechanismen, die sich in Gesell-
schaften aufgrund gegebener Regelungen wiederholen. Kultu-
rell bezieht sich auf die in einer Gesellschaft vorzufindenden
und sich entwickelnden Normen und Werte.

Strukturelle Ebene

Die Strategien, um das Ankommen oder den Alltag illegalisierter
Menschen zu vereinfachen, sind vielfaltig. Bauder stellt mehrere
Merkmale der Sanctuary Cities weltweit heraus, wie den Aspekt
von Legality (vgl. Bauder: 7). Am weitesten gehen dabei die
,2Don’t Ask, Don’t Tell (DADT) policies“ (ebd.: 3), welche es den
offentlichen Stellen hauptsachlich in den USA verbieten, Infor-
mationen tiber den Aufenthaltsstatus abzufragen, zu protokol-
lieren oder weiterzugeben. Darunter fallen auch Praktiken des
Urban Citizenship, wie in New York, wo kommunale Ausweisdo-
kumente eingefiihrt werden, die marginalisierten Personen
einen formalen Status erméglichen (vgl. Lebuhn 2016: 115). Auch
wenn dies in Grof$britannien nicht der Fall ist, sorgen in allen
drei Lindern die Stadt- und Kommunalverwaltungen fiir eine
offizielle Anerkennung der Stidte als Sanctuary Cities.

Auch eine Broschiire mit fiinf Fallstudien der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung zeigt, dass Handlungen auf struktureller Ebene
stattfinden. Am Beispiel der Fallstudie in Berlin wird deutlich,
dass auf struktureller Ebene Moglichkeiten fiir die Gesundheits-
versorgung und die Schulbildung fiir vormals ausgeschlossene
Menschen geschaffen werden konnten und somit bestehende,
ausschlief3ende Strukturen und fehlende Teilhabe durch eine
Parallelstruktur kritisch reflektiert werden (vgl. ebd.: 26 ff.). Es
verbleibt zu sehen, inwieweit Konzepte des Urban Citizenship
(dazu: Hess/Lebuhn 2014: 14 ff.) wie lokale Ausweisdokumente,
die eine Teilhabe aller Biirgerinnen gewahrleisten und somit
Biirgerschaft grundlegend neu denken, - eingefiihrt bspw. auch
in Hamburg (vgl. http://urban- citizenship-hamburg.recht-
aufstadt.net) - noch weiterhin aktuell sind.
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Kulturelle Ebene

Auf kultureller Ebene ergeben sich durch Sanctuary Cities un-
terschiedliche Narrative, die auf der einen Seite im Denken eines
Migrationsregimes verbleiben konnen, andererseits Kategorien
von Migrantinnen, Fliichtlingen, Biirgerinnen, Nationalstaaten
und Politik hinterfragen und neu verhandeln. Letzteres veran-
dert die Mafstibe von Zugehorigkeit und Migration, indem
Sanctuary Cities dafiir eintreten, dass alle Menschen, die neu in
einer Stadt ankommen oder dort schon lange leben, Zugang zu
sozialen Rechten erhalten, auf die sie auf Grund ihres Mensch-
seins Anspruch haben. Dies wird von Bauder mit den Merkma-
len Discourse und Scale beschrieben (vgl. Bauder 2016: 7ff.). Da-
riiber hinaus verankern sich diese neu ausgerichteten Narrative
auch in einer urbanen Identitat (Identity Formation), die Ge-
meinschaft, Einheit, Solidaritdt, Zugehorigkeit und Partizipa-
tion schafft (vgl. ebd.: 8).

Auf kultureller Ebene richten sich auch ,Appelle zur Institu-
tionalisierung solidarischer Praktiken“ (Christoph/Kron 2019: 9)
der aktivistischen Basis an Stadtpolitikerinnen und fordern
Schutz vor Abschiebungen, sichere Aufenthalte und soziale
Teilhabe illegalisierter Menschen. Damit reihen sie sich in die
Narrative der Sanctuary Cities ein, hinterfragen problematisie-
rende Kategorien von Migration und neoliberale Stadtpolitik.

Zwischenergebnis

Insgesamt sind die solidarischen Stadte ein Beispiel dafiir, wie
Menschen sich als Reaktion auf Verletzungen ihrer Grundbe-
dirfnisse, ihrem Bediirfnis nach Freiheit und einer selbstbe-
stimmten Lebensgestaltung organisieren und fiir die Vision
einer Stadt fiir Alle eintreten. Sie begegnen damit rassistischen
und neoliberalen Strukturen, die Migration als Problem, als Ab-
weichung oder als kontrollierbare Ressource begriffen haben
wollen, und zeigen, dass Menschen, die als Migrantinnen adres-
siert werden, langst Stadte ausmachen und mitgestalten, somit
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postmigrantisch sind’>. Von diesem Standpunkt aus ero6ffnen sie
die Sicht auf die ungleiche Verteilung und den ungleichen Zu-
gang zu Rechten, auch jenseits vom Kontext ,Migration®, und
finden Mittel und Wege, um Teilhabe zu ermoglichen. Dies ist
die politische Positionierung, die Stadte und Kommunen nutzen
konnen, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutsch-
land im Sinne der Solidarity City neu auszuhandeln und zu er-
weitern’s. Immer wieder zeigen mutige Blirgermeisterinnen oder
engagierte Personen, dass Forderungen nach einer Stadt fiir alle
notwendig und umsetzbar sind. Allerdings muss auch beachtet
werden, dass sich die Kooperation zwischen der Initiative, die
entsprechende Veranderungen anstrebt, und der Stadt, die den
zu verandernden Status quo reprdsentiert, nicht schlicht zu
einem Objekt des Stadtmarketings entwickelt, bei welchem der
Schein der Veranderung nach auf3en hin grof3er ist als der nach
innen wirkende Prozess.

Solidarity City — die Verwirklichung der globalen
Bewegungsfreiheit?

Nun werden wir darauf eingehen, inwieweit dieses Konzept der
Solidarity City mit der von Andreas Cassee begriindeten Idee der
globalen Bewegungsfreiheit iibereinstimmt.

Von vorneherein stellt sich dabei die Frage, ob eine Idee, die
auf Globalitat ausgelegt ist, iiberhaupt durch eine lokale Initia-
tive umgesetzt werden kann. Jedoch setzt ein Recht auf globale
Bewegungsfreiheit selbst keine Abkehr von nationalstaatlichen
oder anderweitig territorial ausgerichteten Gefligen voraus (vgl.
Cassee 2016: 215 f.). Insoweit ist das Recht auf globale Bewe-
gungsfreiheit auch immer an die Anerkennung durch einzelne

5 Flir den Begriff ,postmigrantisch vgl. https://www.euroethno.hu-
berlin.de/de/archiv/studienprojekte/other_europes/forschung/Postmigrantis
che%:20Gesellschaft%20im%2o0Ballhaus%2oNaunynstrasse#section-3.

16 Insbesondere im Vergleich mit Landern wie Kanada ist die deutsche Gesetz-
gebung defizitar (vgl. Heuser 2017, sowie den zweiten Teil dieses Textes).
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Staaten gebunden. Soweit ein Staat das Recht auf globale Bewe-
gungsfreiheit anerkennt, ist er an die damit einhergehenden Im-
plikationen gebunden. Der Staat darf folglich nicht willkiirlich
in dieses Recht eingreifen. Der Wirkkreis des Rechtes auf globale
Bewegungsfreiheit reduziert sich somit aber auch immer auf das
Staatsgebiet, auf dem sich die jeweilige Person derzeit aufhalt.
Auf andere angrenzende Staaten hat dies grundsatzlich keine
Auswirkungen.

Dies lasst sich auch auf kleinere Territorien erweitern, dem-
nach also auch auf Territorien von Stadten. Nur die Stadt selbst
ist dann an die Folgen der Anerkennung des Rechtes auf globale
Bewegungsfreiheit gebunden und nur die jeweils im Stadtgebiet
betroffene Person erlangt die Vorziige zundchst auch nur inner-
halb dieses stadtischen Territoriums. Verdeutlichen ldsst sich
dies nun auch mit einem Beispiel. Ein Staat kann anerkennen,
dass es auf der Welt ein Recht gibt, wonach jede Person ihre
Meinung frei duflern kann. Soweit der Staat dieses Recht aner-
kennt, ist dieser dazu verpflichtet, den Konsequenzen der Aner-
kennung einer freien Meinungsdufderung zu unterliegen. Dies
hat jedoch keine Auswirkungen auf Meinungsdufderungen in an-
deren Staaten. Denn die Staatsmacht ist immer auf das jeweilige
Staatsgebiet beschrankt.

Folglich ergibt sich also kein Widerspruch zwischen der lo-
kalen Implementierung eines Rechtes auf globale Bewegungs-
freiheit. Zu klaren bleibt jedoch, ob die Solidarity City dem nun
auch konkret entspricht. Zundchst ist dabei auf die strukturellen
Merkmale der Solidarity City einzugehen.

Strukturelle Merkmale

Dem Grundsatz nach ermoglicht das Netzwerk der Solidarity
City die freie Einreise einer Person in das jeweilige Stadtterrito-
rium oder von einer Stadt im Netzwerk zur nachsten. Insoweit
besteht eine Deckungsgleichheit mit dem Grundsatz, dass eine
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Person unabhdangig von ihrer Staatsbiirgerschaft oder sonstigen
Merkmalen ein Recht auf Einreise und Niederlassung hat.

Jedoch geht die Solidarity City nun noch einen Schritt weiter.
Neben der Anerkennung der Bewegungsfreiheit als Autonomie-
basis zur Wahrnehmung anderer Freiheitsrechte ist die Solida-
rity City auch darauf ausgelegt, biirgerliche Rechte mit dem
Wohnort zu verkniipfen (vgl. Kron/Lebuhn 2018). Insoweit wird
versucht, die Liicke an Freiheitsrechten zu schliefen, die Cassee
offenldsst, wenn er nur von der Anerkennung eines Rechts auf
korperliche Bewegungsfreiheit ausgeht. Als Erweiterung der
Rechtssphdre des Einzelnen ist auf ein Recht zur Arbeit, zum
Wohnen oder politischer Beteiligung in Form von Wahlen und
Abstimmungen zu verweisen.

Aus der Anerkennung dieser Rechte folgt auch die jeweilige
stadtische Schutzpflicht gegentiber diesen Rechten. Ausdruck
findet dies in Abschiebehinderungen oder auch schlicht der
policy des ,Don’t Ask, Don’t Tell“.

Ebenso sieht auch die Solidarity City das Recht auf Bewe-
gungsfreiheit grundsatzlich nur als ein negatives Recht an. Aus
ihm folgen keine weiteren positiven Rechte zur effektiven Ver-
wirklichung der Freiheit. Die Stadte greifen erst dann ein, wenn
eine Person das jeweilige Territorium erreicht.”

Jedoch bleibt das Netzwerk der Solidarity City an einer ent-
scheidenden Stelle zumindest bisher hinter der von Cassee be-
grindeten Form der Bewegungsfreiheit zuriick. Was Cassees
Entwurf auszeichnet, ist die grundsatzliche Eroffnung zu einer
Moglichkeit der Giliterabwagung. Nach der Durchsicht der bis-
herigen Umsetzungen der Solidarity City ist eben jenes aber mit
Blick auf die Rechte um die Bewegungsfreiheit nicht vorgesehen.

7 Eine Ausnahme mag fiir die Stddte der Zuflucht gelten, die sich auch explizit
fir die Aufnahme von Menschen aus dem Ausland aussprechen (vgl. Heuser,
Verfassungsblog). Insoweit stehen sie exemplarisch fiir die Verwirklichung le-
galer Migrationswege auf kleinster Ebene.
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Vielmehr wird der Anspruch der absoluten Geltung der Rechte
fiir jede Person erhoben, die sich im jeweiligen stadtischen Ter-
ritorium aufhalt. Insoweit ist der Ansatz der Solidarity City ega-
litarer als der von Cassee, der stets auf eine Abwagung der wi-
derstreitenden Interessen pocht. Diese Egalitit mag auch darin
verwurzelt sein, dass die Anzahl an Personen, die derzeit von
einer Solidarity City profitieren, noch gering ist, sodass sich
keine allzu gravierenden Auswirkungen auf die effektive Rechts-
gewdhr ergeben. Soweit die Solidarity City aber den Anspruch
erhebt, das Netzwerk grofdtmoglich zu erweitern, kann damit
auch gleichzeitig die Aufnahmerate von Personen steigen. Dies
kann wiederum Druck auf die Systeme effektiver Rechtsgewahr
ausiiben. So kann eine hohe Anzahl an ankommenden Migran-
tinnen in einer Stadt beispielsweise das Angebot an zur Verfii-
gung stehendem Wohnraum weit iibersteigen. Fiir derartige
Félle miissen Abwagungen auf Basis der widerstreitenden Inte-
ressen getroffen werden, die mit Rechtseinschrankungen ein-
hergehen konnen, wobei der jeweilige 6ffentliche Trager natiir-
lich eine Rechtfertigung im Rahmen der Verhaltnismafligkeit
auf Basis einer sicheren Beweisgrundlage schuldet.

Bestehen aber keine entsprechenden Systematiken, um diese
Abwagungen im konkreten Einzelfall treffen zu kénnen, so ent-
fernt sich der Ansatz der Solidarity City eher vom realistischen
Ansatz Cassees.

Kulturelle Merkmale

Im Weiteren ist nun auf die kulturellen Merkmale der Solidarity
City einzugehen. Dabei ermoglicht das Konzept der Solidarity
City die Aushandlungen von neuen Formen des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens. Insoweit besteht eine weitgehende De-
ckungsgleichheit mit den Folgen der Anerkennung eines Rech-
tes auf globale Bewegungsfreiheit durch Andreas Cassee. Auch
Cassee ermoglicht eine breitere Debattenkultur, indem weitere
Aspekte in die allgemeine politische Debatte getragen werden.
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So konnen schliefdlich neue Rechte auf Basis der, die individuelle
Autonomie begriindenden, Bewegungsfreiheit ausgehandelt
werden. Gerade dies geschieht im Rahmen der Solidarity City.
Insoweit ist das Netzwerk der Solidarity City zumindest an die-
ser Stelle gerade die konsequente Fortsetzung der von Andreas
Cassee begriindeten blof3en Bewegungsfreiheit.

Zwischenergebnis

Wir erkennen, dass die Solidarity City iberwiegend eine reale
Umsetzung der Anerkennung eines Rechtes auf globale Bewe-
gungsfreiheit auf lokaler Ebene ist. In einigen Teilen geht sie so-
gar in konsequenter Fortsetzung der von Cassee begriindeten
Freiheit tiber eben jene hinaus. Ein grof3es Manko ist jedoch die
bisherig wenig betonte Notwendigkeit der Abwagung der wider-
streitenden Interessen im Rahmen der Anerkennung der Frei-
heiten. Der insoweit absolutistischere Ansatz kann dauerhaft an
der Realitdt scheitern. Gerade dies vermeidet Cassees Konzept.

Zudem finden auch die Forderungen der Solidarity City ihre
Grenzen, denn auch dieses Engagement erreicht nicht alle Mi-
grantinnen. Fiir eine verbriefte globale Bewegungsfreiheit
brauchte es mehr Vernetzungen von Initiativen, Gewerkschaf-
ten, Politik, Verwaltungen, usw. in einem gesamtgesellschaftli-
chen Sinne, welche soziale Gerechtigkeit fiir alle anstreben (vgl.
Kron/Lebuhn 2018) und dies auf die tiberregionale Ebenen tra-
gen und dort einfordern. Dies ware auch eine konsequente Er-
weiterung der Forderungen von EUROCITIES und deren Solida-
rity Cities.

Solidarity City — ein legales Mittel?

Soweit wir nun die weitgehende Ubereinstimmung der Solida-
rity City mit der globalen Bewegungsfreiheit nach Andreas
Cassee dargelegt haben, bleibt noch zu ergriinden, ob sich das
Netzwerk der Solidarity City auch im in Deutschland mafsgebli-

45



Realistische Utopie?! - Solidarity City als legale Umsetzung der globalen
Bewegungsfreiheit?

chen rechtlichen Rahmen halt. Ansatz ist dabei stets eine not-
wendige Kooperation zwischen den Initiativen und den Stadten.
Die biirgerlichen Initiativen alleine hatte offensichtlich in kei-
nem Fall die notwendigen rechtlichen Befugnisse um ihre Ziele
zu verwirklichen. Der folgende Abschnitt richtet sich damit an
den rechtlichen Rahmenbedingungen der Stadtverwaltungen
aus.

Relevant sind insoweit zundchst zwei Aspekte, die getrennt
voneinander zu diskutieren sind. Zum einen geht es dabei um
die kommunale Selbstverwaltung nach Art. 28 II des Grundge-
setzes (GG), zum anderen um die Spielraume die Kommunen
bei der Umsetzung des Aufenthaltsrechtes im Rahmen des Art.
84 GG. Fiir die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen erge-
ben sich in dieser Hinsicht weiterreichende Sonderfalle.

Die kommunale Selbstverwaltung nach Art. 28 II GG

Die kommunale Selbstverwaltung i.S.d. Art. 28 II GG gibt dabei
den grundsétzlichen Rahmen vor, in dem sich eine Kommune in
eigener Verantwortung um die in diesen Rahmen fallenden An-
gelegenheiten kiitmmern kann (vgl. Heuser 2019). Vom Rahmen
umfasst sind hiernach alle ,Angelegenheiten der ortlichen Ge-
meinschaft” (Art. 28 II 1 GG). Eigenverantwortlichkeit bedeutet
dabei, dass die Aufgabenwahl und -erfiillung frei ist von ,Wei-
sungen und Vormundschaft des Staates" (vgl. Dreier 2017, Art.
28, Rn. 114).

Schranken ergeben sich jedoch aus den ,Gesetzen“ i.S.d.
Art.28 111 GG und somit aus dem Vorbehalt des Gesetzes™® i.S.d.
Art. 20 III Fall 2 GG sowie allgemeinen Prinzipien wie der Bun-
destreue (vgl. Art. 20 III GG i.V.m. der Gesamtschau der Verfas-
sung).

8 Dem allgemeinen Grundsatz, nach welchem die Rechtsprechung und die
vollziehende Gewalt nicht gegen die Regelungen des formellen oder materiel-
len Rechts verstofien diirfen.
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Die Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft

Insoweit gilt es zundchst zu kldren, inwieweit die Mafinahmen
der Solidarity City von den ,Angelegenheiten der ortlichen Ge-
meinschaft” (Art. 28 I11 GG) umfasst sind. Nach standiger Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) umfassen
die Angelegenheiten der 6rtlichen Gemeinschaft dabei ,diejeni-
gen Bediirfnisse, die in der ortlichen Gemeinschaft wurzeln oder
auf'sie einen spezifischen Bezug haben, die also den Gemeinde-
biirgern gerade als solchen gemeinsam sind, indem sie das Zu-
sammenleben und -wohnen der Menschen in der (politischen)
Gemeinde betreffen” (vgl. BVerfG 1989). Abzugrenzen gilt es die
ortlichen Angelegenheiten somit von tiberdrtlichen (vgl. Heller-
mann 2019, Art. 28, Rn. 41). Dabei stehen die Aufgaben nicht all-
gemein fest, sondern unterliegen auch dem gesellschaftlichen
Wandel und sind somit im Einzelfall zu konkretisieren (vgl.
ebd.: Rn. 41). Ein Bezug zu einem iiberdrtlichen politischen
Thema ist dabei fiir die Klassifizierung als eine Angelegenheit
der ortlichen Gemeinschaft irrelevant, wenn die Regelung ob-
jektiv auf den eigenen Wirkkreis der Gemeinde bezogen ist (vgl.
BayVerfGH 2012).

Etwas anderes gilt dann, wenn die zu regelnde Thematik im
Kern und nicht nur beildufig einen schlechthin iiberregionalen
Bezug hat. (vgl. Hellermann 2019, Rn. 41.7). In dieser Hinsicht
ergibt sich ein klares Wechselverhdltnis. Je grofer der ortliche
Bezug, desto grofder der Handlungsspielraum der Kommune
(vgl. Heuser 2019). Dies ist jedoch stets eine Frage des Einzelfal-
les und lasst sich schwerlich pauschalisieren (vgl. ebd.).

Fraglich ist, wie dies mit Blick auf die Konzeption der Solida-
rity City zu bestimmen ist, die darauf angelegt ist Menschen, aus
dem Ausland aufzunehmen und ihnen in einem von Gleichbe-
rechtigung gepragten Rahmen weitgehende Biirgerrechte einzu-
raumen. Beziiglich auch internationaler Stadtepartnerschaften
hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) bereits entschie-
den, dass die alleinige Tatsache der Grenziiberschreitung nichts
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am Kernkonzept der Stadtepartnerschaft dndert, die auf Blirger-
austausch gerichtet ist (vgl. BVerwG 1991). Die Solidarity City
bildet zwar auch ein Austauschforum, in dem Aushandlungs-
prozesse tiber grundlegende, gesellschaftliche, 6rtliche Verhalt-
nisse von neuem beginnen. Doch gehen sie mit der Rechtsge-
wahr auch weit daritiber hinaus. Diese ist jedoch wiederum ge-
rade auf Rechte in der ortlichen Gemeinschaft beschrankt. Es
geht gerade nicht um Rechte auf Bundes- oder Landesebene.
Uberdies kann man auch argumentieren, dass es bei der Frage
der Rechtsgewdhr um eine Frage der Menschenrechte geht, de-
ren Garantie eine gesamtstaatliche Aufgabe ist (vgl. Heuser
2019).

Relevant ist iiberdies auch, wer fiir Migrantinnen im Rahmen
der Wohnunterbringung zustandig ware und wer die allgemei-
nen Kosten im Rahmen der Aufnahme von Migrantinnen nach
nationalen Gesetzen tragen wiirde. Auch dies sind grundsatzlich
die Kommunen (vgl. ebd.). Soweit sich Deutschland also zur
Aufnahme von Migrantinnen entschieden hat und eine Kom-
mune im Rahmen einer freiwilligen Erklarung und der allgemei-
nen Verteilungsmechanismen die Aufnahme dieser Migrantin-
nen erkldrt, ist grundsatzlich auch ein hinreichender ortlicher
Bezug gegeben.

Im Rahmen der Gesetze

Jedoch sind die Kommunen an die geltenden Gesetze gebunden.
Daraus ergibt sich, dass die Kommunen nicht ohne Weiteres
Migrantinnen aufnehmen konnen, die tiber keinen Aufenthalts-
titel in Deutschland verfiigen oder auf Basis eines laufenden Ver-
fahrens in einem anderen Bundesland oder einer anderen Kom-
mune leben miissen (Residenzpflicht und Wohnauflage).

Weitergehend konnen jedoch die Stadtstaaten Berlin, Bre-
men und Hamburg aktiv werden, die aufgrund ihrer parallelen
Klassifizierung als Land nach § 23 I AufenthG Aufenthaltstitel
fir pauschalierte Gruppen von Migrantinnen erteilen kdnnen
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(vgl. Heuser 2019). Jedoch erfordert dies nach § 23 I 3 AufenthG
stets die Zustimmung des derzeit von Horst Seehofer gefiihrten
Bundesministeriums des Inneren (BMI). Zwar fithrt Heuser zu
Recht an, dass dieses Einvernehmen nur der Sicherstellung der
Bundeseinheitlichkeit dient (vgl. Heuser 2019), sodass es auf ein-
zelne Landesinteressen ankommen kann, wenn diese auf Basis
der Folgen inlandischer Freiziigigkeit gefihrdet sein konnten
(vgl. Bundestag 2003, § 77) oder die Gefahr im wesentlich ver-
schiedener Aufnahmepraxen bestehen konnte (vgl. Gobel-Zim-
mermann 2016, § 23, Rn. 17). Jedoch fithrt das BMI sein Einver-
nehmen historisch betrachtet nur dann herbei, wenn zugleich
alle Landesinnenministerinnen auf der Landesinnenministerin-
nenkonferenz zustimmen (vgl. ebd., § 23, Rn. 5). Entscheidend
ist somit die Frage, ob die oberste Landesbehorde in einem Fall,
in dem das BMI das Einvernehmen verweigert, einen Anspruch
auf die Herstellung des Einvernehmens hat. Ein absolutes
Letztentscheidungsrecht des BMI (vgl. Maaf3en/Koch 2017 § 4
Aufenthalt, Rn. 534) ergibt sich dabei weder aus dem Wortlaut
noch dem Sinn und Zweck der Norm (vgl. fiir Letzteres Heuser
2019). Jedoch handelt es sich bei der Erteilung des Einverneh-
mens um eine Frage der internen Willensbildung. Insoweit wird
man eine grundsatzliche Prarogative des BMI beachten miissen,
auch wenn sich diese am objektiven Kriterium der Bundesein-
heitlichkeit ausrichten muss. Ein Anspruch wird unter diesen
Umstdnden wohl nur bei einer willkiirlichen Entscheidung des
BMI, die durch bundes- oder parteipolitische Motivlagen ge-
lenkt ist, zu bejahen sein (vgl. Heuser 2019).

Im Rahmen der geltenden Gesetze konnen Kommunen tiber-
dies und dem Grunde nach auch nicht die Abschiebung einer
ausreisepflichtigen Migrantin verhindern. Einen grof3eren Spiel-
raum haben in dieser Hinsicht nur die Stadtstaaten Berlin, Bre-
men und Hamburg, die als Land nach § 6oa AufenthG bis zu drei
Monate lang Abschiebungen aussetzen konnen (vgl. Heuser
2017).
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Auflerdem gilt es, den allgemeinen Grundsatz der Bundes-
treue zu beachten (vgl. Heuser 2017). Hiernach schulden die ein-
zelnen foderalen Ebenen im Bundesgebiet einander Riicksicht-
nahme, Treue und hinreichenden Informationsaustausch mit
Blick auf die Wahrnehmung der jeweiligen Zustandigkeiten (vgl.
Grzeszick 2018, Art. 20, Rn. 126). Dies gilt zwar in Wechselwir-
kung zwischen den einzelnen foderalen Ebenen, sodass der
Bund die primadre Zustandigkeit der Lander durch seine Zustan-
digkeiten ebenso wenig konterkarieren darf wie die Lander im
Verhdltnis zum Bund (vgl. ebd., Art. 20, Rn. 19). Doch sind die
Kommunen in Deutschland eben keine wirkliche dritte foderale
Ebene (vgl. Hellermann 2019, Rn. 21). Anders als die Lander
konnten sie im Rahmen einer Verfassungsanderung auch ganz-
lich abgeschafft werden (vgl. Art. 79 III GG). Die Kommunen
verfiigen insoweit Uber keine Institutionsgarantie. Hiernach
kann auch die Bundestreue zu Gunsten der Kommunen nicht
ebenso stark wirken wie zu Gunsten der Lander oder des Bun-
des. Insoweit kann eine Kommune die grundsatzliche bundes-
gesetzliche Ausrichtung oder landesrechtliche Ausgestaltung in
Einzelfdllen des Aufenthaltsrechtes umgekehrt erst recht nicht
fundamental unterlaufen. Etwas anderes mag im Falle der Stadt-
staaten Berlin, Hamburg und Bremen gelten. Diese verbinden
die Landes- und Kommunalebene, sodass die Bundestreue 1i.S.
einer eigentlichen Landestreue auch den Bund verpflichten
kann, die Regelungen, die in landesrechtliche Zustandigkeiten
fallen, nicht durch eigene Regelungen zu behindern.

Die Umsetzung des Aufenthaltsrechts durch die
Kommunen
Das Aufenthaltsrecht ist nach 74 I Nr. 4 GG beziiglich seiner

inhaltlichen, materiell-rechtlichen Ausgestaltung in der aus-
schlieRflichen Kompetenz des Bundes. Jedoch sind die Lander

19 .V.m. Art. 30, 70, 71 GG.
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nach Art. 83, 84 1 GG dazu ermachtigt, die Einrichtung der aus-
fiihrenden Behorden und das Verwaltungsverfahren auszuge-
stalten. Die Zustandigkeit zur Ausfithrung der Gesetze im Kon-
kreten haben die Lander aber wiederum im Rahmen des § 711 2
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) auf die kommunalen Aus-
landerbehorden tibertragen. Insoweit bestehen also nur sehr be-
grenzte Handlungsmoglichkeiten fiir die Kommunen. Jedoch
ergibt sich etwas anderes fiir die Stadtstaaten Berlin, Hamburg
und Bremen, die insoweit die kommunale und die Landesebene
in sich vereinen. Demnach konnen diese das Verwaltungsver-
fahren unmittelbar gestalten und so auch grundsatzlich Verwal-
tungsvorschriften erlassen, die die Ermessensentscheidungen
der Behorden indizieren* (vgl. Heuser 2017). Dies wurde durch
den Bund aber bereits in zuldssiger Weise an vielen Stellen ein-
geschrankt (vgl. hierzu § 105a AufenthG i.V.m. Art. 84 I 5 GG).
Zudem gilt es zu beachten, dass auf diese Weise nicht faktisch
Regelungen herbeigefiihrt werden, die Beschrankungen anderer
Regelungsmoglichkeiten der Linder umgehen. So sind bei-
spielsweise die Aussetzungen von Abschiebungen durch die
Lander zeitlich begrenzt (vgl. § 6oa I 1 AufenthG). Durch eine
vorgegebene dauerhafte Auslegung, wie sie in Fufdnote zwolf
dargelegt wurde, wiirde diese zeitliche Begrenzung aber wir-
kungslos. Das dies vom Bundesgesetzgeber nicht gewollt wurde,
kann auch darin gesehen werden, dass fiir ein Abschiebehinder-
nis von mehr als sechs Monaten ausdriicklich auf § 23 I Auf-
enthG verwiesen wird (vgl. § 60 a I 2 AufenthG).

20 Beispielhaft wurde die Regelung des § 60 II AufenthG, wonach Abschiebun-
gen in Lander, in denen ein ernsthafter Schaden (i.S.e. Berechtigung zu sub-
sidiarem Schutz) droht, nicht vorzunehmen sind, auf Basis einer Verwaltungs-
vorschrift so ausgelegt, dass bei einer Abschiebung in ein bestimmtes Land die
Voraussetzungen des § 60 II AufenthG in der Regel erfiillt seien (vgl. Heuser,
Verfassungsblog).
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Zwischenergebnis und Ausblick

Danach ergibt sich, dass die Kommunen ihre 6rtliche Aufnahme
und Integrationspolitik nur begrenzt am Vorbild der Solidarity
City ausrichten konnen. Soweit Migrantinnen im Rahmen der
internen Verteilungsmechanismen in eine Kommune gelangt
sind, kann die Kommune in freier Verfiigung gesellschaftliche
Aushandlungsprozesse beginnen, an deren Ende eine auf Egali-
tat basierende Rechtsgewahr fiir alle Einwohnerinnen der Ge-
meine steht. Dies wird jedoch dann nicht mehr moglich sein,
wenn eine generell restriktivere aufenthaltsrechtliche Gesetzge-
bung des Bundes oder der Linder systematisch unterlaufen
wird.

Insbesondere konnen Kommunen auch nicht schlicht jeder
Migrantin zur Aufnahme in ihr Territorium verhelfen.* Ausnah-
men gelten insoweit fiir die Stadtstaaten Berlin, Bremen und
Hamburg.

Ebenso konnen Kommunen auch nicht verhindern, dass Mi-
grantinnen aus ihrem Territorium abgeschoben werden. Aus-
nahmen gelten auch hier nur fiir die Stadtstaaten und diese wie-
derum auch nur fiir einzelne Personengruppen von Migrantin-
nen.

Dieses eng begrenzte Feld der kommunalen Handlungsfahig-
keit liegt allerdings in einem rechtlich nicht vollends ausdefi-
nierten Raum (vgl. Heuser 2017). Insbesondere ist an einigen
Stellen die wirkliche Justiziabilitait von etwaigen Rechtsversto-
3en der Kommunen zweifelhaft. Kommunen haben auf diese
Weise das grofde Potenzial, ihren lokal und gut vernetzten poli-
tischen Raum zu nutzen, um gesellschaftliche Eigendynamiken
zu entwickeln. Versammelt sich eine ganze Stadtgemeinschaft
hinter Gruppen von Migrantinnen, ist beispielsweise zweifel-
haft, ob die fiir Abschiebungen zustandige Landespolizei ihre

2t Auch wenn dies insoweit nur die Stadte der Zuflucht effektiv fordern.
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volle Vollzugskraft entfaltet. Dies gilt gerade in Stadtstaaten.
Schwerlich ware dann ein Fall vorzustellen, in dem die Bundes-
polizei auf Basis der Missachtung von Bundesrecht das Mittel
des Bundeszwanges nach Art. 37 GG nutzen wiirde, um eine Ab-
schiebung durch die Bundespolizei zu ermoglichen.

Ebenso ist es kaum vorstellbar, dass der Bund unter Zuhilfe-
nahme des Grundsatzes der Bundestreue gegen von Kommunen
initiierte Formen der Solidarity City vorginge, wenn dies einem
systematischen Unterlaufen bundesrechtlicher Regelungen
gleichkdame.

Jedoch gilt, auch hier grof3e Vorsicht walten zu lassen, will
man nicht den rechtsstaatlichen Entgleisungen der Neuzeit
Folge leisten.”” Primar muss die Veranderung des geltenden
Rechts iiber die Nutzung legaler Mittel im Zentrum der Auf-
merksamkeit stehen. Die Missachtung geltenden Rechts kann
nur in engen Ausnahmefdllen als Druckmittel fiir politische For-
derungen verwendet werden.

So zweifelhaft man die Regelungen des (inter)nationalen
Migrationsrechtes in ihrer konkreten Umsetzung auch finden
mag, gibt es offensichtlich noch keinen internationalen Konsens

22 Zu denken sei etwa an die Stadthalle Wetzlar (vgl. https://www.bundesver-
fassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/bvgi8-
026.html), die fehlende Umsetzung des Luftqualitdtsplanes in Miinchen (vgl.
VGH Miinchen (22. Senat), Beschl. v. 9.11.2018 - VGHMUENCHEN Aktenzei-
chen 22C181718 22 C 18.1718) oder die Anwendung einer fiir rechtswidrig erkldr-
ten Rechtsverordnung durch die Bundespolizei in Berlin (vgl. VG Berlin L
363.18 und https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/vg-berlin-11363-18-allge-
meinverfuegung-bundespolizei-verbot-gefaehrliches-werkzeug-nahverkehr/
); auch wenn die vorherige Entscheidung zur Rechtwidrigkeit nur inter partes
wirkt, vgl. https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/kontrollen-bundespoli-
zei-gefaehrliche-werkzeuge-berlin/) sowie die mehr als zweifelhafte Aberken-
nung von Grundrechten fiir einen Terroristen durch ein Verwaltungsgericht
(vgl. VG GiefRen Beschluss v. 07.06.2018, Az. 4 L 6810/17.GLA und
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/vg-giessen-416810-17gia-abschie-
bung-tuerkei-terrorist-bverfg-kritik/).
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im Sinne der Rad’bruchschen Formel, nach welcher das Recht
der Gerechtigkeit weichen muss, wenn die gesetzliche Regelung
als schlechthin unertraglich und ungerecht angesehen werden
kann oder die grundsatzliche Gleichheit der Menschen aus Sicht
aller Interpretinnen bewusst verleugnet (vgl. Dreier 1986: 891).

Die Kommunen miussen also, soweit sie nicht selbst ein
Stadtstaat sind, politischen Druck auf die jeweiligen Landesre-
gierungen ausiiben, um weitergehenden Einfluss auf das Aufent-
haltsrecht zu ihren Gunsten zu nutzen (vgl. Heuser 2019). Zur
Aufrechterhaltung der kommunalen Bevolkerungsstruktur ist
auch insbesondere an eine effektive Nutzung des § 23 I Auf-
enthG durch die Lander zu denken, die im Zweifel auch eine
Klage gegen das BMI auf Herstellung des Einvernehmens ein-
schlief3t.

Zusammenfassung

Die Solidarity City entpuppt sich in weiten Teilen als konse-
quente Umsetzung und Fortsetzung der von Cassee begriinde-
ten Idee des Rechtes auf globale Bewegungsfreiheit. Zur Wah-
rung einer auch zukiinftigen realistischen Umsetzungsperspek-
tive und einer damit einhergehenden starkeren Aufnahme von
Migrantinnen in Kommunen des Netzwerkes der Solidarity City
ist es jedoch geboten, den Gedanken der Giiterabwagung auch
zur etwaigen Einschrankung von Rechten von Migrantinnen
starker zu bertiicksichtigen, will man nicht am Anspruch der Ab-
solutheit scheitern.

Jedoch zeigt sich auch, dass die lokale Umsetzung des Rech-
tes auf eine globale Bewegungsfreiheit mit dem in Deutschland
geltenden Gesetzesrahmen nur in einem geringen Mafde ver-
wirklicht werden kann. Hierbei handelt es sich allerdings in wei-
ten Teilen um hochstpolitische Bereiche, die in einigen Teilen in
der Realitat eher weniger effektiv-justiziabel erscheinen. Diese
Liicke miissen die Kommunen unter Wahrung rechtsstaatlicher
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Grundsatze nutzen, um ihrerseits Druck auf die politischen Ver-
haltnisse auszuiiben. Erweitert sich das Netzwerk der Solidarity
City auf diese Weise, ist auch unter Anpassung des gesetzlichen
Rahmens eine Verwirklichung des Rechtes auf globale Bewe-
gungsfreiheit tiber die Kommunen vorstellbar.
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Alles unter Kontrolle? — Versicherheitli-
chung und Migrationsmanagement in der
Migrationspolitik der EU-Kommission

LEONIE DISSELKAMP UND MIA VOKLER

Abstract

Dieser Beitrag bespricht die Ergebnisse einer Critical Frame
Analysis programmatischer Mitteilungen der Europdischen Kom-
mission der Jahre 2015 bis 2018 zum Thema Migrationspolitik. Ge-
genstand der Analyse waren Begriindungsmuster, die der Legiti-
mation von MafSnahmen der EU-Migrationspolitik dienen. Mit-
tels des Konzepts der Versicherheitlichung wurde insbesondere
untersucht, auf welche Weise Migration in den Dokumenten als
Sicherheitsproblem dargestellt wird. Zudem wurde analysiert, in
welchem Verhdltnis der Sicherheitsdiskurs zu anderen Begriin-
dungsmustern migrationspolitischer MafsSnahmen steht und wel-
che Rolle Menschenrechte darin spielen. Ein zentrales Ergebnis
der Untersuchung ist, dass die Kommission nur ,irreguldre
Migration versicherheitlicht, wihrend ,reguldre“ Migration nor-
malisiert und sogar als wiinschenswert charakterisiert wird. Mit
der Versicherheitlichung irrequldrer Migration werden MafSnah-
men zur Migrationsverhinderung begriindet, welche sich in der
Praxis jedoch auch gegen einen GrofSteil derjenigen richten, die
nach geltendem Recht Anspruch auf Schutz haben. Menschen-
rechte spielen in den Dokumenten nur eine marginale Rolle. Zur
Einordnung dieser Ergebnisse wird der Ansatz des Migrationsma-
nagements herangezogen und als neue Form der Gouvernementa-
litdt diskutiert.
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Einleitung

Auf die Zunahme von Migrations- und Fluchtbewegungen hat
die Europdische Union in den letzten Jahren vorrangig mit si-
cherheitspolitischen Maf3nahmen reagiert (vgl. Bendel 2015: 13).
Diese beinhalten auch auflenpolitische Mafdnahmen der , Exter-
nalisierung®, die von dem Versuch bestimmt sind, in Zusam-
menarbeit mit Drittstaaten Migrationsbewegungen bereits in
ihrer Entstehung zu verhindern (vgl. Zapata-Barrero 2013, Hess
et al. 2017, Bunyan 2015). Das ,zentrale menschen- und fliicht-
lingsrechtliche Problem*“ (Bendel 2015: 13) dieser Politik liegt da-
rin, dass damit immer mehr Menschen der Zugang zu Schutz
effektiv verwehrt wird (vgl. auch Markard 2015: 60). Sie steht da-
mit nicht nur im Widerspruch zu den Schutzverpflichtungen,
welche die EU in internationalen Vertridgen eingegangen ist,
sondern auch zur Wahrung universeller Menschenrechte, die als
eines der grundlegenden Ziele in der europdischen Grund-
rechtecharta und dem Vertrag von Lissabon festgeschrieben
ist.

Dieser Widerspruch impliziert einen Rechtfertigungsbedarf
aufseiten der EU fiir die Ausrichtung ihrer Fliichtlings- und Mi-
grationspolitik**, der den Hintergrund fiir unsere Fragestellung
bietet: Wie begriindet und legitimiert die EU ihre Mafinahmen
im Bereich der Migrationspolitik? Und welche Rolle spielen die
Menschenrechte der Migrantinnen in dieser Argumentation?

Zur Beantwortung dieser Fragestellung haben wir eine Fra-
ming-Analyse von Mitteilungen der Europdischen Kommission

23 Charta der Grundrechte der europdischen Union 2000.

24 Da die Fliichtlingspolitik in der EU Teil des grofieren Politikfeldes der Mi-
grationspolitik ist und beide innerhalb des Global Approach to Migration and
Mobility (GAMM) gemeinsam betrachtet werden (Bendel 2015: 13), verwenden
wir im Folgenden Migrationspolitik als Uberbegriff, der Fliichtlingspolitik ein-
schliefdt.
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aus den Jahren 2015 bis 2018 durchgefiihrt, in denen die pro-
grammatischen Leitlinien der EU-Migrationspolitik dargestellt
werden, beginnend bei der European Agenda on Migration aus
dem Jahr 2015 (Europdische Kommission 2015).

Am Beginn unserer Untersuchung stand die Annahme, dass
ein Diskurs, der Migration als Problem und als Bedrohung defi-
niert, die Legitimationsgrundlage fiir eine restriktive Migrati-
onspolitik bietet. Diese Dynamik wird bereits seit langerem un-
ter dem Begriff der Versicherheitlichung von Migration disku-
tiert (vgl. Bigo 2002, Huysmans 2000, Huysmans 2006,
Huysmans/Squire 2009, Buraczynski 2015, Szalai/Gobl 2015).
Wir wollten daher tiberpriifen, inwiefern eine Versicherheitli-
chung von Migration auch in den untersuchten Dokumenten er-
kennbar ist. Daraus ergaben sich mehrere Unterfragen zu der
Frage, wie die migrationspolitischen Mafnahmen durch die
Kommission legitimiert werden: Wie wird Migration versicher-
heitlicht? Welche Referenzobjekte werden dabei als bedroht
und damit schutzbediirftig dargestellt? In welchem Verhaltnis
steht Versicherheitlichung zu moglichen anderen Begriindun-
gen fiir migrationspolitische Mafinahmen, insbesondere dem
Menschenrechtsdiskurs? Und zuletzt: Welche impliziten An-
nahmen liegen der jeweiligen Argumentation zugrunde und
welche alternativen Sichtweisen werden dadurch moglicher-
weise verdeckt?

Mithilfe der fiir die Frage nach Versicherheitlichung ange-
passten Methode der Critical Frame Analysis (Verloo und
Lombardo 2007) haben wir sieben Policy-Frames in den Doku-
menten identifiziert, von denen wir drei als versicherheitlichend
einordnen. Mittels der Analyse dieser Frames zeigen wir auf,
dass die Europdische Kommission Migration lediglich in ihrer
irregularen Form versicherheitlicht, wahrend reguldre Migra-
tion als wiinschenswert dargestellt wird. Zwei scheinbar gegen-
satzliche Frames, von denen einer Migration als bedrohlich und
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der andere Migrantinnen als bedroht und schutzbediirftig dar-
stellt, stellen sich dabei als komplementar zueinander heraus.
Beide forcieren die Abgrenzung reguldrer von irregularer Migra-
tion, die bekdmpft werden soll. Unter anderem zu diesem Zweck
wird ein umfassendes Migrationsmanagement gefordert. Diese
Forderung wird durch zwei weitere Frames verstarkt, in denen
Migration nicht versicherheitlicht, sondern als potenziell niitz-
lich dargestellt wird, sofern sie richtig gesteuert wird. Alle
Frames gemeinsam tragen zu einer Depolitisierung des Themas
Migration bei, indem vorgeschlagene Mafsnahmen in techno-
kratischer Logik als objektiv richtige Losung fiir ein Problem
dargestellt werden statt als Ausdruck politischer Interessen.
Menschenrechte werden dabei als innerhalb des richtigen Ma-
nagements selbstverstindlich gegeben dargestellt. Sowohl die
Versicherheitlichung von Migration als auch der Migrationsma-
nagementansatz basieren auf der Kategorisierung von Men-
schen anhand von Unterscheidungen wie reguldr und irregular,
schutzbediirftig und bedrohlich oder wirtschaftlich nitzlich
und damit erwiinscht oder unerwiinscht. Damit einher geht der
Waunsch nach einer entsprechenden Kontrolle und Steuerung
dieser Gruppen. Aufgrund dieser Charakteristika diskutieren wir
Versicherheitlichung und Migrationsmanagement im Sinne des
Foucaultschen Konzepts der Gouvernementalitdt als spezifische
Formen, Migration zu regieren.

Zu Beginn des Beitrags werden wir das Konzept der Versi-
cherheitlichung als theoretische Grundlage unserer Untersu-
chung einfithren, um im zweiten Teil unsere methodische Vor-
gehensweise zu erldutern. Anschlief3end stellen wir die in den
Dokumenten identifizierten Frames und die Ergebnisse ihrer
Analyse vor. Dabei konnen wir dem von Huysmans (2002) be-
schriebenen normativen Dilemma, das dem Schreiben tiber Si-
cherheit inhdrent ist, nicht entkommen. Denn in der Rekon-
struktion der Frames und Argumentationsmuster reproduzieren
wir notwendigerweise auch die diskursive Verbindung von
Migration und Sicherheit. Dennoch mochten wir betonen, dass
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die dabei von uns verwendete Sprache die Sichtweise der Kom-
mission wiedergibt und nicht unsere eigene. Zuletzt diskutieren
wir die Frames mit Bezug zu unseren Unterfragestellungen, dem
Konzept der Versicherheitlichung von Migration und dem An-
satz des Migrationsmanagements.

Theoretischer Rahmen: Die Versicherheitlichung von
Migration

Unsere Untersuchung nutzt als theoretischen Rahmen das Kon-
zept der Versicherheitlichung und schliefst an Beitrage an, die
das Phdanomen der Versicherheitlichung von Migration in der
EU zum Gegenstand haben (vgl. Bigo 2002, Huysmans 2000,
Huysmans 2006, Huysmans/Squire 2009, Buraczynski 2015,
Szalai/Gaobl 2015).

Das Konzept der Versicherheitlichung der Kopenhagener
Schule

Das Konzept der Versicherheitlichung wurde innerhalb der Si-
cherheitsstudien von der Kopenhagener Schule etabliert. In de-
ren Verstandnis vollzieht sich Versicherheitlichung durch einen
Sprechakt, durch den ein Referenzobjekt als existenziell bedroht
dargestellt und damit ein Ausnahmezustand ausgerufen wird. In
diesem Ausnahmezustand ist jedes Mittel zur Beseitigung der
Bedrohung gerechtfertigt (Buzan/Waver/De Wilde 1998). Dem-
nach legitimiert die Benennung eines Phanomens als Sicher-
heitsbedrohung aufdergewohnliche Mafdnahmen zu dessen Be-
kdmpfung. Die diskursive Darstellung eines Referenzobjekts als
existenziell bedroht stellt im Ansatz der Kopenhagener Schule
allerdings lediglich einen ,securitizing move“ (Buzan et al. 1998:
25) dar, einen Versuch der Versicherheitlichung. Eine erfolgrei-
che Versicherheitlichung setzt voraus, dass die Zielgruppe des
securitizing move die Bedrohung als real und die Missachtung
normalerweise geltender Regeln und Verfahrensweisen als
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angemessen akzeptiert. Somit kénnen wir im Sinne der Kopen-
hagener Schule lediglich Aussagen tiber Versuche der Versicher-
heitlichung treffen, da die Reaktionen unterschiedlicher Ziel-
gruppen auf die Mitteilungen der Kommission nicht Teil unserer
Untersuchung waren.

Der Ansatz der Kopenhagener Schule, Sicherheit als Sprech-
akt zu begreifen, welcher Themen in Fragen des Uberlebens
transformiert und sie damit des Bereichs reguldrer politischer
Ablaufe enthebt, wurde jedoch in verschiedener Hinsicht als zu
eng kritisiert und auf unterschiedliche Weise weiterentwickelt
(u.a. Brand 2018, Buraczynski 2015).

Weiterentwicklung durch die Pariser Schule

Vertreterinnen der sogenannten Pariser Schule argumentieren,
dass mit dem Fokus auf die diskursive Ebene der soziale Kontext
eines Sprechakts und damit auch ein Feld von Praktiken ausge-
blendet wiirden, die fiir die Versicherheitlichung eines Themas
konstitutiv seien. Bigo betont in diesem Zusammenhang die
Rolle einer Reihe von Sicherheitsexpertinnen und Agenturen,
die nach dem Ende des Kalten Krieges neue Anwendungsfelder
gesucht haben und seitdem eine Reihe von Bedrohungen be-
haupten, die sie vermeintlich mithilfe eines professionellen Be-
drohungsmanagements kontrollieren miissen. Da sie tiber ihre
Position mit Autoritat, institutionellem Wissen und Sicherheits-
technologien ausgestattet sind, gilt ihre Einschatzung von ver-
meintlichen Bedrohungen und den besten Umgangsstrategien
damit als Wahrheit (Bigo 2002: 74 ff.).

In dhnlicher Weise argumentiert Huysmans (2006), der die
Versicherheitlichung von Migration im Zuge der europdischen
Integration untersucht hat, dass ein Phdnomen nicht allein
durch die Darstellung als existenzielle Bedrohung fiir eine Ge-
sellschaft zum Sicherheitsthema wird. Vielmehr betrachtet er
auch die diskursive und institutionelle Verbindung von Migra-
tion mit eher traditionellen Sicherheitsdomanen als Prozess der
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Versicherheitlichung, welchen er als ,security framing“ (ebda.:
64) bezeichnet. Dieses Sicherheitsframing stellt fiir Huysmans
keine nattirliche Reaktion auf gegebene Umstdnde dar, sondern
ein Ergebnis politischer Entscheidungen (ebda.: 7). Indem Asyl
und Migration mit Themen der inneren Sicherheit wie Men-
schenhandel, Grenzschutz oder Terrorismus in einen Zusam-
menhang gestellt werden, entsteht ein Kontinuum der Sicher-
heit (ebda.: 71). Ganz im Sinne der Kopenhagener Schule erklart
Huysmans, dass der Einsatz von Sicherheitssprache in Bezug auf
das Thema Migration nicht nur dessen Prioritdt erhoht, sondern
auch das Verstandnis der Natur des Problems und damit die Me-
thoden verandert, die als legitim gelten, um ihm zu begegnen
(ebda.: 26). Mit seinem Ansatz 6ffnet er jedoch auch den Blick
fir Formen der Versicherheitlichung, die kein klares Referenz-
objekt haben, sondern die mittels einer diskursiven und prakti-
schen Einbettung von Themen in ,domains of insecurity“ (ebda.:
149 f.) stattfinden. So ermdgliche beispielsweise die Benutzung
von Metaphern wie ,Flut“ zur Beschreibung von Migrationsbe-
wegungen eine Versicherheitlichung ohne ndhere Spezifizie-
rung der Art der Bedrohung oder des bedrohten Objekts (ebda.:

47).

Ebenso wie Bigo betrachtet Huysmans Sicherheitsframing
auch nicht als rein diskursiven Prozess, der die Anwendung
einer bestimmten Kategorie sicherheitsbezogener Mafdnahmen
nach sich zieht. Vielmehr ist andersherum die Anwendung be-
stimmter Technologien, wie beispielsweise von Uberwachungs—
systemen, auf die Bereiche Migration und Asyl Ausdruck einer
,security rationality“ (ebda.: 147 ff.), die zur Assoziation von Asyl
und Migration mit Sicherheitsproblemen beitragt. Diese Sicher-
heitslogik?> ist historisch gewachsen und eingebettet in Institu-

25 Auch wenn der Begriff ,Sicherheitslogik” keine wortwértliche Ubersetzung
von ,Security Rationality” darstellt, driickt er unserer Ansicht nach den Gehalt
des Konzepts am passendsten aus.
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tionen und politische Routinen. Huysmans schldgt im Gegen-
satz zur strikten Unterscheidung der Kopenhagener Schule also
ein Kontinuum zwischen normaler Politik und aulergewohnli-
chen Mafdnahmen vor, indem er das alltidgliche Moment von Si-
cherheitspraktiken und die Rolle technologischer und techno-
kratischer Prozesse im Framing von Themen als Sicherheits-
probleme betont.

Eine wichtige Funktion der Versicherheitlichung von Migra-
tion sieht Bigo (2002) in der Legitimation einer bestimmten
Form der Gouvernementalitat, die wesentlich auf der Konstruk-
tion von Unsicherheit basiert. Unter Gouvernementalitdt wird
im Foucaultschen Sinne eine Art zu regieren verstanden, die
uber die Steuerung von Bevolkerungsdynamiken das Ziel einer
stabilen und ausgewogenen Bevdlkerungsentwicklung verfolgt
(Huysmans 2006: 98). Einer der zentralen Mechanismen dieser
Gouvernementalitat besteht in der Kategorisierung von Men-
schen mithilfe von Uberwachungstechnologien auf Basis des
vermeintlichen Risikos, das sie fiir eine optimale Entwicklung
der Gesellschaft darstellen (Bigo 2002: 82). Damit einher geht
die Selektion von Risikogruppen, die der Uberwachung
bediirfen: ,[T]his political technology is based on proactive, an-
ticipative, and morphing techniques and aims at mastering a
chaotic future with minimalist management focusing only on
risky groups (so-identified) or groups at risk.“ (ebda.). Indem
Politikerinnen Bedrohungsszenarien einer chaotischen Welt er-
schaffen, legitimieren sie Bigo zufolge jedoch nicht nur politi-
sche Mafdnahmen, sondern stellen auch ihre eigene Autoritat
und die Rolle des Staates als unverzichtbar fiir das richtige Ma-
nagement der Gefahr dar (ebda.).?® Migration erscheint dabei als
ideale Bedrohung, da sie sehr heterogene Phianomene vereint

26 Sowohl Huysmans als auch Bigo betonen aufierdem die wichtige Rolle der
Versicherheitlichung von Migration und der damit einhergehenden Abgren-
zung von Drittstaatenangehorigen in der Konstruktion von Vorstellungen
einer politischen Gemeinschaft und europdischen Identitdt (Bigo 2002: 8o,
Huysmanns 2006: 47).
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und mit einer Reihe von Problemen in Verbindung gebracht
werden kann (ebda.).

Ausgehend von diesen theoretischen Grundlagen haben wir
mittels einer Framinganalyse untersucht, wie die Europdische
Union die von ihr vorgeschlagenen Mafdnahmen im Bereich der
Migrationspolitik legitimiert und welche Rolle Versicherheitli-
chung dabei spielt, sowohl im Verstindnis der Kopenhagener als
auch der Pariser Schule, insbesondere im Sinne Huysmans'. Die
Methodik und den Ablauf unserer Untersuchung werden wir im
Folgenden beschreiben.

Untersuchungsmethodik

Materialkorpus

Grundlage unserer Analyse waren vier Mitteilungen der Europa-
ischen Kommission zum Thema Migration.”” Die Kommission
nimmt als , Hiiterin der Vertrage“ die Aufgaben einer Exekutive
der Europdischen Union wahr und besitzt das alleinige Initiativ-
recht fiir Gesetzesvorschldge. In ihrer Arbeit wird sie von den
allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritdten gelei-
tet, auf die sich der Europdische Rat geeinigt hat. In Artikel 17
des EU-Vertrags® ist festgelegt, dass sie die allgemeinen Interes-
sen der EU vertreten soll. In ihren Mitteilungen legt die Kom-
mission auf Basis von Entscheidungen des Europdischen Rates
die programmatischen Leitlinien fiir verschiedene Politikfelder
dar, unter anderem fiir die Migrationspolitik (Bendel 2015: 10).

27 EUROPAISCHE KOMMISSION 2015. A European Agenda on Migration., EU-
ROPAISCHE KOMMISSION 2016. On establishing a new Partnership Frame-
work with third countries under the European Agenda on Migration., EU-
ROPAISCHE KOMMISSION 2017. Commission contribution to the EU Lead-
ers’ thematic debate on a way forward on the external and the internal dimen-
sion of migration policy., EUROPAISCHE KOMMISSION 2018. Managing mi-
gration in all its aspects: progress under the European Agenda on Migration.
28 Vertrag tiber die Europaische Union (Konsolidierte Fassung 2012).
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Die Mitteilungen bieten daher einen Uberblick dariiber, welche
politischen Strategien auf europdischer Ebene fiir den Umgang
mit Migration existieren. Zwar werden im Europdischen Parla-
ment und dem Rat der europdischen Union auch sehr gegen-
satzliche Meinungen und Interessen vertreten, jedoch enthalten
die Mitteilungen Politikempfehlungen mit leitendem Charakter
und konnen als Referenzpunkte die Richtung der europdischen
Migrationspolitik mafdgeblich und langfristig beeinflussen (Kau-
nert 2009: 158). Kaunert beschreibt zudem, wie die Kommission
das Instrument der Mitteilungen durchaus strategisch nutzt, um
die politische Agenda der europdischen Integration im Bereich
der Migrationspolitik voranzubringen (Kaunert 2009: 158).

Die von uns analysierten Dokumente stammen aus dem Zeit-
raum 2015-2018, beginnend mit der ,European Agenda on Mi-
gration“ aus dem Jahr 2015, mit der ein neuer umfassender Rah-
men fiir die EU-Migrationspolitik vorgestellt wurde (Bendel
2010: 10). Neben der Agenda haben wir je eine Mitteilung aus
den Jahren 2016, 2017 und 2018 analysiert. Auswahlkriterium war
hierbei vor allem der Allgemeinheitsgrad der Mitteilungen.
Nicht die Ausgestaltung einzelner Mafinahmen sollte im Vor-
dergrund stehen, sondern stattdessen die grundsatzliche Aus-
richtung der kiinftigen Migrationspolitik umfassend behandelt
werden.

Frames und Framing

Um die Frage zu beantworten, wie die Kommission die von ihr
vorgeschlagenen migrationspolitischen Mafdnahmen legiti-
miert, haben wir diese Dokumente einer Framing-Analyse un-
terzogen. Bei Frames handelt es sich um Interpretationssche-
mata, die beeinflussen, wie Menschen die Welt wahrnehmen
(Goffman 1974: 21). Framing bezeichnet indes den Prozess, in
dem bestimmte Aspekte der Realitdt hervorgehoben und andere
ausgeblendet werden. Die Auslassungen eines Frames sind dem-
nach ebenso wichtig wie das, was er betont (Entman 1993: 54).
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Politische Kontroversen bestehen oftmals aus einem Aufei-
nandertreffen unterschiedlicher Frames und damit aus unter-
schiedlichen Annahmen tiber die Natur eines Problems, die wie-
derum bestimmte Losungswege implizieren (Miinch 2016: 8of.).
In der Policy-Forschung wird also typischerweise die diagnosti-
sche Dimension eines Frames, in dem ein Problem, eine Ursache
und gegebenenfalls Verantwortliche identifiziert werden, von
einer prognostischen Dimension unterschieden, in der eine mo-
ralische Bewertung vorgenommen und/oder eine plausible Lo-
sung vorschlagen wird (Miinch 2016: 81). Das Konzept des Stra-
tegischen Framings, das in der sozialen Bewegungsforschung
entwickelt wurde, geht gar davon aus, dass politische Akteurin-
nen Framing bewusst nutzen, um die Deutungshoheit iiber die
Definition eines Problems und seine Losung zu erlangen und
ihre Legitimitdt zu erhohen (Noakes und Johnston 2005: 16ff.).

Eine Framing-Analyse erlaubt uns daher aufzudecken, wel-
che Problemdefinitionen die Kommission, moglicherweise auch
strategisch, nutzt, um ihre Maf$nahmenvorschldage im Bereich
der Migrationspolitik zu begriinden und welche Aspekte der
Phanomene Flucht und Migration dabei unbeachtet bleiben.

Die Methode der Critical Frame Analysis

Die von uns verwendete Methode der Critical Frame Analysis
wurde von Verloo und Lombardo (2007) fiir die Untersuchung
verschiedener Policy-Frames im Bereich der Geschlechtergleich-
stellung und damit explizit fiir die Analyse von Policy-Doku-
menten entwickelt. Sie definieren einen Policy-Frame als ein Or-
ganisationsprinzip, welches vereinzelte Informationen in ein
strukturiertes und bedeutungsvolles Problem verwandelt und
implizit oder explizit eine Losung enthdlt (Verloo/Lombardo
2007: 33). Das Ziel der Analyse besteht darin, aufzudecken, wie
das Organisationsprinzip eines Frames ein bestimmtes Prob-
lemverstandnis determiniert und so bestimmte Standpunkte
aus dem Policy-Diskurs ausschliefdt, sowie in der Feststellung
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moglicher Inkonsistenzen zwischen der Diagnose und der Prog-
nose innerhalb von Frames (ebda.: 35).

Anders als die Vertreterinnen Sozialer Bewegungsforschung
gehen Verloo und Lombardo allerdings nicht davon aus, dass
Policy-Frames vornehmlich vor dem Hintergrund strategischer
Interessen entstehen. Zwar nehmen sie an, dass ein Frame teil-
weise einem diskursiven Bewusstsein (discursive consciousness)
entstammt, namlich insoweit Akteurinnen begriinden konnen,
warum sie ein Problem auf eine spezifische Art und Weise rah-
men. Andererseits sehen sie seinen Ursprung zum Teil auch im
praktischen Bewusstsein (practical consciousness) und in Rou-
tinen und Regeln, die in bestimmten Kontexten allgemein und
ohne bewusste Reflexion iiber mogliche Alternativen angewen-
det werden. Diese Annahme weist groe Ubereinstimmung mit
dem Verstindnis Huysmans‘ und Bigos auf, die Versicherheitli-
chung zwar als Ergebnis politischer Entscheidungen verstehen,
aber dennoch auf die Bedeutung historisch gewachsener Prakti-
ken und Routinen im Bereich der Sicherheitspolitik verweisen.
Diesen beiden Ansatzen folgend verstehen auch wir Framing im
Zusammenhang unserer Untersuchung als lediglich teilweise
bewusst eingesetztes strategisches Instrument.

Die Methode der Critical Frame Analysis haben wir entspre-
chend unseres Fokus auf Versicherheitlichung in den Dokumen-
ten der Kommission angepasst. Anhand von Problembeschrei-
bungen und Losungsvorschldgen haben wir zundchst vier Poli-
cy-Frames in den Dokumenten identifiziert. In diesen Frames
werden unterschiedliche Aspekte im Zusammenhang mit Mi-
gration problematisiert, allerdings ohne dass eine Versicherheit-
lichung stattfindet. Dies sind die Frames ,Harmonisierung und
Kooperation®, ,Solidaritdt und Verantwortung®, , Wirtschaft und
Arbeitsmarkt“ und ,Potenzial von Migration®.
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Tab. I: Frames ohne Versicherheitlichung

Frame Wirtschaftund  Potenzial von Harmonisie- Solidaritit und

Arbeitsmarkt Migration rung und Verantwortung
Kooperation

Diagnose

Problem Das Wachstum Liickenhafte Die Die Ubernahme
der Europdischen Policies fiithren Migrationspolitik ~ von Verantwor-
Wirtschaft und dazu, dass die der EU ist frag- tung im Bereich
die Zukunftsfa- Potenziale von mentiert, unein-  Migration und

higkeit des sozia-
len Sicherungs-
systems sind ge-
fahrdet.

Migration unge-
nutzt bleiben.

heitlich und fiir
aktuelle Heraus-
forderungen un-
zureichend.

Asyl ist innerhalb
der EU unfair
verteilt, z.B. in
der Bereitstellung
von Aufnahmeka-
pazitaten.




Ursache/
Verant-
wortliche

Prognose

Ziel

Fachkrafteman-
gel, demographi-
scher Wandel

Effektive Wirt-
schaftsmigration
entsprechend der
Bediirfnisse des
europaischen
Marktes

Migration wird
aufgrund falscher
Stereotype nur
einseitig betrach-
tet.

Das Potenzial
von Migration
soll fiir Mi-
grant*innen
selbst, Herkunfts-
und Zielstaaten
genutzt werden.

Strukturelle Limi-
tationen der vor-

handenen Instru-
mente

Nichteinhaltung
von Regeln

Fehlende einheit-
liche Praxis und
Zusammenarbeit

Nachhaltiges,
stabiles und zu-
kunftsfahiges ge-
meinsames Sys-
tem im Umgang
mit Migration
und Asyl

Mangelnde Soli-
daritat und man-
gelndes Ver-

trauen zwischen
Mitgliedsstaaten

Mangelnde Kom-
promissfihigkeit

Nachbhaltiges,
stabiles und zu-
kunftsfihiges ge-
meinsames Sys-
tem im Umgang
mit Migration
und Asyl

Faire Verteilung
von Asylbewer-
ber*innen auf




Mafdnah-
men

Legale Zugangs-
wege

Gemeinsames eu-
ropdisches Sys-
tem im Umgang
mit Arbeitsmigra-
tion

Legale Zugangs-
wege

Verstarkte Ko-
operation aller
beteiligter Ak-
teur*innen inklu-
sive Drittstaaten

Reform des Ge-
meinsamen Euro-
pdischen Asylsys-
tems

Bessere Koordi-
nation

Starkung von EU-
Agenturen

Mitgliedsstaaten
(MS)

Balance zwischen
Solidaritat und
Verantwortung

Reform des Ge-
meinsamen Euro-
pdischen Asylsys-
tems, insb. des
Dublinsystems
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Zudem haben wir nach versicherheitlichenden Frames gesucht,
mithilfe von Kriterien, die wir im Folgenden erldutern werden.
,Securitizing moves“ im Sinne der Kopenhagener Schule lassen
sich insofern als Sicherheitsframing verstehen, als der vermeint-
liche sicherheitsrelevante und existentiell bedrohliche Aspekt
eines Problems herausgegriffen wird und die jeweils geforderten
aufdergewohnlichen Mafdnahmen Vorschldge zur Problemlo-
sung darstellen. Bei der Suche nach derartigen Frames wurden
wir zundchst von Grauvogel und Diez (2014) inspiriert, die ver-
schiedene Arten der Versicherheitlichung des Klimawandels dif-
ferenzieren, indem sie konkurrierende diskursive Konstruktio-
nen des Klimawandel-Sicherheits-Nexus als Frames identifizie-
ren. Diese unterscheiden sie anhand des jeweils angenommenen
Referenzobjekts sowie der Art und Weise, wie die Verbindung
von Klimawandel und Sicherheit konstruiert wird, inwiefern
also der Klimawandel als existenzielle Bedrohung fiir das jewei-
lige Referenzobjekt dargestellt wird. Im Gegensatz zur Kopen-
hagener Schule erfassen Grauvogel und Diez in ihrer Analyse da-
mit nicht primar ob, sondern auf welche Weise ein Referenzob-
jekt als existenziell bedroht dargestellt wird. In Anlehnung an
diese Herangehensweise haben wir zwei versicherheitlichende
Frames anhand unterschiedlicher Referenzobjekte in den Doku-
menten identifiziert: Den ,Erhalt von Schengen®-Frame und den
,Sicherheit von Migrantinnen“-Frame.
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Tab. II: Frames mit Referenzobjekt der Versicherheitlichung

Frame

Erhalt von Schengen

Sicherheit von Migrant*innen

Diagnose
Referenzobjekt

Quelle der Bedrohung
/Ursachen

Schengen-System

Unilateral wieder eingefiihrte
Grenzkontrollen durch die Mit-
gliedsstaaten

Sekundarbewegungen/
Missbrauch des Asylsystems
von Migrant*innen

Migrant*innen/Schutzbediirftige

Ausbeutung, menschenunwiir-
dige Lebensbedingungen

Irregulare Migration:

- Schleusernetzwerke und Men-
schenhandler*innen

- Migrant*innen, die unbegriin-
dete Asylantrage stellen

- Migrant*innen, die fehlinfor-
miert sind tiber Gefahren der
Route und geringe Bleibeper-
spektiven in der EU




Prognose

Ziel

Mafdnahmen

Riickkehr zu einem funktionie-
renden Schengen-System (inkl.
Abbau interner Grenzkontrol-
len)

Respekt gemeinsamer Regeln

Verlasslicher Schutz der Au-
engrenzen (Ausbau des Euro-
pean Border and Coast Guard)

Effektives Migrations- und
Grenzmanagement

Leben retten

Schutzbediirftigen Schutz ge-
wahren

Verhinderung irreguldrer Migra-
tion

Regulierung von Migration auf
all ihren Etappen

Effektives Migrationsmanage-
ment:

Bekdampfung von kriminellen
Schleusernetzwerken/
Menschenhandler*innen

Verstarkung der MS bei Grenz-
schutz + Grenzmanagement




Verstarkter Informationsaus-
tausch/Einsatz von Uberwa-
chungstechnologien

Kooperation mit Drittstaaten.
insb. in Bezug auf Grenz- und
Migrationsmanagement

Langfristiges und robustes Asyl-
und Migrationssystem, insb. ef-
fektive Riickkehr und Reintegra-
tionsmafdnahmen, sowie legale
Zugangswege
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Entsprechend der oben diskutierten Kritik der Pariser Schule
und insbesondere Jef Huysmans‘ (2006) an der Beschrankung
des Ansatzes der Kopenhagener Schule auf die diskursive Ebene,
haben wir dartiber hinaus versucht, Versicherheitlichung als dis-
kursive und praktische Anwendung einer spezifischen Sicher-
heitslogik zu erfassen. Hierfiir haben wir in einem weiteren
Frame Textstellen zusammengefasst, in denen Migration als
Problem beschrieben und in den Kontext von Sicherheit gestellt
wurde, ohne dass ein Referenzobjekt explizit erkennbar war. Da-
bei haben wir einerseits nach Schliisselwortern wie ,pressure®
oder ,crisis“ gesucht, sowie andererseits nach sicherheitspoliti-
schen Mafinahmen und Instrumenten, welche im Zusammen-
hang mit Migration genannt wurden.
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Tab. III: Sicherheitslogik

Frame Sicherheitslogik

Diagnose

Problem Irreguldre Migration:
- Hohe Ankunftszahlen strapazieren Asylsystem sowie
Empfangs- und Aufnahmeeinrichtungen
- Asylmissbrauch, Sekundarbewegungen, ,Visa over-
stayer“ untergraben das Vertrauen in das Funktionie-
ren des europ. Asylsystems und Schengen

Ursache/ Schleusernetzwerke und Menschenhandler*innen

Verantwortliche

Geopolitische und 6konomische Faktoren (z.B. Biirger-
kriege, Armut, Perspektivlosigkeit)




Prognose

Ziel

Mafsnahmen

Mangelhaftes Grenz- und Migrationsmanagement der
EU

Nicht-Funktionieren des Dublin-Systems

Migrant*innen, die sich nicht an die Regeln hal-
ten/fehlinformiert sind tiber Gefahren und geringe
Bleibeperspektiven in der EU

Verhinderung irregularer Migration

Regulierung von Migration auf all ihren Etappen
EU-Biirger*innen soll gezeigt werden, dass Migration
managebar ist

Effektives Migrationsmanagement:

Verstarkung der Mitgliedsstaaten bei Grenzschutz +
Grenzmanagement

Bekdampfung von kriminellen Schleusernetzwerken/
Menschenhdndler*innen




Verstarkter Informationsaustausch/Einsatz von Uber-
wachungstechnologien

Kooperation mit Drittstaaten,
insb. in Bezug auf Grenz- und Migrationsmanagement

Langfristiges und robustes Asyl- und Migrationssystem,
insb. effektive Riickkehr und Reintegrationsmaf$nah-
men, sowie legale Zugangswege
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Die Dokumente wurden von den beiden Autorinnen dieses Bei-
trags mehrfach unabhdngig voneinander mithilfe der Software
MAXQDA codiert und die Framedefinitionen dabei zunehmend
verfeinert. Im nachsten Schritt haben wir jeweils alle unter ei-
nem der insgesamt sieben identifizierten Frames codierten Text-
stellen zusammengefasst und diese anhand einer Auswahl der
von Verloo und Lombardo entwickelten ,sensibilisierenden Fra-
gen“ (2007: 35) analysiert. Die von uns fiir die versicherheitli-
chenden Frames angepassten Fragen umfassten einerseits die
yklassischen“ Elemente eines Frames, also Problemdefinition
(bzw. Referenzobjekt der Bedrohung in den versicherheitlichen-
den Frames mit Referenzobjekt), Ursachen und Verantwortliche
in der Diagnosedimension, sowie Losungsvorschldge oder Maf3-
nahmen und Ziele in der Prognosedimension. Dartiber hinaus
haben wir die identifizierten Frames auf Zuschreibungen von
aktiven und passiven Rollen sowie auf Konstruktionen von
Norm- und Problemgruppen hin untersucht. Zuletzt haben wir
die Frames auf ihre normativen Annahmen sowie die Passung
von Diagnose und Prognose hin analysiert.

Die genannten Fragen ermdglichen neben der Feststellung,
ob die Kommission Migration versicherheitlicht, auch das Erfas-
sen der Art und Weise, auf die dies geschieht. Insbesondere die
Untersuchung der impliziten Annahmen, Inkonsistenzen und
Auslassungen der Frames hilft aufderdem zu entschliisseln, wel-
che anderen Sichtweisen auf Migration durch das versicherheit-
lichende Framing gegebenenfalls verdeckt werden. Die Ergeb-
nisse der Analyse werden wir im folgenden Abschnitt diskutie-
ren.

Diskussion der Ergebnisse
Wie beschrieben haben wir insgesamt sieben verschiedene Poli-

cy-Frames in den analysierten Mitteilungen gefunden und ana-
lysiert: 1. Erhalt von Schengen, 2. Sicherheit von Migrantinnen,
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3. Sicherheitslogik, 4. Harmonisierung und Kooperation, 5. Soli-
daritdt und Verantwortung, 6. Wirtschaft und Arbeitsmarkt, 7.
Potenzial von Migration.” Wie wir im Folgenden zeigen wer-
den, tiberschneiden und erganzen sich diese Frames untereinan-
der auf vielfiltige Weise. Sie unterscheiden sich jedoch darin,
was sie als Hauptproblem beziehungsweise als Referenzobjekt
der Bedrohung beschreiben.

Die Ergebnisse der Critical Frame Analysis zeigen, welche
Problemdefinitionen die Kommission im Bereich der Migrati-
onspolitik zugrunde legt und welche Mafdnahmen sie ausgehend
von diesen fordert. Wahrend sich anhand des ,Sicherheitslo-
gik“-Frames und des ,Sicherheit von Migrantinnen“-Frames er-
lautern ldsst, wie irreguldre Migration in den Dokumenten ver-
sicherheitlicht wird, l3sst sich anhand der Frames , Wirtschaft
und Arbeitsmarkt“ und , Potential von Migration® zeigen, welche
alternativen Sichtweisen auf Migration in den Dokumenten
existieren und in welchem Verhdltnis sie zur Versicherheitli-
chung irreguldrer Migration stehen.

Wichtigstes Ergebnis unserer Analyse ist die Feststellung,
dass in den Dokumenten Migration zwar versicherheitlicht
wird, jedoch nicht in all ihren Formen. Die Unterscheidung zwi-
schen regularer Migration, die normalisiert wird, und irreguldrer
Migration, die versicherheitlicht und als bedrohlich dargestellt
wird und konsequenterweise verhindert werden soll, zieht sich
durch alle Dokumente und Frames. Dariiber hinaus ist festzu-
halten, dass Menschenrechte in den Dokumenten insgesamt
eine marginale Rolle spielen.

29 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Zudem kénnen wir
nicht ausschlieflen, dass die Auswahl der Dokumente einen Einfluss auf die
identifizierten Frames genommen haben konnte. Durch das Auswahlkriterium
des moglichst hohen Allgemeinheitsgrades der Dokumente sowie die Codie-
rung der Dokumente durch zwei unabhdngige Raterinnen sollten wir diese
Einflussfaktoren auf die identifizierten Frames jedoch deutlich reduziert ha-
ben.
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Im Folgenden werden daher zundchst die Frames ,Sicher-
heitslogik und ,Sicherheit von Migrantinnen“ anhand ihres Re-
ferenzobjekts bzw. der ihnen inhdrenten Problemdefinitionen,
Ursachenbeschreibungen, Verantwortungs- und Schuldzu-
schreibungen, Zielvorstellungen und Losungs- und Mafdnah-
menvorschldge ausfiihrlich beschrieben. Davon ausgehend ana-
lysieren wir diese beiden Frames in Hinblick auf ihre impliziten
Annahmen und auf die Frage, welche Aspekte des Phanomens
Migration durch das Sicherheitsframing verdeckt werden. Da-
rauf folgend beleuchten wir den Stellenwert von Menschenrech-
ten in den Dokumenten und anhand der Analyse der nicht-ver-
sicherheitlichenden Frames auch weitere Begriindungsmuster
fiir migrationspolitische Mafdnahmen. Wir schlieflen mit einer
Beschreibung des Gesamtbildes des Framings von Migration
durch die Kommission. Dabei gehen wir vertieft auf das Konzept
des Migrationsmanagements ein, dessen Bedeutung sich in der
Analyse als zentral erwiesen hat.

Die Versicherheitlichung irregulirer Migration

Bevor wir uns der Beschreibung der ,Sicherheitslogik“- und ,,Si-
cherheit von Migrantinnen“-Frames widmen, soll der ebenfalls
versicherheitlichende Frame , Erhalt von Schengen kurz Erwah-
nung finden. Referenz- und damit Schutzobjekt dieses Frames
ist das Schengen-System, das als wichtige Voraussetzung fiir den
Binnenmarkt und die personlichen Freiheiten europaischer Biir-
gerinnen beschrieben wird. Als primdre Bedrohung dessen wer-
den die von einigen Mitgliedstaaten als Reaktion auf hohe An-
kunftszahlen von Migrantinnen und gesteigerte terroristische
Aktivitat unilateral wiedereingefiihrten internen Grenzkontrol-
len benannt. Als Ursachen des Problems werden unter anderem
Sekundarbewegungen von Migrantinnen innerhalb der EU und
der Missbrauch des Asylsystems benannt, die das Vertrauen in
und das reibungslose Funktionieren des Schengen-Systems un-
terminieren. Der zentrale Losungsvorschlag in diesem Frame
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betrifft den Abbau der internen Grenzkontrollen. Als Vorausset-
zung dafiir werden ein starker und verlasslicher Schutz der Au-
3engrenzen sowie eine effektive Migrations- und Grenzmanage-
mentpolitik benannt. Dies ist eine wichtige Begriindung fiir die
Forderung nach einem Ausbau der Rolle der europdischen
Grenzschutzagentur European Border and Coast Guard (ehe-
mals FRONTEX)* in den Dokumenten. Auch wenn dieser
Frame also zweifellos zur Einbettung von Migration in einen Si-
cherheitskontext und im Verstiandnis Huysmans somit zu ihrer
Versicherheitlichung beitragt, stellt Migration nicht die haupt-
sachliche Bedrohung fiir das Referenzobjekt Schengen dar.> Da-
her legen wir fiir die Beantwortung der Frage, wie Migration in
den Dokumenten versicherheitlicht wird, den Fokus auf die bei-
den eingangs genannten Frames.

Im ,Sicherheitslogik“-Frame existiert kein eindeutiges Refe-
renzobjekt der Bedrohung. Er fasst in Anlehnung an das Kon-
zept der ,security rationality von Huysmans (2006) Textstellen
zusammen, in denen Migration durch die diskursive Verkniip-
fung mit Sicherheitsmafnahmen und -technologien oder aber
Begriffen wie ,migratory pressure (Europdische Kommission
2015: 3) und ,migratory crisis“ (Europdische Kommission 2015: 6)
in einen Bedrohungskontext und damit in ,domains of in-
security” (Huysmans 2006: 149 f.) eingebettet wird. Die aktuelle
Anzahl von Menschen in Bewegung wird als ,the most severe
migratory challenge since the Second World War“ beschrieben,

3° Die Umbenennung erfolgte 2016 im Zuge dieses Ausbaus und fallt damit in
den Zeitraum der Untersuchung.

3' Im Gegenteil wird in dem Versuch der Kommission, die Mitgliedstaaten vom
Abbau der internen Grenzkontrollen zu tiberzeugen, Migration eher als inner-
halb eines umfassenden Migrationsmanagements gut kontrollierbar darge-
stellt. Passend dazu wird auch das Thema Terrorismus, das in der Debatte um
die Versicherheitlichung von Migration als zentrales Element (Huysmans
2006: 71 f., Bigo 2002) genannt wird, in den Dokumenten sehr selten erwahnt.
Dies konnte eventuell als zumindest partieller Versuch der Entsicherheitli-
chung von Migration durch die Kommission interpretiert werden. Dieser Zu-
sammenhang bedarf jedoch einer genaueren Untersuchung.
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dem die Union mit Mafinahmen ,,on several fronts“ begegnen
muss (Europdische Kommission 2017: 2). Diese Rhetorik des
Kampfes zeigt sich auch in Formulierungen wie ,a robust fight
against irregular migration“ (Europdische Kommission 2018: 6)
oder ,combating irregular migration“ (Europdische Kommission
2016: 6). In diesen Zitaten wird allerdings bereits deutlich, dass
sich die Versicherheitlichung vorrangig auf irregulire Migra-
tion, bzw. irreguldre Migrantinnen bezieht.

Im Gegensatz zum ,Sicherheitslogik“-Frame existieren im
»oicherheit von Migrantinnen“-Frame Referenzobjekte einer
existentiellen Bedrohung, namlich Migrantinnen und Schutzbe-
dirftige. Die in den Dokumenten genannten existenziellen Be-
drohungen fiir Migrantinnen sind vielfaltig. Darunter fallen
wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung, Kriege, Krisen, huma-
nitire Notlagen sowie menschenunwiirdige Lebensbedingun-
gen in Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeldndern. Die bei wei-
tem am haufigsten genannte Gefahr sind jedoch die ,irregular
and dangerous journeys® (u.a. Europaische Kommission 2016: 2)
wahrend der Migration. Auch hier spielt irregulare Migration
also eine wichtige Rolle bei der Bedrohungskonstruktion.

Die beiden beschriebenen Frames scheinen zunachst kontrar
zueinander zu sein, da im ,Sicherheitslogik“-Frame Migrantin-
nen als Bedrohung und im ,Sicherheit von Migrantinnen®-
Frame als bedroht dargestellt werden. Jedoch weisen sie eine
Reihe von Gemeinsamkeiten in Bezug auf Problemdefinitionen,
Ursachenbeschreibungen, Verantwortungs- und Schuldzu-
schreibungen, Ziele und Losungs- oder Maf$nahmenvorschlage
auf, die allerdings jeweils unterschiedlich verkniipft werden.

Sowohl im ,Sicherheitslogik“-Frame als auch im ,Sicherheit
von Migrantinnen“-Frame werden die hohen Ankunftszahlen ir-
reguldrer Migrantinnen an den europdischen Auflengrenzen
problematisiert, welche das Asylsystem und die Kapazitaten
von Empfangs- und Aufnahmeeinrichtungen strapazieren. Auch
die Anwesenheit irreguldrer Migrantinnen in der Europdischen
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Union wird als Problem dargestellt, das unter anderem durch
Sekundarbewegungen, Asylmissbrauch sowie eine geringe
Riickkehrrate abgelehnter Asylbewerberinnen und irreguldrer
Migrantinnen verstarkt wird.

Diese Gegebenheiten werden in den beiden Frames jedoch
aus unterschiedlichen Griinden als Problem angesehen. Im ,,Si-
cherheitslogik‘-Frame steht die Uberlastung der Mitgliedsstaa-
ten im Vordergrund, die zu einer Erosion des Vertrauens der
europaischen Biirgerinnen sowie der Mitgliedsstaaten in das rei-
bungslose Funktionieren des europdischen Asylsystems und des
Schengen-Systems fiithren konnte. Im ,Sicherheit von Migran-
tinnen“-Frame ist das Argument, dass irreguldre Migrantinnen
unbegriindete Asylantrdge stellen, und damit die begrenzten
Aufnahmekapazititen denjenigen vorenthalten, die tatsdchlich
darauf angewiesen sind: ,,Too many requests are unfounded [...],
hampering the capacity of Member States to provide swift pro-
tection to those in need“ (Europaische Kommission 2015: 12).
Auch wenn es in diesem Frame also um die Sicherheit von Mi-
grantinnen geht, werden irreguldre Migrantinnen als Teil des
Problems beschrieben.

Die in beiden Frames thematisierten Ursachen fiir irregulare
Migration sind vielfdltig, unter anderem werden geopolitische
und 6konomische Faktoren sowie Biirgerkriege, Verfolgung, Ar-
mut und Klimawandel benannt. Neben diesen Push-Faktoren
werden allerdings auch Pull-Faktoren irreguldrer Migration be-
tont und dabei verschiedene Verantwortungs- und Schuldzu-
schreibungen vorgenommen. Eine zentrale Rolle spielen
insbesondere organisierte kriminelle Netzwerke. Im ,Sicher-
heitslogik®-Frame wird betont, diese wiirden durch ihre Exis-
tenz irreguldre Migration erst ermdglichen: ,Organised criminal
networks responsible for migrant smuggling have been key
enablers for irregular migration“ (Europdische Kommission
2018: 10). Weitere Pull-Faktoren werden im mangelhaften
Grenz- und Migrationsmanagement der EU und insbesondere in
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den niedrigen Riickkehrraten gesehen. Das Nicht-Funktionieren
des Dublin-Systems und die unterschiedlichen Anerkennungs-
raten und Verfahrenslangen in den Mitgliedstaaten bdten zu-
dem weitere Anreize zum Untertauchen sowie zum Asylmiss-
brauch.

Die zentrale Bedrohung im ,Sicherheit von Migrantinnen®-
Frame stellen ebenfalls Schleusernetzwerke dar. Sie tragen nicht
nur die Schuld dafiir, dass sich Migrantinnen tiberhaupt erst fiir
gefdhrliche irreguldre Routen entscheiden, sondern auch fiir die
vielen Todesopfer im Mittelmeer, deren Leben sie fiir Profit aufs
Spiel setzen: , The journey is often far more dangerous than ex-
pected, often at the mercy of criminal networks who put profit
before human life“ (Europdische Kommission 2015: 7). In diesem
Zitat klingt an, dass ein Teil der Verantwortung auch den Mi-
grantinnen selbst angelastet wird, die nicht ausreichend tiber
die Gefahren irreguldrer Migration informiert sind und sich
durch ihre Entscheidung zur Migration unwissentlich in Gefahr
bringen.

Das Hauptziel, welches in beiden Frames ausgehend von der
beschriebenen Problemdiagnose benannt wird, ist die Verhin-
derung irregularer Migration sowie die Regulierung von Migra-
tion auf allen ihren Etappen: , The objective is [...] to replace ir-
regular migratory flows with safe, orderly and well managed le-
gal migration pathways” (Europdische Kommission 2018: 13). Im
»Sicherheitslogik“-Frame wird weiterhin als Ziel formuliert,
allen Biirgerinnen der EU zu zeigen, dass Migration nachhaltig
gemanagt und ein sicheres Europa geschaffen werden kann, in
dem die Biirgerinnen sich frei bewegen und sicher fiihlen kon-
nen. Im ,Sicherheit von Migrantinnen“-Frame wird zudem als
Ziel benannt, Schutzbediirftigen weiterhin und ziigig Schutz zu
gewdhren, sowie Leben auf dem Mittelmeer zu retten. Diese
Ziele finden sich in folgendem Zitat vereint: ,Europe is duty
bound to respond; to adress the fate of migrants and refugees;
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to show its citizens that migration [...] can be managed in a sus-
tainable way* (Europdische Kommission 2016: 2).

Die Losung wird in beiden Frames in einem effektiven Mi-
grationsmanagement innerhalb und aufderhalb der Europai-
schen Union gesehen, in einem ,comprehensive approach to
migration management* (Europdische Kommission 2018: 2). Da-
bei liegt die Prioritat auf der Verhinderung irregularer Migration
und zu diesem Zweck insbesondere der Schleuserbekampfung.
Hierfiir werden eine verstarkte Unterstiitzung der Mitgliedstaa-
ten bei Grenzschutz und Grenzmanagement durch EU-Agentu-
ren wie FRONTEX, ein verstarkter Informationsaustausch sowie
der Einsatz von Uberwachungstechnologien gefordert. Auch der
Kooperation mit Drittstaaten wird eine wichtige Rolle fiir die
Verhinderung irreguldrer Migration, die Bekampfung von krimi-
nellen Netzwerken und die Steigerung der Riickkehrrate irregu-
larer Migrantinnen zugeschrieben. Das EU-Tirkei-Riickiiber-
nahmeabkommen beispielsweise soll das Geschaftsmodell von
Schleusern untergraben und dient als Vorbild fiir ahnliche Ab-
kommen mit weiteren Drittstaaten innerhalb des Neuen Part-
nerschaftsrahmens. Als Teil dieser Abkommen sollen die Dritt-
staaten von der EU in einem effektiven Grenz- und Migrations-
management beraten, unterstiitzt und geschult werden.?* Ent-
wicklungshilfegelder sollen an die Kooperation der Drittstaaten
im Bereich Migration, insbesondere im Grenzmanagement und
der Riickiibernahme, gebunden werden: ,These relationships
will be guided by the ability and willingness of the countries to
cooperate on migration management, notably in effectively pre-
venting irregular migration and readmitting irregular migrants®
(Europaische Kommission 2016: 6). Zuletzt sollen durch finanzi-
elle Unterstiitzung die Lebensbedingungen in Transit- sowie
Herkunftslandern so verbessert werden, dass Migrantinnen in
oder in der Ndhe ihrer Herkunftslinder Perspektiven auf ein

32 Capacity Building-Mafinahmen mit der libyschen Kiistenwache stellen hier-
fiir ein Beispiel dar.
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besseres Leben finden und sich deshalb nicht (erneut) auf den
gefdhrlichen Weg nach Europa begeben. Die Annahme dahinter
ist, dass dies Anreize fiir irregulare Migration verringert:

,Effective return, readmission and reintegration policies
for those not qualifying for protection are an essential part
of combating irregular migration and will help discourage
people from risking their lives. Increasing the rate of re-
turn will lead to breaking the business model of smugglers
- so that people realise that paying large sums of money to
reach the EU in perilous conditions is not worth the risk.”
(Europdische Kommission 2016: 6 f.)

Zuletzt besteht eine wichtige Strategie darin, innerhalb der EU
ein langfristiges und robustes Asyl- und Migrationssystem zu
entwickeln. Im ,Sicherheit von Migrantinnen“-Frame wird zu-
satzlich der Ausbau legaler Zugangswege durch die Bereitstel-
lung von mehr Resettlement-Pldtzen gefordert.

Selbst in dem Frame, in dem die Sicherheit der Migrantinnen
und Schutzbediirftigen im Mittelpunkt steht, werden also keine
konsequente Seenotrettung oder strikte Mafnahmen zum
Schutz der Menschenrechte aller Migrantinnen gefordert. Die
Priorisierung von Schleuserbekampfung, die Verhinderung irre-
guldrer Migration und die Steigerung von Riickkehrraten steht
zundchst in scheinbarem Wiederspruch zur Selbstbeschreibung
der Kommission, humanitdre Anliegen hatten seit dem Beginn
der Migrationskrise fiir sie an erster Stelle gestanden (Europai-
sche Kommission 2018: 4). Dieser Widerspruch 16st sich dadurch
auf, dass im ,Sicherheit von Migrantinnen“-Frame die Schleu-
sernetzwerke als die grofdte unmittelbare Gefahr und indirekt
auch irreguldre Migration als Bedrohung dargestellt werden: zu-
ndchst fiir alle Migrantinnen, da die Reise viele Gefahren bereit-
hdlt, und insbesondere fiir Schutzbeddirftige, da irreguldre Mi-
grantinnen ihnen die vorhandenen Aufnahmekapazititen strei-
tig machen. Der Schutz von Migrantinnen und Schutzbediirfti-
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gen wird so mit der Verhinderung irreguldrer Migration, der Be-
kampfung von Schleusernetzwerken sowie der Forderung nach
verstarktem Grenzschutz verkniipft und mit den gleichen Maf3-
nahmen verfolgt. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen dem
Kampf gegen irreguldre Migration und dem Kampf gegen irre-
guldre Migrantinnen. So erscheint in diesem Framing sogar die
Steigerung von Riickkehrraten als Schutzmafdnahme fiir Mi-
grantinnen, da sie Anreize zur gefdhrlichen irreguldren
Migration verringert.

Es handelt sich bei den Frames ,Sicherheit von Migrantin-
nen“ und ,Sicherheitslogik® somit nicht um konkurrierende
Sichtweisen auf das Phanomen der Migration, sondern um zwei
Seiten einer Medaille. Beide dienen der Darstellung irreguldarer
Migration als (Sicherheits-)Problem und gehen mit der Legiti-
mation von Mafdnahmen zu ihrer Bekdmpfung innerhalb eines
umfassenden Migrationsmanagements einher. Die beiden
Frames zusammengenommen sind insofern Ausdruck eines
,2heuen Ansatzes zur Kontrolle der Grenzen und der Migration,
bei dem humanitare und sicherheitspolitische Erwagungen
nicht gegeneinander ausgespielt, sondern vereint werden“
(Kasparek 2017: 46).

Im folgenden Abschnitt gehen wir der Frage nach, welche As-
pekte des Phanomens Migration durch dieses Framing verdeckt
werden, indem wir die impliziten Annahmen und Auslassungen
der Frames beleuchten.

Implizite Annahmen und Auslassungen

Die Identifikation impliziter Annahmen und Auslassungen in
den Frames wird durch die sensibilisierenden Fragen der Critical
Frame Analysis nach Rollenzuschreibungen, Konstruktionen
von Norm- und Problemgruppen und der Passung von Diagnose
und Prognose in den Frames erleichtert.
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Beide beschriebenen Frames basieren zunachst auf der
grundlegenden Unterscheidung einer Gruppe von Schutzbe-
durftigen von der Gruppe irreguldrer Migrantinnen. Letztere
wird als bedrohlich versicherheitlicht und kann damit als Risi-
kogruppe im Sinne Bigos (2002: 82) gelten. Die Unterscheidung
dieser beiden Gruppen basiert auf der impliziten Annahme, dass
es sich bei Schutzbediirftigen und irreguldaren Migrantinnen um
zwei eindeutig und leicht voneinander abgrenzbare Gruppen
handelt. Jedoch werden fiir diese Unterscheidung an keiner
Stelle Kriterien definiert. Auf diese Weise wird verdeckt, dass
eine solche Unterscheidung niemals kollektiv, sondern aus-
schliefdlich im Einzelfall und nach einem fairen Asylverfahren
moglich ist. Uberdies weisen stark divergierende Anerken-
nungsraten von Asyl fiir Menschen aus bestimmten Ldndern
(The Asylum Information Database: 2019) darauf hin, dass
Schutzbediirftigkeit innerhalb der EU mitnichten klar und ein-
heitlich definiert wird.

Durch die Versicherheitlichung irregularer Migration, die auf
deren Abgrenzung von reguldrer Migration basiert, werden
Mafdnahmen zur Verhinderung von Migration legitimiert. Dabei
wird unsichtbar gemacht, dass diese Maffnahmen in der Praxis
nicht nur die ,irreguliren Migrantinnen betreffen, sondern
einen Grofdteil der Menschen, die aus ganz unterschiedlichen
Griinden versuchen, Europa zu erreichen - ein Phanomen, das
in der Migrationsforschung unter dem Begriff der ,mixed flows“
(Van Hear 20m) diskutiert wird. Denn die reguldren Zugangs-
wege sind auf eine geringe Anzahl von Resettlement-Platzen be-
schrankt (vgl. Bendel 2017: 14).

Dieses Framing ermdoglicht auch die Auslassung einer Reihe
von Faktoren, die fiir die Migrationsdynamiken von Bedeutung
sind. So gerat dadurch, dass im ,Sicherheit von Migrantinnen®-
Frame die irreguldaren Migrantinnen als Bedrohung fiir Schutz-
bediirftige dargestellt werden, die mit ihnen um die Aufnahme-

92



Alles unter Kontrolle? - Versicherheitlichung und Migrationsmanagement in
der Migrationspolitik der EU-Kommission

kapazititen in den Mitgliedstaaten konkurrieren, der man-
gelnde Wille europdischer Staaten zur Aufnahme von Schutzbe-
dirftigen aus dem Blick. Dieser wird in den Dokumenten ledig-
lich in Bezug auf eine ungerechte Verteilung von Asylantrags-
stellern zwischen den Mitgliedstaaten, nicht jedoch als grund-
satzliches Problem in Hinblick auf die hohe Zahl Schutzsuchen-
der thematisiert.

Eine weitere wichtige Auslassung wird erméglicht, indem die
Bedrohung fiir Migrantinnen primar bei Schleusernetzwerken
sowie in zweiter Linie in der irreguldaren Migration selbst gese-
hen wird. Die Mitverantwortung der EU fiir das Sterben im Mit-
telmeer aufgrund der Schliefung fast aller legalen Wege nach
Europa, unterlassener Seenotrettung und der Kriminalisierung
von Rettungs-NGOs findet keine Erwdahnung. Auch die Ursa-
chen von Migrationsbewegungen werden allein in den Her-
kunftslandern verortet, wodurch Faktoren wie die europdische
Kolonialgeschichte, Waffenexporte oder asymmetrische Han-
delsbeziehungen ausgeblendet werden (Walters 2010: 90).

Ein wiederkehrendes Argument ist auch, dass sich Migran-
tinnen bei ihrer Entscheidung zu migrieren hauptsachlich von
Anreizen wie geringen Riickkehrraten und der Existenz von
Schleusern leiten lassen und daher vor ihrer eigenen Entschei-
dung geschiitzt werden miissen. Dadurch werden die Migran-
tinnen als vulnerable und passive Opfer ihrer Umstande darge-
stellt, statt als autonome Subjekte, die iiber Handlungsmacht
verfiigen und selbstbestimmt Entscheidungen treffen. Entspre-
chend finden auch die tatsachlichen Motive fiir die Migration,
denen in vielen Fallen diverse Leiderfahrungen zugrunde liegen,
so gut wie keine Erwahnung. Diese Darstellung der Migrantin-
nen wird durch die kontinuierliche Forderung nach einem um-
fassenden Migrationsmanagement verstdarkt, mithilfe dessen ge-
ordnete Migrationsstrome geschaffen werden sollen. Die Forde-
rung basiert auf der Annahme, dass sich der komplexe Prozess
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der Migration und grofde Gruppen von Menschen in ihren Ent-
scheidungen und Bewegungen gezielt steuern lief3en. Dadurch
werden neben der Individualitit der Migrantinnen und ihrer
Schicksale auch ihre Autonomie und Handlungsmacht unsicht-
bar gemacht, der sie mit der Entscheidung fiir die Migration
Ausdruck verleihen.

Innerhalb des Sicherheits-Framings erscheinen Migrantin-
nen demnach entweder als Bedrohung oder in depolitisierender
Weise als vulnerable und passive Opfer ohne Handlungsmacht
(vgl. auch Huysmans/Squire 2016: 7), die der Steuerung, des Ma-
nagements und im Fall der irreguldren Migrantinnen auch der
Kontrolle bediirfen.

Neben der Frage, inwiefern Migration in den Mitteilungen
der Kommission versicherheitlicht wird, wollten wir auch még-
liche andere Begriindungen fiir migrationspolitische Mafdnah-
men untersuchen. Unser besonderes Interesse galt dabei der
Rolle von Menschenrechten in den Dokumenten, auf die wir im
folgenden Abschnitt ndher eingehen.

Die Rolle der Menschenrechte

Beim Schritt der Identifikation von Policy-Frames haben wir
auch Stellen, in denen auf Menschen- oder Grundrechte Bezug
genommen wurde, codiert. Dabei war jedoch kein konsistenter
Frame erkennbar, in dem beispielsweise die Verletzung von
Menschenrechten problematisiert und im Gegenzug Maf3nah-
men fiir ihre Wahrung vorgeschlagen wiirden. Ein solches Fra-
ming findet innerhalb der vier Dokumente nur einmal in der
Mitteilung von 2017 statt, die kurz nach der Veréffentlichung
von Berichten erschien, in denen tiber den Verkauf von Migran-
tinnen auf Sklavenmadrkten in Libyen berichtet wurde (BBC
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2017).3 Ansonsten wird in den Dokumenten lediglich an man-
chen Stellen erwdhnt, dass Maffnahmen grundsatzlich unter
Wahrung der Grund- und Menschenrechte umgesetzt werden.
Es wird jedoch nicht ndher spezifiziert, wie dies gewdhrleistet
werden soll. Stattdessen findet sich dieser Hinweis, wie in die-
sem Zitat, meist nur als angehangter Halbsatz in der Beschrei-
bung bestimmter Mafnahmen:

»The ultimate aim of the Partnership Framework is a co-
herent and tailored engagement where the Union and its
Member States act in a coordinated manner putting to-
gether instruments, tools and leverage to reach compre-
hensive partnerships (compacts) with third countries to
better manage migration in full respect of our humani-
tarian and human rights obligations.” (Europdische
Kommission 2016: 6, eigene Hervorhebung).

So wird die Einhaltung von Menschen- und Grundrechten in-
nerhalb eines effektiven Migrationsmanagements als selbstver-
standlich gegeben dargestellt und nicht als etwas moglicher-
weise Problematisches, das besonderer Aufmerksamkeit bedarf.

Auf diese Weise tauchen spezifische Rechte von Asylsuchen-
den und Migrierenden in den vier untersuchten Dokumenten
vier Mal im Zusammenhang mit der Gestaltung oder Reformie-
rung eines europaischen Asyl- und Migrationssystems auf, wel-
ches das Recht auf Asyl, internationale Normen und die Grund-
rechte von Migrantinnen, insbesondere das Recht auf Daten-
schutz, respektieren soll. Die Anzahl der Erwdahnungen von

33 “The EU and Member States, in cooperation with the Libyan authorities, the
African Union, the International Organisation for Migration, the United Na-
tions High Commissioner for Refugees and other UN agencies, will urgently
step up actions to ensure the protection of migrants and refugees in the coun-
try in full respect of their human rights, and put an end to violence and abuses
by criminal networks. To this end, the EU has set up a Task Force with the
African Union and the United Nations to save and protect lives of migrants
and refugees along the routes and in particular in Libya [...].” (Europdische
Kommission 2017: 7).
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Menschenrechten und internationalen Normen im Bereich der
Zusammenarbeit mit Drittstaaten, speziell des Rechts auf non-
refoulement?*, bewegt sich ebenfalls im niedrigen einstelligen
Bereich. Die Figur der Migrantin als Trdgerin von Rechten, als
mogliche Alternative zur bereits beschriebenen Darstellung von
Migrantinnen entweder als vulnerable und passive Schutzbe-
durftige oder als bedrohliche Irreguldre, existiert in den Doku-
menten nicht.

Menschenrechte stellen in den Dokumenten also kein Ge-
gengewicht zur Versicherheitlichung von Migration dar. Mittels
der Critical Frame Analysis haben wir aber dennoch Frames ge-
funden, in denen Migration nicht versicherheitlicht wird und
die demnach alternative Begriindungen fiir migrationspolitische
Mafsnahmen beinhalten. Diese werden im folgenden Abschnitt
beleuchtet.

Alternatives Framing: Migration als wiinschenswert

Die vier Frames, in denen wir keine Versicherheitlichung erken-
nen konnten, sind ,Harmonisierung und Kooperation®, ,Solida-
ritat und Verantwortung, ,Wirtschaft und Arbeitsmarkt und
,Potenzial von Migration“. Die ersten beiden dieser Frames
tiberschneiden sich stark, da sie ein Verstandnis von Migration
als Herausforderung teilen, der die EU aufgrund unterschiedli-
cher Probleme bisher nur unzureichend gewachsen ist. Im
Frame ,Harmonisierung und Kooperation“ wird dies der Frag-
mentierung der EU-Migrationspolitik und den strukturellen

34 Das Prinzip des ,non-refoulement” ist in Artikel 33 der Genfer Fliichtlings-
konvention festgeschrieben. Es beschreibt das Verbot, einen nach Artikel 1 der
Konvention definierten Fliichtling, ,auf irgendeine Weise {iber die Grenzen
von Gebieten auszuweisen oder zuriickzuweisen, in denen sein Leben oder
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehérigkeit, seiner Zuge-
horigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen
Uberzeugung bedroht sein wiirde* (UNHCR 2017: 15).
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Limitationen ihrer Instrumente zugeschrieben, wahrend im ,,So-
lidaritat und Verantwortung®-Frame die mangelnde Solidaritat
zwischen den Mitgliedsstaaten und die fehlende Verantwor-
tungsiibernahme als zentrales Problem hervorgehoben wer-
den.® Da in diesen Frames jedoch nicht Migration, sondern die
Funktionsweise der EU das zentrale Problem darstellt und bei
den Losungsvorschlagen entsprechend das Ziel einer starkeren
europdischen Integration im Bereich der Migrationspolitik im
Vordergrund steht, beleuchten wir sie an dieser Stelle nicht wei-
ter.

Bedeutsamer fiir unsere Fragestellung zu alternativen, nicht-
versicherheitlichenden Sichtweisen auf Migration sind die bei-
den Frames ,Wirtschaft und Arbeitsmarkt® und , Potenzial von
Migration, die ebenfalls einige Uberschneidungen aufweisen:
In beiden Frames wird Migration als etwas Wiinschenswertes
und Nitzliches dargestellt und mit der Forderung nach legalen
Zugangswegen verknipft.

Im , Wirtschaft und Arbeitsmarkt‘-Frame wird problemati-
siert, dass die Europdische Wirtschaft und der europdische Ar-
beitsmarkt unter dem demographischen Wandel und einem vo-
ranschreitenden Fachkraftemangel in wichtigen Schliisselsekto-
ren leiden. Wirtschaftsmigration wird eine wichtige Rolle in der
Losung dieses Problems zugesprochen, fiir welche die EU die
noétigen Voraussetzungen allerdings noch nicht geschaffen habe.
Da Europa mit anderen Volkswirtschaften und Wirtschaftsrau-
men in einem Wettbewerb um Fachkrafte aus dem Ausland

35 Die Begriffe Solidaritdt und Verantwortung werden in den Dokumenten zu-
meist auf das Verhiltnis der Mitgliedstaaten untereinander bezogen, seltener
auch auf auflereuropdische Aufnahmelédnder, jedoch nicht auf die Migrantin-
nen. Dies ist sicherlich teilweise darauf zuriickzufithren, dass Solidaritat und
Verantwortungsverteilung in Artikel 8o des Vertrags tiber die Arbeitsweise der
Européischen Union (AEUV) als grundlegende Prinzipien der EU festgeschrie-
ben und somit im europdischen Kontext mit einer spezifischen Bedeutung ver-
sehen sind (Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, Konsoli-
dierte Fassung 2012).
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stehe, solle Europa fiir Wirtschaftsmigrantinnen attraktiver wer-
den, ihre Inklusion in den Arbeitsmarkt gesichert und legale und
einfachere Zugangswege nach Europa geschaffen werden.

Im ,Potenzial von Migration“~-Frame wird als zentrales Pro-
blem markiert, dass Migration hdufig einseitig negativ betrach-
tet wird, wodurch ihre Potenziale ungenutzt bleiben. Als Ursa-
che fiir das Problem wird eine oftmals falsche Darstellung von
Migration benannt: ,Misguided and stereotyped narratives often
tend to focus only on certain types of flows, overlooking the in-
herent complexity of this phenomenon [...]“ (Europaische Kom-
mission 2015: 2). Die vorgeschlagene Losung besteht darin, mit-
hilfe eines effektiven Migrationsmanagements einen ganzheitli-
chen Umgang mit dem Phanomen Migration zu entwickeln, mit
dem Ziel, das Potenzial von Migration voll auszuschépfen. Dabei
wird betont, dass ein solches, umfassendes Management allen
Beteiligten nutzen wiirde: Migrantinnen wiirden von einfache-
ren Zugangswegen profitieren, Zielstaaten von deren Arbeits-
kraft und durch die Riickiiberweisungen von Migrantinnen in
ihre Heimatlander konnte dort eine Starkung von (Wirtschafts-)
Wachstum und Entwicklung stattfinden.

Auf den ersten Blick scheinen die beiden soeben beschriebe-
nen Frames der Versicherheitlichung von Migration eine nor-
malisierende oder gar positive Sichtweise entgegenzusetzen.
Auf den zweiten Blick wird deutlich, dass sich diese positive
Sichtweise ausschliefilich auf bestimmte Formen der Migration
bezieht und damit wiederum auf der Unterscheidung zwischen
irreguldrer und reguldrer Migration beruht. Die Kategorisierung
verlauft in diesen beiden Frames jedoch nicht tiber die Unter-
scheidung zwischen vulnerablen und bedrohten Schutzbediirf-
tigen und bedrohlichen irregularen Migrantinnen. Stattdessen
wird zwischen wirtschaftlich niitzlichen und wirtschaftlich
nicht niitzlichen Migrantinnen unterschieden.
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Dieses scheinbar positive Framing von Migration wider-
spricht der Versicherheitlichung von irreguldrer Migration so-
mit nicht, sondern erganzt sie. So wird die Schaffung legaler Zu-
gangswege einerseits als MafSnahme beschrieben, die zur Ver-
hinderung irreguldrer Migration beitragen kann, da sie eine Al-
ternative dazu darstellt. Andererseits solle die Bekaimpfung irre-
guldrer Migration auch die Akzeptanz fiir legale, wirtschaftlich
niitzliche Migration erh6hen. Im Anschluss an Huysmans (2006:
49) konnen beide Sichtweisen, die versicherheitlichende und die
wirtschaftliche, gleichermafden als Ausdruck des Wunsches be-
schrieben werden, Bevolkerungsdynamiken zu steuern, um das
Wohlergehen einer Gesellschaft zu fordern. Sie sind damit Teil
einer spezifischen Form der Gouvernementalitdt, die auf der Ka-
tegorisierung von Menschen in bestimmte Gruppen basiert:
Widhrend die Niitzlichen aufgenommen und in den Arbeits-
markt integriert werden sollen, werden die Ungewollten wiede-
rum als irreguldr und bedrohlich versicherheitlicht und zurtick-
gewiesen.

Beide Sichtweisen treffen sich demnach in der Forderung
nach einem besseren Migrationsmanagement zur Regulierung
und Kontrolle aller Arten von Migrationsbewegungen. In unse-
rer Analyse hat sich dieses Konzept des Migrationsmanage-
ments neben der Versicherheitlichung von Migration als sehr
bedeutsam in der Begriindung migrationspolitischer Mafdnah-
men durch die Kommission erwiesen. Daher gehen wir im fol-
genden Abschnitt abschlief3end noch einmal genauer auf das
Konzept des Migrationsmanagements und sein Verhaltnis zur
Versicherheitlichung von Migration ein.

Versicherheitlichung und Migrationsmanagement

Ein effektives Migrationsmanagement spielt in allen Frames
eine zentrale Rolle in den Losungsvorschlagen. Zusammenge-
fasst ergibt sich folgendes Bild: Ein effektives Management halt
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nicht nur Migrantinnen von bedrohlichen Routen und der ge-
fahrlichen Reise iiber das Mittelmeer ab und schiitzt sie vor
Menschenhdndlerinnen und Schleusern. Es tragt auch dazu bei,
dass die Funktionsfahigkeit und wirtschaftliche Stabilitat der EU
gewahrt und Schutzbediirftigen Schutz gewdhrt werden kann.
Dariiber hinaus soll die Verhinderung von unbegriindeten Asyl-
antragen, Asylmissbrauch und irreguldarer Migration insgesamt
das Vertrauen der EU-Biirgerinnen in die Fahigkeit der EU,
Migration zu kontrollieren, starken. Dadurch soll auch mehr Ak-
zeptanz fiir legale, wirtschaftlich niitzliche Migration geschaffen
werden. Migrationsmanagement soll also humanitdren, sicher-
heitspolitischen und wirtschaftlichen Zielen und Interessen
gleichermafden gerecht werden.

Das Konzept des Migrationsmanagements hat seinen Ur-
sprung allerdings nicht in der EU. Es wurde im Jahr 1993 im Rah-
men der Arbeit der ,Commission on Global Governance* entwi-
ckelt und fungiert beispielsweise auch als Leitlinie der Interna-
tionalen Organisation fiir Migration (IOM). Die zentrale Idee
des Konzepts besteht darin, ein globales und ganzheitliches Sys-
tem zu schaffen, das alle Formen menschlicher Mobilitat,
inklusive Fluchtbewegungen, reguliert. Damit geht der An-
spruch einher, Migration zu einem geordneten, vorhersagbaren
und handhabbaren Prozess zu machen, welcher allen beteiligten
Akteurinnen niitzt (Geiger und Pécoud 2010: 2). Migrationsma-
nagement als umfassendes Konzept soll auflerdem alle Themen
abdecken, die mit Migration in Zusammenhang stehen, wie Fra-
gen der wirtschaftlichen und Arbeitsmarktentwicklung, Men-
schenrechte und Sicherheit (ebda.: 9).

In der Literatur zu Migrationsmanagement lassen sich einige
Parallelen zu Beobachtungen finden, die Huysmans (2006) und
Bigo (2002) in Bezug auf die Versicherheitlichung von Migration
angestellt haben. Beide Konzepte beschreiben sowohl spezifi-
sche Praktiken als auch eine diskursive Strategie. So werden
unter Migrationsmanagement auch eine Reihe von Diskursen

100



Alles unter Kontrolle? - Versicherheitlichung und Migrationsmanagement in
der Migrationspolitik der EU-Kommission

gefasst, die Akteurinnen zur Legitimation ihrer eigenen Existenz
und politischer Mafinahmen dienen (Geiger und Pécoud 2010:
2), was insbesondere Bigo auch als zentrale Funktion der Versi-
cherheitlichung von Migration durch Sicherheitseliten be-
schreibt (Bigo 2002: 68 ff.). Beide wirken performativ, indem sie
das Phanomen der Migration diskursiv und mittels Praktiken
erst in spezifischer Weise als Problem erschaffen (Geiger und
Pécoud 2010: g f., Walters 2010: 73). Sowohl in der Versicherheit-
lichungs- als auch in der Migrationsmanagementliteratur wird
die Rolle von Expertinnen in diesem Prozess hervorgehoben, die
in einer technokratischen Logik auf Basis vermeintlich objekti-
ven technischen Wissens angemessene Losungen fiir die identi-
fizierten Bedrohungen oder Probleme vorschlagen und umset-
zen (Huysmans 2006: 6 ff., Geiger und Pécoud 2010: 11).

Sowohl der Sicherheitsdiskurs als auch der Migrationsma-
nagement-Diskurs tragen damit zu einer Depolitisierung der
Debatten um den Umgang mit Migration bei. Insbesondere in
letzterem wird Migration zu einem technischen Problem, dem
auf allen Ebenen mit effektiven Strategien und Mafdnahmen
begegnet werden kann (Kalm 2010: 22). Die vorgeschlagenen
Maf3nahmen, beispielsweise Riickfiihrungen, erscheinen in die-
ser technokratischen Logik als direkte Konsequenz der identifi-
zierten Probleme statt als Zwang oder Gewalt. Dies bietet auch
eine Erklarung fiir die Stellung von Menschenrechten in den von
uns untersuchten Dokumenten; normative Gesichtspunkte tre-
ten hier hinter einen funktionalistischen Diskurs zurtick.

Die Depolitisierung wird im Migrationsmanagement-Diskurs
zudem noch durch das sogenannte ,Triple-Win“-Argument
(Geiger/Pécoud 2010: 11) verstarkt: Die Legitimation fiir die Maf3-
nahmen wird hier iiber die Behauptung hergestellt, dass sie am
Ende allen nutzen werden, den Migrantinnen sowie den Her-
kunftsstaaten und den Zielstaaten. Das Argument, dass ein an-
gemessenes Migrationsmanagement im Interesse aller sei, findet
sich auch wiederholt in den von uns untersuchten Mitteilungen
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der Kommission, am deutlichsten im ,,Potenzial von Migration®-
Frame: Migrantinnen wiirden dadurch vor den Gefahren irregu-
larer Migration bewahrt und Schutzbediirftigen stiinden durch
die Verhinderung irreguldrer Migration gentigend Kapazititen
zur Verfiigung. Die Herkunftsstaaten profitierten durch Koope-
rationsabkommen mit Ziellaindern und Riickiiberweisungen von
Migrantinnen und die Zielstaaten wiirden Fachkrafte gewinnen
und so ihre wirtschaftliche und demographische Stabilitat si-
chern.

Auf der diskursiven Ebene existiert demnach ein zentraler
Unterschied zwischen dem Sicherheitsdiskurs und dem Migra-
tionsmanagement-Diskurs: Migration wird in letzterem nicht
automatisch als Bedrohung geframt, sondern als etwas Norma-
les und potenziell Positives dargestellt (Kalm 2010: 32). Indem er
auf die proaktive Organisation von Mobilitdt anstatt aufihre Be-
grenzung abzielt, stellt der Ansatz scheinbar eine Uberwindung
der Kontroll-Logik dar (Geiger/Pécould 2010: 15). Allerdings
wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass es sich beim
Migrationsmanagement lediglich um eine subtilere Form der
Migrationskontrolle handelt, die auf die Steuerung von Men-
schen setzt. Dabei bleibt sie jedoch nicht auf das Feld der Sicher-
heit begrenzt, sondern erstreckt sich auf viele andere Politikfel-
der und Lebensbereiche, wie Wirtschaft und Arbeitsmarkt
(ebda.:17).

Dartiber hinaus weichen die im Rahmen des Migrationsma-
nagements ergriffenen Mafdnahmen héufig von der milden Rhe-
torik des Migrationsmanagements-Diskurses ab (ebda.: 10). So
wird entgegen einer Uberwindung der ,Kontroll-Logik’ anhand
okonomischer Kriterien zwischen erwiinschter und nicht-er-
wiinschter Migration, zwischen niitzlichen und unniitzen Mi-
grantinnen unterschieden und Mobilitat durch diese Kategorien
reguliert und gesteuert. Migrationsmanagement wird daher
ebenfalls mithilfe des Foucaultschen Instrumentariums als eine
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spezifische politische Rationalitit und Form der Gouvernemen-
talitat diskutiert (Kalm 2010: 33). Diese wird anders als im Ver-
standnis Bigos (2002) nicht ausschliefilich tiber das Manage-
ment von Gefahren und Risikogruppen legitimiert, sondern vor
allem tber die Darstellung von Migration als steuerbarem und
potenziell positiven Prozess. So funktioniert die Kategorisierung
in reguldre und irreguldre Migrantinnen zum Zweck ihrer bes-
seren Steuerung zwar einerseits iiber die Unterscheidung zwi-
schen schutzbediirftig und bedrohlich, andererseits jedoch auch
iiber die Unterscheidung zwischen wirtschaftlich niitzlich oder
nicht nitzlich. Somit scheint es sich beim Management-Diskurs
um eine andere diskursive Strategie zu handeln, mit der ein nach
wie vor restriktiver und kontrollbasierter Ansatz legitimiert
wird. Dabei spielt Versicherheitlichung von Migration nach wie
vor eine grof3e Rolle. Sie wird allerdings aufirreguldre Migration
beschrankt, um so unter anderem die Akzeptanz fiir legale
Migration zu erh6hen.

Zuletzt soll noch auf eine wichtige Konsequenz dieses Fra-
mings von Migration durch die Kommission und der damit ein-
hergehenden Depolitisierung aufmerksam gemacht werden.
Mittels der Darstellung von Migrationsmanagement als im Inte-
resse aller wird nicht nur in Bezug auf bestimmte Bedrohungen
oder Problemdefinitionen und angemessene Gegenmaf$nahmen
eine Wahrheit etabliert (Bigo 2002: 75 f.), sondern auch in Hin-
blick auf die Interessen der beteiligten Akteurinnen.3® Dadurch
werden reale Interessensgegensdtze sowie die Komplexitat des

36 In diesem Zusammenhang wiirde auch eine tiefergehende Untersuchung des
Verhiltnisses der EU zu Drittstaaten lohnen, die innerhalb von Migrations-

partnerschaften mithilfe von positiven und negativen Anreizen zur Koopera-
tion bewegt werden sollen. Infolgedessen wird in einer Logik, die als neokolo-
nial beschrieben wird (Bunyan 2015), mit diversen Interventionen (sicherheits-)
politischer und 6konomischer Natur, beispielsweise im Bereich des Grenz-
schutzes oder 6konomischer Entwicklung, in die Souveranitdt der Drittstaaten
eingegriffen, vermeintlich in deren eigenem Interesse.
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Phdnomens Migration und politische Kontroversen um den an-
gemessenen Umgang damit verdeckt oder erscheinen lediglich
als Ergebnis von Fehleinschdtzungen der Realitdt. Dies zeigt sich
in dem Argument, dass die Meinung von Migrationsgegnern auf
falschen Stereotypen beruht oder der Annahme, Migrantinnen
wirden sich lediglich aufgrund eines unrealistischen Bildes der
Reise und der Bleibeperspektiven auf den Weg nach Europa ma-
chen. Das Thema Migration wird so seines politischen Kontexts
enthoben, in dem sich Fragen nach Verteilungsgerechtigkeit,
Rechten und Verpflichtungen stellen; ,in which the stake of the
game is not the effective or efficient management of a phenom-
enon but the mode of allocating values, rights and duties that
define the good life in a political community” (Huysmans 2006:
106 f.).

Fazit und Ausblick

In diesem Beitrag haben wir Ergebnisse einer Framing-Analyse
von vier Mitteilungen der Europdischen Kommission vorge-
stellt. Mithilfe der von uns angepassten Methode der Critical
Frame Analysis (Verloo/Lombardo 2007) haben wir untersucht,
wie darin migrationspolitische Maffnahmenvorschlage begriin-
det und legitimiert werden. Wir haben analysiert, welche Rolle
Versicherheitlichung dabei spielt, welche alternativen Begriin-
dungsmuster sich in den Dokumenten finden und welchen Stel-
lenwert der Menschenrechtsdiskurs einnimmt, aber auch wel-
che moglichen anderen Perspektiven keine Erwdahnung finden.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse folgendes Bild:
Mafdnahmen, die auf die Verhinderung von Migration ausge-
richtet sind, werden dariiber gerechtfertigt, dass damit lediglich
irregulare Formen von Migration verhindert werden, wahrend
reguldre Migration im Rahmen eines umfassenden Migrations-
managements erleichtert werden soll. Von zentraler Bedeutung
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ist in diesem Framing die Kategorisierung von Migrantinnen in
reguldr und irreguldr, die in zwei Spielarten vorkommt: Einer-
seits wird zwischen vulnerablen und bedrohten Schutzbeddirfti-
gen und bedrohlichen irreguldaren Migrantinnen unterschieden,
andererseits zwischen wirtschaftlich niitzlichen und wirtschaft-
lich nicht niitzlichen Migrantinnen. Dabei wird Migration nur
in ihrer irreguldren Form versicherheitlicht.

Da in dieser Darstellung von Migration auch positive Fra-
mings existieren, die das Potenzial von Migration hervorheben,
hat sich die theoretische Brille der Versicherheitlichung als un-
zureichend erwiesen, um die Begriindung migrationspolitischer
Mafsnahmen durch die Kommission zu verstehen. Das positive
Framing von Migration kann stattdessen als Teil eines globalen
Diskurses gesehen werden, in dessen Mittelpunkt der Migrati-
onsmanagement-Ansatz steht. Dieser verfolgt das Ziel, mensch-
liche Mobilitdt zum Vorteil aller Beteiligten in geordnete und
vorhersehbare Bahnen zu lenken. Zwar stellt er damit eine
scheinbare Uberwindung des restriktiven und versicherheitli-
chenden Umgangs mit Migration dar, jedoch argumentieren
Geiger und Pécoud (2010), dass es sich dabei lediglich um eine
subtilere Form der Migrationskontrolle handelt, die auf die
Steuerung von Menschen setzt.

Nicht nur die Versicherheitlichung von Migration, sondern
auch der Management-Ansatz wird aufgrund des Ziels der Kon-
trolle und Steuerung von Menschen auf Basis von Kategorisie-
rungen als Form der Gouvernementalitit im Foucaultschen
Sinne beschrieben (Bigo 2002, Kalm 2010). Weitere Parallelen
finden sich in der Literatur zu den beiden Konzepten beispiels-
weise in Bezug auf die Betonung der Rolle von Expertinnen, die
in einer technokratischen und depolitisierenden Logik die ver-
meintlich richtigen Losungen fiir identifizierte Probleme entwi-
ckeln. So spielt die Idee des Managements auch bereits in Bigos
(2002) Analyse der Versicherheitlichung von Migration eine
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wichtige Rolle, wo sie vor allem auf den Umgang mit den ver-
meintlichen Gefahren und Risikogruppen bezogen ist. Dennoch
gibt es auf der diskursiven und legitimatorischen Ebene, die ja
im Zentrum dieses Beitrages stand, einen zentralen Unter-
schied: Migration wird im Migrationsmanagement-Diskurs
nicht mehr automatisch als bedrohlich, sondern als potenziell
positiv dargestellt. Mafdnahmen und politische Institutionen
werden entgegen der Annahme Bigos (2002) damit nicht mehr
allein dartiber legitimiert, dass sie der Bekampfung von Unsi-
cherheit dienen, sondern dass sie zum Nutzen aller Beteiligten
sind.

Da die Forderung nach Migrationsmanagement in allen von
uns identifizierten Frames zentral ist, wahrend wir nur drei der
Frames als versicherheitlichend einordnen, lief3e sich diskutie-
ren, ob es sich beim Management-Ansatz um den der Versicher-
heitlichung tibergeordneten Begriindungsdiskurs fiir migrati-
onspolitische Mafdnahmen in den analysierten Dokumenten
handelt. Innerhalb dieses Begriindungszusammenhangs scheint
Versicherheitlichung jedoch eine spezifische Funktion einzu-
nehmen, die in der Legitimation von Mafdnahmen zur Verhin-
derung irregularer Migration besteht. Das Verhaltnis von Versi-
cherheitlichung und Migrationsmanagement erscheint indes
theoretisch noch weitgehend ungeklart und bietet in unseren
Augen Anlass fiir weitere Untersuchungen.

Auch die Frage nach dem sozialen und politischen Kontext,
in dem die untersuchten Dokumente entstanden sind, in den sie
intervenieren und den Huysmans (2006) und Bigo (2002) als so
bedeutsam betrachten, muss in diesem Beitrag offen bleiben.
Hier liefse sich beispielsweise untersuchen, wie die Europdische
Kommission die Darstellung von Migration als handhabbar
nutzt, um die eigene Handlungsfdhigkeit unter Beweis zu stel-
len. Zudem wird insbesondere in den von uns in diesem Beitrag
nicht naher beleuchteten Frames ,Solidaritat und Verantwor-
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tung“ und ,Harmonisierung und Kooperation®, sowie in gerin-
gerem Mafle auch im ,Erhalt von Schengen“-Frame deutlich,
dass iiber das Thema Migration auch Fragen der europdischen
Integration und die aktuelle politische Krise der EU verhandelt
werden. In diesem Zusammenhang ware von Interesse zu unter-
suchen, wie das Thema Migration von verschiedenen Akteurin-
nen unterschiedlich geframt wird, um verschiedene Positionen
in der politischen Kontroverse um unterschiedliche Geschwin-
digkeiten, Ziele und Grenzen der europdischen Integration zu
starken. Zu diesem Zweck ware eine Erweiterung der Material-
basis um weitere Dokumente angezeigt. Wiinschenswert ware
zudem, Verdnderungen der Argumentation im zeitlichen Ver-
lauf sowie mogliche Zusammenhdnge mit bestimmten Ereignis-
sen zu betrachten.

Eine weitere in diesem Beitrag nicht behandelte Frage ist, in-
wiefern die beschriebene Verschiebung des Diskurses auch mit
einer veranderten Praxis einhergeht. Welche Mafdnahmen wer-
den unter dem Begriff des Migrationsmanagements durchge-
fiuhrt, wie wirkt sich der Versuch aus, Migration statt auf natio-
nalstaatlicher Ebene auf globaler Ebene zu steuern, und worin
bestehen die damit einhergehenden ,new forms of surveillance
that remain largely unexplored” (Geiger/Pécoud 2010:18)?

In jedem Fall lasst sich jedoch feststellen, dass die Mafdnah-
men zur Verhinderung ,irreguldrer Migration aufgrund der Un-
unterscheidbarkeit in der Praxis auch einen Grof3teil derjenigen
betreffen, die nach geltendem Recht Anspruch auf Schutz ha-
ben, insbesondere solange es kaum legale Zugangswege in die
Europdische Union gibt. Zudem ist unwahrscheinlich, dass sich
Menschen durch vermeintlich anreizverringernde Mafinahmen
so steuern lassen, dass sie nicht migrieren. Die Verhinderung , ir-
reguldrer bzw. unerwiinschter Migration wird somit auch wei-
terhin nicht ohne den massiven Einsatz von Zwangsmitteln und
Gewalt moglich sein. Die Unterscheidung zwischen regularer
und irreguldrer Migration, die zwischen legitimen und weniger
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legitimen Griinden fiir Migration differenziert, ist dartiber hin-
aus in einer durch Ungleichheiten und fundamental unter-
schiedliche Lebenschancen geprigten Welt grundsatzlich in
Frage zu stellen.

Aus menschenrechtlicher Perspektive stellt sich die Frage,
welche Art des Framings die dichotome Darstellung von Mi-
grantinnen entweder als bedrohliche Subjekte oder als vul-
nerable und machtlose Opfer aufbrechen und zu einer Starkung
ihrer Rechte beitragen konnte. Dadurch, dass die Menschen-
und Fliichtlingsrechte, wie unsere Analyse gezeigt hat, im Mi-
grationsmanagement-Ansatz diskursiv integriert sind und einen
hdufigen Referenzpunkt darstellen (Geiger/Pécoud 2010: 13),
wird ihre Effektivitat als Gegendiskurs jedoch infrage gestellt.

Ein wichtiger Schritt besteht unserer Ansicht nach darin, die
Depolitisierung des Themas Migration, die sowohl durch die
Versicherheitlichung als auch durch den Migrationsmanage-
ment-Diskurs befordert wird, zurtickzuweisen. Huysmans und
Squire (2009: 13) schlagen beispielsweise vor, Mobilitat als Mo-
dus des ,Politisch-Werdens“ in Kontexten globaler Ungleichheit
sichtbar zu machen. Dieser Ansatz sollte Teil einer umfassenden
Diskussion sein, in der Fragen nach Verpflichtungen, Rechten
und Moglichkeiten und damit letztlich die Frage, wie wir zusam-
menleben wollen, politisch neu gestellt werden miissen.
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The Influence of Migrant-Led
Organisations on EU Institutions

“They cannot decide for us without us”

LAURA BOUCSEIN AND ANNE SCHONAUER?Y

Abstract

Against the backdrop of the limits for political participation faced
by migrants, this paper explores how migrant-led organisations
can exert influence on EU institutions. It is shown that migrant-
led organisations can indirectly exert influence on the EU via na-
tional channels. By joining either migrant-led networks or non-
migrant-led networks, they can however also exert direct influ-
ence via the EU institutions. Building on 16 qualitative interviews
with migrant-led organisations, non-migrant led organisations,
European migration networks and other stakeholders, this paper
identifies key activities of migration organisations as well as chal-
lenges which they face in this endeavour. In addressing these chal-
lenges, the paper also highlights some good practices. There are
three key findings: 1) Migrant-led organisations face structural
challenges limiting their influence on EU institutions 2) Migrant-
led organisations are already actively engaging with EU policy-
making and 3) Investments from all stakeholders are required to
increase migrant-led organisations’ participation.

Key words: Migrant-Led Organisations, European Migration Net-
works, EU Migration Policy

37 We thank all of our research participants, the research college ‘Forced Mi-
gration and Human Rights’ by the German foundation ‘Studienstiftung des
deutschen Volkes’ as well as all those who have reviewed and provided inputs
to this paper.
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Introduction

“They cannot decide for us without us” - This is the slogan of the
Refugees Ideas and Solutions for Europe (RISE) network, a mi-
grant-led European network based in Brussels. Its main aim is to
connect refugee-led organisations to empower refugee commu-
nities in Europe (cf. interview RISE). The slogan expresses that
the participation of refugees in decision-making processes on
migration policies is hardly given. Networks like RISE want to
change this.

In fact, migrants are often not considered as political agents
and face various barriers in accessing the political sphere. Not
only do many migrants lack important rights of political partic-
ipation, such as voting rights, but also does their status often
prevent them from exercising the rights they enjoy: Particularly
irregular migrants often struggle to enact their rights of political
participation as this may make the police become aware of them
(cf. Carens 2013).

Literature on political involvement of migrants has so far
mostly focused on local and national levels. Yet, migration pol-
icy and legislation are increasingly developed at the European
level. This follows from the transfer of competences of some ar-
eas of asylum and migration law to the EU level (communitari-
sation) with the Maastricht Treaty in 1992 and further with the
Treaty of Amsterdam in 1999 (cf. European Parliament 2019a).

Only occasionally research showed that on the one hand pol-
icy makers at EU level start appreciating the involvement of
refugee-led organisations in policy reforms in the EU. On the
other hand, there is also an increasing interest and willingness
from refugee-led organisations to become active in influencing
policies on the EU level. However, as such initial research points
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out, there are still barriers and obstacles faced by refugee-led or-
ganisations and, in particular, a lack of policy dialogues between
the EU and grassroots organisations (cf. Torfa 2019).

This raises the question how well migrants3*® manage to or-
ganise their interests at the level of EU policymaking in general
and which obstacles they face in particular. Given migrants’ fre-
quent lack of formal political rights, they mostly engage in infor-
mal political activities, such as political protest (cf. Caren 2013;
Nyers 2010). However, are there any other ways? How do mi-
grants organise themselves to make their claims heard? Which
activities can migrant-led organisation implement to influence
EU migration policy?

This paper aims to assess how migrant-led organisations can
exert influence on the EU and therefore contributes to the initial
research on this topic. The findings of this paper are based on 16
qualitative interviews with representatives from nationally
based migrant-led organisation and non-migrant led organisa-
tions as well as representatives from European migration net-
works. Further data sources are interviews with other stakehold-
ers and the migration organisations’ web presence.

The outline of the paper is as follows: As power is an im-
portant prerequisite to exerting influence, we first introduce for-
mal and informal forms of power, as well as discuss power dy-
namics within the work of migration organisations. We then
present the national and European channels as different ways of
influencing EU institutions. After having outlined the method-
ology, we analyse migration organisations’ various forms of en-
gagement with national and European level policymaking. Sub-
sequently, we highlight key challenges faced by migration or-
ganisations in influencing the EU. Finally, we will present solu-
tions and good practices in addressing some of these challenges.

38 In the following, we will use the term migrants, understanding that refugees
are one subgroup of migrants and therefore captured by this term.
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Section 1 - Theoretical and Conceptual Framework

This Section outlines the theoretical and conceptual framework
of the paper. The first part (Section 1.1) defines what we under-
stand by migration organisations and migrant-led and non-mi-
grant-led organisations. In the second part (Section 1.2) we in-
troduce the prerequisite of “having influence”, namely power to
influence the EU institutions. We distinguish between informal
and formal power. In the third part (Section 1.3) we reflect on
power dynamics at play within migration organisations.

Section 1.1 - Defining migration organisation

Before moving to the classification of different migration
organisations, a few considerations on the term “migrants” need
to be made. We subsume under the term “migrants” various
groups, including refugees, undocumented migrants, labour
migrants and others, while recognising that these groups face
different situations. Generally, the term “migrants” evidently
also refers to EU citizens migrating within the EU and therefore
fits many of those leading advocacy organisations at the
European level. However, we understand that intra-European
migrants do not face the same challenges regarding their
political participation at the European level as extra-European
migrants, particularly those originating from the Global South.
Therefore, we limit, for the purpose of this paper, the term
“migrants” to the latter group.»

39 This definition is by no means to reinforce an understanding that people
from the Global North cannot be migrants, often labelled instead with the pos-
itively connotated term ‘expats’, but rather to account for the different situa-
tions of migrants from different origin. Hereby, it is worth noting that intra-
European migrants detain special rights, based on their European citizenship.
Migrants from the Global South (or those who appear to be), however, do not
only have limited political rights in the EU, but also face various forms of dis-
crimination. Here again, it is worth noting that borders between various mi-
grant groups are fluid, with some of the factors at play being citizenship, eth-
nicity, religion, and class.
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Migration organisations can be understood as interest
groups, the latter being an organisation or a network “with
particular aims and ideas that tries to influence the gov-
ernment” (Cambridge Dictionary 2019).

On this basis, we define migration organisations as interest
groups advocating for pro-migration policies. While recognising
the importance of more loosely organised forms of activism or
social movements, this research focuses on more institutional-
ised interest groups. Interest groups in all types of political sys-
tem can be classified along five categories: economic interest
groups, public interest groups, private and public institutional
interest groups, cause groups and non-associational groups and
interests (cf. Thomas 2017). This paper focus on cause groups,
which represent a segment of society, for example migrants. The
difference to the other categories is, for example, that their pri-
mary purpose is noneconomic (comparable to economic inter-
ests, which promote exclusively economic interests) or that it is
narrowed down to a single issue (comparable to public interests,
which promote issues of general public concern). Another dif-
ference is that we focus on those interest groups which do not
lack a formal organisation or permanent structure whereas non-
associational groups, for example, include spontaneous protest
movements (cf. Thomas 2017).

Based on the definition of interest groups, we broadly distin-
guish between migrant-led organisations and non-migrant-led
organisations (cf. also Chart 2). Hereby, we understand migrant-
led organisations as organisations or initiatives whose members
and decision-makers are mainly migrants. We consider those as
a central means for migrants to mobilise and exert influence in
the political field. In contrast, non-migrant led initiatives or or-
ganisations are those whose members and decision-makers are
mostly people detaining citizenship of an EU Member State or
another country in the Global North. Given their pro-migration
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stance, we assume that those can also provide avenues for mi-
grants to exert influence, especially in the form of cooperation
between migrant-led and non-migrant-led organisations. How-
ever, we acknowledge the fluid lines between those two types of
organisations which serve as analytical categories for the pur-
pose of this paper. In reality, this does not imply that organisa-
tions which we classify as non-migrant-led have no migrant par-
ticipation within their organisation.

A second distinction we undertake relates to the organisa-
tional form of the migration organisations: those include, on the
one hand, organisations that are based in one or several EU
Member States. Those will be referred to as nationally based or-
ganisations.*® On the other hand, organisations can also group
together to increase their power as a network. Those include
European networks on which we will focus in this paper. Both
can be either migrant-led or non-migrant-led.

Section 1.2 - Defining power: informal vs. formal power

We define power as the prerequisite to exert influence. For the
purpose of our paper, this refers to the capacity to make one’s
demands heard by EU institutions and potentially even to influ-
ence EU policymaking and legislation. Power is dependent on a
range of factors, such as resources and rights.

Furthermore, we distinguish between formal and informal
power. Formal power is enacted by the state

"with respect to formal processes and institutions of poli-
tics” (Teti et al. 2014: 1).

4°It is however worth noting that this also comprises organisations that are, in
fact, locally based, i.e. whose activities do not cover the respective country en-
tirely.
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The state hereby serves as an umbrella term for all those actors
who are elected or chosen to control and influence the govern-
ment (cf. Lindvall 2017: 86). In contrast, informal power is a form
of power which

“emerges from the ability to engage in collective action or
use brute force or other channels such as lobbying or brib-
ery” (Robinson and Acemoglu 2006 cited in Lindvall 2007:
86).

Generally spoken, informal power is enacted by interest groups
and describes their ability to exert influence related to their
commonly defined interest by using alternative political tools.
Those include political protest, awareness raising or lobbying of
political institutions (cf. Lindvall 2017: 86) - forms of collective
actions. It has been argued that informal power has a high po-
tential for

“people who lack regular access to representative institu-
tions, who act in the name of new or unaccepted claims,
and who behave in ways that fundamentally challenge
others or authorities” (Tarrow 2011: 7).

This can directly be linked to many migrants’ situations, who
frequently lack formal political rights and are often perceived as
challenging the status quo (ibid.).

To conclude, power can be enacted by the state, as formal
power, but also by individuals, grouping together in collective
actions, challenging state institutions to produce policy change,
here defined as informal power (cf. Johnson 2000). However, it
is important to underline that boundaries between formal and
informal power are fluid (cf. Teti et al. 2014), which will be dis-
cussed in greater detail in Section 1.3.

Having introduced the difference between formal and infor-
mal power and which actors enact those kinds of powers, we can
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understand migration organisations as interest groups that are
trying to influence the EU by enacting informal power.

Subsection 1.3 - Reflecting on power dynamics within and
across organisations and networks

Having introduced our definitions of migration organisations as
well as our understandings of formal and informal power, we
now briefly discuss the power dynamics within an organisation
and within a network as well as the relations between formal and
informal power.

By doing this we notably draw on literature from feminist re-
search, in which the formation of collective and informal forms
of power to advocate for social change has been analysed in
depth. As it will be shown in the following, collective action en-
acted by interest groups is a means of increasing individuals’ or
organisations’ informal power and therewith scope of influence.
However, collective action also carries the risk of favouring a
more powerful individual or organisation over less powerful in-
dividuals or organisations. All this considered, the scope of in-
formal power remains limited by formal power - and vice-versa.

Subsections 1.3.1 and 1.3.2. discusses power dynamics within
an organisation and within a network respectively, addressing
both the potential and the risks of collective action. Subsection
1.3.3 examines the interplay between formal and informal power.
Throughout the paper, we will analyse how power dynamics im-
pact activities and challenges of migration organisations.

Subsection 1.3.1 -Power dynamics within an organisation

The literature has assessed the restraints that migrants face re-
garding their political participation in their host society: This in-
cludes for example limited political rights, such as voting rights
or the right to register a demonstration; socioeconomic status
which may limit the time and resources necessary to mobilise
(e.g. cf. Mokre 2018; Baubock 2006). Such individual lack of
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power can, however, partially be compensated by forming col-
lective actions, which mobilise and empower individuals (cf.
Hagen 2010). Collective action has a high potential for

“people who lack regular access to representative institu-
tions, who act in the name of new or unaccepted claims,
and who behave in ways that fundamentally challenge
others or authorities” (Tarrow 2011: 7).

Literature from feminist research shows that collective action
can be a form of attaining gender justice and that supporting
women to mobilise together fosters feminist solidarity (cf.
Sweetman 2013). In this way, individuals may be constrained by
various factors in taking action in isolation, but feel that

“[a] sense of empowerment arises from collective associa-
tion and action (...). ‘From a state of powerlessness that
manifests itself in a feeling of “I cannot”, empowerment
contains an element of collective self-confidence that re-
sults in a feeling of “we can” (Kabeer 1994, cited in Sweet-
man 2013: 225).

In fact, engagement in interest groups can be a way of advancing
one’s group’s interest without holding formal political rights.
Transposing the literature from feminist research to migration
studies, we point to the potential of collective action of increas-
ing migrants’ agency and contributing to political change.

In spite of its potential, collective power is not always hori-
zontal (cf. Hagen 2010), as power is not distributed homo-
geneously within one organisation. In fact, feminist researchers

have highlighted that

“power dynamics (...) lead some women to exert power
over others” (Sweetman 2010: 227).

For this reason, feminist solidarity and, for that matter, migrant
solidarity must be aware and responsive to the power imbal-
ances among and across different groups of feminists, or pro-
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migrant activists (Sweetman 2013). It is, therefore, important to
critically examine migration organisations with an inter-sec-
tional lens, attentive to characteristics such as migration status,
gender, resources, and education.

Given the heterogeneity of interests of the organisations’
members, positions need to be negotiated and compromised.
With the background of the aforementioned power imbalances,
some members’ interests may, therefore, be better represented
in an organisation’s agenda than others’. This is all the more im-
portant as collective power limits, internally,

“the scope of individual choice and thereby increases the
society’s capacity to act as a unit towards the environ-
ment” (Hagen 2010: 3).

From this perspective, forming collectives can even be consid-
ered as restricting the scope of individual choice. This differs
from individual channels of political participation such as an in-
dividual’s voting decision.

Subsection 1.3.2 - Power dynamics within a network

In analogy to individuals that group for collective action, organ-
isations can also group together to increase their power as a net-
work. This means organisations work in coalition with other or-
ganisations. As will be shown later on, this is of particular signif-
icance at the European level.

As with individuals within an organisation, organisations
within a network differ in power. This can be linked to the mi-
gration status of the members, varying resources, reputation,
and other factors. At the same time, organisations within one
network may have similar, yet not identical interests and objec-
tives. Again, it is required to acknowledge power differentials
not only between migrant-led and non-migrant-led organisa-
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tions but also across migrant-led organisations, which may re-
late inter alia to the migration status of its members and the
available rights and support structures in the host country.

Subsection 1.3.3 - Relation between informal and formal power

Lastly, a few reflections on the relationship between formal and
informal power. In this regard, it is first important to underline
that formal and informal power stand in constant interplay (Teti
et al. 2014: 1), both playing an important part to reform politics.

On the one hand, change depends on the extent to which civil
society organises and manages, via collective action, to channel
its informal power. According to Sweetman (2013: 217),

“feminist activists (...) emphasise the need to draw on col-
lective power - ‘power-with’ / to overcome the ‘power-
over’ of domination by elites”.

Hereby, the objective of interest groups is

“not to replace governments or usurp their decision-mak-
ing authority but to inform and persuade governments
and businesses to adopt or abandon certain policies or po-
sitions” (Johnson 2000: 77).

On the other hand, change also depends on the openness of for-
mal power to informal power. In this regard, states can provide
an (un)favourable framework for interest groups to make their
demands heard and acted upon, i.e. differ in space and time as
to their receptiveness to voices from civil society (cf. Evangelista
1999, cited in Price 2003: 592).

For our purpose, this emphasises that it is not only important
to analyse how migration organisations organise and activate
themselves to advocate for their interest (increasing their infor-
mal power), but that their success ultimately also depends on
the openness of EU policymakers (formal power) in listening to
and acting upon those demands.
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Section 2 - European and National Channels of
Influence on the EU institutions

Having discussed informal power enacted by migration organi-
sations and the power dynamics at play, we now outline via
which channels migration organisations can exert influence on
the EU institutions. For this purpose, we distinguish between
the national and the European channels of influence. We will
focus on the European Commission, the European Parliament,
and the Council of the European Union* as the main bodies in-
volved in legislation and policymaking.+

Via the national channel, migration organisations can exert
influence on the EU institutions in two ways. First, they can at-
tempt to bring about change in the national governments of the
EU Member States, either via advocacy efforts or via campaign-
ing in national elections. Changing national governments brings
change in the Council of the EU, since all national governments
are members of the Council of the EU. The influence of the
Council of the EU via the national channel has advantages, since
the Council is hardly accessible from the European level (cf.
Ripoll Servent and Panning 2019, Hoffmann 2012). Secondly, ad-
vocacy in the national realm can also take the form of influenc-
ing voters regarding the elections of the European Parliament.
Herebys, it is worth noting that given the lack of a European pub-
lic space and the more direct accountability of national policy-

4 All three institutions have a role in the legislative process: the European
Commission with its right of initiative and the European Parliament and the
Council of the European Union with their co-legislative function.

42 The European Council and the Court of Justice, which are not formal part of
the legislative process, are not be covered in depth in this paper. Nonetheless,
they remain institutions which can be addressed by migration organisations.
Similarly, advisory bodies like the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions will not be considered, while acknowledging
however that migration organisations are also represented in those.
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makers toward their electorate, the majority of political commu-
nication is limited to the national space (cf. Eising 2008). This
emphasises the role of national-level mobilisation and aware-
ness raising. It can also explain why many protests are framed
nationally and targeted at national media and public and why
the former have been the main subject of research on migrant-
led organisations’ participation so far (cf. e.g. Rosenberger 2018).

Via the European channel, migration organisations are able to
directly exert influence on the EU institutions, most importantly
the European Parliament and the European Commission. With
the communitarisation of EU migration and asylum policy and
legislation, the European Commission and the European Parlia-
ment gained increased influence in a field which was previously
dominated by intergovernmental negotiations. They have there-
fore become the main targets of interest group’s advocacy efforts
at the European level, with migration organisations increasingly
having established themselves in Brussels (cf. Ripoll Servent and
Panning 2019, Kaunert et al. 2013, Hoffmann 2012, European Par-
liament 2003) For interest groups, the European Commission is
by far the most important and the primary institution where the
influencing process begins (cf. European Parliament 2003). The
European Parliament is considered as open as the Commission
in terms of meeting and listening to the positions of interest
groups (Hoffmann 2012).

The activities of organisations trying to influence the EU in-
stitutions can be grouped in four categories:

- Service activities: “the provision of specific services”, in-
cluding the collection of information;

- Lobbying activities: “the attempts to influence decision
making processes from outside”, directly via meetings
with the European Commission or the European Parlia-
ment or indirectly by raising public awareness;
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- Implementation activities: “the participation in policy
implementation” (European Parliament 2003: iii). ¥

European Institutions

Council of the
European Union

European
Parliament
European
Commission

Activities

Service Activities
= Lobbying Activities
= Implementation

Activities

European \ Nationally Based

/yOT'| . . o, i i
Networks Member Organisations Organisations

Chart 1: Ways of influencing EU institutions

In the following, we will analyse to what extent migration organ-
isations use these activities to exert on national and European
levels. Lastly, it is important to underline that the national and
European channels of influencing EU institutions need to “go
hand in hand”, as a representative from the Churches’ Commis-
sion for Migrants in Europe (CCME) aptly stated during the in-
terview. 4

43 We changed the labelling of the above from “functions” as per source docu-
ment to “activities” to describe what migration organisations can do to influ-
ence the EU institutions. Furthermore, the European Parliament also refers to
“decision-making” activities. This type of activity will not be considered in this
research as it did not appear in the interviews.

44 CCME is a non-migrant led European network based in Brussels and de-
scribes itself as the “ecumenical agency on migration and integration, asylum
and refugees, and against racism and discrimination in Europe” (CCME 2019).
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Additionally, we acknowledge that the lines between national
and European channels of influence are sometimes fluid. There-
fore, this distinction serves as a rough framework, allowing to
categorise the different ways in which migration organisations
can exert influence.

Section 3 - Methodology

Our analysis is grounded in expert interviews with representa-
tives from 12 migration organisations and 4 other stakeholders,
as displayed in chart 2. The information provided on the web-
sites or social media platforms of the respective organisations
also fed into the analysis. Personal information of the interview-
ees was anonymised, unless agreed upon differently. All inter-
views were conducted in January and February 2019, either in
person or via video chat. The interview partners were identified
via internet research and snowball sampling. The sampling cri-
teria was our definition of a migration organisation based in the
EU, as introduced in Section 1.2.

Given the small sample size, this research can be understood
as an exploratory case study. As we conducted most interviews
from Brussels, many of the nationally based organisations are
active Belgium.

Although the primary focus of this paper is to examine the
influence of migrant-led organisations on the EU, we also drew
on interviews with non-migrant led organisation. This allowed
us to analyse as well how migrant-led organisations can draw on
cooperation with non-migrant-led organisations and networks
in order to exert influence.
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It is further worth noting that this research does not evaluate
the impact of migration organisations’ influence, but rather ex-
amines the available channels. Although we had initially set out
to analyse the influence of migrant-led organisations on policy-
making related to deportations and other forms of return, we
understood in the course of the interviews that this was not a
primary concern for all of the organisations. We, therefore, in-
cluded specific examples concerning this topic, but approach
the question of migrant-led organisations’ influence on EU in-
stitutions more broadly.

Lastly, a few words on our self-positioning: We are convinced
that migrants should be able to represent themselves in all areas
of life, including the EU political sphere. We consider this paper
as one tool to identify which challenges migrant-led organisa-
tions face and to point out some good practices for overcoming
them. Although, we are or have both been migrants, living or
having lived outside Germany, we both hold German and with
that European citizenship. This implies that we do not face the
same barriers of (political) self-representation as many of our in-
terviewees. Therefore, this paper could be considered as one of
many manifestations of speaking for migrants. To partly com-
pensate this fact, we sent this paper to all interviewed organisa-
tions for their review and input before publishing and adapted
the research focus based on their priorities.

Section 4 - Activities of Migration Organisations

In this Section, we apply the framework introduced in Section 2
to our empirical findings on how migrant-led organisations ex-
ert influence on the EU institutions. Concretely, we will analyse
the various activities (service, lobbying, implementation, deci-
sion-making) that migration organisations implement to exert
influence on the EU institutions via the national and the Euro-
pean channel. We will show that at the European level, migrant-
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led organisations mostly coordinate with non-migrant-led Euro-
pean networks which facilitate their access to the institutions.

Subsection 4.1 - National Channel of Influence

Most interviewed migrant-led organisations were interested in
influencing the EU institutions, either indirectly or directly on
the long-term. However, it also needs to be mentioned that
some organisations, particularly those led by undocumented mi-
grants did not see the added value of engaging on a European
level. Since their demands mostly related to regularisation, they
considered that their field of interest was mostly of national
competence (cf. also Kaunert et al. 2013). The following exam-
ines the different activities conducted by migrant-led organisa-
tions to exert influence on the national level. As the question of
this paper revolves on the influence of migrant-led organisation
on EU institutions, this Section does not go in depth on the ex-
periences of non-migrant-led organisations intending to influ-
ence national policymaking exclusively.

While not captured in our research, it is worth noting that
some organisations that work transcontinentally can also exert
influence in non-European national spheres. A representative
from Voix de Migrants, a migrant-led organisation, based in Ger-
many, Cameroon and France and promoting the free movement
of people, stated:

“We also need to infiltrate the different parliaments, for
example in Africa, and ask them the question: Why does
the government, maybe the Malian one, the Senegalese
one, the Cameroonian one, sign readmission agreements
with the European Union? For what reason?” (interview
Voix des Migrants).
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Subsection 4.1.1 — National Channel: Service Activities

At the national level, migrant-led organisations implement ser-
vice activities by delivering information to national policymak-
ers which can potentially indirectly feed back to the European
level. In the field of deportations and other forms of return, this
concerns, for example, information on the safety of countries of
origin. A representative from Verdensborgere Samfunn* ex-
plained:

“We have the impression that he [a refugee, who was sent
back to Afghanistan] was badly tortured [...] So things like
this we are collecting the documentation and based on
this documentation we put a clear demand on why we
mean that this is wrong” (interview Verdensborgere
Samfunn).

The interviewed organisations observe what happens, docu-
ment and gather information in order to formulate their de-
mands and use them to exert influence. This gathering of infor-
mation, in turn, helps the organisations to formulate evidence-
based policy recommendations. A representative from the Afri-
can Foundation for Development (AFFORD)*® even stated that
the process of finding evidence and collecting the data, is one of
the most important, but also most difficult things to do:

“Data collection is important to demonstrate evidence,
but this is in itself challenging as significant resources
needed to collect them are often lacking from project
funds” (interview AFFORD).

45 Verdensborgere Samfunn is a migrant-led organisation from Norway, aim-
ing “to bind local society and the multicultural environment together” (Ver-
densborgere Samfunn 2019).

46 AFFORD is a migrant-led organisation based in London with the mission “to
expand and enhance the contributions Africans in the diaspora make to Afri-
can development” (AFFORD 2019a).

133



The Influence of Migrant-Led Organisations on EU Institutions

Subsection 4.1.2 — National Channel: Lobbying Activities

At the national level, migrant-led organisations are both active
in direct lobbying, by meeting officials, and indirect lobbying, by
raising public awareness.

Many migrant-led organisations reported being involved in
direct lobbying, including the direct contact with local authori-
ties and advising them on measures to improve migrants’ situa-
tions. For example, Verdensborgere Samfunn work closely to-
gether with the municipality. Further, migrant-led organisations
are sometimes invited as expert groups to the national Parlia-
ment (cf. interview European Think Tank). In the same line,
CCME mobilises its members to influence the Ministry of the
Interior or the national parliaments within the Member States,
given the difficult access to the Council of the European Union
at the Brussels level. This shows that networks at the European
level, like CCME, actively rely on the influence exerted by their
member organisations on the national level. CCME, however,
also noted that it was partially difficult for them to convince its
member organisations that influencing the EU is important.

The interviewed migrant-led organisations were also very ac-
tive in indirect lobbying. Their awareness raising efforts on mi-
gration-related issues included protests, demonstrations, elec-
tion campaigns, events, seminars, and more. The Refugee Party,
a migrant-led initiative based in Belgium, for example, organises
demonstrations, showing their disagreement on certain policies:

“We call upon [our members]. Like last month, [...] it was
to protest the policy which was introduced by the ex-min-
ister of migration and asylum. So, people end up on the
street [...]. So, we did that action and it was widely shared
on the media [...], we reached 1.4 million people” (inter-
view Refugee Party).
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Subsection 4.1.3 — National Channel: Implementation Activities

Some migrant-led organisations take on implementation activi-
ties. In the field of deportation and other forms of return, both
national governments and the European Commission mobilise
migrant-led organisations to support (voluntary) return by in-
forming migrants about the process. A representative of MOSA-
ICO (Azioni per I Rifugiati) 47 told us about this matter:

“We can give that information, it does not matter, because
really there is some that want to go back to their countries
and they don’t know how. We can give this information,
but we cannot work in forced return.” (interview MOSA-
ICO)

In addition, some organisations are also involved in legal advice
on deportation and other forms of return (cf. interview Euro-
pean Think Tank).

Subsection 4.2 - European Channel of Influence

While the previous Section showed how migrant-led organisa-
tions exert influence on EU institutions via national channels,
this Section focuses on means of exerting influence via the Euro-
pean channel. Many of the activities implemented at this level
remain similar.

In fact, both, our own research and the literature show that
networks have easier access to EU institutions than individual
organisations:

“EU decision-makers are more willing to meet one um-
brella group than many different national groups due to
their time constraints” (Hoffmann 2012: 34).

47 MOSAICO is a migrant-led organisation based in Italy, which “supports ref-
ugees and their families in, e.g. the process of integra-tion, promotion of the
rights of refugees” (MOSAICO 2019).
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In order to use European channels of influence, migrant-led or-
ganisations active at local and national levels can, therefore, join
European networks.

In practice, however, most existing European networks are
non-migrant-led. These include CCME, the European Council
on Refugees and Exiles (ECRE)#, and the European Network
Against Racism (ENAR)*9, all of which are based in Brussels. In
the following, we will analyse the different activities conducted
by networks and their member organisations in view of exerting
influence on EU institutions. At the same time, we will assess to
what extent and in which ways the influence of migrant-led or-
ganisations is mediated by the networks.

Subsection 4.2.1 — European Channel: Service Activities

At the European level, migration organisations’ capacity to pro-
vide information to policymakers is crucial. In fact, Coen (2007)
argued that an organisation’s ability to influence policy develop-
ment depends on

“the extent to which it can establish its reputation as a pro-
vider of reliable, issue-specific and pan-European infor-
mation” (Coen 2007: 339).

Small or medium-sized organisations are not able to provide
such information, as they do not have the respective presence or
partners in all EU Member States and therefore do not satisfac-
torily fulfil this function for EU policymakers. Migration net-
works, however, can draw on the experience and evidence pro-
vided by their member organisations which are based in differ-
ent member states:

48 ECRE’s mission is to “protect and advance the rights of refugees, asylum-
seekers and other forcibly displaced persons in Europe and in Europe’s external
policies” (ECRE).

49 ENAR describes itself as the “only pan-European anti-racism network that
combines advocacy for racial equality and facilitating cooperation among civil
society anti-racism actors in Europe” (ENAR 2019).
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“We are also a mirror. We reflect the different cases that
happen in our Member States. We can bring some cases
from Italy, you know. We give it a European dimension,
instead of one Member State” (interview MOSAICO,
member of ECRE).

The Asylum Information Database (AIDA), managed by ECRE,
is an example of pan-European information provision on migra-
tion matters,

“containing information on asylum procedures, reception
conditions, detention and content of international protec-
tion across 23 countries” (AIDA 2019).

The funding AIDA received from the European Union's Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF) as well as Horizon 2020,
demonstrates the request for such information by EU policy-
makers. The critical nature of the reports published in the data-
base is non-negligible, especially as such information is consid-
ered to contribute to a

“checks and balance system, an important counterweight”,
(interview European Think Tank).

that can be used in advocacy and political work. The latter is also
recognised by a Member of the European Parliament:

“The important facts on what is going on in the Libyan
prisons. If we don’t have migrant organisations, we
couldn’t talk about it. When the Commission boldly
stands up there and says that human rights are being up-
held, then you can really get on the edge and say: “Are
you crazy?” And that’s what we are doing then. We know
what is happening there, we have original documents, we
have talked to people who have been there and we know
it from local initiatives, so that is perfectly clear. It has an
influence to know what is and not to be taken for a ride”
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(interview Cornelia Ernst, MEP (GUE/NGL); translated
from German).

Here above all the interplay between informal and formal be-
comes clear. The Member of the European Parliament (MEP)
has formal power, however, depends on the informal power of
the interest groups collecting data and information.

Subsection 4.2.2 — European Channel: Lobbying Activities

Also at the European level, lobbying by migration organisations
takes both direct and indirect forms. This Section first describes
the type of lobbying activities, access to EU counterparts and the
cooperation between non-migrant-led networks and migrant-
led organisations in that regard.

Direct lobbying included meetings with Members of Parlia-
ment and staff of the European Commission, participation in
consultations, and publishing of reports and recommendations.
Some networks indicated having a good working relationship
with the European Commission and the European Parliament:

“It’s a kind of daily lobbying work, so we work a lot with
the MEPs, with the Commission, so we have a kind of an
open door” (interview ENAR).

Regarding access to the European Parliament, many stated that
their main counterparts were the Green and left-wing MEPs,
whereas representatives from other parliamentary groups were
less open to their demands. Hereby, it is worth highlighting the
special roles played by rapporteurs and shadow rapporteurs in
the legislative process. With regards to the policy field of partic-
ular interest to this paper, namely deportation and other forms
of return, the Recast Return Directive is the major legislative
proposal that is currently being negotiated. The rapporteur Ju-
dith Sargentini, the rapporteur in charge of the respective report
by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs,
is member of the Greens/European Free Alliance. Indeed, the
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draft report reveals that numerous migration organisations pro-
vided input to the report (European Parliament 2019b:89). This
is however limited to the European networks and does not in-
clude nationally based migration-led organisations.

With the European Commission and the European Parlia-
ment however, some networks described having developed a
certain standing and relationship with their respective counter-
parts:

“Because before the traditional lobbying work was that the
organisations asked the Parliament and the Commission
to be considered or to submit something, now it's the
other way around. They know who to consult if they need
help. Images help. Because the processes of consultation,
they take too long, sometimes they need something that
is more study and writing, so they know how to consult”
(interview ENAR).

The above quote demonstrates once more EU policymakers’ re-
liance on information and assessments by migration networks,
which links back to the service activities discussed in the previ-
ous Section. Here again, the networks have consultation mech-
anisms in place, which allow member organisations to contrib-
ute to the advocacy efforts of the network.

Most of these direct advocacy activities were conducted by
the networks, which therefore mediate the claims and infor-
mation by migrant-led organisations in the various EU Member
States. However, it is also worth noting, that the networks par-
tially also facilitated migrant-led organisations’ direct access to
EU policymakers:

“With the Commission we get contact always through
ECRE, although ECRE are not always participating in
these meetings, but they say that: ‘Listen, there is this
meeting in the Commission. They talk about qualification
of diplomas for refugees. OK?' So what we do, we apply,
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we say we are interested to participate in this meeting in
the Commission. ECRE are here in Brussels, they know
what is going on, they review all the information that is
going on and you can participate” (interview MOSAICO).

Subsection 4.2.3 — European Channel: Implementation Activities

Organisations implement activities in the interest of EU institu-
tions to varying degrees. One example of an organisation imple-
menting activities in the context of returns is AFFORD, which is
also part of the ADEPT platform funded by the EU. Among other
activities, the organisation supports migrants to reintegrate in
their countries after their return.

“On return/deportation, our interest is mainly on the re-
integration side of it. So, if you focus on this policy and
just focus on how you build the economy of countries,
then even when you are talking about forced migration
and deportation, it’s inevitable that there are in fact op-
portunities for them, right” (interview AFFORD).

Other organisations however were making conscious efforts to
limit their EU funding for the implementation of their activities
in order not to become dependent from the EU and thereby limit
their scope for advocacy.

Subsection 4.3. - Sub-Conclusion

This Section showed the various activities that migration organ-
isations conduct to exert influence via national and European
channels. Overall, the findings indicated that networks are more
powerful in using European channels of influence, given that
they better respond to the needs of EU institutions. Hereby, the
networks and their members have a mutually-benefiting rela-
tionship: On the one hand the networks rely on their members
for their field experience and evidence. On the other hand, the
networks provide a channel for nationally based organisations
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to indirectly and directly contribute to advocacy at the European
level.

The findings revealed as well that state actors are also de-
pendent on migration organisations. This includes, for example,
their capacity to provide information or implement activities
along with EU policies. Regarding the interplay between formal
and informal power, this relates to the fact that, at least in de-
mocracies, state actors cannot act on their own but rely on co-
operation with civil society. This also points to the potential for
influence to be enacted by actors of informal power.

Section 5 - Challenges Faced by Migration
Organisations in Influencing EU Institutions

Before entering specifically into different challenges faced by
migrant-led organisations at the national level and by European
networks, we shall briefly address the current political climate
as an overarching challenge for all types of migration organisa-
tions and, connected to this, the media representation of migra-
tion and migrants.

Members from all types of migration organisations pointed
to the fact that the changing political atmosphere with the rise
of right-wing movements in the EU Member States and at Euro-
pean level resulted in an increasingly negative representation of
migration and migrants:

“They [right-wing politicians] made some lines and they
try to magnify the challenges regarding migration, and
they try to undermine (...) the positive things, which mi-
gration can bring to society” (interview Verdensborgere
Samfunn).

Hereby, migration organisations recognise that media plays an
important tool in amplifying such representations to a wider
public and obfuscate the reality.
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“Most of the people are in a way manipulated by the me-
dia. So, if the media boosted a photo of a very young boy,
stranded on the shore, drowned, you know what hap-
pened 2015 with the little boy from Syria. So, you get peo-
ple easily affected. But whenever they put something to-
tally on the other side, like they try to focus on some time
on negative side about what some migrants do and project
this view on all migrants and refugees” (interview Refugee

Party).

One key challenge in this context is that migrants are un-
derrepresented in media production and face difficulties in
spreading information on the realities they face. A representa-
tive from Coordination des Sans-Papiers>® explained:

“The big problem is that the message is not easily trans-
mitted. Because what we feel, what we live, if that was
known by everyone that would change things. We don’t
have access to conventional media. The media don’t ac-
cept us in their programmes, to exchange” (interview Co-
ordination des Sans-Papiers).

The Brussels-based migrant-led organisation TV Sans Papiers,
which tries to counteract such under-representation by covering
migration-related issues (cf. TV Sans Papiers 2019), equally re-
port issues of accessing mainstream media. A representative of
CCME also linked this access to a credibility questions, indicat-
ing that the audience doubts the “neutrality” of migrant report-
ers covering migration-related topics.

50 Coordination des Sans-Papiers is a migrant-led network which regroups all
organisations of undocumented migrants in Belgium (Coordination des Sans
Papiers 2019).
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To sum up, the rise of right-wing parties along with the un-
der-representation of migrants in the media creates a constrain-
ing context in which migration organisations feel that exerting
influence is more difficult.

We will now firstly outline the key challenges for nationally
based organisations, then for European network, following the
structure of Section 4.

Subsection 5.1 — Nationally Based Organisations

The main challenges faced by nationally based migrant-led or-
ganisations regarding their power to influence the EU are related
to political mobilisation and lacking resources.

Subsection 5.1.1 - Challenges of Becoming Politically Active

Our research participants identified a number of barriers to mi-
grants’ political participation, which in turn, impacted nega-
tively on migrant-led organisations’ capacity to exert influence.
Those were related to migration status, cultural issues and mi-
grants’ psychological situation.

Regarding migration-status related challenges, MOSAICO
described that the reception system and the stigmatisation of
refugees

“kills inside the refugee all the active power to change and
to survive” (interview MOSAICO).

Both, the literature (e.g. Genova 2013) and our empirical data
points to heightened constraints for undocumented migrants in
exercising political activities. Undocumented migrants face pre-
carity due to their lack of legal status, risk of deportation, and
social isolation, thereby being rendered publicly invisible (cf.
Arendt 1958, cited in Hinger et al. 2018: 174). This demonstrates
that political activity can come at a high cost. Indeed, members
of migrant-led organisations reported the challenge of seeing
some members of their organisation deported. This weakened
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the movements, not only because it led to a direct loss of mem-
bers. It also caused other members of the organisation to stop
their activities, out of fear of deportation:

“This led to the fact that our friends, especially when there
were deportations of members from the Coordination
were arrested and deported, started saying that ‘if they ar-
rest you from the Coordination and start to deport you, ...
we that are at the bottom, we start to get weaker” (inter-
view Coordination de Sans Papiers).

In the same line, TV Sans Papiers also reported that given the
increased repression on undocumented migrants in recent
years, people have become more and more reluctant of showing
their face, being visible on the media. This also links back to the
previously discussed challenge on limited media representation
on migrants and migration.

Another reason for limited political participation could be, as
a member of the Refugee Party pointed out, that as freedom of
speech is often restricted in refugees’ countries of origin, some-
times refugees may be reluctant to raise their voice in public.

In addition to these barriers, members of Voix des Migrants
and MOSAICO linked the difficulty for some migrants in becom-
ing politically active with the psychologically difficult situation
upon their arrival:

“The migrant has to get engaged. And to get engaged, he
has to get out of his trauma. When he arrives in Europe,
the system disconnects us from our histories, to impose
what is called integration and assimilation. and which au-
tomatically lead to the fact that the migrant cannot get in-
volved. And then, he cannot wake up and he cannot even
get out of his trauma. So we can wake up the migrants, we
can confront them to the law” (interview Voix des Mi-
grants).
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These reveal limited individual power to becoming politically
active can mostly be argued to be founded in measures put in
place by formal state power to keep migrants inactive and “de-
portable” (cf. also de Genova 2013). Nonetheless, it is important
to stress that political activity does not depend on formal citi-
zenship:

“Those who are denied the status of citizen can break into
the ‘consensual’ system, interrupt this order, and assert
themselves as a visible and speaking being” (Nyers 2010:
131).

In fact, our interviewees with precarious status were actively in-
volved in demonstrations, protest activities, and other forms of
political engagement, strategically negotiating their (in)visibil-
ity, despite the before-mentioned constraints. This provided an
option to channel the individually limited power into a more
anonymised, collective power.

Subsection 5.1.2 - Resource-Related Challenges

Another set of challenges faced in particular by small migrant-
led organisations are resource related (cf. also Torfa 2019). Those
concern both time and financial restrictions.

The fact that many migrant-led organisations rely on volun-
teers limits the time that their members can invest in the activ-
ities of the respective organisation:

"We do have some energetic and faithful members, who
are trying their best...but all our members are full time
workers” (interview Refugee Party).

In addition to this, many organisations face an insufficiency in
financial resources, which is often reinforced by the lack of a le-
gal organisational structure. This, in turn, makes it difficult to
raise funding. This challenge is of particular salience for organi-
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sations formed by undocumented migrants, given their in-
creased difficulty in registering an organisation (cf. also Rosen-
berger 2018). These factors entail that

"they cannot as frequently engage as much as profession-
als, big organisations" on the local, but also on the Euro-
pean level” (interview ENAR).

Hoffmann (2013) also draws attention to the fact that involve-
ment in EU policy processes requires significant resources, in-
cluding for example an office in Brussels to monitor EU policy
developments. However, it is worth noting that the interviewed
non-migrant-led organisations active at a national level, such as
the Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers
(CIRE)" faced similar constraints:

“It would be required to have a lot more resources and an
even finer expertise on mechanisms at European level in
order to engage more actively at EU level” (interview
CIRE).

In fact, many organisations are taken up by their daily activities
at local level, which renders it difficult to simultaneously engage
at the European level:

“Our member organisations are set up on a national basis
and this means that they have a lot of other things to do
than to deal with European policy” (interview CCME).

Subsection 5.2 - European Networks

Having discussed the main challenges faced by migrant-led or-
ganisations, this Section will discuss the obstacles encountered
by European networks.

st The Brussels-based non-migrant led organisation CIRE aims at promoting
the reception of asylum seekers, the regularisation of undocumented migrants
and the successful integration of migrants (CIRE 2019).
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Subsection 5.2.1 - Loss of Influence on EU Institutions

Nearly all of our interview partners, migrant-led networks and
non-migrant-led networks, stated that the overall changing po-
litical atmosphere also renders lobbying of the European Com-
mission and the European Parliament more difficult. In spite of
their generally good relations with the EU institutions, some in-
terviewed networks described that this change led to a decrease
in their access to the institutions over the last years:

“It is more difficult for all stakeholders to access institu-
tions in the current climate” (interview ECRE).

The interviewed member of CCME also linked such decrease in
influence over the past 10 years to changes in the European Com-
mission, which led to increased formalisation of the interactions
with the EU institutions and with this a loss of impact of infor-
mal advocacy. What is more, the political orientation of the
European Commission also changed during that time, regarding
migration-related attitudes:

“With the political Commission of Juncker it had started
[...], there was a change, which lead to the result that spe-
cific standards cannot be guaranteed in all circumstances.
[...] And the main starting point was to say: ‘how do we get
people away?’ People in Europe, they don’t want migrants
and refugees. So this is very abridged now, but the ‘people
do not want refugees’, this is a literal quotation from a
member of the Commission” (interview CCME).

Some networks also expect their influence to further decrease in
the coming years. They also linked this to the ongoing discus-
sions on the withdrawal of the United Kingdom from the EU. In
this sense, some of the interviewees expected a loss of diversity
in the European Parliament after “Brexit”, and with that a loss of
political allies:

“In terms of representation of minorities, the UK has the
largest representation of minorities. We are going to lose
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also the MEPs that are migrant-progressive (...) If you take
a look at the profile of the UK leaders, they are most from
migrant background, feminists, people of African descent,
descent of colonies and we are going to lose that. So again,
if we are not conscious that there is a need for a strong and
diverse parliament, we are going to lose some allies at the
political level” (interview ENAR).

Beyond the considerations of the potential loss of progressive
British MEPs, the networks expected the overall political config-
urations within the European Parliament after the 2019 Euro-
pean elections to be less favourable towards migrant-friendly
policies, given increase of right-wing parties’ influence across
Europe.

Subsection 5.2.2 - Limited European Platforms for Migrant Self-
Representation

One challenge specifically faced by migrant-led organisations is
that they have a limited European platform for their self-repre-
sentation. As shown above, European networks are predomi-
nantly non-migrant-led, revealing a lack of migrant-led net-
works active at the European level. This can also be exemplified
by the list of contributors to the aforementioned draft report of
the Special Rapporteur Judith Sargentini (GRUE) on the pro-
posed Recast Return Directive: All organisations listed as having
provided input to the report are non-migrant led organisations
or networks (European Parliament 2019b: 89).

This almost absolute absence of migrant-led networks im-
plies that, as discussed in Section 4, claims of migrant-led or-
ganisations are mostly mediated by non-migrant-led networks.
Herebys, it is worth noting that some migrant-led organisations
voluntarily leave the responsibility for EU advocacy to the net-
works based in Brussels:

“ECRE they are political, they try to compromise, they try
to bring more rights for refugees that is their job. To bring
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the voice of refugees inside. (...) We think that ECRE
knows better the EU institutions, knows better how to
deal with policymakers, how to present problems, how to
present resolutions, better than us. They know how it
functions inside. If we go inside, we destroy everything.
Because if you go with a radical demand like this, you don't
get anything” (interview MOSAICO).

Others however voiced strong discontent regarding such medi-

ation:

“When you look at migrant organisations that are invited
to the European Parliament to present their demands, en
grosso modo those are always organisations for migrants,
for refugees. So we need to make our own demands, our
own interests to the parliament and to have our own de-
mands discussed” (interview Voix des Migrants).

Instead, the representative from Voix des Migrants goes on, es-
tablished organisations need to make more space for migrant-

led organisations to represent their own interests.

“Today, the migrant himself will have his own lobby, the
migrant today wants to talk about himself, the migrant to-
day want to make his own demands, the migrants today
want to confront politics. People have to understand that”
(interview Voix des Migrants).

While some initiatives to increase migrant self-representa-
tion at the European level exist and will be further discussed
in Section 5, they are still in their initial phases and lack the
structure required for a network aiming to engage in advo-
cacy at the European level, such as an office in Brussels.
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Subsection 5.2.3 - Diversity of Interests Across and Within
European Networks

Particularly given the limited self-representation of migrants at
the European level, it is important to assess the diversity of in-
terests across and within European networks and the extent to
which migrant-led organisations are able to make their voice
heard within the network.

In this sense, many organisations expressed a desire to be
able to speak with one voice to push for pro-migration policies
at European level. Yet, CCME describes the challenges faced in
the attempt of finding a common ground among their member
organisations:

“The organisations are also very different (...) There is also
the EU Catholic Bishops’ Conference and the international
LGBTIQ network, so trying to reconcile all this could pos-
sibly be difficult. But there is always again the conscious-
ness that you have quite a few positions in common and
those are then arranged amongst each other” (interview
CCME).

While it evidently needs to be recognised that migrants’ inter-
ests vary, depending on migration status and time spent in the
host countries, origin, political orientations, gender, and other
individual factors, it is crucial to consider (potentially) differing
interests between migrant and non-migrant populations, as

“activities by native organizations may more likely express
the grievances, identities and interests of the native ma-
jority rather than of the migrant minority affiliated with
such organizations. This can become particularly prob-
lematic in a competitive organizational setting, given that
natives occupy more central positions than migrants by
virtue of the higher levels of resources they are endowed
with” (Messina 2007 cited in Pilati 2016, p. 61).
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Indeed, some migrant-led organisations considered that the de-
mands and actions of the networks did not go far enough. The
interviews also showed that migrant-led organisations some-
times mistrust non-migrant-led organisations. Due to the fact
that non-migrant led organisations are professionals and earn
their living with migration-related topics, some migrants and
migrant-led organisations have the impression that they do not
have a genuine interest in changing the situation:

“We need papers, but they need us. We need to be there
so that they can make money” (interview Coordination des
Sans-Papiers).

While the above is directed at institutionalised non-migrant led
organisations, some of the interviewees also felt that their de-
mands and activities were co-opted by other movements. Yet,
interviewees expressed that despite the differences in the orien-
tations of the movements, they have a common goal:

“There is the anti-fascist struggle, the anti-capitalist strug-
gle, the migrant struggle. There are many struggles, but
we all have a common ground. It’s the same politics that
pose on us” (interview Voix des Migrants).

This points, however, to the need of recognising and acting on
the power imbalances and different personal implications of the
various movements and their members. Hereby, the internal
structures of networks to bring in the various voices and claims
play a significant role and were developed to varying degrees,
extending from thematic working groups to regular consulta-
tions and field visits.
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Subsection 5.3 - Sub-Conclusions

This Section presented the various challenges faced by migra-
tion organisations: Those encompassed common challenges
such as a constraining political context and detrimental media
representations. Challenges faced by migrant-led organisations
are related to difficulties in political mobilisation and limited re-
sources. Challenges faced by European networks are a loss of in-
fluence, a lack of self-representation of migrant-led networks at
European level, and the diversity of interests across and within
networks.

It could be shown how states, enacting formal power, take
measures rendering migrants inactive. The interviewees showed
that in many cases political rights are restricted, formal status
not provided and migrants often confronted with degrading re-
ception conditions. Nonetheless, interviewed migrants estab-
lished systems of solidarity and collective action by mobilising
in migrant-led organisations. At the European level, migrant-led
organisations’ direct power remains limited, given the lack of a
strong migrant-led pan-European network. This, along with the
overall multiplicity of interests, results at times in power strug-
gles within the networks. While some accepted the added value
of being represented by a network, others were reluctant to co-
operate with non-migrant-led organisations, advocating for self-
representation.

Section 6 - Good Practices and Solutions

In this last Section, we will present good practices identified via
the interviews. They present recommendations for action to mi-
gration organisations as well other stakeholders, in a perspective
of addressing the aforementioned challenges and increase mi-
grant-led organisations’ influence on EU institutions. According
to the European Commission (2016) a best practice is
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“[a] arelevant policy or intervention implemented in a real
life setting and, [b] which has been assessed in terms of
adequacy and equity [c] and effectiveness and efficiency
related to process and outcomes”.

However, it needs to be acknowledged that many of the initia-
tives below are still at their initial stages. Therefore, we looked
for initiatives, which fulfilled [a]. [b] and [c} were hard to com-
pletely fulfil since, in the frame of this research, we were not able
to thoroughly evaluate the selected practices along those crite-
ria.

Subsection 6.1 - Mobilise Voters for Political Change

The restrictive political climate and distorted media representa-
tion of migrants and migration calls for fostering social dialogue
and presenting a counter-narrative. While this can partially also
be addressed at the European level, it particularly points to the
importance of the work of organisations which are active at the
local and national levels.

Given the upcoming Belgian and European elections at the
time of data collection, many organisations were preparing for
election campaigns. The aim was to mobilise citizens to vote for
pro-migration parties. In this sense, a member of the Coordina-
tion des Sans-Papiers called upon Belgian citizens, during a
demonstration organised for the regularisation of undocu-
mented migrants:

“Support us, Belgians. You have the key in your hands with
the vote that you will cast” (interview Coordination Sans
Papiers).

In a similar line, interviewees also explicitly targeted migrants
who by being granted citizenship obtained voting rights:

“And now we are working with (...) ex-refugees, who get
the citizenship. (...) They don’t know how to vote, they
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don’t know how to do that, they are just not active politi-
cally. (...) If migrants turn to vote, it will be a change” (in-
terview MOSAICO).

One campaign, which we chose to present as a good practice, is
the EU elections campaign #YourVoteOurFuture, organised by
ECRE and its member organisations (cf. ECRE 2018). It is created
to address the European political debates which are dominated

by

“a small but loud minority of far-right populists and their
anti-EU, anti-democratic and anti-civil rights agendas car-
ried forward and legitimised by racist slogans demonising
migrants, asylum seekers and refugees” (ECRE 2018).

The campaign presents that the majority of European voters are
in favour of pro-migration policies. It contains statements of mi-
grants mobilising European citizens to participate in the elec-
tions and to vote for politics that create an atmosphere which is
favourable to migrants. For example, Mubarak, an NGO activist
from Somalia calls upon the audience:

“Vote for a Europe that calls me by name and not by a
number!” (ECRE 2018).

The objective of mobilising European citizens is of particular rel-
evance given that European elections are often considered “sec-
ond-order elections” (Eising 2008). This generally leads to a
lower voter turnout, in spite of the increased competencies of
the European Parliament, including in the field of migration pol-
icy.

Ultimately, these election campaigns are a means of seeking
alliances by those lacking rights for formal political participa-
tion, with those who detain such rights and demonstrate their
solidarity with migrants’ concerns.
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Subsection 6.2 - Mobilise Migrants to Become Politically
Active

Given the aforementioned barriers that migrants confront re-
garding their political participation, many migration organisa-
tions make efforts of mobilising migrants and refugees to be-
come more politically active and stand up for their own rights
and demands. Most consider it as their task to

“empower and reactivate refugees and asylum seekers in
their real community or society” (interview MOSAICO).

and

“to stimulate them to mobilise them and to talk about it
loudly” (interview Refugee Party).

In this Section, we would briefly like to introduce the initiative
Refugee Party as one good practice of mobilising migrants for
political change. In fact, the mobilisation of refugees is part of
the Refugee Party’s mission. They have identified that,

“now, the activism within the refugee community is all
about presenting their culture, but almost none of these
initiatives aim to bring the refugees to activist themselves,
so the ones who actually do things, the ones who demon-
strate they intellectual abilities, the ones who talk about
politics or policies about integration, etc.” (interview
Refugee Party).

In order to complement existing initiatives, they encourage
refugees to become active, irrespective of legal status and as a
means of improving their own situation:

“What makes it legal or not legal, let me say, is your situa-
tion, which can be legal or not legal in a way, but in terms
of humanity, we are all equal. This is what we actually try
to do. And we try to drive this energy towards the commu-
nity to energize, actually, the new capabilities that come
here to Europe in order to integrate through activism,
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which is something, almost absent, absent at all activities
on refugee and migration area” (interview Refugee Party).

For the initiative, it is crucial that refugees speak out loudly, go
on the street, and express their demands. According to the
Refugee Party, the fact that their initiative was launched by mi-
grants and former refugees, encourages refugees to trust their
activities.

Subsection 6.3 - Reinforce Migrant-Led Organisations

As discussed above, many migrant-led organisations face re-
source-related challenges and frequently do not have the re-
quired organisational structure to apply for funding.

Changing internal organisational structures can contribute to
addressing this issue. MOSAICO explained that setting up a le-
gal and professionalised structure enabled them to raise fund-
ing:

“Until 1 year ago, we have only a board, we don't have staff
because we don't have any paid employee. So that's why
we could not apply to any EU fund, because we did not
have any staff. (...) And so we decided that now we have 3
staff members” (interview MOSAICO).

Connecting migrant-led organisations with each other can rein-
force the political weight of migrant-led organisations, foster
sharing of experiences and good practices, and promote joint
events:

“And we created the Steering Committee together with
our other refugee-led organisations, to create this kind of
union, coalition of refugee led organisations in Italy. (...).
The mechanism is also about working together. Because
Italy is also far from Rome, to Milano, to Sicily” (interview
MOSAICO).
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“So we think with UNHCR how to empower this kind of
organisation and to make them a little bit heard and pow-
erful and show what they do. And UNHCR came out with
an idea of supporting financially small grants for refugee-
led organisations. So they support refugee-led organisa-
tion with 10,000 Euros each (...). So they [refugee-led or-
ganisations] have expertise, they have an organisation that
explains to them by training during the project, there is
training sessions for the refugee-led organisations how to
write a project, how to search funds, how to write a budget
[explains the rest of the training schedule]. Amazing re-
sults” (interview MOSAICO).

This good practice also connects to feminist movements’ re-
search, which calls for supporting women

“not only as individuals, but collectively” (Sweetman 2013:
217),

“They have to become independent actors, and for this we
have to make changes at the communal level, and also at
the country and federal level“(interview Cornelia Ernst,
MEP (GUE/NGL)).

While internal efforts of reinforcing the organisational struc-
tures can be made, this is frequently dependent on external re-
sources. One good practice we would like to highlight here is a
programme conducted by UNHCR in Italy which provided
nancial support and training to strengthen refugee-led organi-
sations in Italy:

fi-

in order to strengthen their informal power as a collective.
Lastly, it needs to be acknowledged that such initiatives must
carefully conceived in order not to reify existing power struc-
tures. The reinforcement of migrant-led organisations must also
be accompanied by policy level changes and institutional sup-
port, i.e. by measures taken by those enacting formal power:

be
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Subsection 6.4 - Strengthen Migrant-Led Networks at the
European Level

As shown in this paper, migration organisations so far are mostly
active at local and national levels. Yet, we also reaffirmed the
findings of previous literature (cf. Hoffmann 2012) that networks
are more successful in reaching EU policymaking. However,
those networks are mostly not migrant-led raising problems of
self-representations.

Strong migrant-led networks at the European level can en-
sure that migrants’ demands are not only transmitted to the EU
institutions in a mediated manner, but to ensure self-represen-
tation at this level. With this regard, we call for a strengthened
support to networks like RISE and the EU Refugee and Migrant
Parliament, both of which will be discussed in the following as
good practices.

Refugees’ Ideas and Solutions for Europe (RISE) was created in
2016 and is led by refugee communities, organisations and indi-
viduals in 14 different European countries. It

“represents the authentic voices of refugees, where refu-
gees campaign for themselves” (RISE 2019).

On the website they declare:

“Through various actions, its overall aim revolves around
contributing to make refugees full members of their soci-
ety - in which they are not only actively involved, but also
recognised as knowledgeable, skilled and experienced
people” (RISE 2019).

On the European level, RISE writes statements, petitions, re-
ports on refugee issues and disseminates them to the European
Parliament (cf. RISE 2019). They also organize European and na-
tional campaigns and joint action days. While the network is still
young, the aim is to expand advocacy at the European level.
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“We don't have a strong political lobby inside. (...) This is
the future plan. Because RISE is recent. (...) And we need
time to walk together, to make joint action together, so we
can reflect our political ideas together, so we need time.
This is the future time to reach top advocacy level” (inter-
view MOSAICO, member of RISE).

Verdensborge Samfunn, who are members of RISE, considers
the network as a potential means of accessing EU institutions.
According to the interviewed member of Verdensborgere
Samfunn, they trust the RISE network, since it is led by refugee
organisations, which makes them feel to be on one level.

Another way of strengthening migrant self-representation at
the European level is the newly established “Refugee and Mi-
grant Parliament”, which first took place on the 17th and 18th of
October 2018 in Brussels. As an initiative of the left-wing
GUE/NGL parliamentary group of the European Parliament, the
aim is

“to bring together migrant-led organisations, which stand

up for human rights and to start an unprecedented process

of parliamentary self-determination” (interview Cornelia
Ernst, MEP (GUE/NGL)).

For Cornelia Ernst, spokeswoman for migration policy of the
parliamentary group GUE/NGL in the European parliament and
the co-organiser of the Refugee and Migrant Parliament,

"the aim was to launch a platform, where migrants and
refugees can raise their voices and on which they are met
on the same level and where their demands are heard” (in-
terview Cornelia Ernst, MEP (GUE/NGL)).

In an interview, she told us that the Refugee and Migrant Parlia-
ment was created in absence of a platform where the various mi-
grant-led organisations can discuss their ideas and needs:
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“We in the EU Parliament can support this. We can, so to
speak, provide the platform for this. We are also endeav-
ouring beyond this framework to win over other groups
beyond our group, in other words to promote this process
by self-organisations at EU level and then simply partici-
pate in Parliament. As a service provider and where mi-
grant organisations have to take things into their own
hands” (interview Cornelia Ernst, MEP (GUE/NGL)).

The Refugee and Migrant Parliament is therefore aimed at
providing a platform for discussion, networking and joint prob-
lem-solving. The resolution adopted by the participating mi-
grant-led organisations calls, amongst other things, for an end
to

“any deportation that put life or dignity at risk” (Migrant
Women Network 2019).

Further, it proclaims that

“lalny EU or bilateral agreement, memorandums of un-
derstanding and deals facilitating deportation must be
cancelled, the notion of safe countries doesn’t take in ac-
count our rights and realities” (ibid.).

While this initiative is valuable and the declaration also includes
a request to

“[c]reate the Refugee and Migrant Parliament and finance

it” (ibid.),
it remains to be seen how the Refugee and Migrant Parliament
will be embedded in structures at the European level, how regu-
larly and how long it will meet, and how the declarations will be
followed up on. At the current stage, the competencies of the
Refugee and Migrant Parliament do not seem to be well-defined
and the legitimisation of its members would need to be analysed
more closely.
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Subsection 6.5 - Render internal structures more
participative

Another challenge identified previously is the diversity of inter-
ests within networks. We have seen that there is a certain scope
of mistrust from migrants and migrant led organisations to-
wards non-migrant-led networks. To become more open to the
active participation and contribution of migrants, and to make
sure that their demands are put forward, non-migrant led net-
works and organisations should render their internal structures
more inclusive and participative. This can involve the hiring of
persons with migrant background or the democratic participa-
tion of members within the networks and organisations. Beyond
efforts aiming at increased participation of individuals, efforts of
non-migrant-led networks in increasing the participation of its
member organisations are crucial.

ECRE, used as a good practice here, tries to address all of
these points. MOSAICO, a migrant-led organisation and a mem-
ber of ECRE explained:

“If you want to work with refugees, and you have to fight
for refugee rights, and you ask people to hire refugees be-
cause they are qualified, it is better to hire. I think if refu-
gees find a way to be inside any organisation that works
for promoting refugee rights, they should give them the
chance inside the organisation. And ECRE is doing that
now” (interview MOSAICO).

Other than hiring migrants as staff members, ECRE ensures that
migrants are part of decision-making bodies. ECRE elected a
member of the refugee-led organisation MOSAICO onto the
board, which meets twice a year to make strategic decisions and
vote on the budget. While the majority of the board members
remain non-migrants, this is a first step in the right direction.
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With regards to the inclusion of migrant-led organisations in
the network, ECRE recently lowered the threshold of require-
ments for organisations to become member of their network.
This allowed smaller migrant-led organisations, such as MOSA-
ICO, to join the network. Given the aforementioned challenges
faced by migrant-led organisations, in terms of size and financial
capacity, such measures provide channels for migrant-led or-
ganisations to elevate their voice to the European level.

Subsection 6.6 - Sub-conclusions

This Section presented a number of good practices destined at
increasing migrant-led organisations’ influence on EU institu-
tions. Those ranged from initiatives in campaigning the Euro-
pean and national electorates to vote for pro-migration politics,
to mobilising migrants to become more active, reinforcing mi-
grant-led organisations, strengthening migrant-led networks at
the European level, as well as to promoting more inclusive inter-
nal structures. Ultimately, all of these aim to increase migrant-
led organisations’ informal power. Some, such as the political
mobilisation of migrants, can be achieved by migrant-led organ-
isations alone. Others, however, require cooperation with actors
having more formal or informal power, be it European citizens
that detain voting rights, non-migrant-led networks which make
their structures more participative, or organisations and politi-
cians who create an advantageous structural environment for
migrant-led organisations’ activities. These examples show that
both non-migrant actors enacting informal power as well as
those enacting formal power need to become more receptive
and supportive of the political participation of migrant-led or-
ganisations in order to increase the self-representation of the
latter.

162



The Influence of Migrant-Led Organisations on EU Institutions

Conclusions and Outlook

In this paper, we analysed how migrant-led organisations can
exert influence on EU institutions. For this purpose, we first in-
troduced the national and European channels as a frame to ana-
lyse the means available to migrant-led organisations for exert-
ing influence. Generally, we noted that migrant-led organisa-
tions tend to be active at predominantly local and national lev-
els. Their activities at those level can however also contribute to
exerting influence on the EU institutions via the national chan-
nel, including engaging in campaigns, awareness raising, and
protest activities. Some also engage via the European channel,
via their membership in a European network. The latter are
however mostly non-migrant-led and migrant self-representa-
tion at European level therefore remains limited or at an initial
state (see the RISE-network). We identified some good practices
for further observation, which aim at increasing the influence of
migrant-led organisations on the EU, which we would like to
amplify by means of this paper and which require contributions
from all actors involved. We would like to end with three main
observations from this research:

1) Migrant-led organisations face structural challenges limiting
their influence on EU institutions

We stress once again the additional obstacles faced by migrants
to exert political influence, including on EU institutions. These
encompass lacking formal political rights, precarious status and
lacking resources for organisation. Many of these can be and
have been argued to be put in place by state actors to limit the
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informal power which migrants could otherwise exert and thus,
keep them invisible to the extent possible.

2) Migrant-led organisations are already actively engaging with
EU policymaking

In spite of such obstacles, the interviewed members of migrant-
led organisations were politically involved in many ways. These
included political protests, awareness raising activities, lobby-
ing, and more. While migrant-led organisations were mostly in-
volved at local and national levels, those part of European net-
works also participated indirectly and/or directly in exerting in-
fluence via the European level. Hereby, collective action pre-
sented a valuable resource, as well as strengthened alliances
with other actors.

3) Investments from all stakeholders are required to increase
migrant-led organisations’ participation

In order to effectively increase migrant-led organisations’ poten-
tial for participation, all actors need to invest in the cause. On
this point, we presented initiatives driven by migrant-led organ-
isations themselves. We also pointed to adjustments which are
required from non-migrant-led networks and other stakehold-
ers enacting informal power in order to become more inclusive
and account for internal power imbalances. All of this needs to
be accompanied by relevant measures taken by state actors.
Given the current political context in the EU, one can be doubt-
ful about significant advancements on that end. In turn, this in-
creases even more the need for a stronger and more unified in-
formal power to confront this.

Finally, during our research journey we were grateful to meet
such a number of inspiring and impact driven people. Being a
migrant can make it challenging to stand up and to raise one’s
voice. However, there are many initiatives and organisations
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which do this every single day. As the RISE network’s states:
“They cannot decide for us without us”.
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Die Zusammenarbeit von Kommunen
und Zivilgesellschaft in der Arbeit mit
Gefliichteten: Beispiele aus NRW

LISA BONFERT UND CHRISTIAN KONIG

Abstract

Diese Studie widmet sich der Perspektive zivilgesellschaftlicher
Akteurinnen auf'ihre Rolle in der kommunalen Arbeit mit Gefliich-
teten in Deutschland. Wihrend viele Kommunen zivilgesell-
schaftliches Engagement schdtzen und es auf verschiedene Art
und Weise unterstiitzen, bleibt die Einbindung entsprechender
Akteurinnen vielerorts vor allem aufgrund fehlender Strukturen
ein Problem. In Einzelgesprdchen mit Haupt- und Ehrenamtli-
chen aus der Arbeit mit Gefliichteten behandelt diese Studie des-
halb die Frage, wie Aufgaben derzeit zwischen Kommunen und Zi-
vilgesellschaft verteilt sind und wie sie besser verteilt werden
konnten. Wihrend die Zusammenarbeit mit der Kommune insge-
samt sehr positiv bewertet wird, identifizieren Interviewpartnerin-
nen insbesondere fehlende finanzielle Mittel und unklare Kommu-
nikationsstrukturen als Hindernisse fiir eine verbesserte Koopera-
tion zwischen Kommune und Zivilgesellschaft.

Einleitung

Das Ankommen zahlreicher gefliichteter Menschen in Deutsch-
land im Jahr 2015 fithrte zu gegensatzlichen Bildern: Behérden
und Hilfsorganisationen wirkten vielerorts zundchst tiberfor-
dert, jedoch machten es sich Menschen in ganz Deutschland zur
Aufgabe, Gefliichtete in ihren Kommunen willkommen zu hei-
3en. Spatestens seit damals viele Kommunen eng mit zivilgesell-
schaftlichen Akteurinnen zusammen arbeiteten, ist die Rolle der
Zivilgesellschaft fiir die Aufnahme und Einbindung Gefliichteter
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in deutschen Kommunen in den Fokus geriickt (Celik 2015;
Minor 2018). Trotz dieser Aufmerksamkeit fehlt es oftmals an
Strukturen, um zivilgesellschaftliches Engagement so in kom-
munale Aufgaben einzubinden, dass es" einen gewinnbringen-
den Beitrag zur Aufnahme Gefliichteter in der Kommune leisten
kann.

Vor diesem Hintergrund stellen wir uns in diesem For-
schungsprojekt die Frage, wie zivilgesellschaftliche Akteurinnen
in der Arbeit mit Gefliichteten ihre Rolle in Abgrenzung zu kom-
munaler Arbeit wahrnehmen und welche Verbesserungen und
Anderungen sie sich wiinschen. Mithilfe fiinf semistrukturierter
Interviews mit haupt- und ehrenamtlich tatigen Menschen aus
der Arbeit mit Gefliichteten blicken wir zunachst auf ihre Per-
spektive der aktuellen Aufgabenverteilung zwischen kommuna-
len Behorden und Zivilgesellschaft. Die zweite Frage befasst sich
daraufthin mit ihren Idealvorstellungen einer zukiinftigen Auf-
gabenverteilung. Die dritte Frage widmet sich schlief3lich den
momentanen Hindernissen und Losungsansdtzen, die unsere
Interviewpartnerinnen benennen, um die Aufgabenverteilung in
der Praxis effizienter zu gestalten.

Unsere Interviewpartnerinnen bewerten die Zusammenar-
beit mit kommunalen Stellen als positiv und heben eine gegen-
seitige Wertschatzung hervor. Zusatzliche Mittel auf Seiten der
Kommunen, sowie bessere, direktere Kommunikationswege
zwischen den Akteurinnen werden hingegen als ndtige und be-
sonders hilfreiche Verdnderungen benannt. Diese Studie besta-
tigt den aktuellen Stand der Literatur, nach dem deutsche Kom-
munen ehrenamtliches Engagement als zentrales Element des
Willkommenbheifdens Geflichteter bewerten (Minor 2018).
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Literatur

Im Jahr 2015 kamen etwa 890.000 Menschen nach Deutschland,
um Asyl zu suchen (Pro Asyl 2018). Zwar ist die Zahl neu einrei-
sender Asylsuchender seitdem deutlich gesunken (2016 waren es
ca. 280.000, 2017 198.000 und 130.000 im Jahr 2018) (Pro Asyl
2019), allerdings empfinden deutsche Kommunen die Aufgabe,
Gefliichtete in der Gesellschaft aufzunehmen, weiterhin als
Herausforderung (Geseman/Roth 2009; Bertelsmann 2016: 15;
Scherr/Yiiksel 2019). Wahrend Migrationspolitik nicht in den di-
rekten Zustdandigkeitsbereich deutscher Kommunen fallt, ist
ihre wichtige Rolle fiir die Aufnahme von Gefliichteten und ihre
Einbindung in die Gesellschaft unumstritten (Bommes 2009;
Aumiiller/Bretel 2008; Celik 2015; Minor 2018). Im Gegensatz zu
Bund und Landern haben Kommunen frith erkannt, dass ent-
sprechende Strukturen der Schliissel zum Erfolg sind, und brin-
gen deshalb oft langjahrige Erfahrung in Integrationsfragen mit
(Minor 2018).

In diesem Zusammenhang wird zunehmend diskutiert und
erforscht, welche Rolle die Zivilgesellschaft und freiwilliges En-
gagement in deutschen Kommunen spielen (FES 2009; Celik
2015; Ruge et al. 2016; Deutscher Stadtetag 2016; Minor 2018). Die
Literatur deutet darauf hin, dass ehrenamtliches Engagement
aufgrund der personlichen Ndhe zu den Menschen einen wich-
tigen Beitrag dafiir leistet, dass Gefliichtete sich willkommen ge-
heien fithlen (Han-Broich 2015; Linnert 2018). Auch aus der
Perspektive deutscher Kommunen wird zivilgesellschaftliches
Engagement als wichtiges Werkzeug verstanden, um gefliich-
tete Menschen in der Gesellschaft aufzunehmen und den sozia-
len Zusammenhalt zu fordern (Minor 2018). Gesemann und
Roth (2016) zufolge hat sich die Zusammenarbeit zwischen
Kommunen und Zivilgesellschaft seit 2015 deutlich verstarkt.
Wiahrend die zunehmende Vernetzung fiir beide Seiten sowohl
Chance als auch Herausforderung sein kann, empfinden beide
die intensivere Zusammenarbeit mehrheitlich als Vorteil (Minor
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2018). Allerdings fiithlen sich zivilgesellschaftliche Akteurinnen
bei der Zusammenarbeit mit kommunalen Behdrden weiterhin
zu wenig ernst genommen, wertgeschdtzt und unterstiitzt, ob-
wohl viele Kommunen auf ihre Unterstiitzung angewiesen sind
(Schammann und Kiihn 2016; Karakayali 2017). Nach einer Stu-
die der Bertelsmann Stiftung (2017) sind fehlende Strukturen da-
fir verantwortlich, dass Ehrenamtliche zu wenig eingebunden
werden. Deshalb versucht eine wachsende Zahl Ehrenamtlicher,
ihre Arbeit zunehmend zu professionalisieren, um auf die poli-
tischen Ziele ihrer Kommunen grofderen Einfluss nehmen zu
konnen (Minor 2018). Dabei stellt sich die Frage, ob die Zivilge-
sellschaft Unterstiitzung kommunaler Initiativen oder vielmehr
ein ,kritisches Korrektiv staatlichen Handelns” sein sollte
(Minor 2018, S.20). Schammann und Kithn (2016) gliedern die
unterschiedlichen Mitwirkungsmoglichkeiten von Behorden
und Zivilgesellschaft in ein flinfstufiges Machtgefdlle der Ein-
flussnahme, in dem Hauptamtliche von zivilgesellschaftlichen
Organisationen und zivilgesellschaftlich Engagierte auf den
Platzen drei und vier hinter den Hauptamtlichen der Landkreis-
behorden und Gemeinden liegen. Schlusslicht bilden in diesem
Modell die Gefliichteten selbst. Dieses Machtgefille wird oft
dadurch verstarkt, dass Behorden die zivilgesellschaftlichen Ak-
teurinnen kontrollieren und steuern méchten (Daphi 2017).

Obwohl zivilgesellschaftliches Engagement in vielen deut-
schen Kommunen als wichtiger Baustein fiir das Willkommen-
heifden Gefliichteter anerkannt wird und die Zusammenarbeit
vielerorts intensiviert wurde, bleibt ihre Rolle also hinter offizi-
ellen kommunalen Behdrden oft zweitrangig. In diesem Kontext
steht die Frage dieser Studie und die Untersuchung, wie zivilge-
sellschaftliche Akteurinnen die Aufgabenverteilung in der Ar-
beit mit Gefliichteten in ihren Kommunen wahrnehmen. Von
Einem (2017) hebt hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen
Ehrenamtlichen und Kommunen besonders dann gut funktio-
niert, wenn sich Verwaltungsangestellte und Biirgerinnen per-
sonlich kennen, was insbesondere in landlichen Regionen und
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mittelgroflen Stadten der Fall ist. In Grof3stadten hingegen emp-
finden kommunale Behorden das Engagement der Zivilgesell-
schaft haufiger als Storfaktor (Hamann et al. 2016). Diese unter-
schiedlichen Perspektiven werden in diesem Forschungsprojekt
aufgegriffen, um eine moglichst grofde Bandbreite moglicher
Faktoren zu berticksichtigen, die aus Sicht der Zivilgesellschaft
fir eine effiziente Aufgabenverteilung von Bedeutung sind.

Methode

Um die Perspektive der Zivilgesellschaft in ihrer Arbeit mit Ge-
fliichteten in deutschen Kommunen zu beleuchten, haben wir
im April 2019 fiinf semistrukturierte Interviews mit haupt- und
ehrenamtlich tatigen Menschen aus der Arbeit mit Gefliichteten
gefithrt. Diese explorativen Fille aus unterschiedlich grofden
Kommunen in Nordrhein-Westfalen zeigen personliche Ein-
schatzungen zivilgesellschaftlicher Tatigkeiten im Kontext kom-
munaler und zivilgesellschaftlicher Akteurinnen. Die Perspekti-
ven ehrenamtlich tatiger Gesprachspartnerinnen bieten Einbli-
cke in ihre Selbstwahrnehmung und Positionierung in der kom-
munalen Arbeit mit Gefliichteten. Die Gesprache mit Haupt-
amtlichen ergdnzen diesen Betrachtungswinkel um eine weitere
Sichtweise, da diese hdufig als Schnittstelle zwischen kommu-
nalen Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen fungieren. Diese
Perspektiven bilden die Grundlage fiir die hier diskutierten Be-
wertungen und Empfehlungen fiir eine mogliche Aufgabenver-
teilung zwischen Kommune und Zivilgesellschaft.

Datenerhebung

Fir dieses Forschungsprojekt wurden drei Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen ausgewahlt, aus denen sich insgesamt fiinf In-
terviewpartnerinnen fiir ein Gesprach bereit erklarten. Zweck
der getroffenen Auswahl ist eine - im Rahmen des begrenzten
Handlungsspielraums - moglichst grofle Bandbreite an unter-
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schiedlichen Erfahrungen und Perspektiven, aus denen die Auf-
gabenverteilung zwischen Kommune und Zivilgesellschaft be-
trachtet werden kann.

Die Kommunen Dortmund, Essen und Dorsten wurden auf-
grund ihrer geographischen Ndhe ausgewahlt. Nordrhein-West-
falen nimmt als bevolkerungsreichstes Bundesland Deutsch-
lands gemafd dem Konigsteiner Schliissel weiterhin die mit Ab-
stand grofite Anzahl von Flichtlingen auf (2019 sind es 21,09%
der Asylbegehrenden, die nach der EASY Quote bei der Erstver-
teilung nach NRW kommen) (BAMF 2019). Deshalb finden sich
gerade im urbanen Ballungsraum Rhein-Ruhr zahlreiche zivil-
gesellschaftlich engagierte Organisationen in der Arbeit mit Ge-
fliichteten. Zwei Grof3stadte und eine kleinere Stadt im Ruhrge-
biet bieten diverse Einblicke in das mogliche Verhaltnis zwi-
schen zivilgesellschaftlich und kommunal organisierten Tatig-
keiten in der Arbeit mit Gefliichteten. Dortmund ist mit tiber
600.000 Einwohnerinnen die grofdte Stadt im Ruhrgebiet und
hat Anfang 2019 die derzeitige Aufnahmequote fast erfiillt (Stadt
Dortmund 2, 2019). Ein kommunales Integrationszentrum koor-
diniert ehrenamtliche Tatigkeiten, wahrend die Freiwilligen-
agentur der Stadt Informationen fiir Ehrenamtliche bereitstellt.
Dortmund empfindet die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaft-
lichen Akteurinnen eigenen Angaben zufolge als Notwendig-
keit, um Integration erfolgreich zu ermdéglichen (Stadt Dort-
mund, 2019). Auch die Stadt Essen, in der iiber 590.000 Men-
schen leben, setzt eigenen Angaben zufolge auf die Zivilgesell-
schaft, um die Integration von iiber 20.000 Gefliichteten in der
Stadt erfolgreich zu gestalten (Stadt Essen, 2019). Dazu sollen
insbesondere stadtbezirkliche Ansprechpartnerinnen und In-
tegrationskonferenzen beitragen. Dorsten bietet fiir dieses For-
schungsprojekt mit rund 76.000 Einwohnerinnen die Perspek-
tive einer kleinen Stadt im Ruhrgebiet (Stadt Dorsten, 2019).
Hier koordiniert die Agentur fiir Ehrenamt zivilgesellschaftli-
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ches Engagement auch im Bereich Fliichtlingsarbeit. Im Unter-
schied zu Dortmund und Essen ist das organisierte zivilgesell-
schaftliche Engagement hier deutlich kleiner.

Die Interviewpartnerinnen sind sowohl in rein ehrenamtlich
gefithrten Organisationen als auch in hauptamtlich gefiihrten
Koordinationsstellen tdtig und bieten diverse Einblicke in das
jeweilige Verhdltnis zur kommunalen Arbeit und die Koopera-
tion mit der Stadt. Die Koordinierungsstellen fiir Ehrenamtliche
in der Fliichtlingsarbeit geben einen Uberblick iiber die allge-
meine Landschaft des Ehrenamts in den befragten Kommunen
und die unterschiedlichen Aufgaben, die von Kommune und Eh-
renamt ibernommen werden. Die Vorsitzenden ehrenamtlich
gefithrter Organisationen fiigen ihre Einblicke aus der unmittel-
baren Perspektive der Ehrenamtlichen hinzu, und wie diese die
kommunalen Tétigkeiten in Relation zu ihren eigenen wahrneh-
men.

Die in den Interviews gestellten Fragen zielen auf die subjek-
tive Wahrnehmung zivilgesellschaftlicher Akteurinnen ab. Der
Fragenkatalog gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird der
gegenwartige Zustand der von Stadt und Zivilgesellschaft tiber-
nommenen Aufgaben abgefragt. Hier schildern die Inter-
viewpartnerinnen ihre eigenen Tatigkeiten und berichten tber
jene, die ihnen von anderen zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen in ihrer Stadt und von ihrer Kommune selbst bekannt sind.
Auflerdem nennen sie ihnen bekannte MafSnahmen, mit denen
die Stadt gegenwartig zivilgesellschaftliches Engagement unter-
stiitzt. Dieser Einstieg dient vor allem einem ersten Uberblick
dartiber, wo sich die Interviewpartnerinnen selbst verorten und
in welchem Kontext sie ihre Arbeit und die der Stadt und ande-
rer Organisationen sehen. Im zweiten Teil geben die Gesprachs-
partnerinnen an, wie sie sich die Aufgabenverteilung zwischen
Kommune und Zivilgesellschaft idealerweise vorstellen und wie
die Stadt zivilgesellschaftliches Engagement am besten unter-
stlitzen sollte. Im dritten und letzten Teil werden schliefllich
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wahrgenommene Hindernisse, sowie Ideen fiir Mafdnahmen ab-
gefragt, die unternommen werden konnten, um den derzeitigen
Ist-Zustand in den zuvor beschriebenen Soll-Zustand zu ver-
wandeln. Die Interviews wurden von uns per Telefon gefiihrt
und als Tonaufnahme aufgezeichnet. (Siehe Fragenkatalog im
Anhang)

Datenanalyse

Die Gesprache wurden nach der Grofie der jeweiligen Kommu-
nen sowie nach haupt- und ehrenamtlich tatigen Gesprachspart-
nerinnen aufgegliedert. Inhaltlich ergeben sich entlang des Fra-
genkatalogs drei Kategorien der Auswertung: 1. Gegenwartiger
Stand der Arbeit mit Gefliichteten in den ausgewdhlten Kom-
munen, 2. Soll-Zustand und 3. Hindernisse und konkrete Maf3-
nahmen. Die Ergebnisse der Interviews werden anhand dieser
Kategorien dargelegt und analysiert. Fiir die Ableitung der Emp-
fehlungen fiir die Aufgabenverteilung zwischen Kommune und
Zivilgesellschaft in der Arbeit mit Gefliichteten werden daraus
diejenigen Aussagen gefiltert, die bei der Mehrzahl der befrag-
ten Haupt- und Ehrenamtlichen in grofSen und kleinen Kommu-
nen als wesentliche Instrumente genannt werden.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der erlauterten Methodik
prasentiert. Dies geschieht ausgehend von der Analyse anhand
der Struktur des Fragenkatalogs.

Gegenwartiger Stand der Arbeit mit Gefliichteten
in den ausgewdhlten Kommunen

Die von Interviewpartnerinnen genannten und ibernommenen
Tatigkeiten spiegeln in ihrer Diversitdt die Unterschiedlichkeit
der ausgewahlten Organisationen wider und zeigen ein vielfalti-
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ges Bild der Arbeit mit Gefliichteten. Von Hauptamtlichen ge-
leitete Organisationen stellen fachliche Beratung fiir Gefliich-
tete selbst und unterstiitzen, in geringerem Mafde, ehrenamtli-
che Akteurinnen durch den Austausch von Erfahrungen und In-
formationen, Seminarangeboten, sowie lokaler Vernetzung.

Ehrenamtlich gefithrte Organisationen tibernehmen eine
vergleichsweise breitere Menge an unterschiedlichen Tatigkei-
ten, von integrationsfokussierten Aktivititen wie Sprachkursen
und -cafés, zu personlichen Patenschaften und Freizeitangebo-
ten. Mehrmals stieflen wir auf Angebote, welche mittlerweile
eingestellt sind, da entsprechende Aufgaben in grofden Teilen
auf Schulen und/oder Integrationskurse tibergegangen sind. Mit
zunehmender Professionalisierung fokussieren sich ehrenamtli-
che Akteurinnen starker auf Freizeitangebote und wechseln au-
8erdem zu Aktivitaten, welche stadtische Angebote in einem
eher informellen Rahmen erweitern und erganzen.

Alle Interviewpartnerinnen sind mit der Arbeit anderer Or-
ganisationen in ihrer Kommune vertraut. Positiv bewertet wer-
den hierbei gezielte Vernetzungsprojekte, welche ehrenamtli-
che Akteurinnen miteinander und mit hauptamtlichen Stellen
verbinden. Die Organisation solcher Vernetzung kann hierbei
sowohl bei haupt- als auch bei ehrenamtlichen Einrichtungen
liegen. Auch iiber die kommunalen Tatigkeiten und deren Ver-
zahnung mit der eigenen Arbeit haben alle Interviewpartnerin-
nen einen Uberblick. Besonders ein Fall, in dem kommunale An-
gebote von vorherigen Modellen aus dem Ehrenamt abgeleitet
worden waren, zeigt die mogliche Verbindung zwischen ehren-
amtlichen und stadtischen Aufgaben in der Arbeit mit Gefliich-
teten.

In Bezug auf den aktuellen Stand kommunaler Unterstiit-
zung fiir ehrenamtliche Tatigkeiten ergibt sich ein gemischtes
Bild. So wurde in einem Interview zwar eine vermittelnde Stelle
der Stadt genannt, konkrete Unterstiitzung iiber diese Vermitt-
lung hinaus finde jedoch nicht statt. Ebenso wird von manchen
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ehrenamtlichen Interviewpartnerinnen kommunale Unterstiit-
zung fiir ehrenamtliche Tatigkeiten, zum Beispiel in Form von
Vernetzungsangeboten, vermisst. Im Kontrast hierzu wurde in
einer anderen Kommune ein regelmafSiger Austausch mit der
Integrationsbeauftragten und eine besonders enge Zusammen-
arbeit und finanzielle Unterstiitzung hervorgehoben. Zudem
wurden Fordermittel von Stadt und Land, die Existenz eines re-
gelmafligen Austauschs, sowie Fortbildungsangebote fiir Ehren-
amtliche als effektive Hilfen genannt.

Soll-Zustand

Auf die Frage nach einem moglichen Idealzustand der Aufga-
benverteilung zwischen Kommune und Zivilgesellschaft hin
wird das Ehrenamt als eindeutig freiwillig und offen angesehen.
Jegliches Engagement solle von den Kommunen begriifst werden
und kommunale Arbeit, wo moglich und wo gewollt, unterstiit-
zen. Hierbei miisse die Kommune nach Ansicht der Inter-
viewpartnerinnen einen Rahmen vorgeben, der das Engagement
bestarkt, unterstiitzt und passend einbindet. Eine Ausnahme in
dieser offenen und freien Konzeption des Ehrenamts bildet die
personliche Begleitung Gefliichteter und die Ubernahme von
Patenschaften. Diese enge und personliche Bindung an einzelne
Personen und diese Form der Unterstiitzung wird von den In-
terviewpartnerinnen klar als zivilgesellschaftliche Aufgabe
wahrgenommen.

Davon abgegrenzt stehen die Aufgaben, die nach Auffassung
der Interviewpartnerinnen im Verantwortungsbereich der Kom-
mune liegen. Antworten auf relevante Fragen nannten eine
Bandbreite an verschiedenen Tatigkeiten, teilweise deckungs-
gleich mit den Aufgaben, welche auch gegenwartig wahrgenom-
men werden (Integrationskurse, Jobcenter, Kitaplatze, etc.). So
lasst sich die gewtiinschte Aufgabe der Kommune so zusammen-
fassen, dass sie Voraussetzungen fiir integrationsrelevante An-
gebote schafft. Dieser Aufgabenbereich wurde vielfach genannt
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und umfasst die Bereitstellung finanzieller Mittel, das Schaffen
von Beratungsangeboten sowie die Unterstiitzung des Ehrenam-
tes in der Ubernahme bestimmter Titigkeiten (siehe oben). Eine
das Ehrenamt unterstiitzende Rolle wird als wiinschenswert ge-
sehen, sei aber nicht hauptsachlicher und zentraler Bestandteil
der kommunalen Arbeit.

Anschliefdend wurde erfragt, wie die ideale Form einer sol-
chen unterstiitzenden Rolle durch die Kommune aussehen
konnte. Hierbei zeigt sich, dass sdamtliche Organisationen
grundsatzlich positiv iiber die Arbeit ihrer Kommune sprechen,
auch diejenigen Akteurinnen die von wenig bisheriger Unter-
stlitzung sprachen (siehe oben). Mehrmals wurde darauf hinge-
wiesen, dass die eigene Kommune bereits jetzt mehr leiste als
theoretisch noétig sei. In diesem Zusammenhang wurde die er-
wahnte klare Rollenverteilung erneut als positiv hervorgehoben:

,Wir machen unsere Arbeit, die Stadt macht ihre Arbeit,
das lauft nach unserer Meinung.” (Zitat Interview)

Konkrete, zusatzliche Unterstiitzung wurde zudem weit gefa-
chert angesprochen. Dazu gehoren zusatzliche Kapazititen,
hauptamtliche Stellen und erweiterte finanzielle Unterstiitzung
sowie Angebote fiir Netzwerkbildung und fortbildende Maf3-
nahmen. Die bereits im ersten Teil des Interviews positiv her-
vorgehobene Rolle von direkten Ansprechpartnerinnen wurde
hier in Zusammenhang mit dem generell gedufderten Bedarf
nach zusatzlichem Personal erneut genannt. Die Finanzierung
und Bereitstellung solcher Kontaktpunkte sollte nach Auffas-
sung der Interviewpartnerinnen nicht nur fiir befristete Zeit und
mit begrenzten Mitteln geschehen, sondern langfristig angelegt
sein, um eine nachhaltige Zusammenarbeit zu gewdhrleisten.
Projektfinanzierungen und Planungen “Jahr-fiir-Jahr” wurden
hingegen kritisiert.
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Hindernisse und konkrete Mafdnahmen

AbschliefRend riickte die Realisierung des Soll-Zustandes in den
Fokus und Interviewpartnerinnen wurden gebeten, konkrete lo-
kale Hindernisse zu nennen, welche die Umsetzung des von
ihnen favorisierten Modells verhindern. Die Mehrzahl der Inter-
viewpartnerinnen benannte sowohl begrenzte finanzielle Mittel,
als auch einen Personalmangel in der Kommune als grof3e Hin-
dernisse. Diese decken sich teilweise mit Idealzustanden inner-
halb der Kommune aus dem vorherigen Teil (vor allem beziig-
lich Projektfinanzierung, siehe oben). In den Gesprachen wurde
dementsprechend nicht die grundsatzliche Handlungsbereit-
schaft der Kommune als Hindernis wahrgenommen, sondern
Probleme auf einer organisatorischen Ebene verortet.

In mehr als der Halfte der Interviews wurden auflerdem
Kommunikationsprobleme als Hindernis genannt. Diese Kate-
gorie umfasst unterschiedliche Probleme, wie etwa eine man-
gelnde Zielgruppenerreichung (aufgrund von Umsiedlungen
etc.), eine zu geringe Bekanntheit von hauptamtlichen Koordi-
nierungsstellen unter Ehrenamtlichen, sowie eine unzu-
reichende Erreichbarkeit von kommunalen Stellen. Schliellich
wurden auch biirokratische Prozesse sowohl aufgrund mangeln-
der Erreichbarkeit kommunaler Stellen, als auch durch verlang-
samende Arbeitsabldaufe und -prozesse negativ bewertet.

Im Bereich moglicher Mafinahmen fiir eine verbesserte Zu-
sammenarbeit mit der Kommune decken sich erneut Teile der
Antworten mit den Aussagen zum Idealzustand. Ein zusatzlich
erwdhnter Aspekt ist die klare Einhaltung von Zustandigkeiten.
Kommunale und ehrenamtliche Organisationen sollten nach
Ansicht der Interviewpartnerinnen darauf achten, ihre grundle-
genden Tatigkeiten vollstindig auszuiiben, um Konflikte und
Mehrbelastung auf Kosten anderer Akteurinnen zu verhindern.
Dieser Punkt steht im engen Zusammenhang mit einer Verbes-
serung des kommunalen und offiziellen Angebots, wofiir haupt-
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sachlich mehr Budget und besser ausgebildetes Personal gefor-
dert werden. Eine Verbesserung des kommunalen Angebots ver-
bessere die Erfiillung von Zustdndigkeiten und verhindere mog-
liche Mehrbelastung von Ehrenamtlichen.

Diskussion

Der Status Quo wird von allen Interviewpartnerinnen weitestge-
hend positiv bewertet. Die selbst zugeordneten Aufgaben haupt-
amtlich und ehrenamtlich gefiihrter Organisationen sind dabei
klar voneinander abgegrenzt. Hauptamtlich gefithrte Organisa-
tionen sehen sich selbst in einer unterstiitzenden Rolle fiir das
Ehrenamt, teilweise auch als Schnittstelle zu kommunalen Be-
horden mit einem Fokus auf Beratungsangeboten. Sie heben die
Wichtigkeit der ehrenamtlichen Arbeit fiir die Eingliederung
Gefliichteter in der Gesellschaft hervor und sprechen sehr wert-
schatzend tiber das Ehrenamt. Die Zivilgesellschaft wird von Sei-
ten der Hauptamtlichen klar als ein elementarer Baustein fiir die
Aufnahme und Eingliederung gefliichteter Menschen erkannt,
den es bestmoglich zu unterstiitzen gilt. Ehrenamtlich gefiihrte
Organisationen selbst sind auf den personlichen Kontakt zu Ge-
fliichteten und Freizeitangebote spezialisiert. Trotz der theore-
tisch moglichen, engen Kooperation zwischen hauptamtlich
und ehrenamtlich gefiithrten Organisationen wird die Zusam-
menarbeit mit der Kommune nur in der Kleinstadt als eng be-
zeichnet. In anderen Kommunen sind existierende Unterstiit-
zungsangebote hingegen weniger bekannt. Der personliche
Kontakt zur Integrationsbeauftragten ist hier der Schliissel fiir
die positive Einschatzung der Zusammenarbeit, die in Form von
finanziellen Hilfen und aktivem Austausch besteht. Ehrenamtli-
che Organisationen professionalisieren und spezialisieren sich
angesichts der wachsenden Bandbreite von kommunal geleite-
ten Tatigkeiten auf einzelne Aufgabenbereiche. Dennoch ist die
blofRe Existenz von koordinierenden und vernetzenden Bera-
tungsstellen der Stadt offenbar nicht ausreichend, um eine
effektive Kooperation sicherzustellen, die das Ankommen der
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Gefliichteten in der Gesellschaft erleichtert. Hier konnen direkte
Ansprechpartnerinnen und eine aktive Kommunikation beste-
hender Unterstiitzungsangebote fiir Ehrenamtliche als Positiv-
beispiele fiir bessere Zusammenarbeit, Vernetzung und Wis-
senstransfer hervorgehoben werden.

Die positive Bewertung des Status Quo deckt sich mit den
wenig konkreten Auflerungen der Interviewpartnerinnen zu
einem moglichen Idealzustand und wie dieser zu erreichen
ware. Vielmehr gaben Interviewpartnerinnen an, dass die Kom-
mune fiir die Rahmengebung zustiandig sei, wahrend das Ehren-
amt vorgegebene Strukturen lediglich begleiten kénne. Die Vor-
gabe klarer Strukturen durch die Kommune kann dementspre-
chend eine effektive Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
begiinstigen, sofern diese ihre Rolle eindeutig von der der Kom-
mune abgrenzen und selbst definieren kann. Dariiber hinaus
weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Angebote zur Kontakt-
aufnahme und Informationsbereitstellung die Vernetzung und
Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Kommune erleich-
tern kann. Allerdings entscheidet die Erreichbarkeit und Verfiig-
barkeit der Ansprechpartnerinnen, ob ein Wissenstransfer lang-
fristig stattfinden und zu gewinnbringenden Kooperationen im
Sinne der Gefliichteten beitragen kann. Auch eine langfristige
Planung mit klarer Zielsetzung auf Seiten der Kommune kann
Kooperationen mit der Zivilgesellschaft begiinstigen.

Obwohl die bestehende Rollenverteilung insgesamt positiv
bewertet wird, werden doch zahlreiche Hindernisse genannt,
deren Uberwindung eine Verbesserung der Zusammenarbeit zur
Folge haben konnte. Das Hauptproblem, das aus dieser Inter-
viewreihe hervorgeht, besteht mafdgeblich darin, dass bessere
Unterstiitzung durch die Kommune an bessere kommunale Ein-
richtungen gebunden ist. Das setzt finanzielle Mittel fiir ent-
sprechende Stellen und Angebote voraus. Angesichts zu-
nehmender Professionalisierung des Ehrenamts konnen Verbes-
serungen in der kommunalen Unterstiitzung nicht durch rein
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prozessuale Veranderungen erreicht werden. Stattdessen
braucht es mit finanziellen Mitteln und zusatzlichen Stellen
grundlegende Mafdnahmen, um zivilgesellschaftliches Engage-
ment besser als bisher zu unterstiitzen. Dariiber hinaus bedarf
es besserer Kommunikationswege fiir bereits bestehende Ange-
bote, damit diese starker genutzt werden und fiir eine engere
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft sorgen konnen.

Insgesamt hat sich in dieser Arbeit die Auffassung bestehen-
der Literatur bestdtigt, dass ehrenamtliches Engagement der Zi-
vilgesellschaft von deutschen Kommunen als wichtiges Instru-
ment verstanden wird, um Gefliichtete in der Gesellschaft auf-
zunehmen (Minor 2018). In unserer Stichprobe iiberwiegt auch
angesichts zunehmender Professionalisierung der Zivilgesell-
schaft klar die positive Bewertung einer engen Zusammenarbeit
mit kommunalen Behdrden, obgleich mangelnde Strukturen
insbesondere aufgrund finanzieller Engpdsse eine bessere Ko-
operation erschweren. Direkte hauptamtliche Ansprechpartner
und eine enge Bindung an hauptamtliche Personen koénnen
nicht nur die Kooperation erleichtern, sondern auch die Wert-
schatzung von Ehrenamtlichen begiinstigen. Hier liegt es in der
Verantwortung der Kommune, Hierarchien abzubauen und ent-
sprechende Strukturen zu schaffen, mithilfe derer die Motiva-
tion und das Wissen der Zivilgesellschaft gewinnbringend ein-
gebunden werden konnen.

Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Aufgabenverteilung zwischen
Kommunen und Zivilgesellschaft in der Fliichtlingsarbeit und
untersucht gewinnbringende Formen kommunaler Untersttit-
zung fir ehrenamtliches Engagement. Dabei stiitzt sich der In-
halt auf die Daten aus funf semistrukturierten Interviews, die
mit haupt- und ehrenamtlichen Personen gefiihrt wurden, die in
den nordrhein-westfilischen Kommunen Dortmund, Essen und
Dorsten in der Arbeit mit Gefliichteten tatig sind.
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Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen die positive Bewertung
der derzeitigen Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Zi-
vilgesellschaft durch unsere Interviewpartnerinnen. Einige posi-
tiv hervorzuhebende Modelle konnten identifiziert werden. So
profitieren Ehrenamtliche von direkten kommunalen Ansprech-
partnerinnen. Koordinierungs- und Vernetzungsstellen konn-
ten dazu beitragen das mittlerweile professionalisierte Ehren-
amt untereinander und mit der Kommune zu verbinden und so
Kooperation und Austausch zu ermoglichen. In der Zusammen-
arbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und deren kon-
kreter Unterstiitzung existieren jedoch weiterhin klare Unter-
schiede zwischen einzelnen Kommunen.

Interviewpartnerinnen wiinschen sich eine klare Rollenver-
teilung zwischen Kommune und Zivilgesellschaft, in welcher die
Stadt einen Rahmen vorgibt und das Ehrenamt freiwillig und
ungebunden dort unterstiitzt, wo es notig ist. Die zufriedenstel-
lende Wahrnehmung kommunaler Aufgaben (z.B. Beratungsan-
gebote, Integrationskurs etc.) sowie das Einhalten festgelegter
Zustandigkeiten wurde hierbei als besonders wichtig angesehen.
Auf dieser Grundlage konnen die erwdhnten Positivbeispiele
aufbauen und ehrenamtliche Organisationen von besserer Kom-
munikation und Vernetzung profitieren.

Uber diesen Rahmen hinaus wiinschen sich ehrenamtliche
Akteurinnen neben dem Abbau biirokratischer Hiirden und
kommunikativer Probleme, vor allem zusétzliche, langfristig an-
gelegte, personelle und finanzielle Kapazititen auf Seiten der
Kommune. Bessere kommunale Unterstiitzung geht daher vor
allem mit besseren kommunalen Einrichtungen einher. Dies
kann nicht allein durch prozessuale Veranderungen erreicht
werden, sondern setzt eine bessere Ausstattung von Kommunen
voraus - unabhdngig von der direkten Zusammenarbeit mit zi-
vilgesellschaftlichen Akteurinnen.
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Diese Arbeit zeigt somit die von zivilgesellschaftlichen Ak-
teurinnen positiv bewertete Zusammenarbeit mit den unter-
suchten Kommunen, welche von gegenseitiger Wertschatzung
gepragt ist. Andererseits stellten wir einen Bedarf nach zusatzli-
chen Mitteln und personellen Moglichkeiten in den Kommunen
fest. In Kombination mit direkten Kommunikationswegen und
einfach zuganglicher Unterstiitzung konnte mit Erfiillung dieses
Bedarfs eine gewinnbringende Unterstiitzung zivilgesellschaftli-
chen Engagements erfolgen.
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Anhang

Fragenkatalog

188

(1) Ist-Zustand

(a) Welche Aufgaben (iibernehmen Sie/) tiber-
nimmt Thre Organisation in der Arbeit mit
Gefliichteten?

(b) Welche Aufgaben tibernehmen weitere zivil-
gesellschaftliche Organisationen in Threr
Kommune in der Arbeit mit Gefliichteten?

(c) Welche Aufgaben Threr Kommune in der
Arbeit mit Gefliichteten sind Thnen be-
kannt?

(d) Welche Aktivitaten sind Thnen bekannt, mit
denen Thre Kommune die Arbeit zivilgesell-
schaftlicher Organisationen in der Arbeit
mit Gefliichteten unterstiitzt?

(2) Soll-Zustand Sprechen wir nun dariiber, wie es
idealerweise aussehen wiirde:

(a) Welche Aufgaben sollten in der Arbeit mit
Gefliichteten in IThrer Kommune von zivilge-
sellschaftlichen Organisationen (wie Threr)
tibernommen werden?

(b) Welche Aufgaben sollten in der Arbeit mit
Gefliichteten in Threr Kommune von der
Kommune selbst iibernommen werden?

(c) Mit welchen Aktivitaten sollte IThre Kom-
mune die Arbeit zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen in der Arbeit mit Gefliichteten
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starker unterstiitzen?

(3) Maf3nahmen zur Erreichung des Soll-Zustands

(a) Welche Faktoren behindern die von Ihnen
vorgeschlagene Aufgabenverteilung zwi-
schen Kommune und zivilgesellschaftlichen
Organisationen?

(b) Welche konkreten Mafinahmen konnen Sie
sich vorstellen, um kommunale Unterstiit-
zung fiir zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen in ihrer Arbeit mit Geflichteten zu ver-
bessern?
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Politisierung von Fachkriften im Arbeits-
feld Flucht und Migration

,» Wie konnen wir lauter werden?*

CHARLOTTE PAPKE UND MARIE-CHARLOTTE
PERSITZKY

Abstract

Soziale Arbeit und Psychotherapie mit Gefliichteten ist politisch!
Aufbauend auf dieser These analysierten die Autorinnen die Poli-
tisierung der Professionellen in diesem Arbeitsfeld. Zentral ist die
Suche nach begiinstigenden und hemmenden Faktoren der Poli-
tisierung mittels sieben qualitativer Interviews. Zudem sind die
Formen politischen Handelns im beruflichen Kontext Gegenstand
der vorliegenden Studie. Das Professionsverstdndnis, die emotio-
nale Anteilnahme der Fachkrdfte und die Selbstwirksamkeitser-
wartung stellen wesentliche personale Faktoren dar. Auf der
strukturellen Ebene ldsst sich die Bedeutung der Organisierungs-
angebote und der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen unter-
streichen. Zum Schluss machen die Autorinnen konkrete Hand-
lungsvorschldge zur Unterstiitzung einer stdrkeren Politisierung
der Fachkrdfte.

Einleitung

Politische Entscheidungen beeinflussen die Lebensqualitat ge-
fliichteter Menschen massiv. Dies zeigt sich etwa beim Zugang
zum Arbeitsmarkt, der durch Arbeitsverbote, Zustimmungs-
pflichten der Auslanderbehorde, Vorrangpriifung, oder durch
Schwierigkeiten bei der Anerkennung auslandischer Abschliisse
erschwert wird (Johansson und Schiefer 2016: 74).
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Spezifischer Wohnraum, insbesondere die Unterbringung in
Gemeinschaftsunterkiinften, birgt ein hohes Potenzial fiir Larm-
belastung und Konflikte (Schiefer 2017: 4f.). Auch der aufent-
haltsrechtliche Status beeinflusst die Lebensqualitat Gefliichte-
ter. Besonders fiir Asylbewerberinnen und Menschen mit einer
Duldung (nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) zeigt sich an
dieser Stelle ein negatives Bild: Studienergebnisse weisen auf'ein
hohes Armutsrisiko, Deprivationen, Erkrankungen, sowie auf
Entwicklungsgefahren fiir Kinder und Jugendliche hin (Taubig
2003: 52-58; Tdubig 2009: 98-216; Johansson und Schiefer 2016:
77). Dies ist auch auf die Unkenntnis tiber ihnen zustehende fi-
nanzielle Anspriiche und Sprachbarrieren sowie den nachrangi-
gen Zugang zu Integrationskursen zuriickzufithren (Johansson
und Schiefer 2016: 77).

Die genannten Faktoren konnen auch die psychische Ge-
sundheit dieser Personengruppe entscheidend beeinflussen:
Aufenthaltsrechtliche Unsicherheit oder Sorge um die Familie,
die aufgrund des ausgesetzten Familiennachzugs nicht nachge-
holt werden kann, beeinflussen den Heilungsprozess (Kluge
2016: 388; Ghaderi und van Keuk 2017: 257-258). Zusatzlich ist
bereits der Zugang zu Psychotherapie fiir Gefliichtete durch das
Asylbewerberleistungsgesetz beschrankt und die Versorgung
unzureichend (ebd.).

So wie die Lebenssituation ihrer Adressatinnen bleibt auch
das professionelle Handeln der Fachkraifte, die tagtaglich mit
Gefliichteten arbeiten, nicht unberiihrt von politischen Rah-
menbedingungen. Gerade Fachkréfte in psychosozialen Berufen
haben - so vermuten die Autorinnen - aufgrund ihrer Profession
einen guten Einblick in die tatsdachlichen Lebensverhdltnisse ih-
rer Adressatinnen und deren Abhangigkeit von politischen Rah-
menbedingungen. Mitunter hat das professionelle Handeln der
Fachkrifte aufenthaltsrechtliche Konsequenzen, etwa bei Er-
stellung eines psychologischen Gutachtens (Kluge 2016). Eine
Politisierung eben dieser Fachkrdfte im Arbeitsfeld Flucht und

194



Politisierung von Fachkrdften im Arbeitsfeld Flucht und Migration

Migration erscheint daher besonders naheliegend. Sie soll Ge-
genstand der vorliegenden Studie sein: Welche Faktoren be-
gunstigen die Politisierung von Fachkraften und welche Formen
politischen Handelns lassen sich erkennen? Mittels qualitativer
Interviews mit Psychotherapeutinnen und Sozialpddagoginnen
werden wir uns dieser Frage ndhern.

Eine Politisierung der Professionellen im Arbeitsfeld Flucht
und Migration scheint also einerseits aufgrund der direkten
Auswirkungen, die politische Entscheidungen auf die Lebenssi-
tuation ihrer Adressatinnen und damit auch auf ihr professio-
nelles Handeln haben, naheliegend.

Dartiber hinaus sehen wir eine Politisierung der Fachkrafte
auch als wiinschenswert an. Dabei beziehen wir uns auf vorlie-
gende Argumentationen vor allem aus der Disziplin Sozialer Ar-
beit. Hier ist beispielsweise die Frage nach einem politischen
Mandat (vgl. hierzu Merten 2001) Sozialer Arbeit zu nennen,
einer Politik Sozialer Arbeit (vgl. hierzu Miiller/Olk/Otto 1981;
Miiller 2001) oder die Forderung nach einer (Re-)Politisierung
Sozialer Arbeit (vgl. hierzu Seithe 2011). Diese Ansdtze gehen da-
von aus, dass politisches Handeln ein zentraler Gegenstand So-
zialer Arbeit ist, da die Profession in einem Spannungsfeld ver-
schiedenster Interessen steht. Beispielhaft sind hier die Interes-
sen der Adressatinnen, des Staates bzw. des Kostentragers und
der Gesellschaft zu nennen (Sorg 2003: 85). Sorg pladiert hier fiir
eine ,Parteilichkeit* fiir die Gruppe der Adressatinnen, damit
auch weniger einflussreiche Gruppen in der Gesellschaft repra-
sentiert werden (Sorg 2003: 86). Diese Argumentation ldsst sich
aus Sicht der Autorinnen auf die Psychotherapie tibertragen. Ge-
rade (psychisch belastete) Gefliichtete haben es - aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse, fehlendem Wahlrecht oder
Angst vor Repression - moglicherweise schwerer, politisch zu
partizipieren und fiir ihre Interessen einzustehen. Psychothera-
peutinnen kommt verstarkt die Aufgabe zu, dafiir zu sorgen,
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dass auch ihre Interessen gehort werden. Keupp beschreibt die
Verantwortung der Psychotherapie folgendermafsen:

»Psychosoziale Praxis hat eine bevorzugte Wahrneh-
mungsposition flir die subjektiven Folgen gesellschaftli-
cher Strukturveranderungen. Da diese nicht einfach die
Folge unverdnderlicher Gesetzmafigkeiten darstellen,
kann auf'sie Einfluss genommen werden. Hier sehe ich die
gesellschaftliche Verantwortung der Psychotherapie.”
(Keupp 2005: 142)

Die Reichweite politischer Entscheidungen ist im Arbeitsfeld
Flucht und Migration, wie oben erldutert, besonders grof3. Poli-
tische Rahmenbedingungen erschweren oder verhindern teil-
weise Heilung, Personlichkeitsentfaltung oder Hilfe zur Selbst-
hilfe und stehen damit dem professionellen Mandat von Psycho-
therapeutinnen und Sozialarbeiterinnen entgegen. Dies impli-
ziert einen berufspolitischen Konflikt. Aus diesem Grund wid-
men wir uns in dieser Studie den Fachkraften dieses Arbeitsfel-
des.

Gehen wir also davon aus, dass eine Politisierung der Fach-
krafte sowohl naheliegend als auch wiinschenswert ist, erscheint
es sinnvoll, Faktoren zu untersuchen, die eine solche Politisie-
rung erschweren oder begiinstigen.

Dazu muss zundchst eine Bestandsaufnahme erfolgen: Wie
steht es um die Politisierung in Wissenschaft und Praxis? In der
Sozialarbeitswissenschaft sind solche Debatten - wie oben dar-
gelegt — schon seit Langerem prasent. In der wissenschaftlichen
Debatte um die Psychotherapie scheint das Thema kaum (mehr)
vorzukommen (Keupp 2005: 42).

Doch gibt es in der Disziplin Soziale Arbeit zwar eine breite
Diskussion tiber die normative Beschaffenheit des ,Politischen®,
jedoch bislang kaum Forschungsergebnisse tiber die Politisie-
rung von Fachkriften in der Praxis. Auffindbar ist bislang eine
Studie von Kroger (2017), der die Formen politischen Handelns
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von Professionellen in der Diisseldorfer Fliichtlingssozialarbeit
untersuchte. Kroger zeigte, dass die Professionellen ver-
schiedenste Wege gefunden haben, politisch zu handeln. Den-
noch bleiben die Wege offen, die sie zum politischen Handeln
gefiihrt haben. Der Politisierungsprozess der Personen wurde
nicht untersucht.

Die Autorinnen der vorliegenden Studie widmen sich daher
der Frage: ,Wie entsteht arbeitsfeldbezogene Politisierung bei
Professionellen im Arbeitsfeld ,Flucht und Migration“?

Dabei wird der Begriff der Politisierung in dieser Studie wie
folgt definiert: Politisierung ist die Bewusstwerdung tiber den
Zusammenhang des professionellen Handelns und der Politik
sowie die Einmischung und Einflussnahme auf Meso- und Ma-
kroebene in parteilicher Haltung fiir die Gruppe der Adressatin-
nen.” Diese Definition ist angelehnt an Definitionen von Geif3el
(1999: 18), Lautmann (1994: 432), Caduff (2015), Claufden (1996:
18) und Kulke (1991: 600).

Die Formulierung beinhaltet einerseits die Entwicklung eines
politischen Verstandnisses. Das politische Verstandnis meint
letztlich das Bewusstsein tiber die oben benannten Auswirkun-
gen politischer Entscheidungen auf die Lebenssituation der Ad-
ressatinnen und das eigene professionelle Handeln. Exempla-
risch steht hier die Aussage einer Interviewpartnerin:

,Wie sind die Bedingungen und was gibt s fiir Moglichkei-
ten, was zu andern, und wie konnen wir lauter werden, so
als Profession und die Personen, mit denen wir arbeiten?“

52 Die normative Vorannahme einer zeitlichen Abfolge (zuerst Bewusstwer-
dung, dann politisches Handeln) soll durch die Definition vermieden werden,
da eine Bewusstwerdung auch iiber politisches Handeln denkbar ist. Gleich-
sam soll das Phanomen der Politisierung als dynamischer Entwicklungspro-
zess dargestellt werden, der hinsichtlich des Politisierungsgrades schwanken
kann.
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Dartiber hinaus umfasst die Definition auch politisches Han-
deln. Letzteres wird in eine politische Richtung, die Richtung
der Parteilichkeit fiir die Gruppe der Adressatinnen gelenkt, die
dem professionellen Handeln der Fachkrafte entspricht. Aufer-
dem wird politisches Handeln an dieser Stelle als Einmischung
und Einflussnahme auf Meso- und Makroebene benannt. Han-
deln auf der Mikroebene entspricht nicht politischem Handeln,
sondern sozialem Handeln (Nonnenmacher 201: 93). Darunter
fallen Tatigkeiten die in die Lebenssituation einzelner Adressa-
tinnen hineinwirken, beispielsweise die Kontaktaufnahme zum
Auslanderamt mit dem Hinweis auf einen fehlerhaften Asylbe-
scheid. Professionelles soziales Handeln ist jedoch der Praxis der
untersuchten Berufsgruppen immanent. Aus diesem Grund
konzentrieren wir uns im Folgenden auf das politische Handeln
als Einflussnahme auf Meso- und Makroebene.

Politisches Handeln auf der Mesoebene meint die Einfluss-
nahme auf Organisationen oder Institutionen (Lautmann 1994:
432). Denkbar ware hier z.B. ein Vortrag tiber den rechtlichen
Handlungsspielraum, gerichtet an andere Fachkréfte. Die Ma-
kroebene betrifft Phanomene wie Kultur und Gesellschaft (Laut-
mann 1994: 432). Politisches Handeln auf dieser Ebene ware bei-
spielsweise die Veroffentlichung einer Studie tiber die Diskrimi-
nierung von Gefliichteten in der Gesellschaft oder eine De-
monstration, die Forderungen der Fachkrifte an die Politik
deutlich machen soll.

Daraus abgeleitet ergeben sich drei Teilfragestellungen, de-
nen wir uns in den folgenden Kapiteln nahern wollen:

a) Inwiefern besteht bei den Fachkraften ein Bewusstsein
iiber den Zusammenhang ihres Arbeitsfelds mit dem Poli-
tischen?

b) Welche Formen politischen Handelns lassen sich bei
den Fachkraften erkennen?
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¢) Welche Faktoren beglinstigen oder erschweren politi-
sches Handeln?

Kapitel 1 - Methodik

Die Interviewpartnerinnen wurden durch Anfragen bei ihren
Tragern gewonnen. Insgesamt wurden sieben Fachkrafte inter-
viewt, davon drei Sozialarbeiterinnen, drei Psychotherapeutin-
nen und ein Heilerziehungspfleger, dessen Arbeit stark sozial-
padagogisch ausgerichtet ist. Die Auswahl der Berufsgruppen
grindet sich auf die ,bevorzugte Wahrnehmungsposition“
(Keupp, 2005: 42) psychosozialer Berufe fiir die Lebenssituation
ihrer Adressatinnen sowie das besondere Interesse der Autorin-
nen an einem berufspolitischen Diskurs der Professionen. Die
fachliche Expertise der Autorinnen spielt ebenfalls eine Rolle:
eine Psychologin und eine Sozialpadagogin.

Der Leitfaden wurde so konstruiert, dass die Interviewpart-
nerinnen zum einen die Moglichkeit hatten, ihre subjektiven Er-
fahrungen zu erzdhlen, ohne durch spezifische Fragen eingeengt
zu werden. Zum anderen sollten bestimmte, in der Vorberei-
tungsphase relevant erscheinende Themen aufgegriffen und er-
fragt werden. Dies wurde durch einen halbstrukturierten Inter-
viewleitfaden mit mehreren Fragenkomplexen sichergestellt.
Diese Fragenkomplexe beinhalteten das Arbeitsfeld, die Motiva-
tion, die Ressourcen und die Rahmenbedingungen politischen
Handelns. Jedem Komplex wurde eine offene Frage vorange-
stellt, deren Antwort den kompletten Bereich abdecken konnte,
je nach Bedarf wurden dann weitere Nachfragen gestellt. Zum
Schluss folgte eine Einschatzungsfrage, die die Interviewpartne-
rinnen als Expertinnen ansprach: ,Wie kann man es erreichen,
dass mehr Fachkrafte in Threm Arbeitsfeld, ihre Arbeit als poli-
tisch verstehen und danach handeln?

Im ersten Schritt der Auswertung wurden das Audio-Material
transkribiert und ein Transkriptionssystem erarbeitet (vgl.
hierzu Lamnek 2010: 368). Orientiert am Auswertungsverfahren
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des problemzentrierten Interviews nach Witzel (1996, 2000),
wurden zunachst Stichworte, die sich am Leitfaden orientierten,
an den Rand der Transkriptionen notiert. Diese sind somit als
theoriegeleitet und deduktiv zu verstehen. Gleichzeitig waren
wir gemaf} der induktiven Herangehensweise offen fiir neue Er-
kenntnisse, die wir mit unseren Fragen zundchst nicht inten-
dierten. Dabei stand der Versuch im Vordergrund, ein induktiv-
deduktives Wechselspiel (vgl. hierzu Witzel 2000) zur Erkennt-
nisgewinnung zu erreichen. Die Anmerkungen wurden in ein
Auswertungsraster tiberfiihrt, um die Ergebnisse zu verdichten.

Kapitel 2 — Ergebnisse

Kapitel 2.1 — Politisches Bewusstsein

Das Bewusstsein iiber den Zusammenhang des Politischen mit
dem eigenen professionellen Handeln ist - laut unserer oben er-
lauterten Definition - ein Teil von Politisierung. Im folgenden
Abschnitt wird zundchst tiberpriift, ob bei den Befragten tat-
sachlich ein solches Bewusstsein besteht, bevor es dann im wei-
teren Verlauf der Studie um den anderen Teil von Politisierung,
das Politische Handeln, gehen soll.

Alle Interviewpartnerinnen bejahten, dass das Politische ihr
Arbeitsfeld beeinflusst, und konnten diese Zusammenhdnge
konkret benennen. Haufig beschrieben sie die Auswirkungen
politischer Entscheidungen fiir die psychische Gesundheit der
Gefliichteten, etwa eine unsichere Zukunftsperspektive auf-
grund des Asylstatus als auslosenden und oder aufrechterhal-
tenden Faktor fiir psychische Belastungen. So gibt eine Psycho-
login, die in einer Wohngruppe fiir Jugendliche arbeitet, bei-
spielsweise an:

»die Jugendlichen haben so gut wie nie ne Sicherheit be-
zliglich ihrer Zukunft und das kommt dann noch On top
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obendrauf, was sie meistens eh schon von psychischer Be-
lastung mitbringen, manchmal ist auch das der einzige
Punkt®.

Ebenso wurden die ungiinstigen Auswirkungen von Arbeitsver-
boten (z. B. im Falle einer Duldung) auf die psychische Gesund-
heit erwdhnt. Ein Heilerziehungspfleger, der ebenfalls mit Ju-
gendlichen arbeitet, kritisierte, dass es fiir die minderjahrigen
Gefliichteten aus seiner Wohngruppe viel schwieriger geworden
sei, Praktika zu machen, da diese mittlerweile durch die Auslan-
derbehorde genehmigt werden miissten. Aufderdem wurde die
Familientrennung als belastender Faktor beschrieben, wenn bei-
spielsweise aufgrund der Dublin-Regelung ein Familienmitglied
in einen anderen europdischen Staat abgeschoben wird.

Neben den direkten Auswirkungen auf gefliichtete Menschen
beschrieben die meisten Fachkréfte auch Auswirkungen auf das
eigene professionelle Handeln. Dazu gehoren etwa Aussagen
dariiber, dass bestimmte politische Rahmenbedingungen den
professionellen Handlungsspielraum begrenzen, beispielsweise
wurde oft die Schwierigkeit bei der Bearbeitung von Traumata
angesprochen. Als Voraussetzung fiir die Bearbeitung von Trau-
mata gelte Stabilitat oder Sicherheit, die bei gefliichteten Adres-
satinnen mit unsicherer Bleibeperspektive oft nicht gegeben sei.
Einige Interviewpartnerinnen duflerten sich frustriert tiber die
Begrenzung des eigenen professionellen Handlungsspielraums
durch politische Entscheidungen. So dufiert eine Psychologin:

yund da stofd” ich immer wieder an meine Grenzen, weil,
wenn jemand nicht schlafen kann, weil er sich Gedanken
macht um seine Zukunft, weil die einfach unsicher ist, was
soll ich da grofd tun? Ne also klar, man kann ein bisschen
Sachen machen, aber manches ist auch einfach verstand-
lich, und da sind die Grenzen erreicht, das frustriert einen
selber auch.
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Einige Fachkréfte beschrieben dariiber hinaus, das Politische
wiirde ihre Arbeit erschweren und gegenldufig zu ihren Anstren-
gungen wirken. Die Arbeit wird deshalb teilweise als belastend
und anstrengend empfunden. Gleich mehrfach wurde dafiir die
Metapher des ,Kampfens“ verwendet. So sagte beispielsweise
eine Psychotherapeutin:

yhabe ich jedes Mal schon das Gefiihl, fiir den Klienten
kampfen zu missen [...] dieses Kampfen fiir den Klienten
ist [...] was aufgrund der Politik im Land was daraus ent-
standen ist, dass man ja tiberhaupt den Eindruck hat, man
muss fiir Gefliichtete kampfen.“

Einer der Interviewpartnerinnen sprach diesbeziiglich sogar von
einem Don-Quijote-Syndrom:

,wenn man so mit Leuten zusammenkommt, die da in so
nem Arbeitsfeld arbeiten und man kriegt dann so mit, dass
der Frust eigentlich bei allen steigt und zwar immer mehr,
dass sag ich flapsig, ja Leut wir leiden halt am Don-
Quijote-Syndrom. Wir kimpfen gegen Windmiihlen und
wir haben keine Chance zu gewinnen, null, weil die Wind-
miihlen drehen sich einfach weiter.*

Die Fachkréfte benennen also sowohl den Einfluss des Politi-
schen auf ihre Adressatinnen als auch auf ihr professionelles
Handeln. Mit diesem Bewusstsein iiber den Zusammenhang
zwischen dem Politischen und dem eigenen professionellen
Handeln geht aber nicht zwangslaufig politisches Handeln ein-
her. Im ndchsten Abschnitt soll daher untersucht werden, ob
und in welcher Form die Fachkrafte politisch handeln.

Kapitel 2.2 - Handlungsformen

Politisches Handeln kann aus der Bewusstwerdung tiber den Zu-
sammenhang des Politischen mit ihrer Arbeit resultieren oder
eine Politisierung verstarken oder sogar ausldsen.
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Dabei adressierten die verschiedenen Handlungsarten unter-
schiedliche Ebenen. Auffillig sind vielfaltige Handlungsstrate-
gien auf der Mikroebene, sowohl im professionellen Rahmen als
auch im privaten Umfeld der Fachkrifte, die dem sozialen Han-
deln zuzuordnen sind. Von besonderem Interesse sind an dieser
Stelle die politischen Handlungsformen: Auf der Mesoebene
werden politische Handlungen an die Fachcommunity adres-
siert. Auf der Makroebene betreffen die Handlungsabsichten di-
rekte Veranderungen in Politik und Gesellschaft.

Kapitel 2.3 — Begiinstigende und hemmende Faktoren

Politisierung umfasst, wie oben erldutert, sowohl die Bewusst-
werdung tiber den Zusammenhang des Politischen mit dem pro-
fessionellen Handeln als auch politisches Handeln, hier verstan-
den als Einmischung und Einflussnahme auf Meso- und Makro-
ebene in parteilicher Haltung fiir die Gruppe der Adressatinnen.
Nachdem die verschiedenen Formen politischen (und sozialen)
Handelns aufgezeigt wurden, soll es im Folgenden darum gehen,
welche Faktoren die Politisierung der Fachkrafte begilinstigen
oder erschweren. Dabei wird in personelle und strukturelle Fak-
toren unterschieden.

Kapitel 2.3.1 Personelle Faktoren

Kapitel 2.3.1.1 Arbeitsfeldunabhiingige Politisierung

Ein personeller Faktor ist die arbeitsfeldunabhdngige Politi-
sierung. Politisierung beginnt zumeist nicht erst mit dem Ein-
tritt ins Arbeitsleben. Vielmehr bringen Fachkrifte eine be-
stimmte politische Einstellung, ein bestimmtes Verstandnis von
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Politik und méglicherweise personliche Erfahrungen mit politi-
schem Handeln mit. Mehrere Interviewte berichten pragende
Politisierungserfahrungen aus Kindheit, Jugend oder Studium.

Die arbeitsfeldunabhdngige Politisierung ist jedoch nicht be-
grenzt auf vergangene, vor dem Eintritt in das Arbeitsfeld lie-
gende Ereignisse, sondern ist auch parallel dazu denkbar (bspw.
durch das soziale Umfeld). An dieser Stelle soll jedoch nicht na-
her auf den Faktor der arbeitsfeldunabhdngigen Politisierung
eingegangen werden, denn Gegenstand der Arbeit ist ja gerade
die arbeitsfeldspezifische Politisierung der Fachkrifte im Be-
reich Flucht und Migration.

Tendenziell zeichnete sich ab, dass die Sozialarbeiterinnen
unter den Interviewten im Vergleich zu den Psychologinnen
haufiger beschrieben, sie seien auch schon vor der Arbeit mit
Gefliichteten eher politisiert gewesen. Manche von ihnen gaben
auch an, sich auch aus diesem Interesse heraus fiir ein Studium
der Sozialen Arbeit entschieden zu haben. Es ware daher zu prii-
fen, ob diesbeziiglich ein systematischer Unterschied zwischen
den Professionen besteht, also ob sich Personen mit einem aus-
gepragten Interesse an Politik eher fiir ein Studium der Sozialen
Arbeit entscheiden.

Kapitel 2.3.1.2 Politisches Professionsverstindnis

Wie in Kapitel 2.1 dargestellt, sind sich alle Interviewten tiber
den Einfluss des Politischen auf ihre Arbeit bewusst. Jedoch un-
terscheiden sie sich hinsichtlich der Frage, wie ihre Profession
damit umgehen sollte, d. h. ob ihre Profession politisch handeln
sollte oder nicht. Deshalb soll es im Folgenden um das Professi-
onsverstandnis der Interviewpartnerinnen im Hinblick auf das
Politische gehen. Es existieren unterschiedliche Ansichten dar-
iiber, welche Rolle die jeweilige Profession in der Gesellschaft
einnehmen sollte und ob sie politisch handeln sollte oder nicht.
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Einige Interviewpartnerinnen weisen ein dezidiert politi-
sches Professionsverstandnis auf. Eine Interviewpartnerin kriti-
siert eine Soziale Arbeit, ,die dann halt doch mitverwaltet und
halt irgendwie Elend verwaltet“. Dahinter steht die Frage nach
der systemerhaltenden Funktion Sozialer Arbeit. Thr Professi-
onsverstandnis ist ein anderes, ihre Aufgabe sei es, ,Ausschluss
zu verhindern® und dafiir zu sorgen, dass ,alle eigentlich zu ih-
ren Rechten kommen.“ Eine andere Interviewpartnerin ldsst ein
politisches Professionsverstindnis erkennen, indem sie das
Dogma der politischen Neutralitdt der Psychotherapie kritisiert:

»ich meine fiir jede Minderheit, fiir die man sich einsetzt
irgendwie ist es ja letzten Endes auch ein Stiick weit poli-
tische Arbeit, aber da Therapeuten sich ja gerne als Ge-
sundheitsversorger sehen und man ja eh dieses (.) ,okay
Minderheiten werden beraten und nicht therapiert‘ so und
Beratung ist dann ja nicht mehr das, was ein Psychothera-
peut macht und deswegen ist es dann noch weniger (.) also
so dieses ,0h nee, damit wollen wir uns irgendwie auch gar

«

nicht beschaftigen® “.

Politisches Handeln gehort fiir sie ganz klar zu ihrem Professi-
onsverstandnis, denn

,das [Politische] zu versuchen auszublenden, wiirde ir-
gendwie bedeuten, dass wir nur einen Bruchteil der Arbeit
machen, die wir machen missen, um den Gefliichteten zu
helfen und damit, glaube ich, nicht gut versorgen wiir-
den.”

Andere Interviewpartnerinnen sind nicht der Meinung, dass
politisches Handeln zu ihrer Profession gehort:

yunsere Arbeit sollte nicht so politisch sein eigentlich, das
nervt einen ja, dass wir immer so vom System und von den
Gegebenheiten auflen abhdngig sind, [...] Da wiirde ich
mir eher wiinschen, dass es weniger politisch ware, dass
man auch nicht so aktiv werden muss eigentlich.*
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Dass in der psychologischen Arbeit mit Gefliichteten politisch
gearbeitet werden muss, sieht diese Fachkraft als arbeitsfeldspe-
zifischen irregularen Umstand, der aufgehoben werden sollte,
und zeigt damit, dass sie die Psychotherapie mit Gefliichteten
eigentlich nicht als politisches Arbeitsfeld versteht.

Zudem konnte eine dritte Ausrichtung im Hinblick auf das
Professionsverstandnis identifiziert werden: Eine Interviewpart-
nerin ist zwar grundsatzlich der Ansicht, Soziale Arbeit sei eine
politische Profession und habe auch die Aufgabe, systemveran-
dernd zu wirken. Dennoch steht sie politischem Handeln inner-
halb der Arbeit ambivalent gegeniiber. Sie begriindet dies damit,
dass sie bei einem Praktikum in einer linken Initiative die Erfah-
rung gemacht habe, dass ,zu viel politische Haltung auch die
Fachlichkeit einschranken“ konne. Dort habe sie miterlebt,

,dass die zum Teil die Leute inhaltlich falsch beraten ha-
ben, weil das, was sie beraten haben, einfach besser zu ih-
rer Weltanschauung gepasst hat, aber nicht der faktischen
Realitdt entsprochen hat oder der praktischen Mdglich-
keiten der Menschen, sondern die haben einfach gesagt,
obwohl es vollig aussichtslos war und die Personen eigent-
lich den anderen Weg einschlagen miissten.”

Sie ist deshalb der Meinung, politisches Handeln solle eher im
Privaten stattfinden, nicht in der Arbeit. Sie betont:

»durch Konfrontation und politische Anspriiche bringen
wir fiir unsere Klienten nichts weiter, das muss an anderer
Stelle geklart werden, da kann ich mich privat engagieren,
zuhause, das ist meine eigene Sache, aber hier in der Ar-
beit muss ich schauen, dass ich fiir den Klienten, der vor
mir sitzt, das Bestmogliche erreichen kann oder das Rea-
listischste erreichen kann.“s3

53 Den Konflikt zwischen politischen Zielen und den individuellen Zielen ein-
zelner Klient*innen, den die Interviewte hier anspricht, benennen auch andere
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Aus den hier zitierten Aussagen wird deutlich, dass die Inter-
viewpartnerin bestimmte, eher konfrontative Formen politi-
schen Handelns innerhalb der Arbeit als nicht zielfithrend an-
sieht. An ihrer Aussage lasst sich zudem ablesen, dass sie ihre
eigenen, eher auf Kooperation ausgerichteten Handlungsfor-
men nicht als politisch versteht. In unserem Verstandnis handelt
sie jedoch sehr wohl politisch, und zwar vor allem auf Me-
soebene (siehe Kapitel 2.2), beispielsweise, indem sie sich in be-
stimmten Gremien einbringt und so die Abldufe fiir die Gefliich-
teten verbessert. Auch kooperatives Handeln kann nach der hier
verwendeten Definition politisches Handeln sein. Thr Professi-
onsverstandnis scheint also bestimmte Formen politischen Han-
delns wahrscheinlicher zu machen als andere. Es liefse sich also
argumentieren, ihr Professionsverstindnis stelle einen hem-
menden Faktor fiir bestimmte Formen politischen Handelns
dar.

Bei einigen Interviewpartnerinnen zeigt sich eine Uberlap-
pung zwischen strukturellen Gegebenheiten und dem Professi-
onsverstandnis: Diejenigen Interviewpartnerinnen, die das poli-
tische Handeln klar als Teil ihres Arbeitsauftrags sehen, arbeiten
in Institutionen, in denen das unterstiitzt bzw. sogar gefordert
wird (etwa bei einer Interviewpartnerin, die in einer Menschen-
rechtsorganisation tdtig ist). Andere Interviewpartnerinnen da-
gegen arbeiten in staatlichen Erstaufnahmeeinrichtungen, in
denen politisches Handeln nicht gefordert bzw. sogar abgelehnt
wird. Es ware einerseits denkbar, dass das Professionsverstand-

Interviewpartnerinnen. Auf diesen soll in Kapitel 2.3.2 unter strukturellen Hin-
dernissen fiir politisches Handeln eingegangen werden. Der Unterschied ist
jedoch, dass dieser Konflikt andere Interviewte in bestimmten Situationen
hemmt, politisch zu handeln, wéahrend die hier zitierte Interviewpartnerin
grundsitzlich zu dem Schluss kommt, politisches (konfrontatives) Handeln
solle nicht innerhalb der Arbeit stattfinden. Aus diesem Grund wurde es an
dieser Stelle im Sinne eines Professionsverstdndnisses eingeordnet und nicht
im Sinne eines strukturellen Hindernisses.
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nis beeinflusst, welche Stelle die Personen annehmen. Beispiels-
weise berichtet die oben erwdhnte Interviewpartnerin, die mitt-
lerweile in einer Menschenrechtsorganisation arbeitet, sie hitte
vorher in einer staatlichen Einrichtung gearbeitet und dort ge-
kiindigt, da sie zu wenig politische Handlungsmdglichkeiten
hatte. Andererseits konnte es auch sein, dass sich das Professi-
onsverstindnis den Gegebenheiten am Arbeitsplatz anpasst.
Beide Moglichkeiten lassen sich sozialpsychologisch mit der
Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger, 1957) fassen: Pas-
sen Einstellung und Verhalten einer Person nicht zusammen, er-
zeugt dies einen fiir sie unangenehmen Zustand der Dissonanz.
Um diesen zu beenden, gibt es laut Festinger zwei Moglichkei-
ten, entweder das eigene Verhalten dementsprechend zu veran-
dern oder die eigene Einstellung anzupassen. Auf strukturelle
Faktoren, die politisches Handeln begtinstigen bzw. erschweren,
soll weiter unten naher eingegangen werden.

Aufderdem zeichnet sich bei einigen Interviewpartnerinnen
im Hinblick auf ihr Professionsverstindnis eine Menschen-
rechtsorientierung ab. An vielen ihrer Aussagen wird deutlich,
dass sie die Menschenrechte als Orientierungshilfe und Maf3-
stab fir ihr professionelles Handeln heranziehen. Ein Sozialar-
beiter kritisiert beispielsweise bestimmte Praktiken, wie etwa
die Abschiebung von Hochschwangeren als ,Machenschaften,
die jenseits von Menschenrechten sind“. Eine Psychotherapeu-
tin winscht sich eine andere Sichtweise auf ihre Adressatinnen,
namlich ,das ist nicht n Migrant, das ist ein Mensch.“ Solche
Aussagen verweisen auf die Debatte um Soziale Arbeit als Men-
schenrechtsprofession. Diese Theorie wurde von Staub-
Bernasconi eingefithrt und schlagt vor, neben dem kontrollie-
renden Mandat der (staatlichen) Auftraggeberinnen sowie dem
helfenden Mandat gegeniiber den Adressatinnen, ein drittes,
menschenrechtliches Mandat der Sozialen Arbeit einzufiihren.
Soziale Arbeit hat somit die Aufgabe, sich fiir die Einhaltung der
Menschenrechte einzusetzen. Eine solche Orientierung an den
Menschenrechten kann auch bedeuten, eine Veranderung des
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politischen Status quo anzustreben und dartiber méglicherweise
in einen Konflikt mit staatlichen Auftraggeberinnen zu geraten
(Staub-Bernasconi 2008, S.19 - 23). Somit stellt die Menschen-
rechtsorientierung eine mogliche Variante des politischen Pro-
fessionsverstandnisses dar: Gibt es ein menschenrechtliches
Mandat der Sozialen Arbeit, kann dieses von den Fachkraften
erfordern, auch politisch zu handeln. Eine solche Orientierung
der eigenen Arbeit an Menschenrechten konnte ebenfalls die
Politisierung begiinstigen. Bei der Theorie von Sozialer Arbeit
als Menschenrechtsprofession handelt sich um eine Theorie aus
der Disziplin Sozialer Arbeit, dennoch weisen auch einige der
interviewten Psychotherapeutinnen eine solche Menschen-
rechtsorientierung auf.

Es hat sich also gezeigt, dass die Interviewten unterschiedli-
che Ansichten zu der Frage haben, ob ihre Profession politisch
handeln sollte und in welcher Form. Des Weiteren ist es interes-
sant zu untersuchen, wie die unterschiedlichen Professionsver-
stindnisse zu Stande kommen. Moglicherweise spielt hier die
Ausbildung eine Rolle: Mehrere Interviewpartnerinnen berich-
ten, sie seien durch politische Dozierende und gesellschaftspo-
litische Inhalte im Studium der Sozialen Arbeit stark gepragt
worden. Die Psychologinnen unter den Interviewpartnerinnen
berichteten, in ihrem Studium hatten politische Inhalte kaum
eine Rolle gespielt, in der Psychotherapie-Ausbildung sei es
stark vom Ausbildungsinstitut abhdngig. Aufgrund der unter-
schiedlichen Prasenz politischer Inhalte in den beiden Studien-
gangen ware es naheliegend, zu untersuchen, ob es einen syste-
matischen Unterschied zwischen Psychotherapeutinnen und
Sozialarbeiterinnen hinsichtlich des politischen Professionsver-
standnisses gibt.

Kapitel 2.3.1.3 Emotionale Anteilnahme

Das sozialarbeiterische oder psychotherapeutische Handeln er-
fordert den Aufbau einer tragfihigen emotionalen Bindung zwi-
schen den Adressatinnen und den Fachkraften. Insofern ist es
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naheliegend, dass die Fachkrafte an deren Schicksal emotional
anteilnehmen. Ob der Lage dieser, berichten sie teilweise von
heftigen emotionalen Reaktionen, wie Wut, Angst oder Ver-
zweiflung. Eine Psychotherapeutin zeigt sich emport iiber die
Unterstellung eines Psychiaters, eine ihrer Klientinnen habe
sich nur in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen, um
einem Anhorungstermin zu entgehen, da es fiir sie offensicht-
lich ist, dass die betroffene Klientin stark belastet ist. Sie be-
schreibt ihre Klientin folgendermafien:

,die ist ganz, ganz, ganz, ganz krass und tiberhaupt macht
die ganz viel mit einem [...] ey die sitzt vor einem und sie
springt dir ins Gesicht, dass sie einfach krass krank ist.“

Angesichts der augenfilligen Belastung der Klientin sei bei der
Unterstellung des Psychiaters ihr Gefiihl ,iber diese normale
Waut hinaus® gegangen. Angesichts der Ablehnung eines Jugend-
lichen, dessen Geschichte ihr bekannt ist, fragt sich eine andere
Interviewpartnerin:

y,warum, um Gottes Willen, hat dieser Jugendliche eine
Ablehnung bekommen? Was muss denn noch Schlimme-
res passiert sein?“.

Ein Interviewpartner sprach sogar von ,Hass“ auf bestimmte
Politikerinnen. Hinzu kommen Gefiithle von Ohnmacht und
Frust angesichts der Begrenzung des eigenen Handlungsspiel-
raums und der Schwierigkeiten, die die politischen Rahmenbe-
dingungen fiir das professionelle Handeln bedeuten. Exempla-
risch dafiir kann die folgende Aussage aus einem der Interviews
gelten:

»also das begleitet uns permanent. Und der Frust wird gro-
3er und grofer und grofier.”

Alle diese emotionalen Reaktionen konnten sowohl fiir die Be-
wusstwerdung iiber den Zusammenhang zwischen dem Politi-
schen und dem eigenen Arbeitsfeld eine Rolle spielen als auch
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fir politisches Handeln. Eine Interviewpartnerin beschreibt so-
gar explizit, wie emotionale Anteilnahme sie zu politischem
Handeln gefiihrt hat:

,wenn du es dann halt hautnah mitbekommst, wie dann
Menschen andere Rechte oder weniger Rechte haben als
du und viel weniger Chancen als du und du das nattirlich
mitbekommst und dann zwar hautnah [...] da gabs dann
gar nicht mehr viel zu sagen, ok irgendwie muss ich mich
politisch engagieren®.

Zugleich beinhaltet starke emotionale Anteilnahme ein gewisses
Risiko fiir Uberarbeitung, Verausgabung und kénnte eine ernst-
hafte Gefahr fiir die psychische Gesundheit der Professionellen
darstellen (Fengler, 1997). Insofern sollten auch Distanzierungs-
strategien der Professionellen ndher untersucht werden. Ein In-
terviewpartner etwa beschreibt, es gelange ihm ganz gut, dass
die Leute ihm ,,wurscht” seien, wenn er die Arbeit verlasse. Eine
solche Distanzierungsfdhigkeit stellt vermutlich einen protekti-
ven Faktor fiir seine psychische Gesundheit dar.

Kapitel 2.3.1.4 Selbstwirksamkeitserwartung

Der Aspekt der Selbstwirksamkeitserwartung an politisches
Handeln wurde von allen Interviewpartnerinnen angesprochen.
Selbstwirksamkeitserwartung lisst sich als ,Uberzeugung, neue
oder schwierige Situationen aufgrund eigener Kompetenzen be-
waltigen zu konnen“ definieren und , Personen mit hoher Selbst-
wirksamkeitserwartung sind tiberzeugt, ihre Umwelt aufgrund
ihrer Kompetenzen beeinflussen zu kdnnen.“ (Warner, 2014).

Selbstwirksamkeitserwartungen sind dabei von den tatsach-
lichen Fahigkeiten einer Person zu unterscheiden. Jedoch han-
gen sie indirekt mit Leistung zusammen, da Personen mit hoher
Selbstwirksamkeitserwartung schwierige Aufgaben eher ange-
hen und weniger schnell aufgeben (Warner, 2014). In Bezug auf
politisches Handeln wiirde das bedeuten: Sind die Fachkrafte
iiberzeugt, politische Veranderungen erreichen zu konnen, so
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ist es vermutlich auch wahrscheinlicher, dass sie politisch han-
deln.

Bei den einzelnen Interviewpartnerinnen lassen sich teils
hohe, teils geringe Selbstwirksamkeitserwartungen an ihr poli-
tisches Handeln aus den Interviews herausarbeiten. So spricht
eine Psychotherapeutin davon, dass es sie motiviere, politisch zu
handeln, wenn sie den Eindruck habe, ,etwas bewegen zu kon-
nen“. An anderer Stelle spricht sie jedoch auch davon, dass sie
nicht glaube, viel bewegen zu konnen. Sie bezeichnet diese Am-
bivalenz als ,zwei Seiten einer Medaille“, einerseits Gefiihle von
Hilflosigkeit und Ohnmacht, angesichts der Lage, andererseits
ein starkes Gefiihl von Selbstwirksamkeit, wenn sie dann doch
etwas bewegen konne. Eine andere Fachkraft zeigt eine eher ge-
ringe Selbstwirksamkeitserwartung an politisches Handeln: ,es
ist halt so wie’s ist, so viel kannste da nicht andern®. Sie versuche
deshalb eher in ihrer Arbeit fiir einzelne Adressatinnen etwas zu
erreichen, handele jedoch nicht ,so richtig politisch“.5*

Mehrere Interviewpartnerinnen beschreiben positive Selbst-
wirksamkeitserfahrungen in Bezug auf kollektives politisches
Handeln. Eine Psychotherapeutin beschreibt den Kontakt mit
einem Dachverband, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Psy-
chosozialen Zentren fiir Fliichtlinge und Folteropfer (BafF), als
positiven Faktor. Dabei habe sie gemerkt, welche Handlungs-
moglichkeiten noch bestiinden und dass sie auch politischen
,Einfluss“ habe und , mitwirken® konne und das habe ihr ,Ener-
gie“ gegeben. Eine weitere Interviewpartnerin, die bei einer
Menschenrechtsorganisation arbeitet, beschreibt eine dhnliche

54 Damit ist gemeint, dass sie sich beispielsweise um einen Anwalt fiir abge-
lehnte Klientinnen bemiiht, oder versucht eine Arbeits- bzw. Ausbildungs-
moglichkeit zu finden, auch wenn Jugendliche eigentlich nicht arbeiten diirfen
und alle Ausbildungsméglichkeiten ausgeschopft wurden. Genau wie die von
ihr selbst vorgenommene Einteilung wiirde dies auch nach der hier verwende-
ten Definition als soziales, aber nicht politisches Handeln klassifiziert werden.
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Erfahrung. Das Arbeiten im Team helfe ihr, Ohnmachtsgefiihle
angesichts der prekdren Lage der Gefliichteten zu tiberwinden:

»aber irgendwie mache ich etwas, aber nicht alleine, son-
dern irgendwie in der Gruppe®.

Bei einer dritten Fachkraft deutet sich noch eine weitere Dimen-
sion an, namlich ein geringer Glaube an die Wirkmachtigkeit
politischer MafSnahmen selbst. Sie nimmt einerseits an, selbst
politische Entscheidungen wenig beeinflussen zu konnen, und
dariiber hinaus sieht sie auch den Handlungsspielraum der Poli-
tikerinnen als begrenzt an. Sie beschreibt in diesem Zusammen-
hang die prekdre Arbeitssituation in ihrer Einrichtung, die da-
von abhdnge, wie viele Gefliichtete in Deutschland ankdamen.
Dies sei aber nur sehr begrenzt politisch beeinflussbar

,klar, das kann ja auch keine Politik, also[..] konnen sie
schon ein bisschen, sie konnen halt nicht entscheiden, wie
viele Fliichtlinge reinwollen und wie mit denen umgegan-
gen wird“.

Diese Aussage kann als Hinweis auf einen geringen Glauben an
die Wirkmachtigkeit politischer Mafdnahmen gewertet werden.
Vorstellbar ware, dass auch der Glaube an die Wirkmachtigkeit
politischer Mafdnahmen politisches Handeln begiinstigen oder
erschweren kann. Beispielsweise konnte es sein, dass Personen
nicht politisch handeln, weil sie der Uberzeugung sind, dass die
Wirkung der Handlung politischer Entscheidungstragerinnen
begrenzt ist - unabhdngig davon, ob sie selbst erwarten, Einfluss
auf diese Entscheidungstrdgerinnen ausiiben zu konnen.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die Selbstwirk-
samkeitserwartung eine bedeutsame Rolle in allen Interviews
einnahm. Eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung kann sich
moglicherweise hinderlich, eine hohe Selbstwirksamkeitserwar-
tung moglicherweise forderlich auswirken. Kollektives politi-
sches Handeln konnte ein Weg sein, positive Selbstwirksam-
keitserfahrungen zu machen. Inwiefern kollektives politisches
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Handeln am Arbeitsplatz moglich ist, oder wie prasent politi-
sche Organisationsmoglichkeiten sind, ist auch eine Frage
struktureller Faktoren. Daher sollen diese im ndachsten Ab-
schnitt ausfiihrlicher diskutiert werden.

Kapitel 2.3.2 Strukturelle Faktoren

Kapitel 2.3.2.1 Organisierungsangebote

Wie wahrscheinlich es ist, dass Fachkrdfte kollektiv politisch
handeln, hangt unter anderem auch von der Bekanntheit der
Strukturen politischer Einmischung und Organisierung ab. Dies
deckt sich mit Modellen aus der Fachliteratur, beispielsweise be-
nennt Klandermanns (1997) in seinem Modell zur Teilnahme an
sozialen Bewegungen die Information tiber Mdglichkeiten des
Protests als wichtigen Schritt. Bei einer Interviewpartnerin war
es, wie oben angesprochen, der Kontakt mit dem Dachverband,
der BafF, der ihre Politisierung verstarkt hat. Sie benennt den
ersten Kontakt mit der BafF als den Punkt, an dem ihr wirklich
bewusst geworden sei

,wie politisch es [die eigene Arbeit] sein kann, wie poli-
tisch es ist und was man eigentlich noch mehr machen
kann.“

Durch die regelhafte Anbindung der PSZs an die BafF ist es fiir
Mitarbeitende dort relativ wahrscheinlich, mit einem solchen
Organisierungsangebot in Berithrung zu kommen. Jedoch ware
zu Uberpriifen, inwiefern Psychotherapeutinnen, die Gefliich-
tete behandeln, allerdings nicht in einem PSZ (z. B. niedergelas-
sene Therapeutinnen), mit der BafF in Kontakt kommen.

Eine dhnliche Funktion konnte fir Sozialarbeiterinnen der
Berufsverband, der Deutsche Berufsverband fiir Soziale Arbeit e.
V. (DBSH), darstellen. Allerdings stellt ein Interviewpartner fest,
es gebe keine bedeutende verbandliche und gewerkschaftliche
Organisierung und Interessensvertretung, weshalb der Sozialen

215



Politisierung von Fachkrdften im Arbeitsfeld Flucht und Migration

Arbeit eine bedeutende Stimme fehle und sie bei Gesetzesande-
rungen wenig gehort wiirde. Moglicherweise hat auch die
Macht, die der Organisation zugeschrieben wird, Einfluss da-
rauf, ob sich Fachkrifte zu einem Eintritt entschliefSen oder
nicht.

Die Nichtregierungsorganisation, in der eine unserer Inter-
viewpartnerinnen arbeitet, sei aus dem Wunsch nach gemeinsa-
mer Organisierung und Zusammenfiithren der Aktivititen von
Einzelpersonen entstanden,

»aus so ganz vielen Einzelpersonen, Gefliichteten, irgend-
welchen Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben,
gedacht haben, irgendwie brauchen wir einen Dachver-
band, um die Arbeit, die wir machen, irgendwie weif3 ich
nicht nen Fokus zu geben und nen Namen zu geben, so als
Ansprechperson zu fungieren, dhm, dann wurde eben
[Nichtregierungsorganisation] gegriindet®.

Abgesehen von formeller Organisierung innerhalb eines Dach-
oder Berufsverbandes, scheinen auch informelle Organisie-
rungsmoglichkeiten eine Rolle zu spielen, beispielsweise
,Gleichgesinnte“ im Team oder der Austausch mit Professionel-
len aus anderen Einrichtungen.

Kapitel 2.3.2.2 Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen und
Abhiingigkeiten

Je nachdem, in welcher Art von Einrichtung die Interviewpart-
nerinnen arbeiten, unterliegen sie mehr oder weniger strengen
arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, die ihre politischen
Handlungsspielraume begrenzen. Thre Arbeit bei einer Men-
schenrechtsorganisation erfordert von einer Interviewpartnerin
politisches Handeln, wahrend dies in anderen Dienststellenbe-
schreibungen nicht gefordert, bzw. sogar verboten ist. So ver-
weisen einige Interviewpartnerinnen etwa auf das Dienstge-
heimnis, was ihnen beispielsweise verbiete, bestimmte Miss-
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stinde innerhalb der eigenen Institutionen 6ffentlich anzupran-
gern. Ebenfalls wird das Neutralitatsgebot angesprochen, was es
untersagt, politische Meinungen innerhalb der Arbeit kundzu-
tun. Bei Verstoflen gegen diese arbeitsrechtlichen Auflagen
seien Kiindigung und moglicherweise sogar strafrechtlichen
Konsequenzen zu befiirchten.

Eng verkniipft mit diesem Aspekt ist die Frage der Abhédngig-
keit von Auftrags- und Geldgeberinnen. Ist der Staat der Auf-
traggeber fiir das professionelle Handeln, so kann dieser nur be-
grenzt kritisiert werden. Ein Interviewpartner nutzt dafiir die
Formulierung, der Staat setze Sozialarbeiterinnen als , Friedens-
stifter ein, und wenn sie diesem Auftrag nicht nachkommen
wiirden, wiirden sie die Mittelbewilligung fiir ihre Arbeit gefdhr-
den:

,dafiir bezahlt uns die Regierung auch ganz gerne, dass wir
die Leute zum Schweigen und zur Ruhe bringen, es ist ein
heikles Spiel, dass man des die Regierung in dem Glauben
lasst, dass man harmlos ist, und wenn immer die Regie-
rung einen als gefahrlich identifiziert, man auch schneller
weg, als man denkt. [...] Man zahlt uns nicht, weil wir so
toll fiir die Menschen da sind, sondern weil wir fiir Ruhe
sorgen, Behauptung von den Schwarzen. Gibt’s uns, gibt’s
weniger Probleme, und das ist der einzige Grund, warum
es uns gibt. Was wir eigentlich sonst noch machen, die
Leute tiber ihre Rechte informieren, das ist ja eher uner-
wiinscht, das ist ja eher der grofdte Teil des Ganzen [..] Da
muss man aufpassen, wie arg trieze ich das Ganze.”

Auch wenn der Staat nicht der direkte Auftraggeber ist, so be-
steht doch meistens eine finanzielle Abhdngigkeit von staatli-
chen Geldgeberinnen. Alle Interviewpartnerinnen - bis auf eine
- arbeiten in Institutionen, die mindestens teilweise staatlich fi-
nanziert sind. Kritik am staatlichen Handeln ist daher immer
mit der Angst verbunden, in Zukunft keine finanziellen Mittel
mehr zu erhalten. So berichtet eine der Interviewpartnerinnen,

217



Politisierung von Fachkrdften im Arbeitsfeld Flucht und Migration

dass eine kritische Pressemitteilung aus Angst um zukiinftige Fi-
nanzierung durch das Bundesland nicht verdffentlicht worden
sei. Das Land hatte zuvor einen Bericht tiber die psychische Ge-
sundheit von Gefliichteten herausgegeben, in dem falsche Zah-
len enthalten gewesen seien. Mit der Pressemitteilung sollte dies
richtiggestellt werden.

Teilweise benennen die Befragten die Abhdngigkeit von Ko-
operationspartnerinnen, beispielsweise andere Institutionen der
Gesundheitsversorgung oder Behorden, deren Kooperationsbe-
reitschaft auch in Zukunft erforderlich ist und mit denen des-
halb eine offene Konfrontation vermieden wird.

Diese Abhdngigkeiten fithren die Professionellen in einen
Konflikt zwischen dem Interesse des Individuums und der
Gruppe der Adressatinnen, da politische Einmischung langfris-
tige Verbesserungen fiir die Personengruppe nach sich ziehen
kann, im Einzelfall jedoch méglicherweise die Perspektive ver-
schlechtern kann. ,Man wiirde gerne fiir die Gerechtigkeit, aber
man schadet damit dem Klienten letztlich®, fasst eine Inter-
viewpartnerin diesen Konflikt zusammen. Einige Fachkrafte
kommen deshalb zu dem Schluss, konfrontatives politisches
Handeln miisse grundsétzlich im Privaten stattfinden (siehe Ka-
pitel 2.3.1.2 Professionsverstandnis). Fiir andere bedeutet das, im
Einzelfall abzuwagen, wann konfrontatives politisches Handeln
verantwortbar ist. Einzig die Interviewpartnerin, die in einer
nicht-staatlichen Menschenrechtsorganisation tatig ist, deren
expliziter Zweck politisches Handeln ist, beschreibt hier einen
deutlich grofleren Handlungsspielraum. Die (Un-)Abhdngigkeit
von Auftrag- und Geldgeberinnen stellt demnach vermutlich
einen Faktor dar, der politisches Handeln begtinstigen bzw. er-
schweren kann.

Zwischen Geldgeberinnen und Fachkréiften liegt zudem
meistens noch eine Leitungsebene. Dieser wird von einigen In-
terviewpartnerinnen ein Handlungsspielraum zugesprochen.
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Sie kann politisches Handeln eher unterstiitzen und Mitarbei-
tende dazu ermutigen, oder ablehnen und begrenzen.

a) Prekare Beschaftigungsverhdltnisse

Einige unserer Interviewpartnerinnen haben Vertrdge, die auf
ein Jahr befristet sind. Teilweise ist unklar, ob die Institutionen,
in denen sie arbeiten, im nachsten Jahr weiterhin bestehen wer-
den. Der Bedarf an Einrichtungen fiir Gefliichtete variiert mit
der Zahl der Ankommenden. Beispielsweise wurden mehrere
Wohngruppen fiir minderjahrige Gefliichtete wieder geschlos-
sen, nachdem die Zahl der Gefliichteten, die in Deutschland an-
kamen, deutlich sank im Vergleich zum Jahr 2015. In einigen In-
stitutionen muss die Finanzierung fiir jedes Jahr neu bei ver-
schiedenen Geldgeberinnen beantragt werden. Die Angst um
den Fortbestand des eigenen Arbeitsplatzes ist dementspre-
chend fiir einige Interviewpartnerinnen ein prasentes Thema.

Bei einer Interviewpartnerin trug diese Prekaritit zu einer
Bewusstwerdung tiber den Zusammenhang des Politischen mit
dem eigenen Arbeitsfeld bei. Sie beschreibt das folgenderma-
3en:

,am Anfang war mehr das Personliche, dass es schwierig
war, was mich politisch beeinflusst hat, wie viele Flticht-
linge kommen noch, gibt’s noch nen Arbeitsplatz und wie
schaut der dann aus?*.

Vorstellbar ware aulerdem, dass diese prekdren Beschaftigungs-
verhdltnisse einen hemmenden Faktor fiir politisches Handeln
darstellen. Moglicherweise trauen sich Beschaftigte eher, Kritik
zu auflern, wenn sie in weniger unsicheren (beispielsweise ent-
fristeten) Arbeitsverhdltnissen und damit auch weniger leicht
kiindbar waren. Ebenso konnte es sein, dass die Sorge um die
eigene Zukunft, den eigenen Arbeitsplatz, Kapazititen bindet,
die sonst in politisches Handeln fliefen konnten. Eine der Inter-
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viewpartnerinnen formuliert diesen Zusammenhang sogar ex-
plizit und vergleicht es mit der Situation der gefliichteten Ad-
ressatinnen:

,Es ist eigentlich wie bei den Klienten: erst kommt das So-
ziale, dann das Emotionale. Erst braucht man ein stabiles
Arbeitsumfeld, dann kommt das Politische®.

b) Hohe Arbeitsbelastung und knappe Ressourcen

Sowohl in der Arbeitszeit als auch in der Freizeit berichten die
Fachkrafte von hoher Belastung, die politisches Handeln verhin-
dern oder erschweren kann. Durch die hohe Arbeitsbelastung
seien ihre personlichen Kapazitdten erschopft. Zudem beschrei-
ben sie, nach der Arbeit keine Energie mehr zu haben, iiber den
professionellen Kontext hinaus politisch zu handeln. Eine Inter-
viewpartnerin beschreibt diese Erschopfung folgendermafien:

»,Manche, die in dem Bereich arbeiten, die engagieren sich
auch sehr politisch [...] und machen irgendwas, aber mir
ist das einfach zu viel, weil ich das schon so viel in der Ar-
beit hab und ich find's einfach anstrengend.“

Hinzu kommen zusdtzliche Anforderungen in der Freizeit, wie
etwa die Versorgung von Kindern.

Einige der befragten Psychotherapeutinnen geben an, sie hat-
ten aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen nicht ausrei-
chend Zeit, sich tiber asylpolitische Entwicklungen auf dem Lau-
fen zu halten. Die Informationsflut angesichts der sich rasch ver-
dndernden Lage sei fiir sie in der begrenzten Zeit nicht zu be-
waltigen und dies stelle eine Erschwernis dar, politisch zu han-
deln.

Einige der Befragten betonen die Wichtigkeit der Aufrecht-
erhaltung der Trennung zwischen Arbeit und Freizeit zur Wah-
rung der Psychohygiene, und lehnen es deshalb ab, sich in ihrer
Freizeit politisch zu engagieren. Diese Uberzeugung stellt daher
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gewissermafden einen hinderlichen Faktor fiir politisches Han-
deln in der Freizeit dar. Allerdings liegt es auf der Hand, dass die
psychische Gesundheit der Beschaftigten Prioritat haben muss.
Es handelt sich um ein Arbeitsfeld mit hoher Arbeitsbelastung
sowie hoher emotionaler Anteilnahme (siehe Kapitel 2.3.1.3), so-
dass ein gewisses Risiko fiir die psychische Gesundheit der Be-
schiftigten besteht (Fengler, 1997). Ob es daher tiberhaupt wiin-
schenswert ist, dass Fachkrafte im Privaten politisch handeln,
wird im Folgenden zu diskutieren sein.

Diskussion und Ausblick

Die vorliegende Studie ndherte sich der Frage, welche Faktoren
zur Politisierung von Psychotherapeutinnen und Sozialarbeite-
rinnen im Arbeitsfeld Flucht und Migration beitragen. Es ldasst
sich festhalten, dass alle Interviewten einen deutlichen Zusam-
menhang zwischen dem Politischen und ihrem Arbeitsfeld se-
hen, da sich das Politische direkt auf die Lebenssituation ihrer
gefliichteten Adressatinnen und damit auch auf ihr professio-
nelles Handeln auswirkt.

In der hier verwendeten Definition beinhaltet Politisierung
neben der Bewusstwerdung tiber diesen Zusammenhang auch
politisches Handeln, das heifdt, die Einmischung und Einfluss-
nahme auf Meso- und Makroebene in parteilicher Haltung fiir
die Gruppe der Adressatinnen. Die interviewten Fachkréfte fin-
den zahlreiche und ganz unterschiedliche Wege, politisch zu
handeln. Einige setzen dabei starker auf Kooperation, andere
starker auf Konfrontation.

Abgesehen von politischem Handeln kampfen sie mit viel En-
gagement flr ihre einzelnen Adressatinnen. Diese als sozial
klassifizierten Handlungen waren nicht primdrer Gegenstand
der vorliegenden Arbeit. Dennoch ist an dieser Stelle nochmal
hervorzuheben, dass diese sozialen Handlungen den Fachkraf-
ten viel Anstrengung abverlangen und oft dazu fithren, dass die
einzelnen Adressatinnen zu ihren Rechten kommen (und das
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vermutlich teilweise schneller und direkter als tiber den Weg des
politischen Handelns). Sie haben daher vollen Respekt und
Wertschdtzung verdient!

Ob und in welcher Form die Fachkrafte politisch handeln,
hangt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. In dieser Arbeit
haben wir sowohl personelle als auch strukturelle Faktoren un-
tersucht. Zu den personellen Faktoren zdhlen arbeitsfeldunab-
hangige Politisierung, Professionsverstindnis, emotionale An-
teilnahme, sowie Selbstwirksamkeitserwartungen an politisches
Handeln. Als strukturelle Faktoren identifizierten wir vorhan-
dene Organisierungsangebote, arbeitsrechtliche Vorgaben und
Abhadngigkeiten, prekdre Arbeitsbedingungen, sowie die Ar-
beitsbelastung.

Die hier benannten Faktoren haben keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit, sondern stellen nur einen ersten Aufriss des Fel-
des dar. Die Gruppe der Interviewpartnerinnen ist nicht repra-
sentativ fiir die Gesamtheit der Professionellen im Arbeitsbe-
reich Flucht und Migration. Vollstandigkeit oder Reprasentati-
vitat war jedoch auch nie der Anspruch der vorliegenden Arbeit.
Stattdessen handelt es sich um eine explorative Studie, deren
Wert darin liegt, ein tieferes Verstindnis vom Untersuchungs-
gegenstand zu erlangen und moglicherweise weitere For-
schungsarbeiten anzuregen. Zukiinftige Studien konnten bei-
spielsweise die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
verschiedenen Arbeitsplatzen innerhalb des Arbeitsfeldes
Flucht und Migration starker in den Blick zu nehmen, indem
etwa niedergelassene Psychotherapeutinnen einbezogen wer-
den. Da diese meistens allein und nicht innerhalb einer grof3e-
ren Institution arbeiten, spielen bei ihnen moglicherweise ganz
andere Faktoren eine Rolle. Zusatzlich konnte es fruchtbar sein,
die jeweiligen Organisationen, welche sich zur politischen Or-
ganisierung der Professionellen anbieten wiirden, zu intervie-
wen, beispielsweise die BafF oder den DBSH. So entstiinde etwa
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die Mdoglichkeit, die Entwicklung der Politisierung der Fach-
kréfte in den letzten Jahren aus Expertinnensicht darzustellen
und die Interviews mit den Fachkraften einzuordnen.

Eine (Teil-)Identifikation der Autorinnen mit den Inter-
viewpartnerinnen ist aufgrund der gleichen Berufsgruppe nicht
ausgeschlossen, was moglicherweise die Auswertungsobjektivi-
tat beeinflusst haben konnte. Zudem ist es moglich, dass durch
die Vorannahmen der Autorinnen - dass es einen Zusammen-
hang zwischen dem Politischen und dem Arbeitsfeld gebe und
dass eine Politisierung der Fachkrafte wiinschenswert sei — Ef-
fekte sozialer Erwiinschtheit aufgetreten sind, die moglicher-
weise die Validitdt der Ergebnisse einschranken.

Die erwdhnten Politisierungsprozesse wurden lediglich re-
trospektiv untersucht, weshalb Aussagen iiber Kausalitat nur
eingeschrankt getroffen werden konnen. Dafiir waren beispiels-
weise prospektive Studien mit Berufsanfangerinnen oder Studie-
renden der Sozialen Arbeit bzw. Psychotherapeutinnen in Aus-
bildung interessant. Im Rahmen von prospektiven Studien liefRe
sich die pradiktive Bedeutung der einzelnen Faktoren fiir die
Politisierung bestimmen, d. h. man konnte untersuchen, wie gut
die einzelnen Faktoren das Ausmaf} der Politisierung vorhersa-
gen.

Wie lasst sich nun aber politisches Handeln in der Arbeit for-
dern? Welche Mafdnahmen lassen sich aus den hier vorgestell-
ten Ergebnissen ableiten?

Zunachst wurde deutlich, dass Politisierungserfahrungen in
der Kindheit und Jugend eine Politisierung im professionellen
Kontext wahrscheinlicher machen.

Eine stirkere Thematisierung gesellschaftspolitischer The-
men sowie eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftspoliti-
schen Rolle der eigenen Profession im Rahmen der Ausbildung
ware wiinschenswert. Denn Hochschulen und Universititen bil-
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den den Ort, an dem Professionelle die Freiheit haben, tiber ar-
beitsrechtliche Rahmenbedingungen hinaus Aufgaben und
Funktion der Sozialen Arbeit bzw. der Psychotherapie in der Ge-
sellschaft zu hinterfragen. Im Berufsalltag spater ist diese Mog-
lichkeit durch eine hohe Arbeitsbelastung und Verantwortung
eingeschrankt.

Eine stirkere Menschenrechtsorientierung im Rahmen des
Professionsverstandnisses konnte in der Ausbildung eine Mog-
lichkeit sein, den Studierenden einen Kompass fiir ihr professi-
onelles Handeln an die Hand zu geben. Sie funktioniert als eine
Art ,Minimalkonsens® unabhdngig von der politischen Orientie-
rung und leitet zu Einflussnahme in parteilicher Haltung fiir die
Adressatinnen an. Ein an den Menschenrechten orientiertes
professionelles Handeln erfordert an einigen Stellen politisches
Handeln, entgeht aber der Gefahr der Instrumentalisierung der
Adressatinnen fiir politische Ziele, da stets die Wahrung der
Menschenrechte einzelner Adressatinnen oberste Prioritdt hat.
Zu guter Letzt ist sie auch von Seiten des Tragers oder der Re-
gierung nur schwerlich angreifbar.

Zudem stellte sich heraus, dass die emotionale Anteilnahme
der Professionellen an der Situation ihrer Adressatinnen zur
Politisierung der Fachkrdfte beitragt. Dies ist jedoch eine Grat-
wanderung, da eine zu starke emotionale Anteilnahme zu einer
Uberbelastung der Fachkrifte fithren kénnte.

Auch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung an das politi-
sche Handeln kann die Politisierung begiinstigen. Das bedeutet
einerseits, dass Professionelle, die schon politisch handeln und
erfolgreich sind, dies wahrscheinlich eher weiterfiihren.

Daher schlagen wir vor, Fachkréfte und ihre genaue Kenntnis
der Situation der Gefliichteten starker in politische Entschei-
dungen miteinzubeziehen, beispielsweise in Form von runden
Tischen, im Rahmen derer die Auswirkungen der Veranderung
von Asylgesetzgebung thematisiert werden. Denkbar waren
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auch zivilgesellschaftliche Moglichkeiten, der Expertise der
Fachkrafte mehr Gehor zu verschaffen. Beispielsweise konnten
zivilgesellschaftliche Akteurinnen Veranstaltung organisieren,
wo den Fachkréften ein 6ffentlicher Raum fiir ihre politischen
Positionen geboten wird. Dadurch liefe sich eine breitere zivil-
gesellschaftliche Unterstiitzung fiir die Forderungen der Fach-
krafte erreichen.

Um eine Organisierung und kollektives politisches Handeln
der Fachkrafte voranzutreiben, ware die stirkere Bekanntheit
und Prédsenz von Organisierungsangeboten (z. B. Dach- und Be-
rufsverbanden) nitzlich. Diese Méglichkeiten sollten bereits im
Studium vorgestellt werden. Diese Angebote konnen auch die
Selbstwirksamkeitserwartung der Fachkrafte an das politische
Handeln starken.

Zu guter Letzt lasst sich aus den Ergebnissen ersehen, dass
strukturelle Rahmenbedingungen politisches Handeln inner-
halb der Arbeit erschweren. Es konnte deshalb sinnvoll sein, fiir
geringere Arbeitsbelastung sowie fiir langfristige Finanzierung
und Vertrage zur Verringerung der Arbeitsplatzunsicherheit zu
streiten. Eine nicht-staatliche Finanzierung dagegen wiirde zwar
einerseits grofdere Freiheit zum politischen Handeln bedeuten,
jedoch auch eine Ubertragung staatlicher Pflichten (wie die ge-
sundheitliche Versorgung von Asylbewerberinnen) auf zivilge-
sellschaftliche Akteurinnen mit sich bringen. Zudem bleibt die
Frage, wie der Finanzbedarf dann gedeckt werden konnte. Eine
finanzielle Unabhangigkeit vom Staat scheint daher eher keine
wiinschenswerte Forderung zu sein, stattdessen moglicherweise
ein Pochen auf mehr Einflussmoglichkeiten und eine Verande-
rung des Machtgefdlles zwischen staatlichen Auftraggeberinnen
und Fachkréften.

Angesichts der Bedeutsamkeit politischer Entscheidungen
sowohl fiir die Lebenssituation ihrer Adressatinnen als auch fiir
ihr eigenes professionelles Handeln, muss die Debatte um For-
men und Moglichkeiten des politischen Handelns weiterhin und
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verstarkt gefiihrt werden. Die Frage, die sich uns stellt, heif3t:
,Wie konnen wir (noch) lauter werden?".

Literaturverzeichnis

CADUFF, C. 2015. Politikbegriff. URL: http://politischebil-
dung.ch/fuer-lehrpersonen/grundlagen/politik-begriff . Ab-
gerufen am: 14.01.2019.

CLAUSSEN, B. 1996. Einfithrung. Die Politisierung des Men-
schen und die Instanzen der politischen Sozialisation. Kern-
probleme und Entwicklungslinien unter Berticksichtigung
des Vereinigungsprozesses in Deutschland. In: Clauf3en,
B./Geifdler, R. (Hrg.). Die Politisierung des Menschen. In-
stanzen der politischen Sozialisation. Ein Handbuch, Wies-
baden: Opladen.

FENGLER, J. 1997. Burnout und Psychohygiene. In: Jansen,
P.L./Cierpka, M. & Buchheim, P. (Hrg.). Psychotherapie als
Beruf. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

FESTINGER, L. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stan-
ford, CA: Stanford University Press.

GEISSEL, B. 1999. Politikerinnen. Politisierung und Partizipa-
tion auf kommunaler Ebene. Berlin: Leske+Budrich.

GHADERI, C. & VAN KEUK, E. 2017. Gefliichtete in der Psycho-
therapie. Heilung in einem politisierten Raum. In: Ghaderi,
Cinur/Eppenstein, Thomas (Hrg.). Flichtlinge - multiper-
spektivische Zugange. Wiesbaden: Springer VS, 257-290.

JOHANSSON, S. & SCHIEFER, D. 2016. Die Lebenssituation
von Fliichtlingen in Deutschland. Uberblick iiber ein (bishe-
riges) Randgebiet der Migrationsforschung. In: Yiiksel,
G./Scherr, A. (Hrg.). Neue praxis. Zeitschrift fiir Sozialarbeit,
Sozialpadagogik und Sozialpolitik. Flucht, Sozialstaat und
Soziale Arbeit, Lahnstein: Verlag neue praxis, 73-85.

226



Politisierung von Fachkrdften im Arbeitsfeld Flucht und Migration

KAPPELER, M. 2008. Den Menschenrechtsdiskurs in der Sozia-
len Arbeit vom Kopf auf die Fiif3e stellen. In: Widerspriiche.
Zeitschrift fir sozialistische Politik im Bildungs-, Gesund-
heits-, und Sozialbereich, 33-45.

KEUPP, H. 2005. Die ambivalente gesellschaftliche Funktion
von Psychotherapie. Psychotherapie im Dialog, 6, 141-144.

KLANDERMANNS, B. 1997. The social psychology of protest.
Oxford: Blackwell.

KLUGE, U. 2016. Behandlung psychisch belasteter und trauma-
tisierter Asylsuchender und Fliichtlinge. Das Spannungsver-
haltnis zwischen therapeutischem und politischem Alltag.
Nervenheilkunde, 35, 385 -390.

KROGER, D. 2017. Politisches Handeln der Fachkrifte in der
Disseldorfer Fliichtlingssozialarbeit. Diisseldorf: Hoch-
schule Disseldorf.

KULKE, C. 1991. Politische Sozialisation und Geschlechterdiffe-
renz. In: Hurrelmann, K./Ulich, D. (Hrg.). Neues Handbuch
der Sozialisationsforschung. In: Zeitschrift fiir Sozialisati-
onsforschung und Erziehungssoziologie: 91-103.

LAMNEK, S.2010. Qualitative Sozialforschung. Weinheim, Ba-
sel: Beltz.

LAUTMANN, R. 1994. Mesoebene. In: Fuchs-Heinritz,
W./Lautmann, R. /Rammstedt, O./Wienold, H. (Hrg.). Lexi-
kon zur Soziologie. Opladen: Westdeutscher Verlag, 432.

MERTEN, R. 2001a. Soziale Arbeit im Strudel ihres (politischen)
Selbstverstandnisses?. In: Merten, R. (Hrg.). Hat Soziale Ar-
beit ein politisches Mandat? Positionen zu einem strittigen
Thema. Wiesbaden: VS Verlag fiir Sozialwissenschaften, 7-
1.

MERTEN, R. 2001b. Soziale Arbeit: Politikfdhigkeit durch Pro-
fessionalitat, In: Merten, R. (Hrg.). Hat Soziale Arbeit ein

227



Politisierung von Fachkrdften im Arbeitsfeld Flucht und Migration

politisches Mandat? Positionen zu einem strittigen Thema.
Opladen: Verlag Leske + Budrich, 59-178.

MULLER, S. 2001. Soziale Arbeit: Ohne politisches Mandat poli-
tikfahig. In: Merten, Roland (Hrg.). Hat Soziale Arbeit ein
politisches Mandat? Positionen zu einem strittigen Thema.
Wiesbaden: VS Verlag fiir Sozialwissenschaften.

OLK, T./MULLER, S./OTTO, H.-U. 1981.Sozialarbeitspolitik in
der Kommune. Argumente fiir eine aktive Politisierung der
Sozialarbeit, In: neue praxis, Sonderheft 6, 11. Jg. (1981), 5-25.

NONNENMACHER, F. 2011. Handlungsorientierung und politi-
sche Aktion in der schulischen politischen Bildung. Ur-
spriinge, Grenzen und Herausforderungen. In: Widmaier,
B./Nonnenmacher, F. (Hrg.). Partizipation als Bildungsziel.
Politische Aktion in der politischen Bildung. Schwalbach,
83-99.

SCHIEFER, D. 2017. Was wirklich wichtig ist. Einblicke in die
Lebenssituation von Fliichtlingen. Forschungsbereich beim
Sachverstandigenrat deutscher Stiftungen fiir Integration
und Migration (SVR) SVR GmbH.

SCHNEIDER, V. 2001. Sozialarbeit zwischen Politik und profes-
sionellem Auftrag: Hat sie ein politisches Mandat?, in:
Merten, Roland (Hrg.). Hat Soziale Arbeit ein politisches
Mandat? Positionen zu einem strittigen Thema. Wiesbaden:
VS Verlag fiir Sozialwissenschaften.

SEITHE, M. 2011. Zur Begriindung einer Repolitisierung Sozia-
ler Arbeit. Jena: 0.V.

SORG, R. 2003. Uberlegungen aus AnlaR der Frage nach einem
‘politischen Mandat’ Sozialer Arbeit. In: Sorg, Richard
(Hrg.). Soziale Arbeit zwischen Politik und Wissenschaft.
Miinster: Lit Verlag.

STAUB-BERNASCONI, S. 2008. Menschenrechte in ihrer Rele-
vanz fur die Soziale Arbeit als Theorie und Praxis, oder: Was

228



Politisierung von Fachkrdften im Arbeitsfeld Flucht und Migration

haben Menschenrechte tiberhaupt in der Sozialen Arbeit zu
suchen? In: Widerspriiche. Soziale Arbeit und Menschen-
rechte, 107, 9-32.

TAUBIG, V. 2003. Das Asylbewerberheim als totale Institution.
Das Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft aus sozial-
raumlicher Perspektive. Dresden: Juventa-Verlag.

TAUBIG, V. 2009. Totale Institution Asyl. Empirische Befunde
zu alltaglichen Lebensfiihrungen in der organisierten Desin-
tegration. Weinheim/Miinchen: Juventa-Verlag.

WARNER, L. M. 2014. Selbstwirksamkeitserwartung. In: Wirtz,
M.A. (Hrsg.). Dorsch. Lexikon der Psychologie. 17. vollst.
iberarb. Auflage. Bern: Hans Huber.

WITZEL, A. 1996. Auswertung problemzentrierter Interviews.
Grundlagen und Erfahrungen. In: Rainer Strobl/Andreas
Bottger (Hrg.). Wahre Geschichten? Zur Theorie und Praxis
qualitativer Interviews. Baden-Baden: Nomos, 49-76.

WITZEL, A. 2000. Das problemzentrierte Interview, URL:
https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/ar-
ticle/view/1132/2519#g5 . Abgerufen am 14.01.2019.

229






Good-Practice-Kriterien fiir Patientin-
nengesprdche als Dolmetsch-Settings

JULIA STEINLE UND LISA WOYTOWICZ

Abstract

Patientinnengesprche, in denen Arztin und Patientin keine ge-
meinsame Sprache finden, erschwert die Kommunikation und ge-
fihrdet somit den Behandlungserfolg. Daher miissen dolmet-
schende Personen in das Gesprdch miteinbezogen werden. Diese
Art des Dolmetschens nennt sich Community Interpreting (CI).
Unterschiedlich qualifizierte Personen werden in Krankenhdusern
und Praxen in der Rolle eines Community Interpreters eingesetzt.
Um die Qualitdt der Verdolmetschung im Patientinnengesprdch
sicherzustellen und damit die fiir die Versorqgung notwendige
Kommunikation zu erméglichen, haben unterschiedliche Organi-
sationen die Vermittlung und Ausbildung von Community Inter-
pretern tlibernommen.

Das Ziel dieser Studie ist es, Good-Practice-Kriterien fiir den
Einsatz von Community Interpretern im Gesundheitswesen zu de-
finieren. Zu diesem Zweck wurden qualitative Interviews mit Or-
ganisationen durchgefiihrt, die im Bereich CI bei Patientinnenge-
sprédchen Erfahrungen gesammelt haben.

Die Interviews dieser Studie zeigen, dass sich die Organisatio-
nen aus verschiedenen Ausgangssituationen heraus und mit un-
terschiedlichen Startbedingungen gegriindet haben. Alle hier vor-
gestellten Organisationen streben jedoch die Professionalisierung
ihres Dienstes und ihrer Dolmetscherinnen an. Die Anbieterinnen
haben dabei bisher unterschiedliche Grade einer Professionalisie-
rung erreicht, was vor allem auf unterschiedliche Level der Finan-
zierung und Erfahrungen beziehungsweise Vorwissen zurtickzu-
fiihren ist.
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Aus den Ergebnissen der Expertinneninterviews wurden in die-
ser Studie vier Good-Practice-Kriterien fiir den Einsatz von Com-
munity Interpretern in Patientinnengesprdchen formuliert:

1. Es sollte nach alternativen Finanzierungsmaglichkeiten gesucht
werden!

2. Es sollte fiir alle Community Interpreter eine professionelle Aus-
und Weiterbildung geben!

3. Es sollte ein umfassendes Betreuungs- und Supervisionsangebot
fiir Community Interpreter im medizinischen Bereich zur Verfii-
gung stehen!

4. Beim Einsatz vom Remote Interpreting sollten stets Vor- und
Nachteile gut abgewogen werden.

Einleitung

»,Na dann machen Sie mal den Oberkérper frei!“ - ein Termin bei
einer Arztin stellt in vielerlei Hinsicht eine Grenziiberschreitung
dar. Von Patientinnen wird erwartet, dass sie einer ihnen nicht
naher bekannten Person von ihren Beschwerden berichten, in-
time Informationen teilen und ihren Korper untersuchen lassen.
Um die Distanz zwischen den Akteurinnen zu tiberbriicken,
miissen Arztinnen ab dem ersten Kontakt einen Raum schaffen,
in dem Patientinnen sich im Vertrauen o6ffnen konnen. Der
zentrale Schlissel fiir den Aufbau dieses Vertrauensverhaltnis-
ses ist ein funktionierendes Patientinnengesprach. Die Kommu-
nikation bestimmt sowohl auf verbaler als auch auf nonverbaler
Ebene iiber ihren erfolgreichen Verlauf. Beide Gesprachspartne-
rinnen miissen eine gemeinsame sprachliche Ebene finden, da-
mit wichtige Details verstanden werden kénnen. Uberdies kén-
nen nonverbale Eindriicke sowohl Arztinnen als auch Patientin-
nen wichtige weiterfithrende Informationen liefern (vgl. Baller
2016: 32-37).
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Der Zweck eines Patientinnengesprachs ist es, die fiir eine Be-
handlung wichtigen Informationen zu erhalten, Patientinnen zu
einer informierten Entscheidung zu befdhigen und sie auf diese
Weise in den Behandlungsplan einbeziehen zu kdnnen (vgl.
Kutscher 2007: 91-101). Ein erfolgreiches Patientinnengesprach
tragt zur Bildung des Vertrauensverhdltnisses zwischen den Par-
teien bei und erhéht dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass Pati-
entinnen sich ihren Arztinnen anvertrauen. Des Weiteren wird
so das Verstandnis der Patientinnen fiir den eigenen Gesund-
heitszustand erhoht, wodurch in vielen Fillen die Compliance
steigt (vgl. Harter/Loh/Spies 2005).

Unter Compliance beziehungsweise Therapietreue versteht
man das Einhalten der besprochenen Therapie und Verhaltens-
weise durch die Patientin. Eine erfolgreiche Kommunikation ist
demnach essenziell fiir den Erfolg der Behandlung. Das Errei-
chen dieses Ziels wird dadurch erschwert, dass bei Patientinnen-
gesprachen ein strukturelles Problem vorliegt: Es handelt sich
um eine Expertinnen-Laien-Kommunikation. ,Das Charakteris-
tische an dieser Art des Wissenstransfers ist eine Asymmetrie*
(Barkowski 2007: 31), was auf die fundierte Ausbildung und das
gesellschaftlich kodifizierte Fachwissen der Arztinnen im Kon-
trast zu den Patientinnen zuriickzufiihren ist. Patientinnen ha-
ben juristisch betrachtet die Obliegenheit, Arztinnen die Pflicht,
am Gesprich mitzuwirken. Fiir Arztinnen umfasst dies auch die
umfassende Aufklirung der Patientinnen> (vgl. Spickhoff/
Spickhoff 20133). Das Erfiillen dieser Aufgaben wird durch die
unterschiedliche, zuvor feststehende, Rollenverteilung im Pati-
entinnengesprach beeinflusst und teilweise erschwert.

Sowohl in Krankenhdusern als auch bei niedergelassenen
Arztinnen tritt zudem manchmal eine weitere Schwierigkeit auf:
Das Fehlen einer gemeinsamen Sprache zwischen Arztinnen

55 Siehe §§ 630c Abs. 2 S. 1, 630e Abs. 1, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB.
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und Patientinnen macht die Kommunikation nahezu unmég-
lich. In solchen Fallen bedarf es als Dolmetscherinnen fungie-
render Personen. Diese Art des Dolmetschens ist eine Form des
Community Interpreting® (CI). Darunter versteht man ,bidirec-
tional interpreting that takes place in communicative settings
[...] among speakers of different languages for the purpose of ac-
cessing community services“ (ISO 2014: 2). Dazu gehort auch das
Dolmetschen im Gesundheitswesen, ,that occurs when individ-
uals are accessing services that deal with medicine and/or
healthcare and where community interpreters [...] facilitate
communication between patients and their families, healthcare
providers, and healthcare administrators® (ISO 2014: 2). Als
Community Interpreter werden verschiedene Personen einge-
setzt, die sich anhand der folgenden Kriterien unterscheiden
konnen: Alter, Ausbildung, Bezahlung und Verhdltnis zur Pati-
entin/zur Arztin. Diese Kriterien sind wiederum ausschlagge-
bend fiir das Rollenverstandnis des jeweils eingesetzten Com-
munity Interpreters.

Es ist naheliegend, dass der Inhalt eines Patientinnenge-
sprachs hochgradig sensibel sein kann. In der Dolmetschwissen-
schaft ist man sich weitgehend dartiiber einig, dass aus dem be-
sonderen Kontext des CI eine besondere Verantwortung der
Dolmetscherinnen abzuleiten ist. Uberdies ergibt sich daraus in
besonderem Mafde die Notwendigkeit, eine hervorragende,
ethisch vertretbare und prazise Dolmetschleistung zu erbrin-
gen. Begriindet wird dies mit den moglicherweise verheerenden
Folgen einer unzureichenden Dolmetschleistung (vgl. Hale

56 In diesem Beitrag werden die Begriffe ,Dolmetscherinnen” und ,, Community
Interpreter” synonym verwendet. Die Tétigkeit eines Community Interpreters
ist nicht mit der einer Konferenzdolmetscherin gleichzusetzen, da sich das
jeweilige Setting und die damit verbundenen Herausforderungen stark vonei-
nander unterscheiden (vgl. Hale 2007).
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2007: 26-27; Sauerwein 2006: 5-6). Ob die Verdolmetschung ei-
nes Patientinnengesprachs diese Kriterien erfiillen kann, hangt
mafdgeblich davon ab, wer als Dolmetscherin eingesetzt wird.

Community Interpreting in Deutschland

Die spezifischen Anforderungen an Community Interpreter so-
wie der regelmadf3ige Einsatz von Laien und die damit verbunde-
nen Risiken werden in der Literatur seit Jahrzehnten diskutiert
(Allaoui 2005; Barkowski 2007; Hale 2007; Wegner 2012). Com-
munity Interpreter miissen neben hervorragenden Sprach-
kenntnissen unter anderem tiber Kulturkompetenzen, Fachwis-
sen, Dolmetschkompetenzen und ein klares berufsethisches Ge-
rist verfiigen. Sie miissen sich der aus dem Kontext ergebenden
immensen Verantwortung und ihrer Rolle bzw. ihren Rollen
bewusst sein: ,Community Interpreting takes the interpreter
into the most private spheres of human life [...]; it takes place in
settings where the most intimate and significant issues of every-
day individuals are discussed“ (Hale 2007: 25-26).

Ein Rechtsanspruch auf Dolmetschleistungen besteht in
Deutschland fiir Lautsprachen (im Gegensatz zur Deutschen
Gebardensprache) nur bei Gericht und im Asylverfahren (vgl.
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2017).
Urspriinglich galt Gerichtsdolmetschen als eine Form von CIL.
Die Professionalisierung von Dolmetscherinnen bei Gericht
wurde jedoch insbesondere aufgrund mehrerer Gesetzesande-
rungen’ und einer damit einhergehenden wesentlich besseren
Bezahlung vorangetrieben, sodass das Gerichtsdolmetschen im
deutschen Sprachraum zunehmend als separates Arbeitsfeld be-
trachtet wird (vgl. P6llabauer 2012). Im Asylverfahren griff das

57 Richtlinie 2010/64/EU iiber das Recht auf Dolmetschleistungen und Uber-
setzungen in Strafverfahren sowie §185 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) und
§55 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).
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Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge (BAMF) sehr lange,
trotz des bestehenden Rechtsanspruches, auf Laiendolmetsche-
rinnen zuriick. Nach erheblicher Kritik in den Medien, von Be-
rufsverbinden und NGOs (vgl. ADU 2015; Pro Asyl 2016), {iber-
arbeitete das BAMF die Zulassungskriterien fiir dort als Hono-
rarkrdfte arbeitende Dolmetscherinnen. Im Rahmen einer Ko-
operation mit dem Bundesverband der Dolmetscher und Uber-
setzer e.V. (BDU) haben fiir das BAMF arbeitende Laiendolmet-
scherinnen mittlerweile die Mdglichkeit, sich weiterzubilden.
Uberdies hat das BAMF unterdessen die Zusammenarbeit mit
einigen Dolmetscherinnen aufgrund von mangelnder Qualifika-
tion, Verletzung der Neutralitatspflicht oder Verstéf3en gegen
den Verhaltenskodex eingestellt (vgl. Eingrieber 2018).

Rein normativ sind Community Interpreter neutral. In den
meisten Fallen erfiillen sie diese normative Rolle als Sprachmitt-
lerin oder Sprachrohr (vgl. Sauerwein 2006). Das Neutralitats-
postulat ist in der Praxis jedoch oft unrealistisch, weil es, auf-
grund unterschiedlicher Erwartungshaltungen der am Gesprach
Beteiligten, regelmaf3ig untergraben wird (vgl. Péllabauer 2005).
So nehmen dieDolmetscherinnen oft mehrere und wechselnde
Rollen ein, ,um den verschiedenen Erwartungen der Primarak-
tanten wenigstens teilweise Geniige zu tun [...]. Dadurch kommt
es zu kommunikativen Schwierigkeiten und Rollenkonflikten®
(Sauerwein 2006: 35). In der Literatur werden zahlreiche Falle
beschrieben, in denen eine Parteinahme gegen die jeweils an-
dere Gesprachsteilnehmerin von Migrantinnen oder deren Ge-
sprachspartnerinnen erwartet wird (vgl. Kadri¢ 2014; Kolb und
P6chhacker 2008; Pollabauer 2005). In manchen Fallen werden
Dolmetscherinnen mit Erlaubnis der in der Gesprachshierarchie
hoherstehenden Person zum ,co-interviewer” (Kolb/Poch-
hacker 2008: 36). In extremen Fallen fungieren Dolmetscherin-
nen als ,Hilfspolizistinnen“ (P6llabauer 2005: 441), das heif3t, sie
nehmen aktiv am Kommunikationsprozess teil und agieren
eigenstandig, was zu Missverstindnissen fithren kann und die
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Hierarchie eines Gesprachs zuungunsten der Migrantinnen ver-
schiebt (vgl. Pollabauer 2005). Aufgrund des in der Regel starken
Machtgefalles zwischen Migrantin und Gesprachspartnerin gibt
es vereinzelte Stimmen, die sich fir eine klare Parteinahme der
Dolmetscherinnen zugunsten der Migrantinnen aussprechen;
dies widerspricht jedoch jeglichen berufsethischen Prinzipien
und wird von der grofden Mehrheit der Autorinnen entschieden
abgelehnt (vgl. Hale 2007).

In allen Bereichen des CI wird immer noch regelmaflig auf
Laiendolmetscherinnen zuriickgegriffen (vgl. Eingrieber 2018).
Im medizinischen Bereich kann dies besonders fatale Konse-
quenzen haben. Laien sind sich der komplexen Erwartungen an
ihre Aufgabe und Rolle hdufig nicht bewusst und erfiillen kaum
die normativen Anforderungskriterien. Behorden, Krankenhdu-
sern und anderen Einrichtungen fehlt es jedoch an finanziellen
Mitteln fiir qualifizierte Dolmetscherinnen, sodass ,Mitbiirger
migrantischer Herkunft, die einen Nebenverdienst suchen
(Wegner 2012: 12) fiir Minimalhonorare arbeiten. In der Literatur
wird mehrfach angefiihrt, dass es fraglich sei, wie nicht ausge-
bildete Dolmetscherinnen den komplexen Anforderungen an
die Dolmetschleistung beim CI gerecht werden sollen und wie
professionalisierte Community Interpreter ihren Lebensunter-
halt bestreiten konnen, wenn sie dauerhaft unterbezahlt sind
oder ehrenamtlich arbeiten (vgl. Hale 2007: 33; Pollabauer 200s5:
24; Wegner 2012: 13). Der Ansatz, CI als neues Tatigkeitsfeld fiir
Konferenzdolmetscherinnen zu betrachten (vgl. Pollabauer
2005: 23) ist gerade aufgrund der schlechten Bezahlung kaum
umsetzbar, denn diese fordern in der Regel deutlich hohere Ta-
gessdtze. Da der Bedarf'in erster Linie von unbezahlten Dolmet-
scherinnen gedeckt wird, ordnet Péchhacker den Status quo von
Cl in der ,Schere zwischen Professionalisierung und Markt“ ein
(in: Pollabauer 2012: 15).
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Angesichts dieser prekdren Lage und des grofden Professiona-
lisierungsbedarfs, insbesondere bei Sprachen, fiir die man kei-
nen (Hochschul-)Abschluss im Dolmetschen erwerben kann,
schult der BDU mittlerweile im Rahmen von sogenannten ,Ba-
sis-Sensibilisierungen® Laiendolmetscherinnen, die im Gemein-
und Gesundheitswesen tatig sind (vgl. Eingrieber 2018). Seit Juni
2019 fordert der BDU iiberdies in einem Positionspapier ,eine
bundesweit einheitliche Regelung zur Finanzierung von Dol-
metschleistungen im Gesundheitswesen [sowie] Mindestkrite-
rien fir die Auslibung dieser duferst verantwortungsvollen Ta-
tigkeit“ (BDU 2019: 1).

In den meisten Fallen werden Dolmetscherinnen tiber die
medizinischen Dienstleisterinnen weder finanziert noch zur
Verfiigung gestellt. In den letzten Jahren hat sich diese Diskre-
panz zwischen Bedarf und Angebot an Dolmetscherinnen im
medizinischen Kontext mit der Zunahme der Fluchtmigration
noch weiter zugespitzt. Daher haben sich unterschiedliche Or-
ganisationen herausgebildet, die die medizinische Versorgung
von Personen verbessern wollen, fiir deren Behandlung Dolmet-
scherinnen benotigt werden. Unter anderem widmen die Pro-
jekte sich der Ausbildung, dem Einsatz und der Koordination
von Community Interpretern; sie haben jedoch unterschiedliche
Konzepte, Organisationsstrukturen und Anwendungsbereiche.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Problematiken, Losungsansatze
und Verbesserungsvorschlage aus der Perspektive einiger dieser
Organisationen aufzuzeigen und darauf basierend Good-Prac-
tice-Kriterien fiir den Einsatz von Community Interpretern in
Patientinnengesprdchen zu definieren. Derartige Kriterien wiir-
den es ermoglichen, den Einsatz von Community Interpretern
in medizinischen Settings so zu gestalten, dass Patientinnenge-
sprache fiir die Bediirfnisse und Anspriiche aller beteiligten Par-
teien bestmoglich verlaufen konnen.
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Es stellt sich daher die folgende Forschungsfrage: Welche
Good-Practice-Kriterien fithren zu einem fiir alle Parteien best-
moglichen Verlauf eines Patientinnengesprachs, wenn aufgrund
einer Sprachbarriere Community Interpreter eingesetzt wer-
den?

Methodik

Zur Beantwortung dieser Frage haben wir mehrere Expertinnen-
interviews gefiihrt. Dazu wurde ein Leitfaden fiir ein halboffenes
Interview erstellt (vgl. Allaoui 2005), dessen Fragen von offen
nach geschlossen gegliedert waren und in dem Erfahrungen,
Probleme und Losungsvorschldge fiir das Dolmetschen in Pati-
entinnengesprachen thematisiert wurden. Die Interviews wur-
den am Telefon, per Skype oder im personlichen Gesprach ge-
fithrt. Bei der Auswahl der Gesprachspartnerinnen haben wir da-
rauf geachtet, Organisationen auszuwahlen, die Dolmetschleis-
tungen in unterschiedlichen Formen anbieten und deren Griin-
dungsmitglieder unterschiedliche Professionen vertreten. Des
Weiteren war es uns wichtig, dass die Gesprachspartnerinnen
Erfahrungen sowohl aus medizinischer und organisatorischer
Perspektive als auch aus der Sicht der Community Interpreter
aufweisen.

Wir haben mit Vertreterinnen der folgenden Organisationen
gesprochen: Bundesverband der Dolmetscher und Ubersetzer
(BDU), Sprach- und Integrationsvermittlung (Sprint) Essen, In-
termigras — Internationale Migrantinnen, Triaphon, medizini-
sche Fachschaft Diisseldorf AG-Fliichtlingshilfe und Projekt
Gleichberechtigte Patientenkommunikation der Universitats-
klinik Ttbingen. Erstgenannter ist der grofite Berufsverband fiir
Dolmetscherinnen und Ubersetzerinnen in Deutschland. Bei
den anderen Organisationen handelt es sich um lokale Anbiete-
rinnen von Dolmetschleistungen im Rahmen des CI an den
Standorten Essen, Disseldorf, Berlin und Tiibingen (fiir Details
siehe Infokasten).
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Die Interviews wurden nach Einverstandniserklarung der Ge-
sprachspartnerinnen aufgezeichnet und im Anschluss transkri-
biert. In Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach
Kuckartz (vgl. Kuckartz 2012: 29-55) wurden die Kernaussagen
der Interviews in Kategorien entsprechend mehrfach auftreten-
der Themenfelder eingeteilt, kondensiert und in eine Analyse-
matrix eingetragen. Anhand der Kategorien wurden die Aussa-
gen der Interviewpartnerinnen vergleichend analysiert.

In dieser Arbeit werden zundchst die Ergebnisse der Inter-
views anhand der Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse
dargestellt und interpretiert. Vor diesem Hintergrund werden
die Kernaussagen in Bezugnahme auf aktuelle Problematiken
der Dolmetschwissenschaft und Gesundheitspolitik diskutiert.
Zum Abschluss werden darauf basierend Good-Practice-Krite-
rien fir Patientinnengesprache mit Community Interpretern
herausgearbeitet.

In der vorliegenden Arbeit werden alle Menschen, die als
Dolmetscherinnen bzw. Community Interpreter im medizini-
schen Kontext fungieren, auch als solche bezeichnet. Diejeni-
gen, die diese Rolle ohne jegliche Ausbildung tibernehmen (Kin-
der, Familienangehorige, Bekannte, anderes Personal), werden
als Laien beschrieben. Wenn die dolmetschenden Personen eine
Form der Aus- und/oder Weiterbildung durchlaufen haben,
werden sie als professionalisierte Dolmetscherinnen bezeichnet,
wobei der Professionalisierungsgrad sich erheblich unterschei-
den kann.

Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Aussagen der Interviewpartne-
rinnen anhand der in der Inhaltsanalyse gebildeten Kategorien
vergleichend vorgestellt.
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Ziele und Motive der Organisation

Zum Ziel und Motiv der Organisation werden unterschiedliche
Aspekte angefiihrt. Alle Organisationen mochten die Verstandi-
gung zwischen nicht-deutschsprachiger Klientin und Mitarbei-
terinnen von Behorden, Krankenhdusern oder Schulen verbes-
sern, um so eine addquate Zusammenarbeit zu ermoglichen.

Darunter sind einerseits Motive mit Fokus auf die Gefliichte-
ten, zum Beispiel die schnellere Eingliederung in die Angebots-
struktur der Gemeinde, um ,in der Community neu angekom-
menen Menschen ohne Deutschkenntnisse zu unterstiitzen,
dass sie sich schneller zurechtfinden und samtliche Angebote
nutzen konnen“ (Interview Sinescu, Intermigras, 2019) und ,,Ge-
fliichtete in die Regelversorgung im Gesundheitssystem zu fiih-
ren.“ (Interview FS Med Diisseldorf, 2019).

Andererseits beziehen sich die Motive der Organisationen
teilweise auf Behorden, Krankenhduser und dhnliche Einrich-
tungen und deren Abldufe, wie die Vermeidung von Behand-
lungsfehlern durch Sprachbarrieren, wobei vor allem ,ein Be-
wusstsein fiir die Sprachbarrieren einfach unheimlich wichtig
[sei]“ (Interview Gleichberechtigte Patientenkommunikation,
Tibingen, 2019). Zusatzlich werden die Pravention von interkul-
turellen Konflikten oder die rechtliche Einhaltung von Aufkla-
rungspflichten (,In der Klinik haben wir gemerkt, dass man fiir
die Anamnese einfach darauf angewiesen ist, dass [nicht-
deutschsprachige Patientinnen] jemanden [zum Dolmetschen]
mitbringen® Interview Fischer, Triaphon, 2019) aufgefiihrt.

Schliefdlich wird auch die Kompetenzerweiterung der dol-
metschenden Person als Motiv genannt, indem die Tatigkeit als
Community Interpreter zum Beispiel bilinguale ,Medizinstudie-
rende interkulturell sensibilisieren konne (Interview FS Med
Diisseldorf, 2019).

Die Motive der Organisationen fithren zu unterschiedlichen
konkreten Zielen, zum Beispiel ,,Hiirden ab[zu]bauen, die eine
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addquate Behandlung der Menschen verhindern“ (Interview FS
Med Diisseldorf, 2019), ,mdglichst viele Menschen [zu] poolen,
die zweisprachig sind und auf die dann alle Arzte zugreifen kon-
nen, die gerade jemanden brauchen.“ (Interview Fischer,
Triaphon, 2019) und Klientinnen dazu zu bewegen, dass sie ,im
Vorfeld schon praventiv mit unseren Mitmenschen sprechen,
damit nicht erst ein Konflikt entsteht (Interview Tadic-Ruzic,
Sprint Essen, 2019).

Unterschiedlich werden jedoch die Positionen beschrieben,
aus denen heraus sich die Organisationen gebildet haben. Dies
liegt unter anderem an den unterschiedlichen Professionen und
Hintergriinden der Griindungsmitglieder. Einige Organisatio-
nen haben sich aus einer akuten Bedarfssituation heraus gegriin-
det, zum Beispiel, weil sich im Berufsalltag der Griindungsmit-
glieder der hohe Bedarf an Dolmetscherinnen taglich gezeigt
hat. Somit lag der Fokus zundachst auf einer schnellen Umset-
zung und akuten Verbesserung der Versorgung von Gefliichte-
ten. Andere Organisationen wurden von Menschen gegriindet,
die schon langer im Bereich Integration von Gefliichteten arbei-
teten, und hatten somit bereits bei ihrer Griindung langfristigere
integrative Konzepte, um die Verstandigung von Menschen
ohne Deutschkenntnisse zu verbessern. So konnten diese Orga-
nisationen sich schon von Anfang an breiter aufstellen, zum Bei-
spiel in ihrem Sprachangebot, und waren durch ihre Erfahrun-
gen besser an soziale Trager und Behorden angegliedert.

Mit zunehmender Erfahrung haben sich jedoch alle Organi-
sationen in das Versorgungssystem ihrer Regionen besser einge-
bunden und konnten so ihre Arbeit effizienter gestalten (dhnlich
verhalt es sich mit dem Professionalisierungsgrad der eingesetz-
ten Community Interpreter, siehe ,Status quo der Professionali-
sierung*). Der BDU nimmt hier im Vergleich zu den anderen Or-
ganisationen eine Sonderstellung ein, da er sich primar als Inte-
ressensvertretung der Dolmetscherinnen und Ubersetzerinnen
in Deutschland versteht.
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Patientinnengesprdache ohne Dolmetscherin

Alle Interviewpartnerinnen beschreiben dhnliche Probleme in
der Durchfilhrung von Patientinnengesprachen mit nicht-
deutschsprachigen Patientinnen ohne Dolmetscherin und koén-
nen von Erlebnissen berichten, in denen dies zu mangelhafter
medizinischer Behandlung gefiihrt hat. Mehrere der Befragten
betonen die hohe Relevanz des persénlichen Gesprachs mit ge-
genseitigem Verstindnis des Gesagten fiir die Diagnosestellung.
Dabei werden unterschiedliche Ursachen fiir potenziell lebens-
bedrohliche Missverstandnisse in Patientinnengesprachen ohne
gemeinsame Sprache genannt:

- Auf der Seite der Arztin: Missverstehen der Vorge-
schichte oder der aktuellen Symptome der Patientin (,,In
40% der Fdlle, die wir begleitet haben, gab es vorher
Missverstandnisse oder Unklarheit®, Interview Aallali,
Sprint Essen 2019).

- Auf der Seite der Patientin: Missverstehen der Diagnose
(,Die haben [die Diagnose] schlecht verstanden. [...] Die
Familie [hat] zwei Wochen lang schlecht geschlafen®, In-
terview Aallali, Sprint Essen 2019), der Wichtigkeit der
Therapie oder der korrekten Einnahme von Medikamen-
ten (,Der Vater hat nichts verstanden, der Arzt hat es
falsch verstanden und eine andere, hohere Dosis aufge-
schrieben fiir die beruhigenden Medikamente, und dann
am ndchsten Tag war das Kind [...] so schlapp, sie hat
sich nicht bewegt*, Interview Aallali, Sprint Essen 2019).

Um diese moglichen Gefahrdungen fiir das Wohl der Patientin
trotz fehlendem Budget fiir professionelle Dolmetschdienste zu
verbessern, wiirden oft anwesende bilinguale Dritte als Dolmet-
scherin herangezogen. Zum Beispiel wiirden ,Menschen [...]
vom Flur genommen, da ist vielleicht im Wartezimmer noch je-
mand, der eine Sprache kann, vielleicht noch andere Mitarbei-
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ter, Krankenschwestern [oder auch] arztliche Kollegen, Kolle-
ginnen, die Kochin, vielleicht die Putzfrau“ (Interview Tadic-
Ruzic, Sprint Essen 2019). Je nach dem Verhaltnis des Dolmet-
schenden zu den beiden Parteien des Patientinnengesprachs,
kann es hierbei zu Grenz- bzw. Rollentiberschreitungen kom-
men. Beim Einsatz von anderen Gefliichteten, die oft aus der
Wohneinrichtung mitgebracht werden, entstiinden Spannun-
gen zum Beispiel durch , Konflikte, die es vielleicht vorher schon
gab in der Unterkunft‘ (Interview lannone, BDU 2018).

Neben der Frage der Schweigepflicht und der Qualitdt der
Verdolmetschung, die sich in diesen Fallen zusatzlich stellt, zei-
gen die Interviewpartnerinnen noch ein weiteres moralisches
Problem auf, wenn Familienangehdrige als Dolmetscherin ein-
gesetzt werden: ,Da werden Kinder mitgebracht, [...] wenn die
Miitter zum Beispiel schwanger sind oder auch [...] Krankheiten
[haben], [...] und wenn Sie dann auch schwierige Situationen
riberbringen miissen, dann sind sie in so einem Gewissenskon-
flikt“ (Interview Tadic-Ruzic, Sprint Essen 2019). Diese Praxis
kann fiir dolmetschende Kinder zu traumatisierenden Erlebnis-
sen fiihren und die Familiendynamik langfristig beeinflussen
(vergleiche Schmidt-Glenewinkel 2013).

Doch auch im professionellen Umfeld kann dieses Ver-
schwimmen der Rollen problematisch sein. Werden beispiels-
weise hoher qualifizierte Arztinnen von weniger erfahrenen Kol-
leginnen zum Dolmetschen zu einem Gesprach hinzugezogen,
kann es fiir die dolmetschende Person schwierig sein, nur in die-
ser Funktion zu agieren. Andersherum verhilt es sich, wenn Stu-
dierende oder Auszubildende von ihren Ausbilderinnen zum
Dolmetschen eingesetzt werden und dadurch ihre fachliche
Kompetenzerweiterung an Bedeutung verliert (vergleiche Inter-
view Sinescu, Intermigras 2019). Hat die dolmetschende Person
also gleichzeitig mehr als eine fachliche Funktion inne, konnten
dadurch sowohl Konflikte im Patientinnengesprach als auch in
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der kollegialen Beziehung entstehen. Simona Sinescu von Inter-
migras bezeichnet diese Problematik als “Rollenfall” (Interview
Sinescu, Intermigras 2019) innerhalb des Berufsbildes und des
Selbstverstindnisses von Arztinnen. Im Allgemeinen wird von
allen Interviewpartnerinnen beschrieben, dass die Verdolmet-
schung durch nicht professionelle Dolmetscherinnen in einem
Patientinnengesprach, wie Familienangehorigen der Patientin-
nen oder zweisprachige Mitarbeiterinnen, die dafiir nicht ausge-
bildet sind, nicht in ausreichendem Mafie die Interessen der Pa-
tientinnen wahre und eine angemessene Behandlung unmoglich
mache.

Ein weiteres Problem sei die Akzeptanz der schlechteren
Kommunikation mit Patientinnen ohne Deutschkenntnisse un-
ter dem medizinischen Personal, die zu geringerer Qualitat der
Behandlung fiihre:

,Es ist wirklich eine hanebiichene Praxis, wie das aktuell
lauft. Wir erleben, dass Menschen, die keine gemeinsame
Sprache beim Arzt haben, wirklich drittklassig behandelt
werden, und das wiirde man sonst mit keinem Patienten
machen in Deutschland, weil man Angst hat, dass eine
Fehlbehandlung passiert oder man verklagt wird, aber das
hat sich einfach so eingebiirgert. Also dass man wirklich
denkt, man kann mit Pantomime verniinftige Medizin
machen, das ist absolut fahrlassig“s®.

Formen des Dolmetschens im Krankenhaus und
ihre Vor- und Nachteile

Die Organisationen, die durch unsere Interviews abgedeckt
wurden, nutzen unterschiedliche Formen des Dolmetschens.
Eine Organisation konzentriert sich ausschliefllich auf das Dol-
metschen tiber Telefon, bei einer weiteren wird in Ausnahme-
fallen tiber Video gedolmetscht. Bei den iibrigen Organisationen

58 Interview Fischer, Triaphon 2019.
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sind die Dolmetscherinnen bei den Terminen vor Ort. Unter-
schiedliche Vor- und Nachteile dieser Verfahren wurden in den
Interviews beschrieben.

Fir das Telefondolmetschen wird angegeben, dass es der
Dolmetscherin erleichtert werde, die notwendige ,Neutralitat
[zu] wahren® (Interview Fischer, Triaphon 2019), sowie dass man
eine ,schnelle Kommunikation herstellen kann, die auch keine
hohen Hiirden hat“ (Interview Fischer, Triaphon 2019), da nicht
zusdtzlich ein Termin mit der Dolmetscherin gefunden werden
miisse und keine spezielle Technik benétigt werde. Als Nachteil
wird beschrieben, dass ,eine weitere Informationsebene” (Inter-
view Fischer, Triaphon 2019) fehle, da die dolmetschende Person
die Gesprachspartnerinnen nicht sehen kann und nur die ver-
bale Kommunikation wahrnimmt.

Das Videodolmetschen wird nur von einer der befragten Or-
ganisationen eingesetzt und auch nur in besonderen Notfdllen
oder wenn fiir eine Sprache auf keine andere Weise eine Dol-
metscherin gefunden werden kann. Beispielsweise wenn die
Dolmetscherinnen aus dem ortlichen Pool personlich zu betrof-
fen vom Schicksal der Patientinnen seien, zum Beispiel, weil sie
selbst ein dhnliches Erlebnis hatten, dann werde der Service von
Videodolmetsch-Diensten genutzt (vergleiche Interview Ge-
sprachspartnerin A, GPK Tiibingen 2019).

Das Dolmetschen durch eine Person vor Ort wird von allen
Interviewpartnerinnen als besonders sinnvoll beschrieben, da
alle zur Kommunikation notwendigen ,Informationsebenen
(Interview Fischer, Triaphon 2019) in das Verdolmetschen mit
einbezogen werden konnen. Mogliche Nachteile werden in der
geringeren Distanz zur Patientin und damit héheren Betroffen-
heit gesehen (vergleiche Interview Sinescu, Intermigras 2019).
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Rollenverstandnis des professionalisierten
Community Interpreters

Das Verstandnis der Rolle eines professionellen Community In-
terpreters in Patientinnengesprachen wird von den Inter-
viewpartnerinnen aus unterschiedlichen Perspektiven heraus
beschrieben.

Als Teil des Selbstverstandnisses der professionellen Dolmet-
scherinnen wird erwahnt, dass man versuche, neben der reinen
Verdolmetschung des Gesagten (,, Wir sind neutral, wir tiberset-
zen nur, was gesagt wird, und stehen auf keiner Seite®, Interview
Fischer, Triaphon 2019), als Mittler zwischen den Kulturen zu
agieren (vergleiche Interview Aallali, Sprint Essen 2019). Ebenso
wird die vollstindige, neutrale Verdolmetschung des Gesagten
als notwendig beschrieben, da Patientinnen nur auf diese Weise
umfassend aufgeklirt werden und Arztinnen ausreichende In-
formationen erheben konnen. Dies sei auch fiir die Entstehung
und Aufrechterhaltung eines Vertrauensverhaltnisses in den Ge-
fiigen Arztin-Dolmetscherin und Patientin-Dolmetscherin not-
wendig. Daher miissen ,alle Informationen, die im Raum sind,
gedolmetscht werden - und sei es zusammenfassend gedol-
metscht werden — damit [sie] den anderen Personen, die diese
Sprache nicht beherrschen, zuganglich werden. [...] Wichtig da-
bei ist es auch, dass die Gesprache gedolmetscht werden, [...] die
man als belanglos bezeichnen konnte, weil dadurch eine gewisse
Vertrauensbasis hergestellt oder bestatigt werden kann“ (Inter-
view lannone, BDU 2018). Wenn es die Umstinde hergiben, sei
es auflerdem notwendig, sich verpflichtet zu fithlen, einen be-
gonnen Termin auch bis zum Ende zu begleiten, um die Betreu-
ung der Patientinnen sicherzustellen (,manchmal gibt es Falle,
wenn man das macht, kann man vielleicht am Abend nicht die
Augen zu machen, [...]aber normalerweise wenn man reingeht
in ein Thema, dann muss man weitermachen® Interview Albash
C, Sprint Essen 2019).
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Aus der Sicht der Arztinnen wird ebenfalls beschrieben, dass
die Kulturkompetenz zu den wichtigen Rollen der Community
Interpreter gehort, um kulturspezifische Fragestellungen und
Probleme auffangen zu konnen (vergleiche Interview Sprint Es-
sen, 2019). Die Dolmetschenden seien fiir das medizinische Per-
sonal aufSerdem eine notwendige Ressource, um das Patientin-
nengesprach tiberhaupt durchfithren zu kénnen, und alle Mitar-
beiterinnen seien daher ,grof3tenteils sehr dankbar, dass da eine
Verstandigung moglich ist® (Interview Sinescu, Intermigras,
2019). Auf der anderen Seite konne der Einsatz von Dolmetsche-
rinnen auch als Belastung empfunden werden, da sich Arztinnen
fiir ein solches Gesprach mehr Zeit nehmen miissen und dies
Ablaufe verlangsamen kann (vergleiche Interview Fischer,
Triaphon, 2019).

Aus der Perspektive der Patientinnen heraus wird von den
Interviewpartnerinnen berichtet, dass der Community Interpre-
ter nicht nur die Verdolmetschung des Gesagten iibernehme
und somit die Kommunikation mit Arztinnen erst ermdgliche;
tiberdies wiirden Dolmetscherinnen oft auch als Vertreterinnen
der Gefliichteten wahrgenommen. In dieser Funktion wiirde es
oft dazu kommen, dass der Dolmetschende tiber die Sprachmitt-
lung hinausgehende Aufgaben iiberndhme.

Generell sei zu beobachten, dass ,,die Anwesenheit eines Dol-
metschers beruhigend auf die Patienten [wirke], weil Klarheit
geschaffen wird“ (Interview Gesprachspartnerin B, GPK Tibin-
gen 2019).

Fiir Dolmetscherinnen notwendige
Kompetenzen

Alle Befragten geben an, dass bestimmte Fahigkeiten und
Fertigkeiten notwendig seien, um in Patientinnengesprachen

erfolgreich dolmetschen zu konnen. Die genannten Kompeten-
zen lassen sich in zwei Kategorien aufteilen.
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Erstens die Kompetenzen, die allgemein fiir eine gute
Verdolmetschung benétigt werden. Von allen Interview-
partnerinnen wird hierfiir eine ausreichende Sprachkompetenz
als notwendig erachtet (, Wir gehen ja allgemein davon aus, dass
ein Sprachniveau von mindestens Ci1 zum Dolmetschen
erforderlich ist, Interview lannone, BDU 2018). Zusitzlich sei
ein Verstindnis der eigenen Rolle als Dolmetschender -
genauer, ,dass man sich auch selbst zuriicknimmt“ (vergleiche
Interview Sinescu, Intermigras 2019) - essenziell fiir ein
moglichst  storungsfreies Arztin-Patientin-Gespriach. Dafiir
brauche es auch eine ,Gesprichsmanagement-Kompetenz, das
heif3t wie unterbreche ich jemanden, wenn ich etwas nicht
verstanden habe [oder] wenn [...] ein Gesprachsabschnitt zu
lang wird?“ (Interview lannone, BDU 2018) beziehungsweise
»Dolmetschkompetenzen®, um zu entscheiden, wie das Gesagte
in die andere Sprache iibertragen wird und welche Mittel dazu
genutzt werden konnen (,ist es wortliches Dolmetschen, wenn
es zum Beispiel um bildhafte Beschreibung von Schmerz geht?
Oder 16se ich bestimmte Metaphern auf?“ Interview lannone,
BDU 2018). Der ,, Dolmetschende braucht eben auch ein ziemlich
hohes Reflexionsvermégen [...], also, dass er merkt: irgendwie
ist es nicht kongruent, was der eine zum anderen sagt [...] und
das an der richtigen Stelle zuriickzumelden“ (Interview Fischer,
Triaphon 2019). Auflerdem gingen mit dem professionellen
Selbstverstandnis als Dolmetscherinnen berufsethische Prin-
zipien wie Transparenz, Allparteilichkeit (bzw. Neutralitdt) und
Verschwiegenheit einher (vergleiche Interview lannone, BDU
2018).

Zweitens seien fiir Dolmetscherinnen im medizinischen Be-
reich zusdtzliche Kompetenzen von grofier Bedeutung. Dazu
nennen alle Befragten eine fundierte Kenntnis medizinischer
Fachbegriffe sowie der Abldufe im deutschen Gesundheitswesen
(,was passiert da eigentlich in so einer Notaufnahme, was sind
so die Ablaufe und in welcher Situation ist der Arzt“ Interview
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Fischer, Triaphon 2019). Dariiber hinaus wird von allen Befrag-
ten eine sogenannte Kulturkompetenz als besonders wichtig fiir
das Dolmetschen im medizinischen Bereich beschrieben (,wenn
man nicht genug mit dem Land [...] verbunden ist, dann weif$
man auch nicht, auf was man da genau achten muss“, Ge-
sprachspartnerin A, GPK Tibingen 2019). Als Begriindungen
hierfiir werden unterschiedliche Aspekte genannt. Einerseits
wiirden Beschwerden und Erkrankungen in vielen Teilen der
Welt anders ausgedriickt als in Deutschland (,Alles, was mit
Schmerz zu tun hat, wie Schmerz ausgedriickt wird, [ist] stark
kulturell geprigt“, Interview lannone, BDU 2018). Auch auf-
grund von Faktoren wie dem Umgang von Mann und Frau mit-
einander oder dem Ansprechen von gesellschaftlich tabuisierten
Themen beim Anamnesegesprach (,Tabus kulturbehaftet, In-
terview Iannone, BDU 2018) miissen Dolmetschende die aufei-
nandertreffenden Kulturen gut kennen. Kulturelle Unterschiede
schlagen sich wiederum in der Sprache nieder.

Als weitere wichtige Kompetenz wird daher genannt, dass
Dolmetscherinnen sich in beiden Sprachen und Kulturraumen
so gut auskennen, dass sie sprachliche Bilder angemessen tiber-
tragen konnen, da zum Beispiel ,das [Arabische] eine sehr bild-
hafte Sprache ist, und manchmal Bilder benutzt werden, die im
Deutschen gar nicht existieren. Da braucht es dann eine un-
glaubliche interkulturelle Kompetenz, um das, was der Patient
meint, auch wirklich in eine Sprache zu tibersetzen, die wir im
Deutschen verstehen“ (Interview FS Med Disseldorf, 2019) im
Gegensatz dazu sei ,[die] deutsche Sprache [...] eine sehr direkte
Sprache, wo man manchmal einfach ja und nein héren mochte®
(Interview FS Med Disseldorf, 2019).

Weiterhin betonen mehrere der Befragten, dass Dolmetsche-
rinnen im medizinischen Bereich einerseits empathiefihig und
andererseits psychisch stabil beziehungsweise resilient sein
missen. Nur so konnten sie lernen, mit den Schicksalen der Pa-
tientinnen umzugehen und auch in belastenden Gesprachen gut
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zu dolmetschen. Im Fall des Telefondolmetschens und der nur
terminweise tatigen Organisationen wird zudem die Schwierig-
keit aufgeworfen, dass die Dolmetscherin nur einen sehr kurzen
Ausschnitt der Behandlung mitbekommt und damit umzugehen
lernen muss, dass sie nicht erfahren wird, wie es fiir die Betroffe-
nen weitergeht. Auf der anderen Seite brauchen Dolmetscherin-
nen in denjenigen Diensten, die Patientinnen iiber eine langere
Zeit begleiten, eine ausgepragte Fahigkeit, die Distanz zum
Schicksal der Patientin zu wahren. Diese Fahigkeit sei auch fiir
das Dolmetschen von schwerwiegenden Diagnosen oder
schlechten Prognosen sehr wichtig (,Die Aufgabe [des Dolmet-
schenden] ist es, neutral alles zu sagen, was im Raum steht, ohne
sich auf emotionale Weise mitreifden zu lassen®, Interview Ge-
sprachspartnerin B, GPK Tiibingen 2019; ,Jemandem eine Krebs-
diagnose mitteilen zu miissen, ist fiir jemanden, der nicht aus
der Medizin kommt, besonders schwierig®, Interview FS Med
Diisseldorf, 2019).

Des Weiteren sei es teilweise schwierig, Dolmetscherinnen
zu finden, die nicht auf eine ahnliche Weise wie die Patientin-
nen traumatisiert seien. Dies sei besonders bei Sprachen, die
nicht von vielen Menschen auf der Welt beherrscht werden und
hauptsdchlich in Landern gesprochen werden, die eine konflikt-
reiche Vergangenheit haben, der Fall. Dann sei die psychische
Stabilitat der Dolmetscherinnen, aber auch die Fahigkeit, die
eigenen Grenzen zu erkennen, besonders wichtig. Jedoch sei es
auch Aufgabe der Organisation, diese Problematik im Auge zu
behalten und ,da dann auch versuchen zu bremsen, dass da
keine Aufopferung stattfindet (Interview Gesprachspartnerin
A, GPK Tibingen 2019).

Das Ubermitteln einer infausten Diagnose oder das Begleiten
von Patientinnen, die an schwersten Erkrankungen leiden, ohne
entsprechende Ausbildung oder Supervision, kann dazu fiihren,
dass die Dolmetschenden psychisch und physisch in nicht ver-
tretbarer Weise belastet werden. Daher sollte dieser Aspekt bei
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der Qualifizierung und Weiterbildung von Dolmetscherinnen
eine wichtige Rolle einnehmen. Oft genannt wird auch die Not-
wendigkeit von Geduld und Flexibilitat der Dolmetscherin, da
gerade im Krankenhaus die Termine oft verspatet beginnen oder
lange Wartezeiten zwischen zwei Gesprachen liegen.

Auffallend ist, dass mehrere Interviewpartnerinnen angaben,
dass sie sich diesen notwendigen Qualitdten einer Dolmetsche-
rin im medizinischen Bereich erst durch die Erfahrungen in ih-
rer Organisation bewusstgeworden sind (,Am Anfang dachten
wir, Bilingualismus reicht®, Interview Fischer, Triaphon 2019;
»Wir haben [...] unterschatzt, wie belastend diese Begleitungen
sein konnen, fiir jemanden, der nicht aus der Medizin kommt®,
Interview FS Med Diisseldorf, 2019). Dies wurde besonders bei
denjenigen Organisationen deutlich, die sich eher aus einem
akuten Bedarf heraus und von Menschen ohne Dolmetsch-Er-
fahrung gegriindet haben. Hier scheint es sich um einen Lern-
prozess zu handeln, den alle in dieser Arbeit Eingeschlossenen
durchlaufen haben. Je nach Vorerfahrung der Griinderinnen
sind sie jedoch an unterschiedlichen Positionen gestartet.

Aufgaben der Dolmetscherin

Alle Befragten berichten von Situationen, in denen die Dolmet-
scherinnen in ihren Einsdtzen fiir andere Aufgaben als das Dol-
metschen an sich instrumentalisiert wurde. Diese Aufgaben las-
sen sich nach der fordernden Partei kategorisieren.

Von Seiten der Mitarbeiterinnen des Krankenhauses werde
oft die Chance ergriffen, der Dolmetschenden einen Teil ihrer
Aufgaben und Verantwortung iibertragen zu konnen. Da Pati-
entinnengesprache viel Zeit kosten und es der behandelnden
Arztin schwerfallen kann, jemandem, der nicht dieselbe Sprache
spricht, die Notwendigkeit einer Therapie oder eine Diagnose
genau zu erkldren, werde manchmal erwartet, dass dies von der
Dolmetscherin ibernommen wird (,Dolmetschende werden
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vom Arzt gebeten, die Patientinnen zu iiberzeugen, einer Be-
handlung zuzustimmen®, Interview Fischer, Triaphon 2019).
Dazu kommt auch eine interkulturelle Vermittlung, wenn es
zum Beispiel Verstandnisprobleme aufgrund von unterschiedli-
chen Religionen oder Traditionen gibt. Darunter fallen Fragen
zu Themen wie Beschneidung, Tod und Bestattung (,Dann kann
man den Arzt bitten, das Gerat auszuschalten, wenn er seine
Mutter umarmt, damit er da stirbt, weil es so Tradition ist*, In-
terview Aallali, Sprint Essen 2019). Weiterhin wurde berichtet,
dass die Dolmetscherin oft das Gesagte fiir die Patientin ver-
standlich machen muss, weil die fachsprachlichen Formulierun-
gen vieler Arztinnen nicht verstanden werden.

Auch von Seiten der Patientin werde oft erwartet, dass die
Dolmetscherin zusatzliche Aufgaben tibernimmt. Hierbei han-
dele es sich meist um Unterstiitzung in anderen Bereichen des
Lebens, in denen einerseits Ubersetzung aber andererseits auch
das interkulturelle Know-how der Dolmetscherin benétigt wird.
So werde die Dolmetscherin ,um die private Nummer gefragt,
um auch in anderen Fragen helfen zu konnen, oder beim Arzt
nach der personlichen Meinung gefragt® (Interview Fischer,
Triaphon 2019), denn ,,wenn jemand mir beim Arzt helfen kann,
dann kann er mir vielleicht auch bei Behorden und anderen An-
liegen helfen“ (Interview FS Med Diisseldorf, 2019).

Insgesamt wird in den Interviews haufig betont, was fiir eine
ausschlaggebende Rolle Dolmetscherinnen einnehmen; dies
wird durch unterschiedliche Bilder verdeutlicht (,Wegweiser®,
Interview Tadic-Ruzic, Sprint 2019; ,,Die haben mich als Stroh-
halm gesehen. [...] Man sieht in uns quasi einen Schliissel fiir
eine Tur, Interview Sinescu, Intermigras 2019).

Eine derartige Erweiterung des Aufgaben- und Erwartungs-
bereichs konnte schnell zu einer Grenziiberschreitung oder
Uberforderung fithren und sollte daher durch Supervision und
Aus- beziehungsweise Fortbildungsangebote aufgefangen wer-
den.
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Hiirden fiir das Anbieten von Dolmetschdienst-
leistungen im medizinischen Bereich

Die Interviewpartnerinnen nennen unterschiedliche Schwierig-
keiten, die ihnen wahrend der Griindung oder Durchfiihrung
von Dolmetschdiensten im medizinischen Bereich begegnet
sind.

Auf der Seite des Gesundheitssystems ist dies vor allen Din-
gen die Finanzierung, da Krankenhiuser und Arztinnen in der
Regel keine Budgets fiir die Abrechnung von Dolmetscherinnen
haben. Daher miisse mit Dritten zusammengearbeitet werden,
zum Beispiel Wohlfahrtsorganisationen oder Sozialimtern, um
eine Bezahlung der Dolmetscherinnen zu gewahrleisten. Ein
strukturelles Problem sei auch die Anerkennung des Dolmet-
schens als zu bezahlende Leistung, da ,viele Trager, auch insbe-
sondere aus dem sozialen Bereich, sich an die ehrenamtliche Er-
ledigung der Aufgabe des Dolmetschens gewohnt haben.“ (In-
terview Sinescu, Intermigras 2019).

Diese Schwierigkeit der Finanzierung fiihrt zu einem weite-
ren Problem, namlich der hohen Schwelle bei medizinischem
Personal, eine Dolmetscherin anzufordern (Interview Fischer,
Triaphon 2019: ,Es fehlt noch am Bewusstsein dafiir, wie wichtig
das gegenseitige Verstindnis im Patientengesprach ist, wie
wichtig Kommunikation allgemein im Medizinischen ist, ist
ganz vielen gar nicht klar“; ,Das hat sich einfach so eingebiirgert
und wird auch ohne zu hinterfragen als Praxis von ganz vielen
iibernommen, bis man durch einen Fehler in der Behandlung
merkt, dass man wirklich tiberhaupt nicht weiter kommt, wenn
man mit Pantomime versucht, Medizin zu machen.“).

Eine weitere Hiirde sei das Einbauen der Verdolmetschung in
die Stationsablaufe, denn man brauche ,ein bisschen mehr Zeit
als Arzt, wenn man dieses Gesprach versucht mit einem Dolmet-
scher, als wenn man da ins Zimmer geht, auf den Bauch zeigt,
Labor macht und dann geht’s wieder nach Hause.“ (Interview
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Fischer, Triaphon 2019). Auflerdem miissten Arzte lernen, sich
in verstindlicher Sprache auszudriicken, damit das Gesagte
auch verstanden wird (Interview Sinescu, Intermigras 2019: , Wir
konnen uns in Fachsprache verlieren [...] Die [...] erwarten von
uns als Dolmetschenden, dass wir einem bildungsfremden Men-
schen [...] beibringen, was Mukoviszidose ist“) und sich in ihrer
Gesprachsfithrung an die Anwesenheit der Dolmetscherin ge-
wohnen (Interview GPK Tiibingen 2019: ,Arzte reden manchmal
zu lang, etwa fiinf Minuten, was wiederum den Redefluss stort.
Es ist angenehmer, wenn kiirzere Abschnitte gedolmetscht wer-
den missen.).

Diskussion

Status quo der Professionalisierung

Der Beruf ,Community Interpreter” ist nicht in einheitlichem
Mafe professionalisiert. Dies geht sowohl aus der Literatur
(Sauerwein 2006; Wegner 2012) als auch aus den gefiihrten In-
terviews hervor. Schon die Berufsbezeichnung ist nicht einheit-
lich. In Deutschland besteht weder ein entsprechender Studien-
gang noch eine anerkannte Ausbildung. Dies schldgt sich meist
in der Bezahlung und/oder der Qualitit der als Community
Interpreter fungierenden Personen nieder. Auf Seiten der Ak-
teurinnen, die im und fiir das Gesundheitswesen Dolmetsche-
rinnen beauftragen, steigt jedoch das Bewusstsein, ,dass man
nicht auf Familienangehérige zuriickgreifen sollte oder auf an-
deres Krankenhauspersonal oder auf andere Gefliichtete® (Inter-
view lannone, BDU 2018). Man kénne zum jetzigen Zeitpunkt
jedoch nicht davon ausgehen, ,dass das jeder mitgekriegt hat"
(Interview Iannone, BDU 2018).

Bei fast allen Befragten besteht eine recht einheitliche Mei-
nung dariiber, welche Fertigkeiten fiir den Beruf mitgebracht
oder erlernt werden missen (siehe oben). Anhand der Inter-
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views fillt einerseits auf, dass der BDU als hochprofessionalisier-
ter Berufsverband eine weitaus dezidiertere Auffassung und
Ausgestaltung der einzelnen Kriterien vertritt als weniger pro-
fessionalisierte Akteurinnen. Andererseits stimmen die in den
Interviews genannten Kompetenzen weitgehend miteinander
tiberein, insbesondere weil die befragten Dolmetschienstleiste-
rinnen dazugelernt und sich im Lauf der Zeit weiter professio-
nalisiert haben und dies kontinuierlich tun. ,Also am Anfang
dachten wir, Bilingualismus reicht. Inzwischen sehen wir das
komplett anders (Interview Fischer, Triaphon 2019). Allgemein
ist festzustellen, dass insbesondere die neueren Dienstleisterin-
nen einen geringeren Professionalisierungsgrad aufweisen als
die erfahreneren. Dies wird in den entsprechenden Fallen in un-
terschiedlichem Maf3e reflektiert, vor allem in Bezug darauf, was
die fiir den Dienst tatigen Community Interpreter leisten kon-
nen. Es ist jedoch allgemein festzustellen, dass alle interviewten
Organisationen sich auf einem Kontinuum der Professionalisie-
rung anordnen lassen und sich mit der Zeit in dhnlichem Maf3e
professionalisieren.

Die erfahreneren Anbieterinnen arbeiten in der Regel mit
Community Interpretern zusammen, die mindestens eine mehr-
monatige bis eineinhalbjahrige Weiterbildung zur Sprach- und
Integrationsmittlerin (Sprint) oder Ahnliches durchlaufen ha-
ben. Dabei handelt es sich um eine Basisschulung, in deren Rah-
men mehrsprachige Menschen Dolmetschtechniken erlernen
und Kenntnisse in den Bereichen Medizin, Psychologie und
Recht erwerben. Sprints sind daher kaum mit ehrenamtlichen
Laien zu vergleichen. Thre Tatigkeit wird jedoch nicht vom Job-
Center als Fortbildung anerkannt bzw. gefordert (vergleiche In-
terview Sinescu, Intermigras 2019). Eine weitere Herausforde-
rung ist die von Seiten des medizinischen Personals mangelnde
Fahigkeit, Sprints von ehrenamtlichen Laien-Dolmetscherinnen
zu differenzieren (vergleiche Interview Sinescu, Intermigras
2019). Allerdings sind Letztere im Gegensatz zu Sprints in der
Dolmetschsituation oftmals Uberfordert, da sie tiber viele der
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notwendigen Kompetenzen nicht verfiigen, sich dieser kaum be-
wusst sind und auch keinen Zugang zu Weiterbildungs- und Su-
pervisionsmafinahmen haben. ,Simtliche Kompetenzen [...]
konnen von Laien nicht unbedingt als bekannt vorausgesetzt
werden. [...] Das heif$t, da wiirde ich in dem Moment, wenn
nicht ausgebildete Kollegen dolmetschen, tiber alles Fragezei-
chen setzen“ (Interview lannone, BDU 2018).

Vereinzelt ist festzustellen, dass das normative Bewusstsein
iber die Anforderungen an den Beruf bei den Dienstleisterinnen
in der Praxis nicht immer umgesetzt wird. Dies betrifft jedoch
bei einem umfassenden Bewusstsein nicht den Anbieterinnen
als solches, sondern einzelne Dolmetscherinnen. So kommt es
zum Beispiel vor, dass Community Interpreter Berufliches von
Privatem nur schwer trennen koénnen, das heifdt Patientinnen
ihre Handynummer geben bzw. weitere Tatigkeiten auflerhalb
der Sprachmittlung tibernehmen, weil andere Akteurinnen dies
von ihnen erwarten.

Den erfahreneren Dolmetschdiensten bzw. Community In-
terpretern ist die Relevanz der unterschiedlichen Kompetenzen
jedoch sehr wohl bewusst. Daher weisen sie die entsprechenden
Dolmetscherinnen auf problematisches Verhalten hin. Weitere
im Professionalisierungsprozess ergriffene Mafinahmen bein-
halten regelmifige Ubungsgespriche, Weiterbildungs- und
Schulungsangebote zu Dolmetschkompetenzen oder medizini-
schem Fachwissen und Fachvokabular, aber auch Revisions- und
Supervisionsrunden. Diese finden teilweise in Anwesenheit von
Expertinnen fiir das diskutierte Thema statt und schaffen einen
Raum, in dem zum Beispiel psychisch belastende Einsitze, Ge-
wissenskonflikte und anderweitig problematische Dolmetschsi-
tuationen besprochen werden.

Abgesehen vom Umfang des Verstandnisses fiir die Ausge-
staltung bestimmter Kompetenzen lassen sich die grofdten Un-
terschiede beim Bewusstsein fiir berufsethische Prinzipien und
die rechtlichen Rahmenbedingungen erkennen. In Bezug auf
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Letztere ist vielen Community Interpretern nicht oder nur teil-
weise bewusst, dass sie gesetzlich zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind und dass sie haftbar gemacht werden konnen,
wenn zum Beispiel aufgrund einer fehlerhaften Verdolmet-
schung Behandlungsfehler auftreten. Berufsethische Prinzipien
sind bei den meisten befragten Dolmetschdiensten Teil des
Selbstverstandnisses, sie sind aus dolmetschwissenschaftlicher
Perspektive jedoch liickenhaft. Das Prinzip der Transparenz ist
bei den Befragten nur unzureichend bekannt. Die Verdolmet-
schung von allem, was gesagt wird (das heif3t auch Nebenge-
sprache der Anwesenden oder aufgrund von Unterbrechungen
des Patientinnengesprachs durch anderes Personal) ist jedoch
ausschlaggebend, um Vertrauen zu schaffen. Eine transparente
Verdolmetschung beinhaltet tiberdies die Vollstandigkeit, die
genaue Ubertragung und Fehlerfreiheit des Gesagten:

»Als Dolmetscher ist es meine Aufgabe, fiir Kommunika-
tion zu sorgen und zwar so genau wie moglich, das heif$t
ich lasse nichts weg. Ich fasse nichts zusammen. Ich beur-
teile nicht, ob etwas wichtig ist oder nicht wichtig ist. Ich
bin kein Arzt, ich bin nicht der Patient. Ich bin nicht in
der Lage, das zu beurteilen. Hier haben wir die Wechsel-
wirkung sozusagen zur Sprachkompetenz oder zur Fach-
kompetenz. Inwiefern bin ich iiberhaupt in der Lage, die-
ses Prinzip zu erfiillen in seiner ganzen Komplexitdt? Das
ist so der Knackpunkt, insbesondere dann, wenn Laien
dolmetschen.“?

Das Wissen um die Bedeutung von Gesprachsmanagement-
Kompetenzen und Kommunikationsstrategien, zum Beispiel
beim Uberbringen schlechter Nachrichten, ist bei manchen Or-
ganisationen ausbaufdhig. Die Gesprachsmanagement-Kompe-
tenzen gehen vor allem mit dem in Patientinnengesprachen an-

59 Interview lannone, BDU 2018.
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gewandten Dolmetschmodus einher, dem bidirektionalen Kon-
sekutivdolmetschen®. Dolmetscherinnen sind bei diesem Mo-
dus darauf angewiesen, dass alle Beteiligten nacheinander spre-
chen und die einzelnen Turns, also Gesprachsabschnitte, kurz
genug sind, um angemessen verdolmetscht zu werden. Daher
miissen sie die entsprechenden Kompetenzen besitzen, das Ge-
sprach zu managen, und zum Beispiel vermeiden, dass sich die
Beteiligten gleichzeitig dufdern.

Der Professionalisierungsgrad von Community Interpretern
ist an Faktoren wie regelmaf3ige Weiterbildung, Supervision und
Reflexion, (angemessene) Bezahlung und Bewusstsein fiir rele-
vante Kompetenzen und deren Umsetzung (auch beim Telefon-
dolmetschen) abzulesen. Aus den Interviews geht hervor, dass
die Erfahrungswerte bei allen befragten Dienstleisterinnen zu
Professionalisierungsmafdinahmen fithren oder gefithrt ha-
ben. Der Professionalisierungsgrad ist daher nicht unbedingt an
der Hauptausbildung einer Person festzumachen, da zum Bei-
spiel zweisprachige Menschen mit einer medizinischen Ausbil-
dung weitergebildet werden konnen (vergleiche Interview GPK
Tibingen). Vor allem im Fluchtkontext besteht eine hohe Fluk-
tuation der Sprachen, fiir die professionell arbeitende Commu-
nity Interpreter benotigt werden, ergo ausgebildet werden miis-
sen (vergleiche Interview lannone, BDU 2018). Ein Mangel der-
selbigen ist im medizinischen Kontext besonders fatal.

Telefon- und Videodolmetschen

Dank des technologischen Fortschritts konnen mittlerweile
auch Gesprache gedolmetscht werden, bei denen die Beteiligten

60 Bei diesem Modus verdolmetscht der Community Interpreter nach jedem
Turn das Gesprochene der Person A, bevor die andere am Gesprach beteiligte
Person B ihren Turn hat. Wahrend eine der beiden Personen spricht, macht er
sich gegebenenfalls Notizen.
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sich nicht am selben Ort befinden. Diese Form des Dolmet-
schens wird als Telefon- und Videodolmetschen bzw. Remote
Interpreting bezeichnet.

Beim Dolmetschen von Patientinnengesprachen birgt Re-
mote Interpreting besondere Herausforderungen. Das Anwen-
den aller benétigten Kompetenzen, aber insbesondere das Ge-
sprachsmanagement, erweist sich als wesentlich komplizierter.
Eine Erklarung fiir diesen Umstand ist, dass die physische An-
wesenheit der Dolmetscherin wichtig fiir die Vertrauensbildung
zwischen Patientin und Dolmetscherin sowie Arztin und Dol-
metscherin ist. Uberdies spielt in diesem Kontext die nonverbale
Kommunikation eine ausschlaggebende Rolle: Viele Auflerun-
gen beziehen sich auf bestimmte Korperteile, auf die gedeutet
wird, oder es werden Emotionen anhand von Gesichtsausdrii-
cken abgelesen. Beim Telefon- und Videodolmetschen ist das
Erfassen der nonverbalen Kommunikation jedoch gar nicht oder
nur sehr eingeschrinkt moglich (vergleiche BDU 2018). Dies er-
hoht, neben weiteren Faktoren — wie schlechte Konferenztech-
nik, eine schlechte Verbindung, Storgerausche, die Wahrschein-
lichkeit von fehlerhaften Verdolmetschungen (vergleiche
Padovan 20m). Allerdings hat sich die Konferenztechnik fiir's
Remote Interpreting in den vergangenen Jahren deutlich weiter-
entwickelt (vergleiche Behr 2019), sodass letztgenannte Fakto-
ren immer mehr an Bedeutung verlieren werden.

Es bestehen medizinische Settings, in denen das Telefon- und
Videodolmetschen weniger problematisch ist als in anderen.
Entscheidende Faktoren sind dabei die Lange, die Fachlichkeit
und das Thema des Patientinnengesprichs (vergleiche BDU
2018). Es ist daher entscheidend, dass sowohl Community
Interpreter als auch Arztinnen dahingehend geschult sind,
einzuschatzen, ob das jeweilige Patientinnengesprach am Tele-
fon stattfinden sollte: Dolmetscherinnen miissen sich der
Risiken bewusst sein und entscheiden, ob sie in der jeweiligen
Situation verantwortlich handeln (kénnen); das medizinische
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Fachpersonal muss wiederum einschdtzen, wie komplex, dring-
lich oder emotional das Gesprach wird. Telefondolmetschen
empfiehlt sich daher nur ,bei kurzen, geplanten Sachen. Wenn
das jetzt eine grofde OP ist, eine komplexe Sache ist, da hat es
dann schon seine Grenzen“ (Interview Fischer, Triaphon 2019;
vergleiche BDU 2018).

Des Weiteren bietet Remote Interpreting eine Alternative in
Fillen, in denen sich keine Dolmetscherinnen fiir die benétigte
Sprache finden lassen: ,Wir greifen dann eher auf den Video-
dolmetscher zurtick, [...] wenn Sprachen fehlen oder wenn es ein
Notfall ist oder so“ (Interview GPK Tibingen 2019). Den
Vertreterinnen der interviewten Organisationen, die mit
Telefon- oder Videodolmetschen arbeiten, sind die Ein-
schrankungen und Risiken bewusst. Sie sind jedoch auch immer
wieder mit dem Problem der Verfligbarkeit von fiir sie
finanzierbaren Dolmetscherinnen konfrontiert. Denn Remote
Interpreting ist im Vergleich zum Dolmetschen vor Ort in erster
Linie kostengiinstiger. Dies ist insbesondere innerhalb des
deutschen Gesundheitssystems ein relevanter Faktor bei der
medizinischen Versorgung von Gefliichteten und sonstigen
Migrantinnen. Uberdies bietet Remote Interpreting eine
Alternative, wenn wirklich keine Dolmetscherinnen fiir die
gefragte Sprache verfiigbar sind. Ein solches Problem ist jedoch
haufig nicht auf das Fehlen kompetenter Dolmetscherinnen
zurlickzufihren, sondern vielmehr darauf, dass diese nicht
bezahlt werden konnen.

Inwieweit Arztinnen beim Einsatz von Dolmetscherinnen am
Telefon ihrer Aufklarungspflicht und Letztere ihren berufsethi-
schen Prinzipien gerecht werden kénnen, muss stets im Einzel-
fall beurteilt werden. Aus diesem Grund macht der BDU in sei-
nem Positionspapier zu diesem Thema deutlich, dass ,im Ge-
mein- und Gesundheitswesen immer ein Dolmetscher vor Ort
vorzuziehen ist“ (BDU 2018). Dabei miissen jedoch auch die
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Umstande, unter denen Dolmetscherinnen im deutschen Ge-
sundheitssystem arbeiten, bedacht werden. Wen Dolmetschleis-
tungen iber die Krankenkassen abgerechnet werden kdnnten,
missten die Organisationen bzw. medizinischen Einrichtungen
nur in den dafiir angemessenen Fallen auf Remote Interpreting
zuriickgreifen. So konnten Arztinnen und Dolmetscherinnen ih-
ren beruflichen (rechtlichen sowie moralischen) Pflichten voll-
umfanglich nachkommen und das Wohl der Patientinnen ware
stets gewahrt.

Finanzierung

Innerhalb der bestehenden Strukturen haben die befragten Dol-
metschdienstleisterinnen unterschiedliche Finanzierungsmog-
lichkeiten gefunden. Allgemein besteht das Problem, dass die
wenigsten beteiligten Akteurinnen die Mittel haben, Commu-
nity Interpreter (angemessen) zu bezahlen.

In einigen Fallen werden die Community Interpreter iiber die
Ehrenamtspauschale bezahlt. Die dafiir benétigten Mittel kom-
men zum Beispiel von o6ffentlichen Tragern wie dem Integrati-
onsministerium des Landes. In diesen Projekten wird ein grof3er
Teil der anfallenden Arbeit, das heifdt auch die Koordination und
Verwaltung, von Ehrenamtlichen gestemmt.

Bei anderen Dienstleisterinnenn arbeiten die Dolmetscherin-
nen als Honorarkrdfte mit einem Stundenlohn zwischen 20 und
25 Euro, wobei Fahrtzeit und Fahrtkosten pro Einsatz ebenfalls
gezahlt werden. Die Stellen in der Koordination werden teil-
weise von der Stadt finanziert und sind sozialversicherungs-
pflichtig. Die Bezahlung der Dolmetscherinnen muss tiber die
Einnahmen durch Einsdtze finanziert werden.

Wieder andere Anbieterinnen arbeiten grofdteils mit sozial-
versicherungspflichtig angestellten Community Interpretern,
die pro Monat ein bestimmtes Stundenkontingent haben und

262



Good-Practice-Kriterien fiir Patientinnengesprdche als Dolmetsch-Settings

deren Gehalt sich an den unteren Entgeltgruppen des TV6D ori-
entiert. Einige wenige Dolmetscherinnen fiir sehr seltene Spra-
chen arbeiten auf Minijob-Basis. Die Koordination wird eben-
falls von bei der jeweiligen Organisation Angestellten ibernom-
men.

Als ein weiteres Finanzierungsmodell wird die Mdglichkeit
genannt, die Kosten fiir Dolmetscherinnen tiber die Wohlfahrts-
verbande (Caritas, Diakonie) abzurechnen, was jedoch zusatzli-
che Kommunikation und Verwaltung erfordert und aufderdem
Verwirrung stiften kann, sodass Organisationen sich teilweise
doch wieder dazu entscheiden, eine solche Form der Zusam-
menarbeit zu vermeiden und sich selbst finanzieren und verwal-
ten.

Ob und wie lange das jeweilige Finanzierungsmodell funkti-
oniert, hdangt in den meisten Fallen von der jeweiligen Kom-
mune und der Organisation selbst ab. Eine direkte finanzielle
Beteiligung auf Seiten der bundespolitischen Ebene oder der
Krankenkassen gibt es nicht. Viele tiber Drittmittel finanzierte
Stellen sind befristet. Teilprojekte werden ,eingestampft“ (Inter-
view Sinescu, Intermigras 2019), weil es an Geld dafiir fehlt. All-
gemein werden fehlende Finanzierungsmoglichkeiten als das
Hauptproblem bezeichnet, mit dem alles Weitere steht und
fallt. Die Organisationen wiirden Dolmetscherinnen gerne bes-
ser bezahlen (vergleiche Interview Sinescu, Intermigras 2019;
vergleiche Interview Tadic-Ruzic, Sprint Essen 2019); sie wollen
teilweise eine Anerkennung der Fortbildung als Sprint durch das
Job-Center oder die Bundesagentur fiir Arbeit, auch um sich be-
wusst von ehrenamtlichen Laien abzugrenzen (vergleiche Inter-
view Sinescu, Intermigras 2019); andere wiinschen sich eine Art
Anschubfinanzierung, die sie jedoch auch auf Anfrage nicht er-
halten haben:

»Wir haben da schon alle moglichen Wege ausgelotet fiir
Sponsoren, also das Gesundheitsministerium sperrt sich,
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die Krankenkassen sperren sich, alle ruhen sich momen-
tan auf der Situation aus, dass es keine Kassenleistung ist,
und dass ja eigentlich die Patienten die Dolmetscher mit-
bringen miissen und bezahlen miissen. Und so, wenn es
ein Notfall ist, dann bleibt es natiirlich an den Kranken-
hiusern hangen.“®

Alle Organisationen sehen die Krankenkassen in der Pflicht, fiir
Dolmetschleistungen in Krankenhdusern und auch in Praxen
von niedergelassenen Arztinnen zu zahlen. Es wird auf politi-
schen Handlungsbedarf hingewiesen sowie auf starke Unter-
schiede zwischen stddtischen und landlichen Regionen, da in
letzteren Arztinnen und Dolmetscherinnen besonders knapp
sind. Vereinzelt wird auch angegeben, dass langfristige Losun-
gen gefunden werden miissen, zum Beispiel fiir Menschen, die
im Verlauf ihres Lebens erworbene Sprachkenntnisse aufgrund
neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer wieder verlie-
ren und auch im Alter ein Recht auf eine angemessene medizi-
nische Versorgung haben (vergleiche Interview lannone, BDU
2018; Interview Sinescu, Intermigras 2019).

Einerseits hat die fehlende finanzielle Unterstiitzung auf Sei-
ten der Organisationen dazu gefiihrt, dass sie aktiv nach alter-
nativen Losungen gesucht haben. Andererseits mussten diese
haufig mehrmals angepasst werden, weil Drittmittel plotzlich
nicht mehr zur Verfiigung standen oder Abldufe schlechter
funktionierten als erwartet. Das kostet viel Zeit und Energie, die
fir die inhaltliche Arbeit der Organisationen verloren geht. An-
gesichts dieser Umstande ist es ebenso verwunderlich wie beein-
druckend, in was fiir einem Maf3e die Organisationen sich pro-
fessionalisiert haben (siehe oben). Sie sind in der Regel auf sich
gestellt und werden von politischer Seite — wenn tiberhaupt -
meist nur auf kommunaler Ebene unterstiitzt. Sie mussten und
missen kontinuierlich dazulernen, sich anpassen und wirt-
schaftlich sein.

& Interview Fischer, Triaphon 2019.
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Alle Organisationen verweisen auf den grof3en Bedarf, den sie
decken, aufihr hohes Arbeitspensum und darauf, dass sie immer
wieder an (finanzielle) Grenzen stof3en. Vielleicht ist dies aus-
schlaggebend dafiir, dass ihnen kaum Zeit bleibt, ihre politi-
schen Interessen aktiv zu vertreten, obwohl viele die langfristi-
gen und globalen Probleme sehen, darunter die weltweit stei-
gende Zahl an Migrantinnen sowie das langfristige Fehlen von
Dolmetscherinnen fiir Alzheimererkrankte mit Migrationshin-
tergrund, die wohl bemerkt ein Leben lang ihren finanziellem
Beitrag zu einem funktionierenden deutschen Gesundheitssys-
tem geleistet haben.

Good-Practice-Kriterien fiir das Community
Interpreting im medizinischen Bereich

Die Organisationen, die wir in dieser Arbeit verglichen haben,
bieten unterschiedlich in Art und Umfang Dolmetschdienstleis-
tungen in Krankenhdusern und arztlichen Praxen an. Sie haben
sich aus diversen Motiven heraus und in verschiedenen Formen
gegriindet. Viele der Organisationen haben seit ihrer Griindung
einen ausgepragten Lernprozess durchlaufen und haben, durch
die Erfahrungen in ihrer Anfangszeit, verschiedene Aspekte ih-
res Angebots optimiert. Aus den Interviews geht hervor, dass
alle Organisationen, trotz verschiedener Hintergriinde der
Griindungsmitglieder, unterschiedlicher Griindungsmotive und
Dolmetschangebote, in vielen Punkten zu dhnlichen Schliissen
gelangt sind.

Daher gehen wir davon aus, dass diese Erfahrungen einen
wichtigen Wissensschatz fiir das Community Interpreting im
medizinischen Bereich darstellen und dazu beitragen konnen,
das Dolmetschangebot in Krankenhdusern und &rztlichen Pra-
xen so zu verbessern, dass eine angemessene medizinische Ver-
sorgung nicht-deutschsprachiger Patientinnen trotz schwieriger
Umstdnde moglich ist. Aus den mit uns in den Interviews geteil-
ten Erfahrungen und Positionen werden wir daher im Folgenden
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Good-Practice-Kriterien fiir Community Interpreting im medi-
zinischen Bereich definieren, die sowohl zu einer Verbesserung
des Status quo beitragen als auch als Leitfaden fiir sich in Zu-
kunft bildende Organisationen dienen konnen.

Alle Befragten waren sich darin einig, dass grundlegender
Handlungsbedarf in der Finanzierungsfrage von Dolmetschleis-
tungen im medizinischen Bereich auf Seiten der Krankenkassen
und der Politik bestehe. Ein Finanzierungsmodell fiir Commu-
nity Interpreting in Krankenhaus und Praxis wiirde massiv die
medizinische Versorgung von nicht-deutschsprachigen Patien-
tinnen verbessern, da auf diese Weise die Verfiigbarkeit und
Qualitdt einer Dolmetscherin besser sichergestellt werden
konnte. Da dieses Problem jedoch weder kurzfristig und noch
von den Organisationen selbst gelost werden kann, beziehen wir
die Kriterien vor allem auf die Anbieterinnen selbst. So kdnnen
sie eher umgesetzt werden und zu einer schnelleren Verbesse-
rung des Dolmetschangebots fiir nicht-deutschsprachige Pati-
entinnen fiithren. Die folgenden Good-Practice-Kriterien kon-
nen daher als giiltig fiir die bestehenden Finanzierungsgegeben-
heiten betrachtet werden.

1. Es sollte nach alternativen Finanzierungsmoglichkeiten
gesucht werden!

Dies soll dazu fithren, dass Dolmetschleistungen abrechenbar
werden und kann zum Beispiel iiber Wohlfahrtsverbinde, Am-
ter mit eigenen Budgets fiir Dolmetscherinnen oder soziale Ein-
richtungen erfolgen. Die Bezahlung von Community Interpre-
tern Uber die Ehrenamtspauschale ist keine ideale Losung, da
eine Wechselbeziehung zwischen Professionalisierungsgrad
und Bezahlung und damit einhergehend mit der Wahrnehmung
eines Berufs in der Offentlichkeit besteht, wie es sich bereits in
der Entwicklung des Berufs der Gerichtsdolmetscherin gezeigt
hat. Wenn es sich dabei aber um die einzige Moglichkeit einer
Vergiitung handelt, so ist das Zahlen einer Ehrenamtspauschale
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zur Realisierung eines verbesserten Finanzierungsmodells ak-
zeptabel.

2. Es sollte fiir alle Community Interpreter eine profes-
sionelle Aus- und Weiterbildung geben!

Dabei sollten die beschriebenen Sprachkompetenzen als Grund-
voraussetzung fiir eine Ausbildung zum Community Interpreter
betrachtet werden. Gegenstand der Schulungen miissen Dol-
metsch- und Gesprachsfithrungskompetenzen, Vorbereitung
auf den Einsatz im medizinischen Bereich durch Fachvokabular
und Kontextwissen, berufsethische Prinzipien und rechtliche
Rahmenbedingungen sein. Uberdies sollten regelmiflige Schu-
lungen stattfinden, um Kompetenzen zu verbessern und um
Raum fiir Feedback zu geben. Auch in diesem Punkt besteht
eine Verbindung zum Finanzierungsproblem, da durch zur Ver-
figung stehende Mittel eine geregelte Aus- und Weiterbildung
sichergestellt werden konnte.

3. Es sollte ein umfassendes Betreuungs- und Supervisions-
angebot fiir Community Interpreter im medizinischen Be-
reich zur Verfiigung stehen!

Dieses Angebot ist vor allem fiir die psychische Gesundheit der
Community Interpreter entscheidend. Durch Betreuung und
Supervision, begleitend zu den Einsatzen als Dolmetscherin im
Krankenhaus oder in Praxen, kénnen so belastende Erlebnisse
besprochen und Verarbeitungsstrategien erlernt werden. Dies
tragt zum fritheren Erkennen von Uberforderung und Burn-out
Symptomen bei und kann so die allgemeine Gesundheit der Dol-
metscherinnen verbessern. Zusatzlich kann ein Supervisionsan-
gebot auch die Dolmetschqualitat als solche optimieren, da Pro-
bleme bei der Verdolmetschung besprochen und Wissensliicken
erkannt und gefiillt werden konnen.
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4. Beim Einsatz vom Remote Interpreting sollten stets Vor-
und Nachteile gut abgewogen werden.

Fiir wenige weiter oben beschriebene Kontexte ist Telefon- oder
Videodolmetschen im medizinischen Bereich akzeptabel. Aus
dolmetschwissenschaftlicher Sicht ist die Prasenz einer Dolmet-
scherin aus den genannten Griinden jedoch stets dem Remote
Interpreting vorzuziehen. Die Patientinnen sollten bei Video-
Verdolmetschungen vollstandig zu sehen und zu horen sein. Bei
technischen Problemen sollte das Gesprach abgebrochen wer-
den.
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Wie ist interdisziplindre Nachwuchsforschung maéglich?

Wie ist interdisziplinire Nachwuchsforschung
moglich?

Ein Nachwort

NICOLAS KLEINSCHMIDT UND JESSICA KRUGER

In den vergangenen Jahrzehnten hat die interdisziplindre For-
schung an Bedeutung gewonnen, wie ihr Aufstieg zum Krite-
rium in diversen Forderrichtlinien fir wissenschaftliche For-
schung und ihre Institutionalisierung zeigen. Gleichwohl ist der
Wert interdisziplindrer Forschung nicht unumstritten, sondern
Gegenstand einer wissenschaftstheoretischen Diskussion. Ei-
nige ihrer Kritikerinnen und Kritiker zweifeln gar daran, dass in-
terdisziplindre Forschung in einem strengen Sinne tiberhaupt
moglich ist. Angesichts steigender Zahlen interdisziplinarer Stu-
diengdnge und Graduiertenschulen stellt sich diese Frage zu-
nehmend auch aus einem neuen Blickwinkel: Ob und wie kon-
nen gerade Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler interdisziplinar forschen?

Vor iiber zehn Jahren griindete die Studienstiftung des deut-
schen Volkes als Erganzung ihrer ideellen Forderung wissen-
schaftliche Kollegs, um fortgeschrittene Stipendiatinnen und
Stipendiaten in Arbeitsgruppen mit der Hilfe herausragender
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die disziplinare
Forschung heranzufiihren. Da die wissenschaftlichen Kollegs
nicht nach wissenschaftlichen Disziplinen, sondern Disziplinar-
ten (Geistes-, Gesellschafts-, Lebens- und Naturwissenschaften)
geordnet sind und das Studium der entsprechenden wissen-
schaftlichen Disziplin keine Voraussetzung fiir die Anmeldung
zu einer Arbeitsgruppe ist, konnen die Arbeitsgruppen hinsicht-
lich des Themas sowie der wissenschaftlichen Ausbildung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchaus interdisziplindr
ausfallen. Tatsdchlich fithrt die Studienstiftung ihre Stipendia-
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tinnen und Stipendiaten also nicht nur an die disziplinare, son-
dern auch an die interdisziplinare Forschung heran und fordert
damit die interdisziplindre Nachwuchsforschung.

Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer interdisziplina-
ren Arbeitsgruppe des Gesellschaftswissenschaftlichen Kollegs
der Studienstiftung von 2017 bis 2019, die zum Thema ,Flucht
und Menschenrechte unter der Leitung von Petra Bendel und
Michael Krennerich arbeitete. Wer die Beitrage des Bandes ge-
lesen hat, mag zustimmen, dass interdisziplindre Nachwuchs-
forschung moglich ist. Damit stellt sich nun die Frage, wie sie
gelingen kann und welche Berechtigung gerade die interdiszipli-
ndre Forschung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler hat. Daher mochten wir im Nachwort von den Problemen be-
richten, die unsere Arbeitsgruppe mit der interdisziplindren
Nachwuchsforschung hatte, und die Strategien vorstellen, die
sie fiir deren Losung gefunden hat.

I. Die Probleme interdisziplinarer
Nachwuchsforschung

Die Probleme interdisziplindrer Forschung sind zahlreich, auch
fir Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler. Die Probleme, vor die sich unserer Arbeitsgruppe ge-
stellt sah, lassen sich in vier Problemtypen unterscheiden.

1. Das Problem der internen Wissenschaftskommunikation oder:
, Was meinst Du damit?“

Das grundlegendste Problem unserer Forschungsarbeit betraf
die wissenschaftliche Kommunikation, und zwar innerhalb und
auflerhalb der Arbeitsgruppe.®* Wir mussten feststellen, dass
dieselbe nattirliche Sprache (in unserem Fall vor allem die deut-
sche Sprache) in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen,

62 D3 sich dieses Problem auf die Kommunikation in den Wissenschaften be-
zieht, nennen wir es das ,Problem der internen Wissenschaftskommunika-
tion®.
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die denselben Gegenstand erforschen, verschieden gebraucht
wird. Es gibt disziplindre Sprachgebrduche. So haben einige
sprachliche Ausdriicke in verschiedenen Wissenschaften (oft
nur im Detail) verschiedene Bedeutungen oder einige Bedeutun-
gen haben in verschiedenen Wissenschaften verschiedene
sprachliche Ausdriicke. Hinzu kommt, dass bestimmte Aussa-
gen in einigen Wissenschaften nur deskriptive, in anderen Wis-
senschaften aber auch normative Geltung haben. Wer den Aus-
druck ,Fliichtling” verdient, war eine anhaltende Diskussion in
der Arbeitsgruppe. Das Problem bestand fiir uns aber nicht nur
darin, diese wissenschaftssprachlichen Differenzen auszuglei-
chen, um uns einander verstandlich zu machen und einander zu
verstehen. Wenn wir versuchten, einen Gegenstand oder eine
Frage unseres interdisziplindren Themas sprachlich moglichst
genau zu fassen, verfielen wir regelmaf3ig in disziplindre Sprach-
gebrauche. Nicht zuletzt fiel es uns teilweise schwer, die haufig
unbewussten Unterschiede im Sprachgebrauch iiberhaupt zu
identifizieren, um sie ausgleichen oder in der Darstellung unse-
rer eigenen Forschungsergebnisse vermeiden zu kdnnen.

2. Das Problem der ungleichen Methodenkompetenz oder: ,Das
ist ein deduktiver Schluss, fiir den brauche ich keine empirischen
Belege!“

In den interdisziplindaren Forschungsprojekten, deren Ergeb-
nisse der vorliegende Band versammelt, erwies sich die Wahl
und Anwendung der richtigen Methode als ein zweites Problem
der interdisziplindaren Nachwuchsforschung. Um die zur For-
schungsfrage passende Methode wahlen zu konnen, miissen die
in Frage kommenden Methoden bekannt und verstanden sein.
Da aber nicht in jeder Wissenschaft alle Methoden genutzt und
im Studium dieser Wissenschaften in der Regel nur die genutz-
ten Methoden gelehrt werden, war die Methodenkompetenz in
den interdisziplindren Forschungsgruppen ungleich verteilt. In
der Folge war den einen nicht klar, welche Methode zu wahlen
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und wie die gewdhlte Methode anzuwenden ist, und den ande-
ren war nicht klar, wie sie den erstgenannten die Methodenwahl
und -anwendung erkldren sollten. Die einen standen vor einem
Verstehens-, die anderen vor einem Vermittlungsproblem.
Diese Probleme verstarkten sich gegenseitig, wenn kritische
Nachfragen im Vermittlungsversuch Defizite im Verstandnis der
Methode bei den Vermittelnden zeigten. Das fiihrte bei den
einen wie bei den anderen zu Unsicherheiten hinsichtlich der
eigenen oder der Methodenkompetenz der Mitforschenden.

3. Das Problem der ungleichen Wissensbestdnde oder: ,Fiir wen
machen wir das hier tiberhaupt?“

Schon am ersten Tag der ersten Kollegwoche wurde deutlich,
wie schwierig es sein kann, ein gemeinsames Niveau der Ver-
mittlung disziplinaren Wissens zu finden. Da keine Wissen-
schaft alle Wissensbestdnde verwaltet und im Studium der Wis-
senschaft in der Regel nur die verwalteten Wissensbestdande ver-
mittelt werden, waren die Wissensbestiande hinsichtlich des
Themas ,Flucht und Menschenrechte® ungleich verteilt. In der
Arbeitsgruppendiskussion stellte sich damit stetig fiir alle die
Frage, welches Wissen wir bei den anderen Diskussionsteilneh-
merinnen und -teilnehmern voraussetzen konnten. Denn wie
sich rasch zeigte, hatten wir wegen unserer verschiedenen wis-
senschaftlichen Sozialisationen nicht nur verschieden viel, son-
dern auch verschiedenartiges Wissen tiber das Thema der Ar-
beitsgruppe. In der Folge entwickelten sich teilweise parallele
Diskussionen auf unterschiedlichem Niveau hinsichtlich be-
stimmter disziplindarer Wissensbestande. Diese parallelen Dis-
kussionen zu einer gemeinsamen Diskussion auf einem mog-
lichst hohen Niveau zusammenzufithren, erwies sich als eine der
grofdten Herausforderungen.

In dhnlicher Form stellte sich das Problem fiir die einzelnen
Forschungsgruppen beim Design der Forschungsprojekte und
der Darstellung ihrer Ergebnisse. Es zeigte sich, wie viel diszi-
plindres Wissen in Veroffentlichungen vorausgesetzt wird, die
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sich ausschliefdlich an Rezipientinnen und Rezipienten einer
Disziplin richten. Ausgehend von der Annahme, dass die Rezi-
pientinnen und Rezipienten unserer Forschung wie wir aus ver-
schiedenen Disziplinen kommen, mussten wir abwégen, wie viel
Raum wir allgemeinen Erklarungen disziplindren Hintergrund-
wissens einerseits und der speziellen Erorterung unserer eigent-
lichen Themen andererseits einrdumen konnten. Hier die rich-
tige Balance zwischen interdisziplindrer Verstiandigung und For-
schungstiefe zu finden, war ein standiges Ringen.

4. Das Problem der ungleichen wissenschaftlichen Konventionen
oder: ,Ist es nicht egoistisch, wenn wir ,wir‘ schreiben?“

Zu den drei bereits genannten Problemen interdisziplindrer
Nachwuchsforschung kamen noch die ungleichen wissenschaft-
lichen Konventionen hinzu. Die wissenschaftlichen Konventio-
nen vereinheitlichen formal die Forschung und vereinfachen da-
mit den Forschungsprozess - jedoch nur innerhalb einer Diszi-
plin. Denn die wissenschaftlichen Konventionen sind interdis-
ziplinar nicht einheitlich. Was in einer Wissenschaft von einer
Konvention geboten ist, wird in einer anderen Wissenschaft nur
geduldet oder ist sogar verboten. Wie sehr das Forschungsfor-
mat von Konventionen geregelt ist und wie sehr sich diese von-
einander unterscheiden, haben wir vor allem wahrend der Aus-
formulierung unserer Forschungsergebnisse merken miissen.
Wahrend in juristischen Forschungsbeitragen - auflerhalb z.B.
der Rechtskritik - (noch) selten gegendert wird, ist dies in der
sozialen Arbeit selbstverstandlich. In psychologischen For-
schungskontexten ist die Nennung von ,ich“ oder ,wir“ eher un-
gewohnlich, ganz im Gegenteil zur Philosophie. Das Problem
bestand - auch mit Blick auf die interdisziplindre Rezipienten-
schaft unserer Beitrdge — nicht zuletzt in der Ungewissheit da-
riiber, ob wir den Konventionen einer der am jeweiligen inter-
disziplindren Forschungsprojekt beteiligten wissenschaftlichen
Disziplin folgen oder die Konventionen den eigenen Bediirfnis-
sen nach kombinieren sollten. Als die Autoren dieses Nachworts
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die Ergebnisse ihres juristisch-philosophischen Forschungspro-
jekts auf einer interdisziplindren Tagung vorstellten und fiir den
Tagungsband ausformulierten,®® mussten sie sich etwa fragen,
ob die Konventionen juristischer oder philosophischer For-
schung eingehalten oder eine neue Mischform versucht werden
sollte. In einigen Fallen verscharfte eine heimliche Leidenschaft
fiir den gewohnten Katalog von Konventionen das Problem.

Ein Folgeproblem, das sich aus allen vier genannten Problem-
arten ergab, war der ganz erhebliche zusatzliche Zeitaufwand.
Denn es kostet Zeit, wissenschaftssprachliche Differenzen zu
identifizieren und auszugleichen, und es kostet Zeit, Methoden,
Wissen und wissenschaftliche Konventionen zu vermitteln oder
zu lernen. Dieser zusdtzliche Zeitaufwand fiihrt schnell zu
einem Zeitmangel, wenn die Zeit fiir die Forschung begrenzt ist.

I1. Die Prinzipien interdisziplinirer
Nachwuchsforschung

Um die Probleme interdisziplinarer Forschung zu iiberwinden,
haben wir Prinzipien entwickelt und unserer Forschungsarbeit
zugrunde gelegt. Es ware jedoch falsch zu behaupten, dass wir
diese Prinzipien bewusst entwickelt und befolgt haben. Die fol-
genden vier Prinzipien sind vielmehr als Explikationen unserer
Haltung, die wir im Forschungsprozess entwickelt haben, zu
verstehen.

1. Prinzip: Wer interdisziplindr forscht, muss nach méglichen
Missverstdndnissen suchen.

In der interdisziplindren Forschung lassen sich Missverstand-
nisse wohl nicht verhindern, sondern nur verringern und ver-
mindern. Das Prinzip, nach moglichen Missverstindnissen zu

6 Da der Beitrag bereits im Tagungsband veréffentlicht wurde, haben wir da-
rauf verzichtet, diesen hier ein weiteres Mal abdrucken zu lassen, vgl. Klein-
schmidt, Nicolas und Kriiger, Jessica. 2018. The Role of Entscheider in the Asy-
lum Procedure - A Legal and Ethical Analysis. DOI: 10.17879/95189429199.
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suchen, fordert dazu auf, sich die Unterschiede disziplindrer
Sprachgebrduche und die damit einhergehende Fehleranfallig-
keit der Kommunikation iiber die wissenschaftlichen Diszipli-
nen hinweg bewusst zu machen und zu halten. Es fordert dazu
auf, darauf zu achten, ob man die anderen Kommunikationsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer richtig versteht und von ihnen
richtig verstanden wird. Fiir effiziente interdisziplindre Kommu-
nikation und Forschung ist es notwendig, den Sprachgebrauch
in der eigenen wissenschaftlichen Disziplin nicht als allgemein
bekannt und giiltig vorauszusetzen, sondern stetig zu hinterfra-
gen.

2. Prinzip: Wer interdisziplindr forscht, muss lehr- und lernbereit
hinsichtlich Methoden und Wissensbestdnden sein.

Wenn wir unsere Methodenkompetenzen und Wissensbestande
nicht einerseits erweitert und anderseits weitergegeben hatten,
hatten wir sie in der Forschung nicht gemeinsam einsetzen kon-
nen. Das Prinzip, lehr- und lernbereit hinsichtlich der Methoden
und Wissensbestanden anderer wissenschaftlicher Disziplinen
zu sein, ist eine notwendige Bedingung fiir das Kernanliegen in-
terdisziplindrer Forschung: Nicht nur gemeinsam mit Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer Disziplinen in den
Grenzen der jeweils eigenen wissenschaftlichen Disziplin zu
einem Thema zu forschen, sondern gemeinsam ein Thema tiber
disziplindre Grenzen hinweg zu erforschen. Ein gemeinsames
Grundverstandnis der eingesetzten Methoden und Wissensbe-
stande hat nicht nur die interdisziplinaren Forschungsprojekte,
sondern aulerdem ihre vertiefte Reflexion ermdglicht.

3. Prinzip: Wer interdisziplindr forscht, muss den kooperierenden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer Disziplinen
hinsichtlich disziplindrer Fragen vertrauen.

Um interdisziplindr forschen zu koénnen, ist es einerseits not-
wendig, sich die Methoden und Wissensbestinde der entspre-
chend anderen wissenschaftlichen Disziplin(en) anzueignen,
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um sie selbst einsetzen oder deren Einsatz durch die kooperie-
renden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beurteilen zu
konnen. Andererseits konnen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler nur einen bestimmten Teil ihrer Arbeitskapazitat
fir die Einarbeitung in die relevanten anderen Disziplinen auf-
bringen, ohne das eigentliche interdisziplindre Forschungspro-
jekt zu vernachldssigen. Um diesem Dilemma zu entgehen, for-
dert das Prinzip, den kooperierenden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern anderer Disziplinen hinsichtlich disziplinérer
Fragen zu vertrauen, zur Arbeitsteilung in der interdisziplinaren
Forschung auf. Damit ist jedoch keine Aufteilung des interdis-
ziplindren Forschungsprojekts in disziplindre Forschungssub-
projekte gemeint, die aus einem interdisziplindren ein multidis-
ziplindres Forschungsvorhaben machen wiirde. Das Prinzip halt
vielmehr dort zur Aufteilung der Forschungsarbeit nach diszi-
plindrer Expertise an, wo der Verzicht auf eine solche Aufteilung
zu erheblichen Verzogerungen in der interdisziplindren For-
schung fithren wiirde, und gebietet es, in einem solchen Fall auf
die Expertise der anderen zu vertrauen.

4. Prinzip: Wer interdisziplindr forscht, muss mit wissenschaftli-
chen Konventionen pragmatisch umgehen.

Wer auf die Einhaltung der wissenschaftlichen Konventionen
einer bestimmten wissenschaftlichen Disziplin besteht, wird in
der Forschung kaum mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern zusammenarbeiten konnen, die mit derselben Vehe-
menz auf die Einhaltung anderer wissenschaftlichen Konventio-
nen bestehen. Das Prinzip, mit wissenschaftlichen Konventio-
nen pragmatisch umzugehen, fordert deshalb dazu auf, diese
Konventionen zu priifen und im Sinne ihres eigentlichen Zwecks
zu gebrauchen: der Vereinfachung des Forschungsprozesses.
Die bibliographischen Angaben in einer Forschungsarbeit etwa
geniigen diesem Zweck, wenn sie durch Vollstindigkeit, Ein-
heitlichkeit und Einfachheit das Einsehen der verwendeten For-
schungsliteratur erleichtert. Wer diesem Prinzip folgt, wird

280



Wie ist interdisziplindre Nachwuchsforschung maéglich?

schnell erkennen, dass die wissenschaftlichen Konventionen fir
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da sind und nicht
umgekehrt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fiir
die Konventionen.%*

I11. Drei Thesen zur interdiszipliniren
Nachwuchsforschung

Die genannten vier Prinzipien geben keine vollstindige Antwort
auf die eingangs gestellte Frage, wie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftler interdisziplinar forschen
konnen. Ob interdisziplindare Nachwuchsforschung moglich ist,
hangt nicht allein davon ab, ob sich die beteiligten Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an die vier
Prinzipien halten. Es hangt zuvorderst davon ab, ob es ihnen fi-
nanziell und institutionell ermoglicht wird, interdisziplindr zu
forschen. So hitten die vorliegenden Forschungsbeitrage ohne
das wissenschaftliche Kolleg der Studienstiftung des deutschen
Volkes nicht entstehen konnen.

Aber die Moglichkeit allein ist natiirlich noch kein Grund da-
fir, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler auch interdisziplinar forschen sollten. Der Zweck
dieses Nachworts ist es nicht, interdisziplinare Nachwuchsfor-
schung unbedingt zu befiirworten. Es gibt gute Griinde, die da-
gegensprechen, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler interdisziplinar forschen. Allein der
im Vergleich zur disziplindren und multidisziplindren Nach-
wuchsforschung deutlich grofdere Zeitaufwand der interdiszipli-
naren Nachwuchsforschung mag in vielen Fallen gegen sie spre-

64 Natiirlich ist man nicht vor der Einsicht gefeit, dass institutionelle Zwdnge
disziplindren Konventionen Vorschub leisten konnen. Wer nicht nur forschen,
sondern ihre oder seine Forschungsergebnisse auch verdffentlichen will, er-
kennt schnell, dass die von den Herausgeberinnen und Herausgebern bevor-
zugten wissenschaftlichen Konventionen oft bis stets die einzig richtigen sind.
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chen. Es gilt also, die notwendigen und zusammen hinreichen-
den Bedingungen dafiir zu finden, dass interdisziplinare Nach-
wuchsforschung berechtigt ist.

Alle guten Griinde, die disziplindre oder multidisziplinare der
interdisziplindren Nachwuchsforschung vorzuziehen, machen
Gebrauch von der Annahme, dass disziplindre, multidisziplindre
und interdisziplindre Forschung dieselben Ergebnisse hervor-
bringen konnen. Wenn aber disziplinare, multidisziplindre und
interdisziplindre Forschung nicht dieselben Forschungsergeb-
nisse hervorbringen, kann man sie nicht miteinander verglei-
chen. Der Hinweis, dass interdisziplindare mehr Zeit als diszipli-
ndre oder multidisziplindre Nachwuchsforschung kostet, kann
dann nicht gegen die interdisziplindre Nachwuchsforschung
sprechen, weil sie das einzige Mittel ist, um ein bestimmtes For-
schungsergebnis zu erhalten. Die Ergebnisse eines Forschungs-
vorhabens konnen natiirlich nicht vorhergesehen werden. Aber
es kann doch erkannt werden, ob ein Vorhaben interdisziplina-
rer Nachwuchsforschung nach eingehender kritischer Priifung
jedenfalls Ergebnisse zu zeitigen verspricht, die durch diszipli-
ndre oder multidisziplindre Forschung nicht erreicht werden
konnten. Daher scheint interdisziplinare Forschung nur dann
berechtigt zu sein, wenn sie die Bedingung erfiillt, dass

(B1) sie  Forschungsergebnisse hervorzubringen ver-
spricht, die durch disziplindre oder multidisziplinare
Forschung nicht erzielt werden konnen.

Die Bedingung (Bu1) ist zwar notwendig, aber nicht allein hinrei-
chend dafiir, dass wissenschaftliche Nachwuchsforschung be-
rechtigt ist. Denn kein Forschungsvorhaben und damit auch
kein Vorhaben interdisziplindrer Nachwuchsforschung ist
gerechtfertigt, wenn das mit dem Forschungsvorhaben ange-
strebte Forschungsergebnis den Aufwand der Forschung nicht
wert ist. Um berechtigt zu sein, muss interdisziplindre Nach-
wuchsforschung also auch die Bedingung erfiillen, dass
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(B2)die Forschungsergebnisse, die sie hervorzubringen
verspricht, den Forschungsaufwand wert sind.

Welches Forschungsergebnis wert ist, angestrebt zu werden,
wollen wir an dieser Stelle nicht weiter diskutieren, wenngleich
die Diskussion angesichts der in vielen Landern hauptsachlich
aus oOffentlichen Mitteln finanzierten Forschung und damit be-
grenzten Forschungsmitteln von grofder Bedeutung ist. Die bei-
den Bedingungen (B1) und (B2) fithren uns zu folgender, erster
These:

(T1) Interdisziplindre Nachwuchsforschung ist dann be-
rechtigt, wenn

(B1) sie Forschungsergebnisse hervorzubringen ver-
spricht, die durch disziplindre oder multidiszipli-
ndre Forschung nicht erzielt werden konnen, und

(B2) die Forschungsergebnisse, die sie hervorzubringen
verspricht, den Forschungsaufwand wert sind.

Die These (T1) gilt aber nicht nur fir interdisziplindre Nach-
wuchsforschung, sondern fiir interdisziplinare Forschung allge-
mein. Denn die Bedingungen (B1) und (B2) nehmen nicht auf die
spezifischen Eigenschaften interdisziplindarer Nachwuchsfor-
schung, sondern der interdisziplindren und - im Fall von (B2) -
der Forschung im allgemeinen Bezug. Wenn die Forschungsmit-
tel aber begrenzt sind, stellt sich die Frage, welche Berechtigung
die interdisziplindare Nachwuchsforschung gegentiber der inter-
disziplindren Forschung erfahrener Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler hat. Denn es liegt nahe anzunehmen, dass er-
fahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die ange-
strebten Forschungsergebnisse interdisziplinarer Forschung ef-
fizienter erarbeiten. Wenn diese Annahme richtig ist, ware in-
terdisziplindre Nachwuchsforschung ein fragwiirdiger Luxus.
Aus unserer Erfahrung in der interdisziplindaren Nachwuchsfor-
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schung mochten wir zwei Thesen zur interdisziplindren Nach-
wuchsforschung formulieren und begriinden, die dieser An-
nahme widersprechen.

Die oben genannte Annahme zu machen heifdt auf3er Acht zu
lassen, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler auf dreifache Weise lernen, indem sie interdis-
ziplinar forschen. Erstens lernen sie die Wissensbestinde und
Methode anderer wissenschaftliche Disziplinen, die fiir ihr in-
terdisziplindres Forschungsvorhaben relevant sind, anzuwen-
den. Zweitens lernen sie, die Wissensbestande und Methoden
der eigenen wissenschaftlichen Disziplin, die fiir ihr interdiszip-
lindres Forschungsvorhaben relevant sind, zu vermitteln. Und
drittens lernen sie, die eingetibten und disziplinar unhinterfrag-
ten Konventionen zu erkennen und zu hinterfragen. Vielleicht
brauchen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung mehr Zeit als
erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um das
Wissen und die Methoden anderer wissenschaftlichen Diszipli-
nen zu lernen und das Wissen und die Methoden der eigenen
Disziplin zu lehren. Aber die erworbenen Kompetenzen sind
nicht nur fir das jeweils in Frage stehende interdisziplinadre,
sondern auch fiir zukiinftige interdisziplinare und disziplinare
Forschungsvorhaben sowie die disziplindre Lehre ntitzlich: Wer
einmal gelernt hat, die fiir die eigene wissenschaftliche Disziplin
grundlegenden Wissensbestinde und Methoden zu vermitteln
und ihre Konventionen zu reflektieren, kann dies bei spateren
Gelegenheiten fruchtbar machen. Dies fithrt uns zur zweiten
These:

(T2) Interdisziplindre Nachwuchsforschung bt Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler nicht nur in der interdisziplindren, sondern
auch in der disziplindren Forschung und Lehre.

Zwar mogen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler vielleicht langer fiir das Lernen disziplinfremder
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und das Lehren disziplineigener Wissensbestiande und Metho-
den benétigen. Die Annahme, dass dies auch fiir das Erkennen
und Hinterfragen der disziplindren Konventionen gilt, ist aller-
dings unplausibel. Da Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler weniger stark disziplinar sozialisiert
sind als erfahrene(re) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, sind sie in disziplindren Ansichten weniger gefestigt und
konnen sich leichter von ihnen distanzieren. Da diese Distanzie-
rung, wie wir oben ausgefiihrt haben, fiir die interdisziplinare
Forschung notwendig ist, ist die interdisziplindre Nachwuchs-
forschung in dieser Hinsicht sogar effizienter als die interdiszi-
plindre Forschung erfahrener Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler. Das bringt uns zu unserer dritten These:

(T3) Interdisziplindre Nachwuchsforschung ist hinsicht-
lich der Distanzierung von disziplindren Konventio-
nen effizienter als die interdisziplindre Forschung von
erfahrener(en) Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern.

Wenn die beiden Thesen (T2) und (T3) richtig sind, dann ist die
interdisziplindre Nachwuchsforschung kein fragwiirdiger Luxus,
sondern eine Investition in die Ausbildung von Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern als wertvolle
Erganzung der interdisziplindren Forschung erfahrener Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler berechtigt, wenn Sie die Be-
dingungen (B1) und (B2) erfiillt.

Wir haben die interdisziplindre Forschung im Rahmen des
Kollegs jedenfalls als wertvolle Erfahrung und grofde Bereiche-
rung empfunden.

285






Autorinnen und Autoren

Petra Bendel ist Professorin fiir Politische Wissenschaft an der
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Niirnberg (FAU). Sie
fungiert ferner als Vorsitzende des Sachverstandigenrats deut-
scher Stiftungen fiir Integration und Migration (SVR) und Vor-
sitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamtes fiir
Migration und Flichtlinge (BAMF). Aufderdem ist sie Mitglied
der Fachkommission der Bundesregierung ,Rahmenbedingun-
gen der Integrationsfahigkeit*.

Lisa Bonfert, M.Sc. Sustainable Development, ist Doktorandin
an der Bielefeld Graduate School in History and Sociology. In
ihrem Dissertationsprojekt arbeitet sie zu subjektiver sozialer
Positionierung nigerianischer MigrantInnen in Deutschland.

Laura Boucsein studierte "Europdische Studien/Etudes euro-
péennes” in einem deutsch-franzosischen Bachelorstudiengang
der Universitit Paderborn in Deutschland und der Univer-
sité du Maine in Frankreich. Sie hat auf3erdem einen europa-
isch-afrikanischen Erasmus Mundus Masterabschluss im Be-
reich "Migration and Intercultural Relations" mit Studienaufent-
halten in Deutschland, Norwegen, Uganda und Sudan. Aktuell
arbeitet sie im Migrationskontext Ostafrika.

Til Martin Buffmann-Welsch ist Jurist und derzeit Doktorand
bei Prof. Dr. Stephan Breidenbach (Europa-Universitat Viadrina,
Frankfurt Oder) und Prof. Dr. Dirk Heckmann (TU Miinchen)

im Bereich der sog. Legal Analytics.
Leonie Disselkamp studiert im Master Friedens- und Konflikt-

forschung an der Philipps-Universitait Marburg. Zuvor erwarb
sie einen Bachelorabschluss in Sozial- und Kulturanthropologie

287



Autorinnen und Autoren

und Philosophie von der Freien Universitat Berlin. Seit Septem-
ber 2018 arbeitet sie als studentische Hilfskraft im DFG-Sonder-
forschungsbereich "Dynamiken der Sicherheit" unter anderem
zum Konzept der Versicherheitlichung.

Nicolas Kleinschmidt, M.A., M.A., absolvierte von 20m bis
2014 das Bachelorstudium der Germanistik und Philosophie, von
2014 bis 2018 das Masterstudium der Philosophie und von 2015
bis 2018 aufderdem das Masterstudium der Wissenschaftsphilo-
sophie an der Westfdlischen Wilhelms-Universitat Miinster. Seit
2018 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr- und For-
schungsgebiet Philosophie der kulturellen Welt des Philosophi-
schen Instituts der Rheinisch-Westfalischen Technischen Hoch-
schule Aachen.

Michael Krennerich ist Professor fiir Politische Wissenschaft
am Lehrstuhl fiir Menschenrechte und Menschenrechtspolitik
der Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Niirnberg, leiten-
der Herausgeber der "Zeitschrift fiir Menschenrechte" (zfmr)

und Vorsitzender des Nirnberger Menschenrechtszentrums
e.V. (NMRZ).

Jessica Kriiger, LL.B., studierte von 2014 bis 2019 Rechtswissen-
schaften mit Schwerpunkt Medizin- und Wirtschaftsstrafrecht
an der Bucerius Law School, Hamburg. Seit 2019 ist sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl Straf-
recht II von Prof. Dr. Karsten Gaede, Bucerius Law School, Ham-
burg. Ab September 2020 absolviert sie zudem einen M.Phil. in
Criminological Research an der University of Cambridge.

Christian K6nig hat einen Bachelor of Arts and Science Politics,
International Studies and Global Sustainable Development.

288



Autorinnen und Autoren

Christin Low absolviert ein Studium der Sozialen Arbeit M.A.
mit Schwerpunkt Bildung und Teilhabe an der Katholischen
Hochschule NRW, Abteilung Aachen.

Charlotte Papke studiert Psychologie im Master an der Univer-
sitdt Leipzig. Im Rahmen zweier Praktika im Bereich der Psycho-
therapie mit Gefliichteten begann sie, sich mit dem Einfluss ge-
sellschaftlicher Faktoren auf psychische Gesundheit zu beschaf-
tigen. Seit 2019 ist sie zudem studentische Mitarbeiterin in der
Arbeitsgruppe Psychotraumatologie und Migrationsforschung
an der Medizinischen Fakultdt der Universitat Leipzig.

Marie-Charlotte Persitzky arbeitet als Sozialpadagogin bei der
Stadt Frankfurt am Main und absolviert ein berufsbegleitendes
Master-Studium im Fachgebiet Sozialraumentwicklung an der
Hochschule Fulda. Nach einem einjahrigen Freiwilligendienst in
einem Kinderrechtsprojekt in Siidafrika schloss sie ein Bachelor-
studium in Sozialer Arbeit an der Evangelischen Hochschule
Nirnberg ab. Wahrend ihres Studiums arbeitete sie unter ande-
rem in einer Wohngruppe fiir unbegleitete minderjahrige Ge-
fliichtete und als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl fiir The-
orien Sozialer Arbeit und Interkulturelle Soziale Arbeit.

Anne Schonauer studierte in Bayreuth ,Philosophy and Eco-
nomics“ im Bachelor und in London an der SOAS , International
Finance and Development“im Master. Bei ihrer Arbeit fiir NGOs
und gemeinniitzige Organisationen in Griechenland, Mexiko
und Deutschland lernte sie viele inspirierende Migrant*innen
und Gefliichtete kennen. Durch diese Erfahrung war es ihr ein
grofdes Anliegen, den Aktivismus von Migrant*innen und die
Hirden und Herausforderungen der Selbstorganisation zu er-
forschen.

Julia A. Steinle, Westfdlische Wilhelms Universitat Miinster,
Medizinische Fakultdt, ist ausgebildete Rettungsassistentin und

289



Autorinnen und Autoren

studiert im letzten Jahr Humanmedizin an der WWU Minster.
Neben dem Studium engagiert sie sich in den Bereichen Ge-
sundheit von Geflichteten, Globale Gesundheit und Globale
Chirurgie.

Mia Vokler studiert Psychologie im Master an der Universitat
Leipzig. Aktuell vertieft sie ihr Interesse fiir Schnittstellen von
Psychologie und Politikwissenschaft durch ein zusatzliches
Masterstudium in Political Psychology an der Bournemouth
University, UK. An der Universitat Leipzig hat sie zuvor einen
B.Sc. Psychologie und einen B.A. Politikwissenschaft erworben.

Lisa Woytowicz ist freiberufliche Konferenzdolmetscherin (M.
A.) und Ubersetzerin (B. A.) fiir die Sprachen Englisch, Portu-
giesisch und Niederlandisch mit Wohnsitz in Essen. Ihr Studium
absolvierte sie an der Johannes Gutenberg-Universitait Mainz
und an der Universitat von Sdo Paulo. In ihrer Freizeit engagiert
sie sich bei der cse gGmbH als Deutschlehrerin fiir die Integra-
tion von Migrant*innen. Die wissenschaftlichen Kollegs der Stu-
dienstiftung ermoglichen es Studierenden ab dem dritten Fach-
semester, sich iiber die Inhalte ihres Studiengangs hinaus in
neue Themen ihres Fachbereichs einzuarbeiten, Methoden des
wissenschaftlichen Arbeitens kennenzulernen und vor allem
eigene intensive Erfahrungen mit wissenschaftlicher Arbeit und
allem, was damit einhergeht, zu sammeln.

290



Die Diskussion um die Umsetzung der Menschenrechte auch fir Ge-
flichtete steht immer wieder hoch oben auf der Agenda der EU und
ihrer Mitgliedstaaten. Was genau aber ist menschenrechtlich geboten?
In welchen Bereichen bieten uns die Menschenrechte, so wie sie heute
im Volkerrecht und im EU-Recht verankert sind, Orientierung — mogli-
cherweise selbst da, wo das Recht noch umstritten ist? Dieser Band
ging hervor aus einem zweijahrigen Gesellschaftswissenschaftlichen
Kolleg mit Studierenden der Studienstiftung des deutschen Volkes. Er
vereint interdisziplinare Sichtweisen auf die Flucht und Flichtlingspolitik.
Er nimmt Utopien von (universeller) Bewegungsfreiheit ebenso in den
Blick wie die Analyse des EU-Migrationsmanagements, die Rolle von
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen, die zunehmende Bedeutung
von Kommunen und schlieBlich die Praxis des Dolmetschens in Patien-
tinnen- und Patientengesprachen.

ISBN 978-3-96147-372-4

FAU UNIVERSITY PRESS 2020



	Umschlag
	Titelseite
	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort
	Flucht und Menschenrechte – ein Problemaufriss
	Menschenrechte und Fluchtursachen
	Menschenrechte auf der Fluchtroute
	Menschenrechte an der Grenze
	Menschenrechtliche Aspekte der Lebensbedingungen  in Deutschland
	Schlussbemerkungen
	Literaturverzeichnis

	Realistische Utopie?! – Solidarity City als legale Umsetzung der globalen Bewegungsfreiheit?
	Abstract
	Einleitung
	Struktur
	Methodik
	Inhalt
	Ist das noch globale Bewegungsfreiheit?
	Ein Recht auf globale Bewegungsfreiheit
	Warum die globale Bewegungsfreiheit tatsächlich wichtig ist
	Eine Umsetzung der globalen Bewegungsfreiheit?
	Die Initiative der Solidarity City
	Strukturelle Ebene
	Kulturelle Ebene
	Zwischenergebnis
	Solidarity City – die Verwirklichung der globalen Bewegungsfreiheit?
	Strukturelle Merkmale
	Kulturelle Merkmale
	Zwischenergebnis
	Solidarity City – ein legales Mittel?
	Die kommunale Selbstverwaltung nach Art. 28 II GG
	Die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
	Im Rahmen der Gesetze
	Die Umsetzung des Aufenthaltsrechts durch die Kommunen
	Zwischenergebnis und Ausblick

	Zusammenfassung
	Literaturverzeichnis

	Alles unter Kontrolle? – Versicherheitlichung und Migrationsmanagement in der Migrationspolitik der EU-Kommission
	Abstract
	Einleitung
	Theoretischer Rahmen: Die Versicherheitlichung von Migration
	Das Konzept der Versicherheitlichung der Kopenhagener Schule
	Weiterentwicklung durch die Pariser Schule

	Untersuchungsmethodik
	Materialkorpus
	Frames und Framing
	Die Methode der Critical Frame Analysis

	Diskussion der Ergebnisse
	Die Versicherheitlichung irregulärer Migration
	Implizite Annahmen und Auslassungen
	Die Rolle der Menschenrechte
	Alternatives Framing: Migration als wünschenswert
	Versicherheitlichung und Migrationsmanagement

	Fazit und Ausblick
	Literaturverzeichnis

	The Influence of Migrant-Led Organisations on EU Institutions
	Abstract
	Introduction
	Section 1 - Theoretical and Conceptual Framework
	Section 1.1 - Defining migration organisation
	Section 1.2 - Defining power: informal vs. formal power
	Subsection 1.3 - Reflecting on power dynamics within and across organisations and networks
	Subsection 1.3.1 - Power dynamics within an organisation
	Subsection 1.3.2 - Power dynamics within a network
	Subsection 1.3.3 - Relation between informal and formal power


	Section 2 - European and National Channels of Influence on the EU institutions
	Section 3 - Methodology
	Section 4 - Activities of Migration Organisations
	Subsection 4.1 - National Channel of Influence
	Subsection 4.1.1 – National Channel: Service Activities
	Subsection 4.1.2 – National Channel: Lobbying Activities
	Subsection 4.1.3 – National Channel: Implementation Activities

	Subsection 4.2 - European Channel of Influence
	Subsection 4.2.1 – European Channel: Service Activities
	Subsection 4.2.2 – European Channel: Lobbying Activities
	Subsection 4.2.3 – European Channel: Implementation Activities

	Subsection 4.3. - Sub-Conclusion

	Section 5 - Challenges Faced by Migration Organisations in Influencing EU Institutions
	Subsection 5.1 – Nationally Based Organisations
	Subsection 5.1.1 - Challenges of Becoming Politically Active
	Subsection 5.1.2 - Resource-Related Challenges

	Subsection 5.2 - European Networks
	Subsection 5.2.1 - Loss of Influence on EU Institutions
	Subsection 5.2.2 - Limited European Platforms for Migrant Self-Representation
	Subsection 5.2.3 - Diversity of Interests Across and Within European Networks

	Subsection 5.3 - Sub-Conclusions

	Section 6 - Good Practices and Solutions
	Subsection 6.1 - Mobilise Voters for Political Change
	Subsection 6.2 - Mobilise Migrants to Become Politically Active
	Subsection 6.3 - Reinforce Migrant-Led Organisations
	Subsection 6.4 - Strengthen Migrant-Led Networks at the European Level
	Subsection 6.5 - Render internal structures more participative
	Subsection 6.6 - Sub-conclusions

	Conclusions and Outlook
	References

	Die Zusammenarbeit von Kommunen und Zivilgesellschaft in der Arbeit mit Geflüchteten: Beispiele aus NRW
	Abstract
	Einleitung
	Literatur
	Methode
	Datenerhebung
	Datenanalyse
	Ergebnisse
	Gegenwärtiger Stand der Arbeit mit Geflüchteten in den ausgewählten Kommunen
	Soll-Zustand
	Hindernisse und konkrete Maßnahmen

	Diskussion
	Zusammenfassung
	Anhang: Fragenkatalog
	Literaturverzeichnis

	Politisierung von Fachkräften im Arbeitsfeld Flucht und Migration
	Abstract
	Einleitung
	Kapitel 1 - Methodik
	Kapitel 2 – Ergebnisse
	Kapitel 2.1 – Politisches Bewusstsein
	Kapitel 2.2 - Handlungsformen
	Kapitel 2.3 – Begünstigende und hemmende Faktoren
	Kapitel 2.3.1 Personelle Faktoren
	Kapitel 2.3.1.1 Arbeitsfeldunabhängige Politisierung
	Kapitel 2.3.1.2 Politisches Professionsverständnis
	Kapitel 2.3.1.3 Emotionale Anteilnahme
	Kapitel 2.3.1.4 Selbstwirksamkeitserwartung

	Kapitel 2.3.2 Strukturelle Faktoren
	Kapitel 2.3.2.1 Organisierungsangebote
	Kapitel 2.3.2.2 Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen und Abhängigkeiten
	a) Prekäre Beschäftigungsverhältnisse
	b) Hohe Arbeitsbelastung und knappe Ressourcen




	Diskussion und Ausblick
	Literaturverzeichnis

	Good-Practice-Kriterien für Patientinnengespräche als Dolmetsch-Settings
	Abstract
	Einleitung
	Community Interpreting in Deutschland
	Methodik
	Ergebnisse
	Ziele und Motive der Organisation
	Patientinnengespräche ohne Dolmetscherin
	Formen des Dolmetschens im Krankenhaus und ihre Vor- und Nachteile
	Rollenverständnis des professionalisierten Community Interpreters
	Für Dolmetscherinnen notwendige Kompetenzen
	Aufgaben der Dolmetscherin
	Hürden für das Anbieten von Dolmetschdienstleistungen im medizinischen Bereich

	Diskussion
	Status quo der Professionalisierung
	Telefon- und Videodolmetschen
	Finanzierung

	Good-Practice-Kriterien für das Community Interpreting im medizinischen Bereich
	Literaturverzeichnis

	Wie ist interdisziplinäre Nachwuchsforschung möglich? Ein Nachwort
	I. Die Probleme interdisziplinärer Nachwuchsforschung
	II. Die Prinzipien interdisziplinärer Nachwuchsforschung
	III. Drei Thesen zur interdisziplinären Nachwuchsforschung

	Autorinnen und Autoren



